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I. Einleitung 
 
 

Vorbemerkung: 
Die Planungen für den 5.PA begannen im Jahr 2016. Im selben Jahr wurden im 
Untersuchungsraum besiedelte Brutbäume der streng geschützten Käferarten Heldbock 
(Cerambyx cerdo) und Eremit (Osmoderma eremita) nachgewiesen. Aufgrund der 
örtlichen und naturschutzfachlich hochwertigen Randbedingungen mussten zahlreiche 
Aspekte betrachtet und geprüft werden. Es fanden zahlreiche Diskussionen in 
fachlichen und politischen Kreisen sowie Planungsbesprechungen und Ortstermine 
unter Beteiligung verschiedenster Akteure u.a. der unteren Naturschutzbehörde und 
der Biosphärenreservatsverwaltung statt. In dem Abwägungsprozess haben sich viele 
der Varianten im Bereich der besiedelten Brutbäume aus verschiedenen Gründen als 
nicht umsetzbar und nicht genehmigungsfähig herausgestellt. Als Ergebnis hat sich für 
die kritischen Teilbereiche in Damnatz, Uhlenhorst und Jasebeck eine Vorzugsvariante 
aus grünem Deich in Kombination mit einer Hochwasserschutzwand ergeben. Bei 
dieser Variante kommt es weder zu einer Verschlechterung der gegenwärtigen 
Bestandssituation noch zu Beeinträchtigungen der Bäume und der geschützten 
Käferarten. 
 
Die Institut biota GmbH wurde mit der Anpassung der von der Arbeitsgruppe Land 
und Wasser erstellten naturschutzfachlichen Unterlagen zum aktuellen Planstand 
beauftragt. Ergänzungen oder maßgebliche Änderungen durch die Institut biota GmbH 
sind durch die Verwendung einer grauen Schattierung kenntlich gemacht. 
 

1.  Anlass 
 
Der Dannenberger Deich- und Wasserverband beabsichtigt zwischen Damnatz und 
Penkefitz den bestehenden Hochwasserschutzdeich zu erhöhen und die vorhandene 
Infrastruktur entsprechend anzupassen. Dabei handelt es sich um den Planfeststel-
lungsabschnitt 5 des Hochwasserschutz-Gesamtprojektes „Hitzacker – Damnatz“ mit 
den Planungsabschnitten 3 bis 5 (siehe auch Unterlage 3.1 der Antragsunterlagen). 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt im Sinne von § 34 BNatSchG, das 
nach § 34 Abs. 1 BNatSchG auf seine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen betrof-
fener Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 zu prüfen ist (FFH-
Verträglichkeitsprüfung). Betroffen ist im vorliegenden Fall das FFH-Gebiet Nr. 74 
„Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“ (EU-Kennzeichen 
DE 2528-331) und das Europäische Vogelschutzgebiet V37 „Niedersächsische Mittel-
elbe“ (EU-Kennzeichen DE 2832-401). 
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Für die Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG hat der 
Vorhabenträger die erforderlichen Unterlagen beizubringen. Dieses geschieht übli-
cherweise in Form einer so genannten FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. Diese ent-
hält sowohl die erforderlichen Unterlagen für die Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 
Abs. 1 und 2 BNatSchG als auch bei Bedarf die Unterlagen für das Abweichungsver-
fahren gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG. 
 
Hinweis:  Die vorliegende FFH-Verträglichkeitsuntersuchung wurde so verfasst, 

dass sie auch ohne Hinzuziehen der übrigen Antragsunterlagen (insbe-
sondere Unterlagen 3.1 und 3.2.2) verständlich und nachvollziehbar ist. 
Dadurch ergeben sich einige Wiederholungen insbesondere zu den Aus-
sagen in der Umweltverträglichkeitsstudie. Diese Vorgehensweise wurde 
deswegen gewählt, weil die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung unter 
Umständen einem größeren oder anderen Kreis von Institutionen vor-
gelegt werden muss als die übrigen Unterlagen. 
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2.  Aufbau und Inhalt der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
 
Die Erstellung der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung erfolgt nach der von KAISER 
(2003) entwickelten Methode, die auch die Hinweise von KAISER (1998), BAUMANN 
et al. (1999), JESSEL (1999), EUROPÄISCHE KOMMISSION (2000, 2001), MU (2001), 
SPORBECK et al. (2002), BERNOTAT (2003, 2007) und BMVBW (2004) sowie BER-
NOTAT et al. (2017) berücksichtigt. 
 
Gemäß dem in Abb. 2-1 wiedergegebenen Ablaufschema setzt sich die FFH-Ver-
träglichkeitsuntersuchung aus den Unterlagen für die Verträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG und den Unterlagen für das Abweichungsverfahren ge-
mäß § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG zusammen. Die Tab. 2-1 erläutert Inhalt und Zweck 
der einzelnen Bearbeitungsschritte. 
 

 
Tab. 2-1: Inhalt und Zweck der einzelnen Arbeitsschritte im Rahmen der FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung (verändert nach KAISER 2003: 39). 
 
Arbeitsschritt Kap. der 

Untersu- 
chung 

Inhalt Zweck 

Anlass 1. • Planungsanlass und –auftrag • Hintergrundinformationen zum Vorhaben. 
Aufbau und 
Inhalt der FFH-
Verträglichkeits-
untersuchung 

2. • Darlegung des konzeptionellen Vorgehens 
bei der Bearbeitung der Verträglichkeits-
untersuchung 

• Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit der 
Bearbeitungsschritte und Überschaubarkeit 
der inhaltlichen Darlegungen. 

Beschreibung 
des Vorhabens 

3. • Kurzfassung des geplanten Vorhabens • Verständlichkeit der Verträglichkeitsuntersu-
chung auch ohne Kenntnis der sonstigen Pla-
nungsunterlagen. 

Untersuchungs-
konzept 

4. • Ermittlung der bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Wirkfaktoren des Vorhabens 

• Ermittlung des Wirkungsraumes des Vor-
habens 

• Grundlage für die an der Aufgabenstellung 
orientierte Ableitung des Informationsbedarfs 
und des Untersuchungsraumes. 

  • Ableitung aus dem Wirkungsraum, welche 
Natura 2000-Gebiete vom Vorhaben be-
einträchtigt werden könnten 

• Benennung der Erhaltungsziele für die 
Natura 2000-Gebiete (soweit bekannt) 

• Benennung der betroffenen Gebiete des 
Schutzgebietssystems Natura 2000. 

• Vollständig vorhandene Erhaltungsziele die-
nen als Prüfmaßstab für die Verträglichkeits-
prüfung, vorläufige Hinweise zu den Erhal-
tungszielen als Grundlage für eine möglichst 
zielgerichtete Vorgehensweise in den weiteren 
Bearbeitungsschritten. 

  • Ableitung des Informationsbedarfs 
• Ableitung des Erhebungsbedarfs aus dem 

Informationsbedarf unter Berücksichtigung 
bereits vorliegender Daten 

• Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

• Nachvollziehbare Entwicklung eines an der 
Aufgabenstellung orientierten Untersuchungs-
programms („So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich.“). 

Bestandssitua-
tion 

5. • Darlegung der Bestandssituation gemäß 
dem Informationsbedarf 

• Konkrete Bestandsdaten als Grundlage für 
die Beurteilung der Verträglichkeit des Vorha-
bens. 

Vorkehrungen 
zur Vermeidung 
und Verminde-
rung von Beein-
trächtigungen 
der Erhaltungs-
ziele 

6. • Optimierung der Planung des Vorhabens 
im Hinblick auf die Vermeidung und Ver-
minderung von Beeinträchtigungen der Er-
haltungsziele 

• Entwicklung sonstiger Maßnahmen und 
Vorkehrungen zur Vermeidung und Ver-
minderung von Beeinträchtigungen der Er-
haltungsziele 

• Optimierung der Planung, um sicherzustellen, 
dass vermeidbare Beeinträchtigungen der Er-
haltungsziele nicht auftreten. 
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 Arbeitsschritt Kap. der 
Untersu- 
chung 

Inhalt Zweck 

Verträglichkeit 
des Vorhabens 
mit den Erhal-
tungszielen 

7. • Ableitung vorhabensbedingter Beeinträch-
tigungen von für die Erhaltungsziele be-
deutsamen Elementen 

• Die Ermittlung vorhabensbedingter Beein-
trächtigungen führt zu den negativen Auswir-
kungen des Vorhabens, die einer Erheblich-
keitsbewertung zu unterziehen sind. 

  • Darstellung der Projekte und Pläne Dritter 
mit möglichen Auswirkungen auf die Er-
haltungsziele 

• Gemäß § 34 BNatSchG ist bei der Verträg-
lichkeitsprüfung auch das Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen zu berück-
sichtigen. 

  • Bewertung der Erheblichkeit der festge-
stellten Beeinträchtigungen 

• Gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG führen nur er-
hebliche Beeinträchtigungen zu einer Unzu-
lässigkeit eines Vorhabens. Jede festgestellte 
vorhabensbedingte Beeinträchtigung ist daher 
einer Erheblichkeitsbewertung zu unterziehen. 

  • Analyse der Verträglichkeit des Vorhabens 
mit den Erhaltungszielen 

• Sofern vorhabensbedingt nicht vermeidbare 
erhebliche Beeinträchtigungen auftreten, ist 
das Vorhaben gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG 
unzulässig. Soll es trotzdem weiter verfolgt 
werden, ist ein Abweichungsverfahren gemäß 
§ 34 Abs. 2 - 5 erforderlich. 

Alternativenprü-
fung 

8. • Prüfung zumutbarer Alternativen, die ohne 
oder mit geringeren Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele verbunden sind 

• Soll ein nach § 34 Abs. 2 BNatSchG unzuläs-
siges Vorhaben weiter verfolgt werden, so 
verlangt § 34 Abs. 3 den Nachweis, dass 
keine zumutbaren Alternativen existieren. 

Ausnahme-
gründe 

9. • Benennung der zwingenden Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art, die das Vorhaben notwen-
dig machen 

• Soll ein nach § 34 Abs. 2 BNatSchG unzuläs-
siges Vorhaben weiter verfolgt werden, so 
verlangt § 34 Abs. 3 den Nachweis, dass 
zwingende Gründe des überwiegenden öffent-
lichen Interesses vorliegen. 

Erforderliche 
Sicherungsmaß-
nahmen 

10. • Planung von Sicherungsmaßnahmen für 
den Zusammenhang des Schutzgebiets-
netzes Natura 2000 

• § 34 Abs. 5 BNatSchG verlangt die Durchfüh-
rung entsprechender Sicherungsmaßnahmen, 
wenn die Erhaltungsziele eines Natura 2000-
Gebietes erheblich beeinträchtigt werden. 
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Unterlagen für die Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG 
 

Beschreibung des Vorhabens 

 

Untersuchungskonzept 
 

Wirkfaktoren, Wirkpfade und Wirkungsraum des Vorhabens (Wirkungsprognose) 
 

Vom Vorhaben betroffene Natura 2000-Gebiete und deren Erhaltungsziele 
 

Informations- und Untersuchungsbedarf 
 

Bestandssituation in den vom Vorhaben betroffenen Natura 2000-Gebieten 
 

Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
(einschließlich Parameter, die Vorkommen und Qualität der Vorkommen beeinflussen) 

beziehungsweise 
Vogelarten des Anhangs I sowie Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 

(einschließlich Parameter, die Vorkommen und Qualität der Vorkommen beeinflussen) 
 

Vorbelastungen 
 

Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung 
von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

 
Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen für die Natura 2000-Gebiete 

 
Prognose der Gebietsentwicklung ohne Verwirklichung des Vorhabens 

 
Vorhabensbedingte Beeinträchtigung von für die Erhaltungsziele bedeutsamen Elementen 

 
Projekte und Pläne Dritter mit möglichen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

 
Erheblichkeit der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 

 
Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen für die Natura 2000-Gebiete 

 
Unterlagen für das Abweichungsverfahren gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG 

 
Alternativenprüfung 

 
Beurteilung denkbarer Alternativen auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 

für die Natura 2000-Gebiete 
 

Funktionserfüllung der mit den Erhaltungszielen verträglicheren Alternativen 
 

Zumutbarkeit der Alternativen 
 

Ergebnis der Alternativenprüfung 
 

Ausnahmegründe 

 
Notwendige Maßnahmen zur Sicherung des kohärenten europäischen 

Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (Sicherungsmaßnahmen) 

 

Abb. 2-1: Ablaufschema für die Erstellung der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
(leicht verändert nach KAISER 2003: 38). 
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II.  Unterlagen für die Verträglichkeitsprüfung 
gemäß 

§ 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG 
 

3.  Beschreibung des Vorhabens 
 
Die nachfolgende Vorhabensbeschreibung wurde der Umweltverträglichkeitsstudie 
(Unterlage 3.1. der Antragsunterlagen) entnommen. Sie wird an dieser Stelle wieder-
holt, damit die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung auch ohne Kenntnis der sonstigen 
Planungsunterlagen verständlich ist. 
 
 

3.1  Merkmale des Vorhabens 
 
Im Rahmen einer Alternativenprüfung wurden drei Varianten verglichen. In Kap. 8 
erfolgt eine Beurteilung der zu untersuchenden Varianten hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 
 
Der Variante 3 wurde bei der Realisierung des Vorhabens Vorrang gewährt. Die Lage 
des Vorhabengebietes ist der Abb. 3-1 zu entnehmen. 
Die folgenden Abschnitte sind in großen Teilen dem Antrag auf Planfeststellung zur 
Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Damnatz und 
Penkefitz (NLWKN 2026) entnommen. 
 
 

Abmessungen und Bestandteile des Deiches 
 

Die geplante Deichschulterhöhe beträgt beim Antragsabschnitt Damnatz 18,47 m 
NHN und beim Abschnitt Penkefitz 17,53 m NHN inklusive 1,00 m Freibord. In allen 
Abschnitten wird der Deich an das vorhandene Gelände angeglichen. Der Deich erhält 
eine stromabwärts gerichtete bauliche Kilometrierung. 
 
Der Deich wird nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt. Um die Deich-
sollhöhe zu erreichen, muss der bestehende Deich um etwa 0,45 bis 0,90 m erhöht 
werden. Das Profil des Deiches wird als grüner Erddeich ausgebildet. Die neuzubau-
ende Kreisstraße 13 wird 1,50 m unter Bemessungshochwasser mit einer Breite von 
6,00 m geplant. Die Kreisstraße wird mit einem einseitigen Gefälle von 2,5 % ausge-
bildet. Die bauliche Kilometrierung der Straße erfolgt stromaufwärts gerichtet, 
entgegengesetzt zur Deichbaukilometrierung. Auf der 5,00 m breiten Deichkrone wird 
ein 2,50 m breiter Geh- und Radweg geplant mit einem Gefälle von 2 %. Das Bankett 
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zu beiden Seiten weist eine Breite von 1,25 m und ein Gefälle von 6 % auf. In der 
Regel wird der neu zu bauende Deichverteidigungsweg (DVW) maximal 1,50 m unter 
Bemessungshochwasser mit einer Breite von 3,50 m und mit einem Gefälle von 3 % 
geplant. Ein 8 % geneigtes Bankett in einer Breite von 1,50 m schließt nach 
binnendeichs an den Deichverteidigungsweg an. 
 
Der „grüne Deich“ erhält einen Sandkern mit Auelehmüberdeckung und wird somit als 
zonierter Deich nach DIN 19712 ausgeführt. Es wird eine bis zu 20 cm dicke Vegeta-
tionsschicht aus Mutterboden auf die Auelehmüberdeckung aufgetragen. Die Breite 
der Deichkrone beträgt 5,00 m. Sie wird als Dachprofil in den Bereichen ohne Geh- 
und Radweg mit einer Neigung von 6 % ausgeführt. Die Böschungsneigungen 
betragen 1:3. Außendeichs bindet ein 1,00 m tiefer Auelehmsporn in den Untergrund 
ein. Die Böschungen werden außen- und binnendeichs mit einer 1,00 m dicken 
Auelehm-Schicht angedeckt.  
 
Ebenfalls wird anschließend an das Bankett der Kreisstraße und des Deich-
verteidigungsweges binnendeichs eine 0,60 m dicke Auelehmschicht als 
Geländeangleichung aufgebracht. Der außendeichs verlaufende Deichunterhaltungs-
weg wird etwa 0,5 m über der Geländeoberkante angeordnet. Bei Erfordernis wird der 
Deichkern binnendeichs alle 20 m auf 2,0 m Breite über einen mineralischen Filter 
drainiert. 
 
Sonderkonstruktionen in Damnatz, Uhlenhorst und Jasebeck sind unter 
„Sonderbauweise“ detailliert aufgeführt. 
 
Im Folgenden sind die Ausführungen nach fortlaufender Deich-Stationierung 
aufgeführt. 
 
Station 

0+000 bis 0+155 

 

Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die 6,00 m breite Deichkrone 
wird mit der 3,50 m breiten Betonfahrbahn befestigt und dient als 
Deichverteidigungsweg und in diesem Abschnitt gleichzeitig als 
Geh- und Radweg. 

0+155 bis 0+263 Sonderkonstruktion mit einer auf den Deich aufgesetzten 
Hochwasserschutzwand. Die 6,00 m breite Deichkrone wird mit der 
3,50 m breiten Betonfahrbahn befestigt und dient als 
Deichverteidigungsweg und in diesem Abschnitt gleichzeitig als 
Geh- und Radweg. Die Deichböschung wird außendeichs mit 
Deckwerksteinen gesichert. 

0+263 bis 0+278 Zufahrt zum außendeichs liegendem Grundstück/Bebauung. 

0+278 bis 0+305 Sonderkonstruktion mit einer auf den Deich aufgesetzten 
Hochwasserschutzwand. Die 6,00 m breite Deichkrone wird mit der 
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3,50 m breiten Betonfahrbahn befestigt und dient als 
Deichverteidigungsweg und in diesem Abschnitt gleichzeitig als 
Geh- und Radweg. 

0+305 bis 0+321 Zufahrt zum außendeichs liegendem landwirtschaftlichem Weg. 

0+321 bis 0+348 Übergangsbereich zwischen Sonderkonstruktion mit 
Hochwasserschutzwand und der Ausführung als Erddeich mit 5,00 
m breiter Berme. 

0+348 bis 2+731 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die 5,00 m breite 
Binnenberme wird mit einer 3,50 m breiten Betonfahrbahn befestigt 
und dient als Deichverteidigungsweg und gleichzeitig als Geh- und 
Radweg. Von Station 2+100 bis 2+180 wird die Deichböschung 
außendeichs mit Deckwerksteinen gesichert. 

2+731 bis 3+578 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die 7,50 m breite 
Binnenberme wird mit einer 6,00 m breiten Asphaltfahrbahn 
befestigt und dient als Deichverteidigungsweg (Kreisstraße 13) mit 
einem 2,50 m breiten Fahrradweg auf der Deichkrone. 

3+578 bis 3+628 Sonderkonstruktion bestehend aus Hochwasserschutzwand und 
Deich. Die 7,50 m breite Binnenberme wird mit einer 6,00 m 
breiten Asphaltfahrbahn befestigt und dient als 
Deichverteidigungsweg (Kreisstraße 13). Auf der Deichkrone wird 
ein 2,50 m breiter Fahrradweg (Beton) hergestellt. Die 
Deichböschung wird außendeichs mit Deckwerksteinen gesichert.  

3+628 bis 3+677 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die 7,50 m breite 
Binnenberme wird mit einer 6,00 m breiten Asphaltfahrbahn 
befestigt und dient als Deichverteidigungsweg (Kreisstraße 13). Auf 
der Deichkrone wird ein 2,50 m breiter Fahrradweg (Beton) 
hergestellt. Die Deichböschung wird außendeichs mit 
Deckwerksteinen gesichert. 

3+677 bis 3+727 Sonderkonstruktion bestehend aus Hochwasserschutzwand und 
Deich. Die 7,50 m breite Binnenberme wird mit einer 6,00 m 
breiten Asphaltfahrbahn befestigt und dient als 
Deichverteidigungsweg (Kreisstraße 13). Auf der Deichkrone wird 
ein 2,50 m breiter Fahrradweg (Beton) hergestellt. Die 
Deichböschung wird außendeichs mit Deckwerksteinen gesichert.  

3+731 bis 4+535 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die 7,50 m breite 
Binnenberme wird mit einer 6,00 m breiten Asphaltfahrbahn 
befestigt und dient als Deichverteidigungsweg (Kreisstraße 13). Auf 
der Deichkrone wird ein 2,50 m breiter Fahrradweg (Beton) 
hergestellt. 

4+535 bis 4+670 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die Deichkrone wird mit der 
3,50 m breiten Betonfahrbahn befestigt und dient als 
Deichverteidigungsweg sowie gleichzeitig als Fahrradweg. 

4+670 bis 4+820 Sonderkonstruktion besteht aus Hochwasserschutzwand und Deich. 
Die Deichkrone wird mit einem 3,50 m breitem Betonfahrbahn 
befestigt und dient als Deichverteidigungsweg sowie gleichzeitigt 
als Fahrradweg. Die Binnendeichböschung wird in diesem Bereich 
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mit 1:2,50 ausgeführt. 

4+820 bis 5+019 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die Deichkrone wird mit einer 
3,50 m breiten Betonfahrbahn befestigt, dient als 
Deichverteidigungsweg und gleichzeitigt als Fahrradweg. 

5+019 bis 5+085 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Der 3,50 m breite DVW wird 
mittels Rampe von der Deichkrone auf die Binnenberme geführt. 
Auf der Deichkrone wird ein 2,50 m Fahrradweg hergestellt. 

5+085 bis 6+956 Die Ausführung erfolgt als Erddeich. Die 7,50 m breite 
Binnenberme wird mit einer 6,00 m breiten Asphaltfahrbahn 
befestigt und dient als DVW (Kreisstraße 13). Auf der Deichkrone 
wird ein 2,50 m breiter Fahrradweg (Beton) hergestellt. 

Bei Station 0+155 bis 0+348 und Station 3+578 bis 3+627 wird kein reiner Erddeich 
errichtet, sondern aufgrund von beengten Platzverhältnissen eine Hochwasserschutz-
wand im Deichkörper vorgesehen. In der Stützwand zwischen den Stationen 0+155 
und 0+348 werden drei Öffnungen freigehalten. Entsprechend der DIN 19712 ist eine 
Anordnung von Deichscharten hier nötig, da diese unvermeidbar sind. Die Erste bei 
Station 0+202 für die Zuwegung zum Pegelhaus, die Zweite für die Zufahrt bei Station 
0+272 zu einem außendeichs liegenden Grundstück und die Dritte bei Station 0+317 
zur Anbindung an einen vorhandenen Weg. Bei einem Hochwassereintritt können die 
Lücken im Stützwandverlauf durch mobile Elemente geschlossen werden. Da 
binnendeichs der Deichscharte eine Siedlung durch ein HQ100 gefährdet ist, ist die 
Scharte als Hochwasserschutzanlage der Klasse 1 einzuordnen. Für Bauwerke dieser 
Klasse sind zwei voneinander unabhängig funktionierende Verschlussvorrichtungen 
vorzuhalten. 
 
Auf Höhe der Ortslage Uhlenhorst wird bei Station 3+578 bis 3+628 und 3+677 bis 
3+727 ebenfalls eine kombinierte Hochwasserschutzanlage aus Deich und 
Hochwasserschutzwand erstellt. Grund dafür sind die beengten Platzverhältnisse 
infolge der außendeichs stehenden Eichen. Der nach DIN 19712 geforderter Nachweis 
der Standsicherheit kombinierter Hochwasserschutzanalgen im Falle einer Unter- und 
Überströmung der Wände sowie der daraus resultierenden binnenseitigen Erosion wird 
im Rahmen der Ausführungsplanung durchgeführt und der Planfeststellungsbehörde 
sowie der Unteren Deichbehörde vorgelegt. Der Arbeitsausschuss Ufereinlassungen 
empfiehlt bei Einbindungen in geschichtete Böden mit sehr großen 
Durchlässigkeitsunterschieden (> 102), die dreifache Differenz zwischen dem 
Bemessungshochwasser und der binnenseitigen Geländeoberkante anzusetzen 
(HAFENTECHNISCHE GESELLSCHAFT E.V. & DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 

GEOTECHNIK E.V. 2020). Es ist vorgesehen ein Geländer auf der 
Hochwasserschutzwand zu errichten, um eine Absturzgefahr zu verhindern. 
 
Im Bereich der Ortslage Jasebeck ergeben sich weitere Besonderheiten. Der auf der 
Deichkrone verlaufende Geh- und Radweg wird ab Station 4+535 gleichzeitigt zum 



16 Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
______________________________________________________________________________________________ 

Deichverteidigungsweg. Von Station 4+670 bis 4+820 wird eine feste 
Hochwasserschutzwand hergestellt. Der Deichverteidigungsweg wird ab Station 
5+020 über eine Rampe von der Deichkrone auf die binnenseitige Berme geführt und 
verläuft ab Station 5+084 bis zum Ende des Bauabschnittes auf der Kreisstraße. 
Stromaufwärts von Jasebeck verläuft der Deichverteidigungsweg auf der Kreisstraße 
13. 
 
Durch die Deichverstärkung wird es zu keiner Überbauung von Retentionsraum der 
Elbe kommen (schriftliche Mitteilung des Niedersächsischen Landesbetriebes für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – E-Mail vom 17.9.2020). 
 

 
Gewählte Trasse 

Für die geplante Erhöhung und Verstärkung des ca. 7 km langen Elbedeiches wurde in 
der Umweltverträglichkeitsstudie die gewählte Trasse untersucht. Die Deichtrasse 
beginnt mit Station 0+000 bei Damnatz und endet im Westen mit Station 6+956 
oberhalb des Strachauer Rad`s (Penkefitz). Damit ergibt sich eine Ausbaulänge von ca. 
7 km. 
 

 
Sonderbauweise 

Die Erhöhung und Verstärkung des grünen Deiches erfolgt auf vorhandener Trasse 
überwiegend gemäß den Abmessungen und Ausführungen, siehe weiter oben 
„Abmessungen und Bestandteile des Deichs“. Aufgrund komplexer 
naturschutzfachlicher Randbedingungen, einer dichten Bebauungsstruktur und den 
daraus resultierenden beengten Platzverhältnissen, ist die Herstellung eines grünen 
Deiches in drei Bereichen jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund wurden für die 
folgenden drei Bereiche Sonderlösungen geprüft und geplant: 
 

• Damnatz: Station 0+155 bis 0+348 

• Uhlenhorst: Station 3+578 bis 3+628 und 3+677 bis 3+727 

• Jasebeck: Station 4+670 bis 4+820 

 
Durch die Umsetzung der Sonderbaulösungen werden Eingriffe und 
Umweltauswirkungen minimiert, sodass keine negativen Beeinträchtigungen 
entstehen. Im Rahmen der Ausführungsplanung werden die verschiedenen 
Herstellungs- bzw. Einbringungsverfahren von Spund- oder Bohrpfahlwänden 
sorgfältig abgewogen und geprüft, um die baubedingten Erschütterungen und 
Auswirkungen weiter zu minimieren. Zudem werden vor der baulichen Umsetzung 
Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen für die naturschutzfachlichen Bereiche, die 
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Eichen (siehe Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen [Unterlage zur 
Eingriffsregelung]) sowie die bebauten Bereiche getroffen. 
 
Damnatz 
 
Aufgrund der bestehenden Randbedingungen mit binnendeichs dichter Bebauung und 
außendeichs naturschutzfachlich hochwertigen Flächen sowie unter Berücksichtigung 
der negativen Auswirkungen einer Vordeichung, kann in der Ortslage Damnatz 
zwischen den Stationen 0+155 und 0+348 auf rd. 193 m kein reiner „grüner Deich“ 
ausgebildet werden.  
 
Für diesen Bereich ist eine Kombination aus grünem Deich mit aufgesattelter fester 
Wand aus Stahlbeton geplant. Die geplante Hochwasserschutzwand besteht aus zwei 
unterschiedlichen Ausführungsvarianten: In Teilbereichen besteht sie aus einer festen 
Wand, in anderen Bereichen kommen mobile Elemente zum Einsatz, die nur im 
Hochwasserfall genutzt werden. Von Station 0+155 bis 0+263, von 0+278 bis 0+305 
und von 0+321 bis 0+348 wird ein grüner Deich bis zum Bemessungshochwasser 
errichtet. Neben dem Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone wird eine feste 
Hochwasserschutzwand mit Spundwand- oder Bohrpfahlwandgründung und einem 
Stahlbetonholm errichtet. Dadurch wird der Freibordbereich von rd. 1,0 m abgedeckt.  
Bei Station 0+265 befindet sich ein außendeichs liegendes Gebäude. Aus diesem 
Grund gibt es zwischen den Stationen 0+245 und 0+247 sowie zwischen den Stationen 
0+263 und 0+278 je eine Zuwegung. Zwischen den Stationen 0+304 und 0+321 
befindet sich außerdem eine Deichüberfahrt. Um die Erreichbarkeit der Grundstücke 
zu gewährleisten, wird in diesen Abschnitten der grüne Deich ebenfalls bis 
Bemessungshochwasser hergestellt und die feste Hochwasserschutzwand in den 
Zufahrtsbereichen unterbrochen. Im Hochwasserfall werden diese Aussparungen 
mittels mobiler Aluminium-Dammbalken verschlossen. Die Enden der mobilen 
Elemente münden in Stahlbetonpfeilern. Der Freibordbereich von rd. 1,0 m wird in 
diesen Abschnitten mittels der teilmobilen Stützen und Dammbalken abgedeckt. Die 
Breite der Dammbalken beträgt dabei maximal rd. 2,50 m pro Feld. Bei der 
konstruktiven Ausbildung ist eine zweifache, jeweils 1,00 m hohe Aluminium-
Dammbalkenabsperrung vorgesehen. Die hintereinanderliegenden Verschlussorgane 
gewährleisten die doppelte Deichsicherheit. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird 
eine Betriebsvorschrift für die mobilen Elemente gemäß DIN 19712 für den Fall eines 
Hochwassers erstellt. Für die Hochwasserschutzwand werden im Rahmen der 
Ausführungsplanung außerdem die Gründungsart festgelegt sowie eine Prüfstatik 
erstellt. 
 
Die Dammbalken werden auf dem Bauhof des Kreisverbandes gelagert und im 
Bedarfsfall antransportiert und im Freibordbereich aufgebaut. 
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Uhlenhorst 
 
Ein weiterer Sonderbereich befindet sich bei Uhlenhorst zwischen den Stationen 
3+575 und 3+635 sowie zwischen den Stationen 3+677 und 3+727. Aufgrund der 
vorhandenen Bebauung binnendeichs sowie der zwei Eichen, die unmittelbar 
außendeichs am Deichfuß stehen und von den streng geschützten Käferarten Heldbock 
und Eremit besiedelt sind, ist die Herstellung eines grünen Deiches nicht möglich. In 
diesen Bereichen wird binnendeichs eine grüne Deichböschung in Kombination mit 
einer vertikalen Hochwasserschutzwand auf der außendeichs liegenden Deichschulter 
hergestellt. Die Hochwasserschutzwand reduziert die Außendeichböschung und 
verlegt den Deichfuß im Bereich der Eichen weiter zurück. Somit erfolgt kein Eingriff 
in den Wurzelbereich der Eichen und es kommt zu keiner Verschlechterung der derzeit 
vorherrschenden Randbedingungen. Um Erosionen und Ausspülungen durch 
Verwirbelungen im Bereich der Eichen zu verhindern, wird die Außenböschung 
entlang der Hochwasserschutzwand mit Deckwerksteinen befestigt. Der Bereich der 
ehemaligen Außendeichböschung unterhalb der Verkalitfläche wird nach dem 
Böschungsabtrag geebnet und angeglichen. 
 
Im Rahmen der Ausführungsplanung wird für die Hochwasserschutzwand eine 
Prüfstatik erstellt. 
 
Jasebeck 
 
Ein weiterer Sonderbereich befindet sich bei Jasebeck zwischen den Stationen 4+670 
und 4+820, wo sich binnen- sowie außendeichs mehrere Zwangspunkte ergeben, die 
die Platzverhältnisse enorm einschränken. Dadurch ist die Herstellung eines grünen 
Deiches nicht möglich. 
 
Binnendeichs wird der vorhandene Deichfuß größtenteils gehalten und die Neigung 
der Binnenböschung im Bereich der Hochwasserschutzwand auf 1:2,50 verringert, 
sodass Unterhaltungsarbeiten noch möglich sind. Dadurch wird der maximal technisch 
mögliche Abstand zu den Bäumen gewährleistet und gleichzeitigt die 
Flächeninanspruchnahme der binnendeichs liegenden Grundstücke und der Abstand zu 
dem denkmalgeschützten Gebäude sichergestellt. Bei einem Höhenunterschied von 
mehr als 1,0 m von der Oberkante der Hochwasserschutzwand bis zur 
Außendeichböschung, wird zur Absturzsicherung auf dem Betonholm ein Geländer 
vorgesehen. Der derzeit auf der Deichkrone verlaufende, 2,0 m breite Geh- und 
Radweg wird als Deichverteidigungsweg mit einer Breite von 3,50 m ausgebaut. 
Neben dem Deichverteidigungsweg wird eine feste Hochwasserschutzwand errichtet.  
 
Für die beiden unmittelbar am Deichfuß stehenden Eichen, die von den streng 
geschützten Käferarten Heldbock und Eremit besiedelt sind, ergibt sich keine 
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Zustandsverschlechterung. Der Kronentraufbereich der Bäume wurde vom NLWKN 
im Herbst 2025 eingemessen. Die Gründung der Hochwasserschutzwand wird neben 
dem Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone eingebracht und liegt somit außerhalb 
des Baumkronenbereichs, ca. 10,80 m vom Stamm entfernt. Die Ausführung einer 
Spund- oder Bohrpfahlwand wird im Rahmen der Ausführungsplanung geprüft. 
Darauf wird ein fester Stahlbetonholm errichtet.  
 
Während der Bauausführung bleibt die bestehende Außendeichböschung größtenteils 
unverändert. Lediglich im Übergangsbereich zwischen der neuen 
Hochwasserschutzwand und der Bestandsböschung sind kleinflächige Angleichungen 
des Oberbodens erforderlich. Da die Deichböschung und der Deichkörper erhalten 
bleiben, erfolgen keine Arbeiten im direkten Stamm- und Wurzelbereich der Bäume, 
wodurch sich keine erheblichen Beeinträchtigungen ergeben. Auch die Herstellung 
eines neuen Auelehmsporns ist damit nicht notwendig. Vor Beginn der Arbeiten 
werden Schutzmaßnahmen entsprechend den naturschutzfachlichen Unterlagen (siehe 
Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen) ergriffen. 
 
Im Rahmen der Ausführungsplanung wird für die Hochwasserschutzwand eine 
Prüfstatik erstellt. 
 
Eine weitere, von Käfern besiedelte Eiche befindet sich binnendeichs am Deichfuß bei 
Station 4+880. Die erforderlichen Arbeiten in diesem Bereich beschränken sich auf 
Geländeangleichungen. Ein tiefgründiger Bodenabtrag oder -auftrag ist in diesem 
Bereich nicht erforderlich. Somit erfolgen keine Eingriffe in den Wurzelbereich. Auch 
an dieser Stelle werden vor Baubeginn Schutzmaßnahmen umgesetzt.  
 

 
Deichverteidigungswege, Kreisstraße 

 
Grundsätzlich dient die 7,50 m breite Binnenberme zur Aufnahme der 6,00 m breiten 
Kreisstraße 13, die gleichzeitig als Deichverteidigungsweg dient. Die Kreisstraße 
schließt nach binnendeichs an ein 1,50 m breites Bankett an mit einem Gefälle von 
8 %. Das Schotterbankett dient zur Aufnahme von Leitpfosten oder Verkehrszeichen 
(Ausstattungselemente) und wird mit Schotterrasen angedeckt. An das Hochbord 
schließt im Bereich der Kreisstraße ein 1,00 m breites Bankett mit einem Gefälle von 
8 % an. 
 
Der Ausbau der Kreisstraße wurde mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg vorab 
abgestimmt, sodass die Mindestabmessungen eingehalten werden. Die Richtlinie für 
die Standardisierung von Verkehrsflächen (RStO 12, Belastungsklasse 1,8 [Tafel 1, 
Zeile 5]) bildet die Grundlage für den gewählten Aufbau der Kreisstraße, so wird diese 
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schwerlastfähig mit einer 4 cm dicken Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN, einer 12 cm 
dicken Asphalttragschicht AC 22 TN und einer 35 cm dicken Schottertragschicht 0/32 
mm ausgebaut. Der Sandunterbau muss ein Verformungsmodul von mindestens 45 
MPa aufweisen. 
 
Die Kreisstraße 13 erhält eine flussaufwärts gerichtete Stationierung, die in zwei Bau-
abschnitte unterteilt ist. Von Deichbau-km 5+036 bis 6+956 (vor Penkefitz) lautet die 
entgegengesetzte Kreisstraßenkilometrierung Station 0+000 bis 2+120 bis kurz vor 
dem Gut Jasebeck. Der zweite Abschnitt läuft von Deich-Station 2+600 bis 4+577 mit 
der entgegen gerichteten Kreisstraßenkilometrierung nördlich von Gut Jasebeck von 
0+000 bis 2+005 vor Landsatz. In diesen beiden Bereichen läuft die Kreisstraße 13 
direkt am Deich entlang und dient als Deichverteidigungsweg. 
 
Im Bereich der Deich-Station 0+000 bis 2+731 von Damnatz bis hinter Landsatz dient 
die Kreisstraße 13 nicht als Deichverteidigungsweg. In diesem Abschnitt wird eine 
5,00 m breite Binnenberme angeordnet, die mit einer 3,50 m Betonfahrbahn befestigt 
wird und als Deichverteidigungsweg dient. Der Deichverteidigungsweg erhält ein 
Quergefälle von 3 %. Um den Schwerlastverkehr bis zur Klasse des Lastmodells 1 im 
Deichverteidigungsfall aufnehmen zu können, erhält der Deichverteidigungsweg eine 
21 cm dicke Betonfahrbahn (C30/37 (LP)) und einen Unterbau aus einer 20 cm dicken 
Schottertragschicht (STSuB 0/32) und einer 45 cm starken Frostschutzschicht. An dem 
Deichverteidigungsweg schließt sich ein 1,50 m breites Bankett mit einer Querneigung 
von 8 % an. Die Höhe der neu zu bauenden Kreisstraße und größtenteils des 
Deichverteidigungswegs liegt maximal 1,50 m unter dem gültigen 
Bemessungshochwasser und ist im Längsschnitt dargestellt. Ein Ausnahmebereich 
stellt aufgrund der beengten örtlichen Platzverhältnisse und der Bebauung innerhalb 
der Ortslage Damnatz der Abschnitt von Station 0+000 bis 0+348 da. Hier verläuft der 
Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone. Die 6,00 m breite Deichkrone wird mit 
einem 3,50 m breiten Deichverteidigungsweg befestigt. Der Deichverteidigungsweg 
erhält zwischen Station 0+000 und 0+155 ein Quergefälle von 3 %. Das anschließende 
Bankett weist in diesem Bereich ein Gefälle von 6 % mit einer Breite von 1,50 m auf. 
Ab Station 0+155 bis 0+263 wird eine Stützwand auf der Deichkrone errichtet, um die 
Deichsollhöhe zu erreichen. Der Deichverteidigungsweg schließt binnen an den 
Betonholm der Stützwand an und wird in diesem Bereich über dem 
Bemessungshochwasser geplant. Binnendeichs schließt an den Deichverteidigungsweg 
ein 8 % geneigtes Bankett mit einer Breite von 1,00 m an. Der Deichverteidigungsweg 
erhält den gleichen Aufbau, wie oben beschrieben. Bei Station 0+317 schwenkt der 
Deichverteidigungsweg mittels einer Rampe (Station 0+332 bis 0+348) von der 
Deichkrone auf die Binnenberme herunter.  
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Ab Station 4+535 bis Station 5+083 verläuft im Bereich der Ortslage Jasebeck ein 
3,50 m breiter Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone. Binnendeichs schließt an 
den Deichverteidigungsweg ein 8 % geneigtes Bankett mit einer Breite von 1,50 m an. 
Bei Station 5+020 wird der Deichverteidigungsweg mittels einer Rampe von der 
Deichkrone auf die Binnenberme und bei Station 5+083 an die Kreisstraße 
herangeführt.  
 
Die Kreisstraße verläuft weiter ab Deich-Station 6+956 (Ende des Deiches) in einem 
Bogen in Richtung Südosten weiter. Dort beginnt die Kreisstraßenkilometrierung der 
ersten Baustrecke entgegengesetzt der Deichkilometrierung bei Station 0+000. 
 
Hochborde, die das Befahren des Deiches verhindern sollen, werden entlang der 
Kreisstraße 13 und des Deichverteidigungswegs in Abständen von 15,00 m mit 
Absenkern (Gossenläufer) versehen, um für Jungvögel, Säugetiere und Amphibien die 
Passierbarkeit zu gewährleisten. Die Länge der Absenker beträgt 1,00 m. Die 
Hochborde werden entlang der Kreisstraße und des Deichverteidigungswegs auf eine 
Höhe von 15 cm gesetzt. Anschließend an das Hochbord wird im Verlauf der 
Kreisstraße ein einreihiger Pflasterstein installiert, dieser sorgt dafür, dass bei 
Niederschlag das Wasser abgeleitet wird. In Bereichen, in denen der Geh- und Radweg 
gekreuzt wird, werden Tiefborde eingesetzt. Hinter dem Hochbord wird auf kompletter 
Strecke (Kreisstraße sowie Deichverteidigungsweg) zur Abgrenzung der Kleischicht 
ein Geotextil angeordnet. 
 
Die Deichkilometrierung wird in 100 m Abständen hergestellt. Diese erfolgt mittels 
Kilometrierungsplatten auf dem Deichverteidigungsweg bzw. in Bereichen, in denen 
die Kreisstraße als Deichverteidigungsweg genutzt wird, auf der Kreisstraße. Alle 500 
m wird, statt der Kilometrierungsplatte, ein Deichkilometrierungsschild mit 
integrierter Greifvogelstange binnenseitig auf der Deichkrone im Bankett angeordnet. 
Wenn ein Geh- und Radweg oder ein Deichverteidigungsweg auf der Krone 
entlangführt, wird ein Mindestabstand von 0,25 m zwischen Weg und 
Greifvogelstange eingehalten.   
 
 

Deichüberfahrten, Unterhaltungswege, Deichzufahrten, Geh- und Radweg 
und Deichrampen 

 
Vom Beginn des Planungsabschnittes in Damnatz verläuft der neu geplante 
Deichverteidigungsweg ca. 3,0 km in nordwestliche Richtung und schließt bei ca. 
Station 2+731 nordwestlich von Landsatz an die Kreisstraße 13 an. Die Kreisstraße 
übernimmt ab diesem Schnittpunkt entlang des Deiches auf der Binnenberme mit einer 
Breite von 6,00 m die Funktion des Deichverteidigungsweg bis Station 4+577. Bei 
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Station 4+577 bis 5+036 verläuft die Kreisstraße nicht direkt am Deich, sodass in 
diesem Bereich von Station 4+535 bis 5+085 ein 3,50 m breiter 
Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone verläuft. Ab Station 5+085 dient wieder 
die 6,00 m breite Kreisstraße bis Station 6+956 (Ende des Planungsabschnittes) als 
Deichverteidigungsweg. 
 
Die Erschließung der Vorländereien wird durch insgesamt 10 Rampen und 
Überfahrten gewährleistet, welche sich im Verlauf der Deichbaustrecke an den 
Positionen 0+314, 0+627, 0+703, 1+667, 2+274, 2+796, 3+861, 4+526, 5+114 und 
6+711 befinden. Diese werden im Zuge der Baumaßnahme aufgenommen und nach 
den Erdarbeiten und der Erhöhung neu hergestellt. Die Überfahrten werden an 
vorhandener Stelle oder versetzt wiederhergestellt. Als einziges entfallen die 
Deichüberfahrten von Station 3+593 bis 3+669 und 5+684 bis 5+864, die auch nicht 
versetzt wiederhergestellt werden. Durch den Entfall der Überfahrten ergeben sich 
keine Beeinträchtigungen für die Flächeneigentümer im Elbvorland. Die 
Erreichbarkeit kann über nahegelegene Rampen sowie kurze Strecken entlang des 
Deichfußes über den Deichunterhaltungsweg gewährleistet werden. Deichrampen und 
Überfahrten werden generell mit einer Neigung von mind. 1:10 in Betonbauweise 
errichtet. Die Kreisstraße 13 und der Deichverteidigungsweg werden im Zuge der 
Erhöhung des Deiches ebenfalls erhöht, angepasst und neu hergestellt.  
 
Es werden vier Deichtreppen im Verlauf des Abschnittes an den Positionen 0+009, 
0+153, 1+435 und 3+964 sowohl nach außen- oder nach binnendeichs gerichtet, 
wiederhergestellt. Die Deichtreppen werden aus Verkalitdeckwerksteinen mit einer 
Neigung von ca. 1:3 hergestellt. Die Einfassung der Deichtreppe besteht beidseitig aus 
dreireihigen Verkalit-Normalsteinen. Damit wird die Deichtreppe für die 
Unterhaltungsarbeiten überfahrbar ausgebildet.  
 
Die Deichkrone wird in Abschnitten mit einem 2,50 m, bzw. in Damnatz und Jasebeck 
im Bereich der Sonderkonstruktionen mit einem 3,50 m breiten Betongeh- und 
Radweg mit einem Gefälle von 2 % befestigt. Das jeweils anschließende 1,25 m breite 
Bankett der Deichkrone wird mit einem Gefälle von 6 % ausgebildet. Der gewählte 
Aufbau richtet sich nach der RStO Tafel 6 Bauweisen für Rad- und Gehwege auf F2- 
und F3 Untergrund/ Unterbau Zeile 1. Er erhält eine 12 cm dicke Betondecke, einen 
Unterbau mit einer 15 cm dicken Schotter- oder Kiestragschicht und eine 13 cm dicke 
Schicht aus frostunempfindlichem Material.  
 
Der vorhandene außendeichs liegende Deichunterhaltungsweg ist für die 
Flächeneigentümer im Vorland die einzige Möglichkeit zum Erreichen ihrer Flächen. 
Es ist beabsichtigt, in den Bereichen, in denen er überplant wird, einen 3,50 m breiten 
Treibselräum- und Unterhaltungsweg in Schotterrasenbauweise mit einem Quergefälle 
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von 6 % wiederherzustellen. Für den Schotterrasen ist ein Verformungsmodul von Ev2 
≥ 80 MPa herzustellen. Dieser Weg wird ca. 0,5 m über der vorhandenen 
Geländeoberkante am Deichfuß angeordnet.  
 
Binnendeichs ist ein 5,00 m breiter Schutzstreifen freizuhalten, dieser gewährleistet 
den Schutz und die Unterhaltung des Deiches.  
 
Bei Station 4+565 bis 4+603 entsteht auf einem ehemaligen Plateau eine vergrößerte 
multifunktionale Deichunterhaltungsfläche aus Verkalit-Deckwerksteinen. Ebenfalls 
wird bei Station 5+079 bis 5+092 eine befestigte Fläche mit Verkalit-Deckwerksteinen 
hergestellt, sodass im Falle eines Hochwasserereignisses mit Deichverteidigung eine 
Wendemöglichkeit für die Fahrzeuge besteht. 
 
 

Absperrpfosten und Verkehrsschilder 
 

Um den Deich und seine Anlagen von störenden Einflüssen soweit wie möglich 
freizuhalten, ist es notwendig, den Deichverteidigungsweg in Teilbereichen, an denen 
er an die Kreisstraße heranführt, durch Absperrpfosten zu schließen. Zusätzlich ist der 
Geh- und Radweg im Bereich von Rampen oder Überfahrten durch Absperrpfosten zu 
sichern, um ein Befahren des Geh- und Radweges durch Fahrzeuge zu verhindern. Die 
Rampen werden nicht durch Absperrpfosten abgesperrt, da sie zum Erreichen der 
außendeichs liegenden Flächen erforderlich sind. 
 
Das Aufstellen der erforderlichen Verkehrsschilder erfolgt in Abstimmung mit der 
zuständigen Verkehrsbehörde, dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die 
Verkehrsschilder werden aus Gründen der Überströmungssicherheit mit einer 
Umpflasterung versehen. 

 
 

Deichoberfläche, Böschungsbefestigung, Außenbermen 
 
Die Sicherheit einer Hochwasserschutzanlage wird maßgebend durch die Geschlos-
senheit ihrer Oberfläche bestimmt. Nur eine dichte und dauerhafte Grasnarbe kann den 
Deich gegen Strömung, Wellenschlag und Niederschlag schützen. Sie wird mittels 
einer abgestimmten Mischung aus Ober- und Untergräsern, durch Pflege und regelmä-
ßiges Schneiden des Aufwuchses erreicht. Eine gute Wurzelbildung erhöht die Wirk-
samkeit der Grasnarbe gegen die am Deich auftretenden mechanischen Beanspruchun-
gen. Im landseitigen Deichbereich wirkt die dichte Verwurzelung als Filter, der bei 
austretendem Sickerwasser die Feinanteile des Deichbodens zurückhält und damit ei-
ner Oberflächenerosion entgegenwirkt. 
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Der Einsatz von Deckwerksteinen erfolgt dort, wo bislang auch schon derartige 
Böschungssicherungen verbaut waren und im Bereich der Sonderbaukonstruktion. Die 
Außendeichböschung wird in den folgenden Bereichen durch Betondeckwerksteine 
vor Treibgut, Wellenschlag und Erosion geschützt: 
 

• Damnatz: 0+083 bis 0+246 und 0+579 bis 0+630 
• Landsatz:  2+100 bis 2+180 
• Uhlenhorst: 3+573 bis 3+731 

 
Der außendeichs verlaufende Deichunterhaltungsweg wird wiederhergestellt, sollte er 
durch die Erhöhung des Deiches überbaut werden. Der Deichunterhaltungsweg wird 
als Schotterrasen hergestellt, mit einem Unterbau von 13 cm Schottertragschicht 0/45 
mm (Natürliche Gesteinskörnung) und darüber eine Lage von 12 cm 
Schottertragschicht 0/32 mm (Natürliche Gesteinskörnung), vermischt mit 20 % 
Mutterbodenanteil. Die Querneigung beträgt 6 %. 
 
 

Ausweichen 
 

Um Überhol- und Begegnungsverkehr auf dem Deichverteidigungsweg zu ermögli-
chen, werden Ausweichstellen angelegt. Diese haben eine Länge von 35 m und eine 
Breite von 3,50 m und werden in Betonbauweise ausgeführt. Die Abstände der Aus-
weichstellen betragen etwa 400 m, hängen jedoch von den örtlichen Gegebenheiten ab. 
Insgesamt werden auf der Strecke sechs Ausweichen vorgesehen. 
 
 

Oberflächenentwässerung 
 
Zurzeit befindet sich eine 162 m lange Entwässerungsmulde entlang der Kreisstraße 
13. Die Mulde verläuft von Station 4+413 bis 4+576, welche im Zuge der 
Baumaßnahme wiederhergestellt wird. Zusätzlich wird im Bereich von Station 0+347 
bis 0+459, Station 0+533 bis 0+597, 2+692 bis 2+747 und von Station 3+920 bis 
4+046 eine Entwässerungsmulde anschließend an den Deichverteidigungsweg 
hergestellt. Dadurch kann eine ausreichende Entwässerung der angrenzenden 
Flurstücke sichergestellt und das Oberflächenwasser des Deiches aufgenommen 
werden. Die Mulde wird nicht an einen Vorfluter angeschlossen.  
 
Aufgrund von beengten Platzverhältnissen wird von Station 0+457 bis 0+535 eine 
Dränage im Deichfuß installiert. Diese wird am Anfang und am Ende an der geplanten 
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Entwässerungsmulde angeschlossen. Die Dränage befindet sich einen halben Meter 
unter dem Urgelände und wird im Bankettbereich mit Filtermaterial umschlossen. 
 
Im restlichen Abschnitt befindet sich keine Entwässerungsmulde an der Kreisstraße 
oder am Deich, sodass im Zuge der Baumaßnahme die Anlegung einer neuen Mulde 
keine Berücksichtigung findet und auch nicht geplant ist. Das Muldenstück bei einer 
der Nebenstraße direkt in der Ortslage Damnatz bei Station 0+661 wird mit dem Neu-
bau des Deichverteidigungsweges überbaut und nicht wiederhergestellt. Zusätzlich 
wird im Anschlussbereich der Kreisstraße bei Station 2+692 ein DN 300-Betondurch-
lass für Qualmwasser unter der Kreisstraße durchgeführt und entwässert in die Mulde 
in Richtung des Binnenlandes. 
 
Ein einreihiger Pflasterstein befindet sich im Verlauf der Kreisstraße und sorgt dafür, 
dass bei Niederschlag das Wasser abgeleitet wird. Der einreihige Pflasterstein ist im 
gesamten Verlauf der neuzubauenden Kreisstraße vorgesehen. 
 
 

Sonstige Maßnahmen 
 
Diverse Leitungen (Telekom-Leitung, Stromleitung, Wasserleitung) werden im Zuge 
der Bauarbeiten gesichert und bei Beschädigungen neu verlegt. 
 
Für die in unmittelbarer Nähe zum Deich liegenden Häuser in Damnatz, Barnitz, 
Landsatz, Uhlenhorst und Gut Jasebeck wird vor Beginn der Bauarbeiten eine 
Beweissicherung durchgeführt. Ebenso für die Wege und Straßen, die durch den 
Baustellenverkehr wiederkehrend genutzt werden. Die Umleitungsstrecke werden 
ebenfalls beweisgesichert.  
 
Zusätzlich wird binnenseitig ein 5,00 m breiter Schutzstreifen von Bewuchs frei-
gehalten, um eine vernünftige Unterhaltung des Deiches inklusive des Randstreifens 
zu gewährleisten. 
 

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen 
 
Es werden drei Baustelleneinrichtungs- bzw. Lagerflächen für den 5. 
Planungsabschnitt beantragt. Die Flächen befinden sich auf Flurstück 52/2, Flur 3, 
Gemarkung Damnatz, auf Flurstück 5/3, Flur 2, Gemarkung Landsatz und auf 
Flurstück 57, Flur 3, Gemarkung Penkefitz. Sie weisen mindestens eine Größe von 1 
ha auf und liegen auf Ackerflächen. 
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Im Bereich der Ortslage Damnatz befindet sich am Friedhof, Flurstück 56/6, Flur 3, 
Gemarkung Damnatz, ein Lagerplatz des Dannenberger Deich- und Wasserverbandes, 
welcher ebenfalls als Baustelleneinrichtungs- und Lagerplatz genutzt werden soll. 
 
 

3.2  Folgeaktivitäten 
 
Nach Abschluss der Bautätigkeiten sind zukünftig Maßnahmen zur Unterhaltung des 
Hochwasserschutzdeiches und der Kreisstraße im Sinne der Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Zustandes vorzunehmen. Die neue Kreisstraße 13 wird wie bisher 
durch den Straßenverkehr genutzt. 
 
 

3.3  Lebenszyklus und Vorhabenphasen 
 
Die beschriebenen Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind grundsätzlich auf einen 
Dauerbestand ausgerichtet. In der Tab. 3-1 wird das Vorhaben in Lebensphasen, Teil-
vorhaben und Vorhabenszustände differenziert. 
 
 
Tab. 3-1: Differenzierung des Vorhabens in Lebensphasen, Teilvorhaben und Vor-
  habenszustände. 
 

Lebensphasen und 
Vorhabenszustände 

Teilvorhaben 

Planungsphase • Durchführung von Bestandserhebungen im Planungsraum 
Bauphase, Normalbetrieb • Einrichtung von Arbeitsstreifen und –feldern 

• Einsatz von Baumaschinen und -fahrzeugen 
• Transport von Boden und sonstigem Baumaterial 
• Zwischenlagerung von Material und Geräten sowie Bodenaushub 

Bauphase, Unfallereignisse • Unfälle beim Einsatz von Baumaschinen und -fahrzeugen 
• Unfälle bei der Zwischenlagerung von Material und Geräten sowie 

Bodenaushub 
Betriebsphase, Normalbe-
trieb - Anlage 

• Vorhandensein des erhöhten Hochwasserschutzdeiches und der 
neuen Kreisstraße 13 

• Vorhandensein der neuen Deichverteidigungswege 
Betriebsphase, Normalbe-
trieb - Betrieb 

• Überwachung und Unterhaltung des Deiches und des Deichverteidi-
gungsweges (Entfernung aufwachsender Gehölze, Muldenunterhal-
tung, Ausbesserung von Schadstellen, Beweidung/Mahd) 

• Überwachung und Unterhaltungsarbeiten an der neuen Kreisstraße 
13 (Mahd der Seitenräume, Muldenunterhaltung, Reparaturen am 
Straßenkörper) 

• Nutzung der neuen Kreisstraße 13 durch den Straßenverkehr 
Betriebsphase, Hochwas-
ser – Betrieb 

• Überwachung und Verteidigung des Deiches 

Betriebsphase, Unfallereig-
nisse 

• Unfälle beim Einsatz von Maschinen oder Fahrzeugen oder der Zwi-
schenlagerung von Material und Geräten bei der Überwachung, Un-
terhaltung oder Verteidigung der Anlagen 

• Verkehrsunfälle auf der Kreisstraße 13 
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Lebensphasen und 
Vorhabenszustände 

Teilvorhaben 

Stilllegungsphase • entfällt 
Rückbauphase • entfällt 

 
 

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2015  
 

Abb. 3-1: Lage des Vorhabensgebietes (schwarzer Kreis), Deich (Maßstab 
1 : 70.000, eingenordet) 
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4.  Untersuchungskonzept 
 

4.1  Wirkfaktoren, Wirkpfade und Wirkungsraum des Vorhabens 
(Wirkungsprognose) 

 
Die Ermittlung der möglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des 
Vorhabens auf Natur und Umwelt (Tab. 4-1) dient dazu, denkbare Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes zu erkennen, um darauf aufbauend ziel-
orientiert den vom Vorhaben voraussichtlich betroffenen Raum und den erforderlichen 
Untersuchungsumfang zu bestimmen. Die nachfolgende Darstellung entspricht weitge-
hend derjenigen der Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 3.1 der Antragsunterla-
gen), soweit sie für die Erhaltungsziele betroffener Natura 2000-Gebiete relevante 
Umweltbestandteile betrifft. Es erfolgt die Wiederholung an dieser Stelle, damit die 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung auch ohne Kenntnis der sonstigen Planungsunterla-
gen verständlich ist. 
 
Unter baubedingten Auswirkungen werden die während der Bauphase auftretenden 
Einflüsse auf die Umwelt zusammengefasst. Baubedingte Wirkungen sind die in der 
Phase der Durchführung der Deichertüchtigung beziehungsweise sonstigen Flächen-
umgestaltungen im Bereich der Kreisstraße 13 auftretenden Umweltauswirkungen 
(Bauphase, Normalbetrieb und Unfallereignisse). Die anlagebedingten Wirkungen 
umfassen die sich aus der veränderten Oberflächengestalt sowie der physischen 
Existenz baulicher Anlagen für die Umwelt ergebenden Auswirkungen (Betriebsphase 
- Anlage). Die betriebsbedingten Auswirkungen beziehen sich auf die notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Deich und 
Straße sowie zusätzlich der Hochwasserwirksamkeit aller durchgeführten Maßnahmen 
und ihre Einflüsse auf die Umwelt (Betriebsphase - Betrieb). 
 
Die Angaben zur Untersuchungsrelevanz zielen darauf, diejenigen Wirkfaktoren und 
Wirkungsfelder herauszustellen, die für die FFH-Verträglichkeitsprüfung als bewer-
tungserheblich identifiziert werden können. Die Einschätzung der inhaltlichen Rele-
vanz beruht auf einer Auswertung vorhandener Unterlagen und einer Gebietsbesichti-
gung. 
 
Angaben in der Tab. 4-1 zum Wirkraum beziehen sich auf die Reichweite möglicher 
relevanter Auswirkungen und geben Hinweise auf die notwendige Abgrenzung des 
Untersuchungsraumes. Dieser kann für einzelne Wirkaspekte unterschiedlich sein. Der 
Wirkraum entspricht maximal demjenigen, der im Rahmen der Umweltverträglich-
keitsstudie zu betrachten ist, da alle für die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung rele-
vanten Wirkungen auch im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie zu beachten 
sind. 
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Tab. 4-1:  Mögliche vorhabensbedingte Wirkfaktoren, Wirkungspfade und Auswir-
kungen mit Untersuchungsrelevanz für die FFH-Verträglichkeitsuntersu-
chung. 

Eine umfassende Darstellung aller möglichen vorhabensbedingten Wirkfaktoren, Wirkungspfade und 
Auswirkungen auf die Umwelt findet sich in Tab. 1-4 der Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 3.1 
der Antragsunterlagen).  

Schutzgüter gemäß § 2 UVPG a.F.: mögliche vorha-
bensbedingte Wirkfaktoren, Wirkungspfade und 

Auswirkungen 

Wirkraum Untersuchungsrelevanz 

 
Tiere 
bau-
bedingt: 

• Flächeninanspruchnahme für 
Baustelleneinrichtungen und 
Arbeitsstreifen 

  

− Verlust oder Schädigung von Tierhabi-
taten 

beanspruchte Flä-
chen 

→ relevant 

− Trenneffekte/Zerschneidung von Le-
bensräumen und funktionaler Bezie-
hungen 

→ relevant 

− Entwicklung neuer Tierhabitate im Be-
reich umgestalteter Flächen 

→ relevant 

 • Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeug-
verkehr und Anwesenheit von Menschen 
während des Baubetriebes 

  

 − Beunruhigung störempfindlicher Tier-
arten 

Baustellenbereiche 
und näheres Um-

feld 
(bei störempfindli-
chen Vogel- und 

Säugetierarten bis 
zu 500 m) 

→ relevant in bisher wenig 
vorbelasteten Bereichen 

 − Verletzung oder Tötung von Tieren 
durch den Baubetrieb 

→ relevant 

 • Schadstoffemissionen und 
Substratumlagerungen im Zuge des 
Baubetriebes 

  

 − Luftbelastung im Bereich von Tierhabi-
taten 

Baustellenbereiche 
und näheres Um-

feld  

→ nicht relevant wegen der 
Geringfügigkeit und 
geringen zeitlichen Dauer 

 − Substrat- und Schadstoffeinträge in 
empfindliche Tierlebensräume 

Baustellenbereiche 
und näheres Um-

feld  

→ relevant für die Vermei-
dung von Beeinträchtigun-
gen 

 − Schädigung von Arten und Lebensge-
meinschaften in Gewässern durch den 
Eintrag von Boden und die damit ver-
bundene Beeinträchtigung der 
Wasserqualität 

Elbe, Bracks, Grä-
ben und weitere 

kleinere Gewässer 

→ relevant für die Vermei-
dung von Beeinträchtigun-
gen 
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Schutzgüter gemäß § 2 UVPG a.F.: mögliche vorha-

bensbedingte Wirkfaktoren, Wirkungspfade und 
Auswirkungen 

Wirkraum Untersuchungsrelevanz 

anlagen-
bedingt: 

• Flächeninanspruchnahme durch den 
Deich, den neuen Deichverteidigungs-
weg, die neue Kreisstraße, Deichüber-
fahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, 
den neuen Geh- und Radweg, Deich-
treppen, Deichrampen, Ausweichen, 
Mulden sowie Bankette und sonstige 
Befestigungen:  

  

 − Beseitigung von Tierhabitaten direkt betroffene 
Flächen 

→ relevant 

 − Trenneffekte/Zerschneidung von Le-
bensräumen und funktionalen Bezie-
hungen durch die neuen Bauwerke 

betroffene 
Lebensräume und 
Beziehungen im 

Umfeld der 
Bauwerke 

→ relevant für die Vermei-
dung von Beeinträchtigun-
gen 

 − Entstehen neuer Tierhabitate im Be-
reich der umgestalteten Freiflächen 

umgestaltete Flä-
chen 

→ relevant 

betriebs-
bedingt: 

• Lärm- und Schadstoffemissionen durch 
Maschinen- und Materialeinsatz bei der 
Überwachung und Unterhaltung des Dei-
ches und der Kreisstraße: 

  

 − Beunruhigung störempfindlicher Tiere, 
insbesondere Brut- und Rastvögel 

− Schadstoffbelastung von Tierlebens-
räumen 

Flächen im 
Nahbereich der 

Maßnahmen 

→ nicht relevant bei Verblei-
ben der Straße binnen-
deichs entlang der Deichbö-
schung, da sich an der be-
stehenden Situation nichts 
ändert, ansonsten relevant 

 • Schall- und Lichtemissionen des Kraft-
fahrzeugverkehrs auf der neuen Kreis-
straße 13 

  

 − Verdrängung störempfindlicher Tierar-
ten 

bis zur 58 dB(A)-
tags-Isophone, 
mindestens bis 
500 m von der 

Trasse1 
 

→ nicht relevant bei Verblei-
ben der Straße binnen-
deichs entlang der Deichbö-
schung, da sich an der be-
stehenden Situation nichts 
ändert, ansonsten relevant 

 
 
 
 

 
1 Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens zu den Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna (GARNIEL 
et al. 2007, GARNIEL & MIERWALD 2010) haben ergeben, dass die kritischen Schallpegel bei Arten, die unmittel-
bar auf Lärm reagieren, zwischen 47 dB(A) nachts bis 58 dB(A) tags liegen. Bezogen auf die im Untersuchungs-
gebiet zu erwartenden Vogelarten wäre der Schallpegel 58 dB(A) tags zur Ermittlung möglicher Auswirkungen 
relevant (kritischer Schallpegel zum Beispiel für Buntspecht und Pirol), wenn das Verkehrsaufkommen über 
10.000 Kfz/Tag liegt. Vorhabenbedingt ist aber zu prüfen, ob im Betrachtungsraum besonders störempfindliche 
Tierarten vorkommen und der Wirkraum zu erweitern ist. So bestehen beispielsweise bei Wiesenvögeln Stö-
rungsreichweiten bis zu 2.000 m (RECK & KAULE 1992, vergleiche MACZEY & BOYE 1995, SIMONIS et al. 1997 
sowie REIJNEN et al. 1996) und Effektdistanzen nach GARNIEL & MIERWALD (2010) betragen bis zu 500 m. 
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Schutzgüter gemäß § 2 UVPG a.F.: mögliche vorha-

bensbedingte Wirkfaktoren, Wirkungspfade und 
Auswirkungen 

Wirkraum Untersuchungsrelevanz 

 • Verkehrsfluss   
 − Verletzung oder Tötung von Tieren 

durch Kollisionen mit Kraftfahrzeugen 
auf der neuen Kreisstraße 13 

Bereich der Stra-
ßentrasse 

→ nicht relevant bei 
Verbleiben der Straße 
binnendeichs entlang der 
Deichböschung, da sich an 
der bestehenden Situation 
nichts ändert, ansonsten 
relevant 

 • Schadstoffemissionen durch den Kraft-
fahrzeug-Verkehr auf der neuen Kreis-
straße 13, Austrag von Betriebsstoffen, 
Taumitteln oder anderen Stoffen 

  

 − Schad- und Nährstoffbelastung von 
Tierhabitaten 

Randzonen ent-
lang der Straße 
(10 bis 50 m) 

→ relevant bei empfindlich-
en Lebensräumen, nicht re-
levant bei Verbleiben der 
Straße binnendeichs ent-
lang der Deichböschung, da 
sich an der bestehenden Si-
tuation nichts ändert 

 
Pflanzen 
bau-
bedingt: 

• Flächeninanspruchnahme für Arbeits-
streifen und Baustelleneinrichtungen  

  

 − Verlust oder Schädigung von Vegeta-
tionsbeständen 

beanspruchte Flä-
chen 

→ relevant 

 − Entwicklung neuer Vegetationsbe-
stände im Zuge der Rekultivierung mit 
Bauende 

 → relevant 

 • Schadstoffemissionen und Substratum-
lagerungen im Zuge des Baubetriebes 

  

 − Luftbelastung im Bereich von Vegeta-
tionsbeständen 

Baustellenbereiche 
und näheres Um-

feld 

→ nicht relevant wegen der 
Geringfügigkeit und gering-
en zeitlichen Dauer 

 
 
 

− Substrateinträge in empfindliche Ve-
getationsbestände 

Baustellenbereiche 
und näheres Um-
feld einschließlich 

der Elbe  

→ relevant für die Vermei-
dung von Beeinträchtigun-
gen 
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Schutzgüter gemäß § 2 UVPG a.F.: mögliche vorha-

bensbedingte Wirkfaktoren, Wirkungspfade und 
Auswirkungen 

Wirkraum Untersuchungsrelevanz 

anlagen-
bedingt: 

• Flächeninanspruchnahme durch den 
Deich, den neuen Deichverteidigungs-
weg, die neue Kreisstraße, Deichüber-
fahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, 
den neuen Geh- und Radweg, Deich-
treppen, Deichtreppen, Deichrampen, 
Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen: 

  

 − Beseitigung von Vegetationsbestän-
den 

direkt betroffene 
Flächen 

→ relevant 

 − Entwicklung neuer Vegetationsbe-
stände im Bereich der umgestalteten 
Freiflächen 

umgestaltete Flä-
chen 

→ relevant 

betriebs-
bedingt: 

• Schadstoffemissionen durch Maschi-
nen- und Materialeinsatz bei der Über-
wachung und Unterhaltung des Deiches 
und der Kreisstraße: 

  

 − Schadstoffbelastung von Vegetations-
beständen 

Flächen im Nahbe-
reich der Maßnah-

men 

→ nicht relevant wegen der 
geringen zeitlichen Dauer 
und Geringfügigkeit 

 • Schadstoffemissionen durch den Kraft-
fahrzeug-Verkehr auf der neuen Kreis-
straße 13, Austrag von Betriebsstoffen, 
Taumitteln oder anderen Stoffen: 
− Schadstoffbelastung von Vegetations-

beständen 

Randzonen ent-
lang der Straße 
(10 bis 50 m) 

→ relevant bei empfind-
lichen Vegetationsbestän-
den, nicht relevant bei Ver-
bleiben der Straße binnen-
deichs entlang der Deichbö-
schung, da sich an der be-
stehenden Situation nichts 
ändert 

 

 • Überwachung und Unterhaltung des 
Deiches 

  

 − Förderung mahdunempfindlicher 
Pflanzenarten, sofern keine Bewei-
dung erfolgt. Im Falle der Beweidung 
werden weideunempfindliche Pflan-
zenarten gefördert 

direkt betroffene 
Flächen 

→ nicht relevant, da sich an 
der bestehenden Situation 
nichts ändert 

 



Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 33 
______________________________________________________________________________________________ 

4.2  Vom Vorhaben betroffene Natura 2000-Gebiete und deren Erhaltungsziele 
 

In Abb. 4-1 wird der in der Umweltverträglichkeitsstudie (Kap. 1.4.2) ermittelte Wirk-
raum mit der Abgrenzung der in diesem Raum vorhandenen Natura 2000-Gebiete 
überlagert. Es wird deutlich, dass das FFH-Gebiet Nr. 74 „Elbeniederung zwischen 
Schnackenburg und Geesthacht“ (EU-Kennzeichen DE 2528-331) sowie das Europäi-
sche Vogelschutzgebiet V37 „Niedersächsische Mittelelbe“ (EU-Kennzeichen 
DE 2832-401) in einem Teilbereich vom Vorhaben betroffen sind. 
 

 

 
 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2018 
Quelle Schutzgebiete: NMU (2021), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Lizenztext unter 

www.govdata.de/dl-de/by-2-0. 
 

 
FFH-Gebiet Nr. 74 „Elbeniederung zwi-
schen Schnackenburg und Geesthacht“ 
(DE 2528-331) 

 
Europäisches Vogelschutzgebiet V37 „Nie-
dersächsische Mittelelbe“ (DE2832-401) 

 Untersuchungsgebiet 
  

Abb. 4-1: Im Wirkraum des Vorhabens gelegene Natura 2000-Gebiete (Maßstab 
1 : 10.000, eingenordet). 
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Weitere FFH-Gebiete oder EU-Vogelschutzgebiete befinden sich nicht im Einwir-
kungsbereich des Vorhabens. Die Erhaltungsziele für die beiden betroffenen Natura 
2000-Gebiete werden im Anhang (Kap. 13) vollständig wiedergegeben. Weitere Aus-
führungen finden sich in Kap. 5. 
 
 

4.3  Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 
 

4.3.1  Voraussichtlich betroffene Lebensräume und Arten 
 
In Tab. 4-1 wurde anhand der vorhabensbedingten Wirkfaktoren aufgezeigt, dass sich 
der detailliert zu untersuchende Raum auf die direkt betroffenen Teile des FFH-Gebie-
tes Nr. 74 und des Vogelschutzgebietes V37 und das nähere Umfeld dieser Teile be-
schränken kann. Das Kernuntersuchungsgebiet umfasst einen Korridor von 100 m 
beiderseits der Deichlinie. Für die Tierbestandsaufnahmen sind in Bezug auf Vögel 
und Amphibien aufgrund der Störempfindlichkeit beziehungsweise hohen Mobilität 
der Arten erweiterte Untersuchungsgebiete zu beachten (Abb. 4-2). Auch Biber und 
Fischotter werden über den 100 m-Korridor hinaus beachtet. Für die Artengruppen 
Fledermäuse und Heuschrecken sowie für Heldbock und Eremit beschränken sich die 
Untersuchungen auf das Kernuntersuchungsgebiet. 
 
Da die zu betrachtenden vorhabensbedingten Auswirkungen die Überbauung sowie die 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme von Teilen eines FFH-Gebietes und eines 
Vogelschutzgebietes umfassen, bedarf es der Erfassung der im Wirkraum vorkommen-
den FFH-Lebensraumtypen, des vorhandenen Entwicklungspotenziales für FFH-Le-
bensraumtypen und der Lebensraumausstattung für die Anhang II-Arten. 
 
Entsprechend der möglichen Verluste und Beeinträchtigungen von Habitaten von Ar-
ten des Anhanges II der FFH-Richtlinie bedarf es insbesondere Bestandsdaten der in 
den Erhaltungszielen benannten Arten Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), 
Fledermäuse (insbesondere Großes Mausohr – Myotis myotis), Kammmolch (Triturus 

cistatus), Rotbauchunke (Bombina bombina), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Eremit 
(Osmoderma eremita). Für den ebenfalls in den Erhaltungszielen genannten Großen 
Feuerfalter (Lycaena dispar, siehe Kap. 13.2) sind Bestandserfassungen verzichtbar. 
Das Vorkommen des europäisch geschützten Großen Feuerfalters im 
Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ ist bekannt. Nach den Darstellungen 
des NLWKN (2011) tritt die Art nicht im Messtischblatt-Quadrant 2832 auf, ist jedoch 
im Messtischblatt-Quadrant 2833 vorhanden. Der Falter besiedelt Feucht- und 
Nasswiesen, Niedermoore und sonstige Feuchtstandorte in Auenbereichen. Die 
Raupen benötigen nichtsaure Ampfer-Arten (Rumex spec., Polygonaceae), 
insbesondere Fluss-Ampfer (Rumex hydroapathum) als Nahrungspflanze (vergleiche 
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NLWKN 2011). Derartige Lebensräume sind vom Vorhaben jedoch nicht oder nur in 
einem bagatellhaften Umfang betroffen (vergleiche Unterlage 3.2.3 - Unterlage zur 
artenschutzrechtlichen Prüfung). 
 
 

 
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2015  

 

 Kernuntersuchungsgebiet  

 erweitertes Untersuchungsgebiet Vögel 

 erweitertes Untersuchungsgebiet Amphibien 

Abb. 4-2: Untersuchungsgebiete (Maßstab 1 : 50.000, eingenordet).  
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Aufgrund der vorhabenbedingten Störwirkungen besteht ein Bedarf für die Erfassung 
störungsempfindlicher Tierarten als charakteristischer Artenbestand der vorhandenen 
FFH-Lebensraumtypen. Zur besseren Charakterisierung der FFH-Lebensraumtypen in 
ihrem Erhaltungszustand sind darüber hinaus ausgewählte Artengruppen des charakte-
ristischen Artenbestandes zu erfassen. 
 
In Bezug auf das Vogelschutzgebiet bedarf es der Erfassung der in den Erhaltungszie-
len benannten Vogelarten sowie einer Kartierung der Habitate und Habitatstrukturen in 
dem vom Vorhaben betroffenen Bereich. 
 
 

4.3.2  Datenbestand und durchgeführte Untersuchungen 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltverträglichkeitsstudie zum Vorhaben (Unter-
lage 3.1) wurden neben der Erfassung der Biotoptypen faunistische Bestandserfassun-
gen durchgeführt. Insgesamt wurden die folgenden Daten mit Relevanz für die FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung erhoben und ausgewertet: 
 
• Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie: Eine flächenscharfe Kartie-

rung der Lebensraumtypen im Maßstab 1 : 5.000 erfolgte auf Grundlage der FFH-
Basiserfassung in der Vegetationsperiode 2016 im Rahmen zweier Begehungen 
(Frühjahr und Sommer) nach den Kartierschlüsseln der Fachbehörde für Natur-
schutz (V. DRACHENFELS 2012, 2014, 2016, EUROPEAN COMMISSION 2013). Die 
Ergebnisse wurden nachträglich an den zwischenzeitlich neu erschienenen 
Kartierschlüssel (V. DRACHENFELS 2021, vergleiche auch SSYMANK et al. 2021, 
2023) angepasst. Mitte Mai 2022 erfolgte eine Aktualisierungskartierung (siehe 
Anhang A3. – Unterlage 3.1 der Antragsunterlagen). 

• Biotoptypen einschließlich Hecken und Einzelbäume – Habitatelemente für die in 
den Erhaltungszielen benannten Tierarten des Anhanges II der FFH-Richtlinie und 
die wertbestimmenden Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet, Potenzial zur Ent-
wicklung von Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie: Eine 
flächenscharfe Kartierung der Lebensraumtypen im Maßstab 1 : 5.000 erfolgte auf 
Grundlage der FFH-Basiserfassung in der Vegetationsperiode 2016 im Rahmen 
zweier Begehungen (Frühjahr und Sommer) nach den Kartierschlüsseln der 
Fachbehörde für Naturschutz (V. DRACHENFELS 2012, 2014, 2016, EUROPEAN 

COMMISSION 2013). Die Ergebnisse wurden nachträglich an den zwischenzeitlich 
neu erschienenen Kartierschlüssel (V. DRACHENFELS 2021) angepasst. Mitte Mai 
2022 erfolgte eine Aktualisierungskartierung (siehe Anhang A3. – Unterlage 3.1 
der Antragsunterlagen). 
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• Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra) – in den Erhaltungszielen benannte 
Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie: Auswertung der vorliegenden Daten zu 
den Vorkommen (BRV NELBT 2015 und 2019, schriftliche Mitteilungen). 

• Großes Mausohr (Myotis myotis) – in den Erhaltungszielen benannte Art des An-
hanges II der FFH-Richtlinie: Erfassung der Fledermäuse im Jahr 2016. 

• Rotbauchunke (Bombina bombina), Kammmolch (Triturus cistatus) – in den Erhal-
tungszielen benannte Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie: Erfassung der 
Amphibien im Jahr 2016 und 2017. 

• Brutvögel – wertbestimmende Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet, charakteristi-
scher Artenbestand von FFH-Lebensraumtypen: Daten der flächendeckenden Er-
fassung der Brutvögel im Jahr 2016 (fünf Begehungen am Tage und drei Dämme-
rungs- beziehungsweise Nachtbegehungen zwischen März und Juli). 

• Gastvögel – wertbestimmende Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet, charakteristi-
scher Artenbestand von FFH-Lebensraumtypen: Auswertung der vorliegenden Da-
ten zu den Vorkommen (BRV NELBT 2019, 2021, schriftliche Mitteilung). 

• Libellen: Erfassung der Libellen in Gewässern bei Jasebeck im Jahr 2016. 
• Heuschrecken: Erfassung der Heuschrecken im Jahr 2016. Feststellung der 

Feldgrille während der Aktualisierungskartierung (siehe Anhang A3 – Unterlage 
3.1 der Antragsunterlagen). 

• Heldbock und Eremit: Erfassung des Heldbockes und des Eremiten im Jahr 2016. 
 
 

4.4  Datenlücken 
 
Problematische Datenlücken sind nicht erkennbar. 
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5.  Bestandssituation 
 

5.1  Allgemeine Angaben zum FFH-Gebiet Nr. 74 
 
Für den vom Vorhaben betroffenen Ausschnitt des FFH-Gebietes Nr. 74 existiert 
durch das NElbtBRG (Gesetz über das Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtal-
aue”) ein naturschutzrechtlich ausgewiesenes Schutzgebiet mit einer Darlegung der 
Grenzen des FFH-Gebietes und der für das Gebiet maßgeblichen Erhaltungsziele. 
 
 

Beschreibung des Gebietes 
 
Das FFH-Gebiet Nr. 74 ist mit einer Gesamtfläche von 22.729,79 ha (vergleiche 
NLWKN 2022) eines der größten niedersächsischen FFH-Gebiete. Es erstreckt sich 
von der Landesgrenze Niedersachsen/Sachsen-Anhalt östlich Schnackenburg bis 
Geesthacht über die Landkreise Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Harburg. Es 
umfasst den Fluss Elbe, weite Teil der Elbtalaue sowie einzelne angrenzende Geest-
bereiche. Bis auf eine Fläche nordwestlich von Gorleben und die Elbe unterhalb von 
Lauenburg liegt das FFH-Gebiet vollständig im Biosphärenreservat „Niedersächsische 
Elbtalaue“ und hier überwiegend im Gebietsteil C. 
 
 

Erhaltungsziele 
 
Die Erhaltungsziele für die im Biosphärenreservat liegenden Gebietsteile und somit 
auch für die vom Vorhaben betroffenen Flächen des FFH-Gebietes sind in Anlage 5 
des NElbtBRG dargelegt und werden im Anhang der vorliegenden Unterlage vollstän-
dig wiedergegeben (Kap. 13.2). 
 
 

Überblick über die Lebensräume des Anhangs I der FFH-Richtlinie 
 
Der aktuelle Standarddatenbogen benennt 26 Lebensraumtypen nach Anhang I der 
FFH-Richtlinie als maßgebliche Bestandteile für das FFH-Gebiet (NLWKN 2022), 
während laut NElbtBRG 24 Lebensraumtypen als Bestandteil der Erhaltungsziele ein-
zustufen sind (siehe Kap. 13.2). Darunter finden sich die fünf prioritären Lebensraum-
typen 6120 (Trockene, kalkreiche Sandrasen), 6230 (Artenreiche Borstgrasrasen auf 
Silikatböden), 7110 (Lebende Hochmoore), 91D0 (Moorwälder) und 91E0 (Auenwäl-
der mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) (vergleiche Tab. 5-1). Bei den beiden 
vom NLWKN (2022) zusätzlich angegebenen Lebensraumtypen, die nicht in den Er-
haltungszielen im NElbtBRG genannt werden (siehe Kap. 13.2), handelt es sich um 
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die Lebensraumtypen 9170 (Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum) 
und 3130 (Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea 
uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea). Andererseits wird der Lebensraumtyp 
6230 (Artenreiche Borstgrasrasen auf Silikatböden) nicht in den vom NLWKN (2022) 
genannten Erhaltungszielen aufgeführt. 
 

 
Tab. 5-1: Überblick über die in den Erhaltungszielen benannten FFH-Lebensraum-

typen für das FFH-Gebiet Nr. 74 und die im Bereich des Vorhabens fest-
gestellten Lebensraumtypen. 

FFH-Code: * = prioritärer Lebensraumtyp. 

Quellen: 1 = im aktuellen Standarddatenbogen oder im NElbtBRG in den Erhaltungszielen benannte FFH-Le-
bensraumtypen, 2 = vorhabensbezogene Bestandserfassungen. 

FFH- FFH-Lebensraumtyp Quelle 
Code  1 2 

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista x --- 
2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis x x 
3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Litto-

relletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea 
x --- 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

x x 

3160 Dystrophe Seen und Teiche x --- 
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranun-

culion fluitantis und Callitricho-Batrachion 
x --- 

3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri 
p.p. und des Bidention p.p. 

x x 

4030 Trockene europäische Heiden x --- 
6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen x --- 

6230 Artenreiche Borstgrasrasen auf Silikatböden x --- 
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-

schluffigen Böden 
x --- 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen 
Stufe 

x x 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) x x 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
x x 

7110 Lebende Hochmoore x --- 
7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore x --- 
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore x --- 
7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) x --- 
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) x --- 
9130 Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum) x --- 
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Ei-

chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 
x --- 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum x --- 
9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen x x 

91D0 Moorwälder x --- 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 

x x 

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

x x 

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder x --- 
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Überblick über die Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie 
 
Im aktuellen Standarddatenbogen (2022) werden 21 Arten des Anhanges II der FFH-
Richtlinie als signifikante Bestandteile für das FFH-Gebiet benannt (NLWKN 2022), 
während laut dem NElbtBRG lediglich zwölf Arten Bestandteil der Erhaltungsziele 
sind (siehe Tab. 5-2 sowie Kap. 13.2). Bei den vom NLWKN (2022) zusätzlich ge-
nannten Fledermaus-, Fisch- und Rundmaularten sowie Libellen und Wirbellosen han-
delt es sich um Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) und Teichfledermaus 
(Myotis dasycneme), Schnäpel (Coregonus oxyrinchus), Flussneunauge (Lampetra 

fluviatilis), Meerneunauge (Petromyzon marinus), Bitterling (Rhodeus amarus), Lachs 
(Salmo salar), Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) und Zierliche Teller-
schnecke (Anisus vorticulus). 
 
 
Tab. 5-2: Überblick über die in den Erhaltungszielen benannten Arten des An-

hanges II der FFH-Richtlinie für das FFH-Gebiet Nr. 74. 

Quellen: Im aktuellen Standarddatenbogen (2022) oder im NElbtBRG in den Erhaltungszielen benannte Arten 
des Anhangs II der FFH-Richtlinie. 

FFH-Code 
 

FFH-Arten 

 
Säugetiere 

1308 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 
1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
1324 Mausohr (Myotis myotis) 
1337 Biber (Castor fiber) 
1355 Fischotter (Lutra lutra) 

 
Amphibien 

1166 Kammmolch (Triturus cristuatus) 
1188 Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 
Rundmäuler und Fische 

1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) 
1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 
1106 Lachs (Salmo salar) 
1113 Schnäpel (Coregonus oxyrinchus) 
1130 Rapfen (Aspius aspius) 
1134 Bitterling (Rhodeus amarus) 
1145 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 
1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 
Wirbellose 

1042 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 
1084 Eremit (Osmoderma eremita) 
1088 Heldbock (Cerambyx cerdo) 
4056 Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) 
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Managementpläne 
 
Für das FFH-Gebiet oder die vom Vorhaben betroffenen Gebietsteile bestehen bisher 
keine Managementpläne im Sinne des Artikels 6 Abs. 1 der FFH-Richtlinie. Jedoch 
liegt ein Biosphärenreservatsplan vor (BRV NELBT 2009). Der Biosphärenreservats-
plan enthält allerdings mit Ausnahmen von Hinweisen zu einzelnen Arten keine kon-
kreten beziehungsweise flächenscharfen Ziele oder Maßnahmenvorschläge in Bezug 
auf Natura 2000. Ein Managementplan ist derzeit in Bearbeitung. Es bestehen bereits 
neu formulierte Erhaltungsziele sowie Maßnahmenblatt-Entwürfe für einige der 
Schutzobjekte. Diese sind für die im Vorhabenbereich festgestellten Lebensraumtypen 
und Arten im Anhang aufgeführt (siehe Anhang 13.3 und 13.4). Rechtlich bindend 
sind jedoch nur die im NElbtBRG formulierten Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 
Nr. 74 (siehe Anhang 13.2). 
 
 

5.2  Bestandssituation in den detailliert untersuchten Bereichen 
des FFH-Gebietes Nr. 74 

 
Wie in Kap. 4.3 dargelegt, wurden neben der Auswertung vorhandener Unterlagen Ei-
generhebungen bezüglich der Vorkommen von Biotoptypen, Lebensraumtypen, Brut-
vögeln, Amphibien, Libellen, Heldbock und Eremit sowie Farn- und Blütenpflanzen 
durchgeführt. 
 
 

5.2.1  Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie 
 
Im Rahmen der Lebensraumtypenkartierung wurden in den zum FFH-Gebiet 
gehörigen Flächen des Untersuchungsgebietes acht FFH-Lebensraumtypen festgestellt 
(Lage siehe Karte 1a, Zuordnung nach V. DRACHENFELS 2014, 2021, vergleiche 
EUROPEAN COMMISSION 2013 sowie SSYMANK et al. 2021, 2023). 
 
Lebensraumtyp 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion 

rubri p.p. und des Bidention p.p.  
Die Uferbereiche der Elbe sind zu großen Teilen als Pionierflur trockenfallender 
Flussufer mit sonstigen Sukzessionflächen (FPSz) dem Lebensraumtyp zuzuordnen. 
 
Lebensraumtyp 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 
alpinen Stufe 
Uferstaudenfluren der Stromtäler als Lebensraumtyp, auch in Durchmischung mit 
sonstigen Sukzessionsflächen in Überschwemmungsgebieten, mit halbruderaler Gras- 
und Staudenflur feuchter Standorte oder übergehend zu Rohrglanzgras-Landröhricht, 
sonstigen nährstoffreichen Sümpfen, teils an naturnahem nährstoffreichen Altgewässer 
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(UFT, UFTzü, UFT/NRG, UFT/NSR, UFT/NSR/SEF, UFT/UHF, NRG/UFT, 
NSR/UFT) finden sich schwerpunktmäßig am Elbufer sowie an naturnahen Still-
gewässern bei Jasebeck. 
 
Lebensraumtyp 6440 – Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 
Wechselfeuchte Brenndolden-Stromtalwiesen (GFB, GFB m, GFB m, ü und 
GIA/GFB), die diesem Lebensraumtyp zuzuordnen sind, sind mit einer Außnahme 
ausschließlich innerhalb der außendeichs gelegenen Grünländer vertreten. 
 
Lebensraumtyp 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sangui-

sorba officinalis) 
Der Lebensraumtyp 6510 hat den größten Flächenumfang der FFH-Lebensraumtypen 
des Untersuchungsgebietes. Es handelt sich um mesophile Mähgrünländer 
unterschiedlicher Ausprägung (GMF m, GMF m, ü, GMA m, w, GMS m, GMS m, d, 
GMS/GMA m, d, GMS m, d/GMA, GMS m/GMA). Zahlreiche Lebensraumtyp-
Flächen befinden sich auf vorhandenen Deichen. 
 
Lebensraumtyp 9110 - Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  
Ein Buchenwald (WLA2-4/WHB), der dem Lebensraum zuzuordnen ist, befindet sich 
auf dem Gutsgelände Jasebeck. 
 
Lebensraumtyp 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus 

robur  
Unterschiedlich ausgeprägte Eichenmischwälder (WQL 2, WQL 3, WQN/WQL 2), die 
dem Lebensraum zuzuordnen sind, befinden sich vor allem zwischen Strachauer Rad 
und Jasebeck.  
 
Lebensraumtyp 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus exelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Im Südosten des Untersuchungsgebietes bei Damnatz am Ufer der Elbe und in der 
Umgebung der ehemaligen Fischteiche sowie außendeichs bei Damnatz finden sich 
einzelne Weiden-Auwaldbestände, teils auch in Durchmischung mit anderen 
Vegetationsbeständen (WWA 2, WWS 2, NSR/BAA/WWA).  
 
Lebensraumtyp 91F0 - Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)  
Die Hartholzauwaldbestände (WHA 2, WHA 2-4, WHA 2-4, l, WHA2 l, x (Fi), WHA 
3, WHA 3-4, WHA 3, x, WHA 4, WHA 4, l, WHB/WPB 2, WHB 2, WHB 2-3/WQL, 
WHB 2, x/WQL, WHB 3), die dem Lebensraumtyp zuzuordnen sind, befinden sich 
hauptsächlich im Umfeld von Jasebeck und liegen sowohl auf außendeichs als auch 
auf binnendeichs gelegenen Flächen. 
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In Tab. 5-3 werden charakteristische Tierarten für die FFH-Lebensraumtypen aufge-
führt. Dabei handelt es sich zum einen um im Rahmen der Bestandserfassungen und 
Datenauswertungen nachgewiesene Arten und zum anderen um in der Literatur ange-
gebene typische Arten, deren Vorkommen im Gebiet wahrscheinlich oder möglich ist. 
Die Zusammenstellung beschränkt sich entsprechend der Aufgabenstellung der FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung auf die für die Prüfung der FFH-Verträglichkeit relevan-
ten Arten, wobei auf Störungen und Lebensraumzerschneidung empfindlich reagie-
rende Arten von besonderer Bedeutung sind. 
 
 
Tab. 5-3: Charakteristische Tierarten der festgestellten FFH-Lebensraumtypen. 

FFH-Lebensraumtyp: Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie (* = prioritäre Lebensraumtypen). 

Quellen: SSYMANK et al. (1998, 2021, 2023), NLWKN (2011). 

FFH-Lebensraumtyp FFH- 

Code 
charakteristische Tierarten 

(vorhabensbezogene Auswahl) 

Flüsse mit Schlammbänken mit 
Vegetation des Chenopodion rubri 
p.p. und des Bidention p.p. 

3270 Säugetiere: Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber), 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), 
Vögel: Eisvogel (Alcedo atthis), Flussuferläufer (Actitis 
hypoleucos), Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), 
Graureiher (Ardea cinerea), Schwarzstorch (Ciconia 
nigra), Waldwasserläufer (Tringa ochropus) 
Libellen: Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx 
splendens), Asiatischen Keiljungfer (Gomphus flavipes) 
Heuschrecken: Säbeldornschrecke (Tetrix subulata), 
Kurzflügelige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis) 
Pflanzen: Kleines Flohkraut (Pulicaria vulgaris) 

Feuchte Hochstaudenfluren der 
planaren und montanen bis alpi-
nen Stufe 

6430 Säugetiere: Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber) 
Vögel: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Rohrammer 
(Emberiza schoeniclus), Feldschwirl (Locustella naevia), 
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), 
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) 
Amphibien: Moorfrosch (Rana arvalis), Laubfrosch (Hyla 
arborea), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), 
Kammmolch (Triturus cristatus), Rotbauchunke (Bom-
bina bombina) 
Libellen: Teillebensraum von Fließgewässer-Arten wie 
Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) 
Heuschrecken: Gemeiner Grashüpfer (Chorthippus pa-
rallelus), Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar), 
Sumpfschrecke (Stethophyma grossum), Roesels Beiß-
schrecke (Metrioptera roeselii), Gewöhnliche Strauch-
schrecke (Pholidoptera griseoaptera), Grünes Heupferd 
(Tettigonia viridissima) 
Pflanzen: Wiesen-Alant (Inula britannica), 
Spießblättriges Helmkraut (Scutellaria hastifolia) 

Brenndolden-Auenwiesen (Cnidi-
on dubii) 

6440 Vögel: Limikolen, Wiesenpieper (Anthus pratensis), 
Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Weißstorch (Ciconia 
ciconia) 
Amphibien: Kammmolch (Triturus cristatus), Rotbauch-
unke (Bombina bombina), Moorfrosch (Rana arvalis), 
Laubfrosch (Hyla arborea)  
Heuschrecken: Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) 
Pflanzen: Kantiger Lauch (Allium angulosum), Brenn-
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FFH-Lebensraumtyp FFH- 

Code 
charakteristische Tierarten 

(vorhabensbezogene Auswahl) 

dolde (Cnidium dubium), Spießblättriges Helmkraut 
(Scutellaria hastifolia) 

Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisor-
ba officinalis) 

6510 Vögel: Wiesenpieper (Anthus pratensis), Braunkehlchen 
(Saxicola rubetra), Schafstelze (Motacilla flava), Feldler-
che (Alauda arvensis) sowie Teillebensraum von 
Weißstorch (Ciconia ciconia), Großem Brachvogel 
(Numenius arquata) und Kiebitz (Vanellus vanellus) 
Amphibien: Moorfrosch (Rana arvalis), Laubfrosch (Hyla 
arborea)  
Heuschrecken: Grünes Heupferd (Tettigonia 
viridissima), Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus 
biguttulus), Wiesen-Grashüpfer (Chorthippus dorsatus), 
Gemeiner Grashüpfer (Chorthippus parallelus), Roesels 
Beißschrecke (Metrioptera roeselii), Brauner Grashüpfer 
(Chorthippus brunneus) 
Pflanzen: Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea 
millefolium), Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), 
Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Wiesen-
Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Gewöhnliches 
Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius), Wiesen-Schaumkraut 
(Cardamine pratensis), Wiesen-Flockenblume 
(Centaurea jacea), Acker-Hornkraut (Cerastium 
arvense), Wilde Möhre (Daucus carota), Rot-Schwingel 
(Festuca rubra), Wiesen-Labkraut (Galium album), 
Echtes Labkraut (Galium verum), Kleines Habichtskraut 
(Hieracium pilosella), Wiesen-Platterbse (Lathyrus 
pratensis), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), 
Sumpf-Hornklee (Lotus pedunculatus), Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus 
acris), Knolliger Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus), 
Großer Sauerampfer (Rumex acetosa), Straußblütiger 
Sauerampfer (Rumex thyrsiflorus), Knöllchen-Steinbrech 
(Saxifraga granulata), Jakobs-Greiskraut (Senecio 
jacobaea), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi), 
Kleiner Klee (Trifolium dubium), Rot-Klee (Trifolium 
pratense), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamae-
drys), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Wildes Stiefmütter-
chen (Viola tricolor) 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-
Fagetum)  
 

9110 Säugetiere: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und 
weitere Fledermausarten  
Vögel: Hohltaube (Columba oenas), Buntspecht 
(Picoides major) und Trauerschnäpper (Ficedula 
hypoleuca) Seeadler (Haliaeetus albicilla), Rotmilan 
(Milvus milvus), Waldlaubsäger (Phylloscopus sibilatrix),   

Alte bodensaure Eichenwälder auf 
Sandebenen mit Quercus robur 

9190 Säugetiere: Fledermäuse – Jagdgebiet/Nahrungshabitat,  
zum Beispiel Fransenfledermaus (Myotis nattereri), 
Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri).  
Vögel: Mittelspecht (Dendrocopus medius), Rotmilan 
(Milvus milvus), Kleinspecht (Dryobates minor), 
Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla), Schwarz-
specht (Drycopus martius), Schwarzstorch (Ciconia 
nigra), Waldlaubsäger (Phylloscopus sibilatrix), Wald-
kauz (Strix aluco) 
Wirbellosenarten: Eremit (Osmoderma eremita) 

Auenwälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus exelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion al-

91E0 Säugetiere: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), 
Fledermäuse, insbesondere Wasserfledermaus (Myotis 
daubentonii). 
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FFH-Lebensraumtyp FFH- 

Code 
charakteristische Tierarten 

(vorhabensbezogene Auswahl) 

bae) Vögel: Kleinspecht (Dryobates minor), Nachtigall (Lusci-
nia megarhynchos), Pirol (Oriolus oriolus), Beutelmeise 
(Remiz pendulinus), Eisvogel (Alcedo atthis), 
Gartengrasmücke (Sylvia borin), Grauspecht, 
Blaukehlchen (Luscinia svecica), Gelbspötter (Hippolais 
icterina) 

Hartholzauenwälder mit Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior oder Fraxinus 
angustifolia (Ulmenion minoris) 

91F0 Säugetiere: Biber (Castor fiber), Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii)  
Vögel: Seeadler (Haliaetus albicilla), Rotmilan (Milvus 
milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Wespenbus-
sard (Pernis apivorus), Schwarzstorch (Ciconia nigra), 
Mittelspecht (Dendrocopus medius), Kleinspecht 
(Dryobates minor), Grünspecht (Picus viridis), Pirol 
(Oriolus oriolus), Nachtigall (Luscinia megarhynchos), 
Sumpfmeise (Parus palustris), Schwanzmeise 
(Aegithalos caudatus) 
Amphibien: Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 
 
Neben den aktuell vorkommenden Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richt-
linie ist das Entwicklungspotenzial der im Wirkraum liegenden FFH-Gebietsteile zu 
betrachten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Biotopausstattung und der potenziellen 
natürlichen Vegetation des Untersuchungsgebietes (gemäß KAISER & ZACHARIAS 

2003) lässt sich bezüglich der FFH-Lebensraumtypen das in Tab. 5-4 dargestellte Ent-
wicklungspotenzial ableiten.  
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Tab. 5-4: In den Erhaltungszielen sowie im aktuellen Standarddatenbogen benann-
te Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie mit Entwick-
lungspotenzial im Untersuchungsgebiet. 

 
FFH-
Code 

FFH-Lebensraumtyp Entwicklungspotenzial im 
Untersuchungsgebiet 

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit 
Corynephorus und Agrostis 

Dünensande im Bereich des Strachauer Rad  

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

Stillgewässer mit dauerhafter Wasserführung, die 
aktuell nicht dem Lebensraumtyp zuzurechnen sind, 
theoretisch auch sonstige Flächen, auf denen durch 
Geländeabgrabung neue Stillgewässer angelegt 
werden können 

3270 Flüsse mit Schlammbänken mit 
Vegetation des Chenopodion rubri 
p.p. und des Bidention p.p. 

Uferzonen der Elbe 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der pla-
naren und montanen bis alpinen 
Stufe 

Uferzonen der Elbe, Ufer naturnaher Stillgewässer 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion 
dubii) 

wechselnasse Flächen des Betrachtungsraumes 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alo-
pecurus pratensis, Sanguisorba offi-
cinalis) 

alle nicht zu nassen Flächen des Betrachtungsraumes, 
wo sich an Stelle von Feucht- oder Nassgrünland 
mesophiles Grünland einstellt 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-
Fagetum) 

alle außerhalb der Überflutungsbereiche der Elbe gele-
genen Flächen außerhalb der Nasstandorte und der 
stark von Qualmwasser beeinflussten Standorte 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf 
Sandebenen mit Quercus robur 

alle außerhalb der Überflutungsbereiche der Elbe gele-
genen Flächen außerhalb der Nasstandorte und der 
stark von Qualmwasser beeinflussten Standorte 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 

Uferbereiche entlang der Elbe (nahe Mittelwasserlinie), 
als Sukzessionsstadium darüber hinaus alle im 
Überflutungsbereich oder Qualmwasserbereich der 
Elbe gelegenen Flächen 

91F0 Hartholzauewälder mit Quercus ro-
bur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fra-
xinus excelsior oder Fraxinus angus-
tifolia (Ulmenion minoris) 

grundsätzlich großflächiges Entwicklungspotenzial ge-
geben (alle im Überflutungsbereich der Elbe gelegenen 
Flächen oberhalb der Mittelwasserlinie), außerdem 
hinter den Deichen gelegene Flächen mit deutlichem 
Qualmwassereinfluss, bei Rücknahme der Deiche auch 
alle dann regelmäßig überfluteten Flächen 

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefern-
wälder 

Dünensande im Bereich des Strachauer Rades bei 
regelmäßiger intensiver Pflege (beispielweise Streu-
nutzung, Abschieben von Rohhumus) 

 
 

5.2.2  Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie 
 
Von den zwölf in den Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet Nr. 74 benannten Arten 
des Anhanges II (vergleiche Tab. 5-2 und Kap. 13.2) kommen im Untersuchungsgebiet 
mit Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Kammmolch (Triturus cristuatus), 
Rotbauchunke (Bombina bombina), Eremit (Osmoderma eremita) und Heldbock 
(Cerambyx cerdo) sechs Arten vor. 
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Der Biber (Castor fiber) hat sich zu Beginn der 1990er Jahre im niedersächsischen 
Elbegebiet wieder dauerhaft angesiedelt. Dabei handelt es sich um eine natürliche 
Ausbreitung der Mittelelbe-Population (KAISER 2002). Entlang des Elbufers verteilen 
sich sieben Baue beziehungsweise Reisigburgen. Weitere Spuren, welche auf die stete 
Anwesenheit des Bibers hinweisen, sind zahlreiche Fraß- und Schnittplätze, Kellen-
spuren und Markierungsplätze – insbesondere auf Höhe des Strachauer Rades. Ein 
Damm und ein Biberwechsel befinden sich im Mündungsbereich der Tauben Elbe in 
die Elbe. Einzelne Fraß- und Schnittplätze wurden auch an dem außendeichs 
gelegenen Abschnitt der Tauben Elbe festgestellt, davon einer nahe des Schöpfwerkes 
an der Tauben Elbe. Die genannten Fundstellen lassen sich vier Biberrevieren 
zuordnen, welche nach den Daten der Biosphärenreservatsverwaltung (BRV NElbt 
2019, schriftliche Mitteilung) nach den Elbeabschnitten „Elbe bei Jasebeck“, „Elbe bei 
Landsatz“, „Altwasser Kamerun“ und „Elbbogen Damnatz“ benannt sind. Ältere 
Daten aus dem Jahr 2014 (BRV NElbt 2015, schriftliche Mitteilung) weisen auch für 
die binnendeichs gelegenen Flächen Biberreviere beziehungsweise Aktivitätszentren 
nach. So stellt die der Penkefitzer See und das nähere Gewässerumfeld ein Biberrevier 
dar, allerdings ohne Biberburg oder andere Spuren. Das Revier liegt mit einigem 
Abstand zum Untersuchungsgebiet. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der 
Biber die Elbe im Betrachtungsraum besiedelt. Die Besiedlung konzentriert sich dabei 
hauptsächlich auf den Abschnitt beim Strachauer Rad. Die nachfolgenden 
Flussabschnitte bis Damnatz sind nur in geringem Maße besiedelt. 
 
Der Fischotter (Lutra lutra) hat in der niedersächsischen Elbtalaue einen seiner regio-
nalen Verbreitungsschwerpunkte in diesem Bundesland (schon REUTHER 2002). Im 
Rahmen unterschiedlicher Bestandserfassungen konnten Nachweise für das gesamte 
Jeetzelsystem zwischen der Elbe und Lüchow erbracht werden, so dass REUTHER 
(2002: 11) zu der Einschätzung kommt, dass „im unmittelbaren Bereich der Elbe und 
der Jeetzel [...] von einer nahezu geschlossenen Besiedlung durch den Otter 
ausgegangen werden“ kann. Fischotternachweise aus dem Jahr 2017 liegen entlang des 
Elbufers bei Strachauer Rad in Form von Trittsiegelketten vor (BRV NElbt 2019, 
schriftliche Mitteilung). Aus dem Jahr 2014 stammt ein Nachweis für das Elbeufer bei 
Uhlenhorst sowie das Altwasser bei Kamerun (BRV NElbt 2015, schriftliche 
Mitteilung, siehe auch Karte 1b). Zudem wurde auch im Bereich des Penkefitzer Sees 
ein Nachweis erbracht.  
 
Der Kammmolch (Triturus cristuatus) tritt – unter Vorbehalt, da Molche methodisch 
bedingt oft eher unterkartiert bleiben – anscheinend eher zerstreut und in kleineren bis 
mittelgroßen Beständen auf. Nachweise gelangen im Bereich nordöstlich Strachauer 
Rad, um Jasebeck, bei Barnitz und in Damnatz. Bei Jasebeck wurden teilweise sogar 
Gewässer im Deichvorland genutzt. Es wurden sowohl deichnah wandernde Adulti als 
auch Larven in Gewässern festgestellt. 
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Einen nennenswerten Bestand der Rotbauchunke (Bombina bombina) gibt es wohl 
nur noch südlich Barnitz, wo das „Große“ und das „Kleine Brack“ nebst benachbarten 
Teichen das Habitatzentrum bilden. Ansonsten gelang aktuell nur ein Nachweis von 
Einzelrufern nordöstlich Strachauer Rad. Frühere Vorkommen in Damnatz konnten 
nicht bestätigt werden. Wandernde Unken wurden nicht beobachtet, wobei aber auch 
die Nachweiswahrscheinlichkeit bei einer so kleinen Population entsprechend verrin-
gert ist. Unmittelbar deichnahe terrestrische Aktivität dieser Art ist insbesondere süd-
lich Barnitz, aber auch im nordwestlichen Untersuchungsgebiet nicht auszuschließen 
beziehungsweise zu erwarten. Auch am Südrand von Damnatz ist aus Richtung Kame-
run (südöstlich des Untersuchungsgebietes) kommend weiterhin mit landaktiven Rot-
bauchunken zu rechnen. 
 
Im Bereich des 5. Planfeststellungsabschnittes konnten acht Brutbäume des 
Heldbockes (Cerambyx cerdo) festgestellt werden, von denen sieben sicher aktuell 
besetzt sind. Zwei dieser Brutbäume befinden sich im Arbeitsschutzstreifen, eine 
Rodung ist jedoch nicht geplant. Die anderen Brutbäume befinden sich außerhalb des 
Eingriffsbereichs. Vom Eremiten (Osmoderma eremita) konnten insgesamt vier 
Brutbäume festgestellt werden, von denen drei bereits für den Heldbock angeführt 
wurden. Die Brutbäume befinden sich bei Jasebeck, einige davon stehen unmittelbar 
am Deichfuß außerhalb des Eingriffsbereiches. Die entlang der Deichtrasse 
vorhandenen Brutbäume von Heldbock und Eremit wurden auch von THUROW et al. 
(2017) untersucht und dargestellt. Die in direkter Deichnähe festgestellten besetzten 
Brutbäume decken sich mit den im aktuelleren Gutachten von THUROW et al. (2017) 
dargestellten Bäumen (vergleiche Karte 1 des Gutachtens und Karte 2 dieser 
Unterlage). Jedoch wurden von THUROW et al. (2017) an diesen Bäumen bis auf eine 
Ausnahme immer Hinweise für eine bestehende, mögliche oder ehemalige Besiedlung 
durch beide Arten festgestellt. 
 
Im Rahmen der Fledermauserfassung wurde das Große Mausohr (Myotis myotis) 
nicht nachgewiesen (vergleiche Unterlage 3.1 der Antragsunterlagen). 
 
Bezogen auf die weiteren in den Erhaltungszielen benannten Arten ergibt sich vorha-
bensbezogen kein Untersuchungsbedarf (vergleiche Kap. 4.3.1). 
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5.2.3  Parameter, die Vorkommen maßgeblicher Bestandteile 
und die Qualität dieser Vorkommen beeinflussen 

 
Für die Erhaltungsziele erforderliche Landschaftsstrukturen ergeben sich aus den Ha-
bitatanforderungen der in den Erhaltungszielen benannten und im 
Untersuchungsgebiet vorkommenden Anhang II-Arten. 
 
Für Biber und Fischotter von Bedeutung sind naturnahe strukturreiche Gewässer mit 
ihren Uferzonen sowie sonstige aquatische Lebensräume in der Aue. Für den Biber 
sind zudem Weichholzauwälder von herausragender Bedeutung (Nahrung und Bau-
stoff), für den Fischotter ein Fischreichtum in den Gewässern (Nahrung). 
 
Für die Rotbauchunke bedeutsame Habitatelemente sind feuchte Grünlandbereiche mit 
eingestreuten, flachen Stillgewässern beziehungsweise periodisch überstauten Flächen. 
Für den Kammmolch von Bedeutung ist eine halboffene bis offene Kulturlandschaft 
mit Hecken, Gebüschen, Feldgehölzen, lichten Wäldern, Brachen- und Ruderalflächen 
sowie stärker strukturierten Grünländern mit nicht zu kleinen und zu flachen 
Stillgewässern. 
 
Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen und mit Entwicklungspotenzial ver-
sehenen FFH-Lebensraumtypen 91F0 (Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia [Ulmenion 

minoris]) und 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 
alpinen Stufe) ist die Beeinflussung der Standorte durch das Elbehochwasser 
erforderlich. 
 
Für die FFH-Lebensraumtypen 6440 (Brenndolden-Auenwiesen [Cnidion dubii]) und 
6510 (Magere Flachland-Mähwiesen [Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis]) 
ist eine extensive Grünlandbewirtschaftung erforderlich, für den Lebensraumtyp 6440 
zudem temporäre Überflutung oder Qualmwassereinfluss. 
 
Für die FFH-Lebensraumtypen 91E0* (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

excelsior [Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae]) und 3270 (Flüsse mit 
Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.)  
sind unverbaute Uferzonen und eine naturnahe Fließgewässerentwicklung erforderlich. 
Außerdem ist die Beeinflussung der Standorte durch das Elbehochwasser entschei-
dend. 
 
Im Fall der FFH-Lebensraumtypen 9190 (Alte bodensaure Eichenwälder auf 
Sandebenen mit Quercus robur) und 9110 (Hainsimsen-Buchenwald [Luzulo-

Fagetum]) ist die Sicherung der charakteristischen Baumartenzusammensetzung bei 
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ausreichendem Erhalt von Alt- und Totholz notwendig. Die Qualität der Vorkommen 
wird unter anderem deutlich durch Nährstoffeinträge über den Lufpfad beeinflusst. 

 
 

5.3  Allgemeine Angaben zum EU-Vogelschutzgebiet V37 

 
Für den vom Vorhaben betroffenen Ausschnitt des EU-Vogelschutzgebietes V37 exis-
tiert durch das NElbtBRG (Gesetz über das Biosphärenreservat „Niedersächsische 
Elbtalaue”) ein naturschutzrechtlich ausgewiesenes Schutzgebiet mit einer Darlegung 
der Grenzen des Vogelschutzgebietes, der wertgebenden Arten und der für das Gebiet 
maßgeblichen Erhaltungsziele. 
 
 

Beschreibung des Gebietes 
 
Das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Niedersächsische Mittelelbe“ hat eine Gesamtgröße 
von 33.999,20 ha (vergleiche NLWKN 2021) und ist damit eines der größten Vogel-
schutzgebiete Niedersachsens. Es erstreckt sich von der Landesgrenze Niedersach-
sen/Sachsen-Anhalt östlich Schnackenburg bis nach Lauenburg über die Landkreise 
Lüchow-Dannenberg und Lüneburg. Es umfasst bis auf einzelne Siedlungsflächen 
weite Teile der Elbeniederung und einzelne angrenzende Geestbereiche. Im Gegensatz 
zum FFH-Gebiet sind auch Ackerflächen in größerem Umfang Teil des Vogelschutz-
gebietes. Es befindet sich vollständig im Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtal-
aue“ und hat Anteile an den Gebietsteilen A, B und C. 
 
 

Erhaltungsziele 
 
Die Erhaltungsziele für das Vogelschutzgebiet sind in Anlage 3 des NElbtBRG darge-
legt und werden im Anhang des vorliegnden Gutachtens vollständig wiedergegeben 
(Kap. 13.1). 
 
 

Überblick über die wertbestimmenden Vogelarten 
 
Gemäß Standarddatenbogen (siehe NLWKN 2021) und NElbtBRG werden insgesamt 
70 Vogelarten gemäß Artikel 4 Abs. 1 (Anhang I) beziehungsweise gemäß Artikel 4 
Abs. 2 (Zugvogelarten) der EU-Vogelschutzrichtlinie als wertbestimmende Vogelarten 
für das EU-Vogelschutzgebiet aufgeführt. Der NLWKN (2017) legt dar, welche der 70 
Arten als Brutvogel und/oder als Gastvogel wertbestimmend für das Gebiet sind. Die 
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Tab. 5-5 gibt einen Überblick über die wertbestimmenden Vogelarten und ihre 
Gefährdung in Niedersachsen und in Deutschland. 
 
 
Tab. 5-5: Wertbestimmende Vogelarten für das EU-Vogelschutzgebiet V37. 

EU-VSR (EU-Vogelschutzrichtlinie): I = regelmäßig vorkommende Vogelarten gemäß Art. 4 Abs. 1 (Anhang I), 
Z = regelmäßig vorkommende Vogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 (Zugvogelarten) nach NMU (2006). * = Der 
Zwergsäger (Mergus albellus) wird im NElbtBRG in Anlage 3 als Zugvogelart gemäß Art. 4 Abs. 2 EU-VSR 
aufgeführt, es handelt sich aber um eine Vogelart gemäß Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) EU-VSR  

Rote Liste (RL): RL Nds. = Niedersachsen; RL T-O = Niedersachsen, Region Tiefland Ost (KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022), RL D = Deutschland (RYSLAVY et al. 2020), RL Dw = wandernde Vogelarten Deutschlands 
(HÜPPOP et al.2013): 1 = vom Erlöschen bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, R = 
extrem selten,  = keine Angaben in der entsprechenden Roten Liste. 

Wertbestimmend als Brutvogel/Gastvogel nach NLWKN (2017). 

Art EU- 
VSR 

RL 
T-O 

RL 
Nds. 

RL 
D 

RL 
Dw 

wertbestimmend als 

Brut 
vogel 

Gast 
vogel 

Baumfalke – Falco subbuteo Z 3 3 3  x --- 
Bekassine – Gallinago gallinago Z 1 1 1 V x --- 
Blässgans – Anser albifrons Z     --- x 
Blässhuhn – Fulica atra Z     --- x 
Blaukehlchen – Luscinia svecica I     x --- 
Brandgans – Tadorna tadorna Z  3  1 --- x 
Braunkehlchen – Saxicola rubetra Z 1 1 2 V x --- 
Drosselrohrsänger – Acrocephalus arundinaceus Z V V  V x --- 
Eisvogel – Alcedo atthis I V V   x --- 
Flussuferläufer – Actitis hypoleucos Z 1 1 2 V x --- 
Gänsesäger – Mergus merganser Z R R 3  --- x 
Goldregenpfeifer – Pluvialis apricaria I 0 1 1  --- x 
Graugans – Anser anser Z     --- x 
Großer Brachvogel – Numenius arquata Z 1 1 1  x x 
Haubentaucher – Podiceps cristatus Z     --- x 
Heidelerche – Lullula arborea I  V V  x --- 
Höckerschwan – Cygnus olor Z     --- x 
Kiebitz – Vanellus vanellus Z 3 3 2 V x x 
Knäkente – Anas querquedula Z 1 1 1 2 x x 
Kornweihe – Circus cyaneus I 1 1 1 2 --- x 
Kranich – Grus grus I     x x 
Krickente – Anas crecca Z 3 V 3 3 --- x 
Löffelente – Anas clypeata Z 1 2 3  x x 
Mittelspecht – Picoides medius I     x --- 
Nachtigall – Luscinia megarhynchos Z V V   x --- 
Neuntöter – Lanius collurio I V V   x --- 
Ortolan – Emberiza hortulana I 2 2 2 3 x --- 
Pfeifente – Anas penelope Z  R R  --- x 
Pirol – Oriolus oriolus Z 3 3 V  x --- 
Raubwürger – Lanius excubitor Z 1 1 2 2 x --- 
Raufußkauz – Aegolius funereus I     x --- 
Reiherente – Aythya fuligula Z     --- x 
Rohrdommel – Botaurus stellaris I 1 1 3 3 x --- 
Rohrschwirl – Locustella luscinioides Z     x --- 
Rohrweihe – Circus aeruginosus I V V   x --- 
Rothalstaucher – Podiceps grisegena Z 3 3   x --- 
Rotmilan – Milvus milvus I 3 3  3 x --- 
Rotschenkel – Tringa totanus Z 1 2 2 3 x --- 
Saatgans – Anser fabalis Z     --- x 
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Art EU- 
VSR 

RL 
T-O 

RL 
Nds. 

RL 
D 

RL 
Dw 

wertbestimmend als 

Brut 
vogel 

Gast 
vogel 

Schafstelze – Motacilla flava Z     x --- 
Schilfrohrsänger – Acrocephalus schoenobaenus Z V   V x --- 
Schnatterente – Anas strepera Z     x x 
Schwarzkehlchen – Saxicola torquata Z     x --- 
Schwarzmilan – Milvus migrans I     x --- 
Schwarzspecht – Dryocopus martius I     x --- 
Schwarzstorch – Ciconia nigra I 1 1  V x --- 
Seeadler – Haliaeetus albicilla I     x x 
Singschwan – Cygnus cygnus I     --- x 
Sperbergrasmücke – Sylvia nisoria I 1 1 1 V x --- 
Spießente – Anas acuta Z  1 2 V --- x 
Steinschmätzer – Oenanthe oenanthe Z 1 1 1 V x --- 
Stockente – Anas platyrhynchos Z V V   --- x 
Tafelente – Aythya ferina Z 3 3 V  --- x 
Trauerseeschwalbe – Chlidonias niger I 1 2 3 2 x --- 
Tüpfelsumpfhuhn – Falco peregrinus I 2 2 3 V x --- 
Uferschnepfe – Limosa limosa Z 1 2 1  x --- 
Wachtel – Coturnix coturnix Z V V V V x --- 
Wachtelkönig – Crex crex I 1 1 1 3 x --- 
Waldschnepfe – Scolopax rusticola Z V V V V x --- 
Wanderfalke – Falco peregrinus Z 3 3  V x --- 
Wasserralle – Rallus aquaticus Z V V V V x --- 
Weißstorch – Ciconia ciconia I V V V V x --- 
Wendehals – Jynx torquilla Z 2 2 3 3 x --- 
Wespenbussard – Pernis apivorus I 3 3 V V x --- 
Wiesenweihe – Circus pygargus I 2 2 2 V x --- 
Ziegenmelker – Caprimulgus europaeus I 3 3 3 V x --- 
Zwergsäger – Mergus albellus I*     --- x 
Zwergschnäpper – Ficedula parva I R R V V x --- 
Zwergschwan – Cygnus bewickii I     --- x 
Zwergtaucher – Podiceps ruficollis Z V V   x --- 

 
 

Managementpläne 
 
Für das Vogelschutzgebiet oder die vom Vorhaben betroffenen Gebietsteile bestehen 
bisher keine Managementpläne im Sinne des Artikels 6 Abs. 1 der FFH-Richtlinie. 
Jedoch liegt ein Biosphärenreservatsplan vor (BRV NELBT 2009). Der Biosphärenre-
servatsplan enthält allerdings mit Ausnahmen von Hinweisen zu einzelnen Arten keine 
konkreten beziehungsweise flächenscharfen Ziele oder Maßnahmenvorschläge in Be-
zug auf Natura 2000. Ein Managementplan ist derzeit in Bearbeitung. 
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5.4  Bestandssituation in den detailliert untersuchten Bereichen 
des EU-Vogelschutzgebietes V37 

 
5.4.1  Wertbestimmende Brutvogelarten 

 
Im Jahr 2016 erfolgte für das Untersuchungsgebiet eine Brutvogelerfassung. Sie um-
fasste insgesamt fünf Kartierdurchgänge am Tage und zusätzlich drei Durchgänge in 
der Dämmerungs- beziehungsweise Nachtphase zur Erfassung nachtaktiver Arten. Der 
Kartierungszeitraum für die Erfassung der Brutvogelfauna erstreckte sich von März bis 
Juli 2016. Die Tagkartierungen wurden in den Morgenstunden durchgeführt. Bei der 
nächtlichen Kartierung wurden Klangattrappen für Wachtelkönig und andere Arten 
eingesetzt. Das Untersuchungsgebiet umfasst den Bereich des Deiches, das Deich-
vorland bis zur Elbe und das Deichhinterland, je nach naturschutzfachlicher 
Bedeutung in einer Entfernung von 500 bis 1.000 m (siehe Abb. 4-2). 
 
Als sichere Brutvögel wurden solche mit der Kategorie „Brutnachweis“ (Nestfund, 
fütternde Altvögel, Nachweis von Jungvögeln) eingestuft. Tiere mit Territorial-
verhalten (singende Männchen, Balzverhalten) oder Paarbeobachtungen wurden eben-
falls als Brutvögel mit dem Status „Brutverdacht“ gewertet, wenn diese Verhaltens-
weisen bei mindestens zwei Begehungen im geeigneten Bruthabitat festgestellt werden 
konnten. Wurden die Tiere nur einmal zur Brutzeit im geeigneten Habitat beobachtet, 
erfolgte eine Einordnung als „Brutzeitfeststellung“. 
 
Als Gastvögel (Nahrungsgast, Durchzügler, Wintergast) wurden Vögel eingestuft für 
deren Brut innerhalb des Untersuchungsgebietes keine Hinweise vorlagen, wohl aber 
für eine Nutzung als Nahrungshabitat, entweder regelmäßig zur Brutzeit („Nahrungs-
gäste“ = Brutvögel in angrenzenden Bereichen) oder nur zur Zugzeit („Durchzügler“). 
 
Punktgenau erfasst wurden Rote Liste-Arten, Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie (An-
hang I) sowie ausgewählte biotopspezifische Arten, insbesondere geeignete Leitarten 
nach FLADE (1994) sowie Arten der Vorwarnlisten im 100 m Bereich um die Deich-
krone. 
 
Kartografisch dargestellt wurden die Reviermittelpunkte, welche nicht notwendig mit 
dem tatsächlichen Brutplatz übereinstimmen. Reviere, die nicht vollständig im Unter-
suchungsgebiet lagen, wurden unabhängig vom Reviermittelpunkt zum Gebiet gerech-
net, wenn zumindest ein wichtiger Teil des Reviers im Untersuchungsgebiet lag. Die 
übrigen Arten wurden halbquantitativ (in Größenklassen) für das Untersuchungsgebiet 
aufgenommen. 
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Das Hauptuntersuchungsgebiet wurde in sechs Bereiche untergliedert: 
 
• Teilgebiet PFA4-1 (etwa 142 ha): Deichvorland nördlich Strachauer Rad bis 

Siedlung Jasebeck/Uhlenhorst, größtenteils extensiv genutzte Grünländer/Weiden, 
sehr strukturreich mit breiten Baumstrauchhecken, alten Flutrinnen, Ruderalfluren, 
alten Solitär-Eichen und älteren Feldgehölzen beziehungsweise Auwaldrelikten, 
vollständig innerhalb des Vogelschutzgebietes V37. 

• Teilgebiet PFA4-2 (etwa 212 ha): Reich strukturierte Feldflur zwischen Strachauer 
Rad und Uhlenhorst/Landsatz. Mit kleineren Wäldern und Feldgehölzen, Wechsel 
aus intensiv genutzten Äckern und extensiv genutzten Grünländern, viele Hecken 
und Baumreihen; vollständig innerhalb des Vogelschutzgebietes V37. 

• Teilgebiet PFA4-3 (etwa 219 ha): Intensiv genutzte, nur in kleinen Teilen durch 
Gehölze strukturierte Ackerlandschaft westlich von Landsatz und Damnatz; 
nördlicher Bereich ist Teil des Vogelschutzgebietes V37. 

• Teilgebiet PFA4-4 (etwa 87 ha): Ortslage von Damnatz, Friedrichsruh, Barnitz und 
Landsatz mit zwischen den Ortschaften liegenden Äckern, Teichen und Gehölzen, 
diese sind Teil des Vogelschutzgebietes V37. 

• Teilgebiet PFA4-5 (etwa 127 ha): Deichvorland von Jasebeck/Uhlenhorst bis 
Damnatz, mit flächigen Grünländern nördlicher Bereich ist Teil des 
Vogelschutzgebietes V37. 

• Teilgebiet PFA4-6 (etwa 104 ha): Deichvorland bei Damnatz/Kamerun, extensiv 
genutzte Grünländer, die von Altarmen, Röhrichten und kleineren Gehölzgruppen 
durchzogen sind. 

 
Im Rahmen der Brut- und Rastvogelerfassung der letzten Jahre wurden insgesamt 51 
wertbestimmende Vogelarten für das EU-Vogelschutzgebiet nachgewiesen, von denen 
vier Arten nur der Status „Durchzügler“ zufällt. Für vier Arten erfolgte nur eine 
Brutzeitfeststellung. 
 
 
Tab. 5-6: Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2016 nachgewiesene sowie als Rast-

vögel regelmäßig festgestellte wertbestimmende Vogelarten. 

Rote Liste: Nds. = Niedersachsen, T-O = Tiefland-Ost (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022), D = Deutschland 
(RYSLAVY et al. 2020), RL Dw = wandernde Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al.2013): 0 = ausgestorben, 1 
= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste,  = keine Angaben in der 
entsprechenden Roten Liste. 

EU-VSR (EU-Vogelschutzrichtlinie): I = regelmäßig vorkommende Vogelarten gemäß Art. 4 Abs. 1 (Anhang I), 
Z = regelmäßig vorkommende Vogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 (Zugvogelarten) nach NMU (2006). 

Schutz (S) im Sinne von § 7 BNatSchG: § = besonders geschützte Art, §§ = streng geschützte Art. 

Nachweis (N): BP = Brutpaare, BZF = Brutzeitfeststellung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler, WG = 
Wintergast. 

* = Arten nach NLWKN (2019), die lediglich in den Gebietsbewertungen der für Gastvögel wertvollen Bereiche 
aufgeführt sind. Inwiefern diese Arten tatsächlich im oder in unmittelbarer Nähe des Untersuchungsgebietes 
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(siehe Unterlage 3.1 der Antragsunterlagen) vorkommen, ist unklar, da nur kleine Teile der für Gastvögel wert-
vollen Bereiche im betrachteten Raum liegen. 

Arten in (   ) Klammern brüten unmittelbar außerhalb des untersuchten Gebietes, bei Arten in [   ] Klammern 
handelt es sich um Altdaten ohne Nachweis im Jahr 2016. 

 

lfd. 
Nr. 

Art RL 
T-O 

RL 
Nds. 

RL 
D 

RL 
Dw 

EU- 
VSR 

S N 

01 Bekassine – Gallinago gallinago* 1 1 1 V Z §§ WG 
02 Blässgans – Anser albifrons * *   Z § WG 
03 Blässhuhn – Fulica atra* * *   Z § WG 
04 Blaukehlchen – Luscinia svecica V    I §§ BP 
05 Brandgans – Tadorna tadorna 3 *  1 Z § BP, BZF, 

WG 
06 Braunkehlchen – Saxicola rubetra 1 1 2 V Z § BP, BZF 
07 Drosselrohrsänger – Acrocephalus arundinaceus V V  V Z §§ BP, BZF 
08 Eisvogel – Alcedo atthis V V V  I §§ BZF 
09 Fischadler –  Pandion haliaetus 3 3 3  I §§ NG 
10 Gänsesäger – Mergus merganser R R 3  Z § BZF, WG 
11 Graugans – Anser anser * *   Z § BP, WG 
12 Großer Brachvogel – Numenius arquata* 1 2 1  Z §§ WG 
13 Haubentaucher – Podiceps cristatus* * *   Z § WG 
14 Höckerschwan – Cygnus olor * *   Z § BP, BZF, 

WG 
15 Kiebitz – Vanellus vanellus 3 3 2 V Z §§ WG 
16 Knäkente – Anas querquedula 1 1 1 2 Z §§ WG 
17 Kranich – Grus grus * *   I §§ BP, BZF, 

WG 
18 Krickente – Anas crecca 3 V 3 3 Z § BZF, WG 
19 Löffelente – Anas clypeata 1 2 3  Z § BZF, WG 
20 Mittelspecht –  Dendrocopos medius * * V  I §§ BP, BZF 
21 Nachtigall – Luscinia megarhynchos V V   Z § BP, BZF 
22 Neuntöter – Lanius collurio V V   I § BP, BZF 
23 Ortolan –  Emberiza hortulana 1 1 2 3 I §§ BP, BZF 
24 Pfeifente – Anas penelope  R R  Z § WG 
25 Pirol – Oriolus oriolus 3 3 V  Z § BP, BZF 
26 Reiherente – Aythya fuligula * *   Z § DZ, WG 
27 Rohrschwirl – Locustella luscinioides * *   Z §§ BZF 
28 Rohrweihe – Circus aeruginosus V V   I §§ BZF 
29 Rotmilan – Milvus milvus 3 3  3 I §§ BP, BZF 
30 Rotschenkel – Tringa totanus* 1 2 2 3 Z §§  WG 
31 Saatgans – Anser fabalis     Z § WG 
32 Schafstelze – Motacilla flava * *   Z § BP 
33 Schilfrohrsänger – Acrocephalus schoenobaenus V *  V Z §§ BP 
34 Schnatterente – Anas strepera * *   Z § BZF, WG 
35 Schwarzkehlchen – Saxicola torquata * *   Z § BP 
36 Schwarzmilan – Milvus migrans * *   I §§ BP 
37 Schwarzstorch – Ciconia nigra 1 1  V I §§ NG, WG 
38 Seeadler2 – Haliaeetus albicilla * *   I §§ NG, WG 
39 Singschwan – Cygnus cygnus     I §§ WG 
40 Sperbergrasmücke –  Sylvia nisoria 1 1 1 V I §§ BP, BZF 
41 Spießente – Anas acuta 0 1 2 V Z § WG 
42 Steinschmätzer - Oenanthe oenanthe 1 1 1 V Z §§ BZF 
43 Stockente – Anas platyrhynchos V V   Z § BP, WG 
44 Tafelente – Aythya ferina 3 3 V  Z § DZ, WG 
45 Uhu –  Bubo bubo * *   I §§ [BP] 
46 Wasserralle – Rallus aquaticus V V V V Z § BP 

 
2 Seit Januar 2023 liegt außerdem ein Brutnachweis des Seeadlers vor (schriftliche Mitteilung vom 9.3.2023, 
Frau Heitmann, NLWKN GB 2). 
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lfd. 
Nr. 

Art RL 
T-O 

RL 
Nds. 

RL 
D 

RL 
Dw 

EU- 
VSR 

S N 

47 Weißstorch – Ciconia ciconia V V V V I §§ BP, WG 
48 Wespenbussard – Pernis apivorus 3 3 V V I §§ DZ 
49 Zwergsäger – Mergus albellus     I* § WG 
50 Zwergschwan – Cygnus bewickii     I § WG 
51 Zwergtaucher – Podiceps ruficollis V V   Z § WG 

 
 
Bei den wertbestimmenden Brutvogelarten handelt es sich ganz überwiegend um so 
genannte biotopspezifische Vogelarten, die eine Präferenz für einen oder wenige 
Landschaftstypen beziehungsweise Biotoptypenkomplexe zeigen. 
 
Unter den biotopspezifischen Brutvogelarten finden sich entsprechend den Verhältnis-
sen im Planungsraum vor allem Arten der offenen und halboffenen Niederung und 
weiterer auentypischer Habitate. Nachfolgend finden folgende Abkürzungen Ver-
wendung: NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler, BZF = Brutzeitfeststellung; alle 
übrigen Arten sind Brutvögel. Arten in Klammern brüten unmittelbar außerhalb des 
untersuchten Gebietes.  
 
• Arten der offenen Niederung: 

Wiesenschafstelze (BZF). 
Diese Artengemeinschaft hat ihren Verbreitungsschwerpunkt im Teilgebiet PFA4-3 
und ist insgesamt gut ausgeprägt. Wiesenlimikolen wie Großer Brachvogel, Rotschen-
kel oder Kiebitz fehlen aufgrund des eher mesophilen bis trockenen Charakters der im 
Gebiet vorhandenen Grünländer. 
 
• Arten der halboffenen Niederung: 

Sperbergrasmücke, Neuntöter, Schwarzkehlchen. 
Die Artgemeinschaft besiedelt Hecken und Gebüsche mit Anschluss an offenes Grün-
land und Staudenfluren und ist im gesamten Untersuchungsgebiet vertreten, jedoch 
meist nur in durchschnittlicher Ausprägung. In einigen Bereichen in den Teilgebieten 
PFA4-1 und 4-2 ist sie aber sehr gut ausgeprägt. Hier finden sich breite, gut besonnte 
und mit Totholz versetzte Baum-Strauch-Hecken für die Sperbergrasmücke. 
 
• Arten der Auenwälder und –gebüsche und sonstiger Gehölze 

Nachtigall, Mittelspecht, Pirol. 
Mit Ausnahme von dem durch offene Ackerfluren geprägten PFA4-3 war die Arten-
gemeinschaft in den übrigen Teilgebieten gut ausgeprägt und stellte die arten- und in-
dividuenreichste Zönose im Untersuchungsgebiet dar. Arten größerer zusammenhän-
gender und älterer Wälder traten im Gebiet hauptsächlich im PFA4-2 und PFA4-4 auf. 
Ansonsten fanden sich hauptsächlich Arten, die einen kleinräumigen Wechsel aus hö-
heren Bäumen und Sträuchern in Kombination mit Offenlandbereichen bevorzugen 
(zum Beispiel. Pirol, Nachtigall). 



Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 57 
______________________________________________________________________________________________ 

 
• Arten der Röhrichte und Hochstaudenfluren 

Wasserralle, Braunkehlchen, Blaukehlchen, Rohrschwirl, Schilfrohrsänger, 
Drosselrohrsänger. 

Das Braunkehlchen ist allgemein stark im Rückgang begriffen, kommt aber im 
Bereich des Wendlandes noch regelmäßig vor. Im Untersuchungsgebiet traten mehrere 
Reviere vor allem im Deichvorland in den Teilgebieten PFA4-1, PFA4-5 und PFA4-6 
entlang von Hochstaudenfluren auf. Die ausgedehnten Schilfröhrichte entlang der 
Altarme im PFA4-6 bieten für Schilf- und Drosselrohrsänger sowie Rohrschwirl und 
Wasserralle sehr gute Bedingungen. An den mit Büschen durchsetzten 
Schilfrandbereichen mit Übergang zu Hochstaudenfluren wurden einige Reviere des 
Blaukehlchens festgestellt. 
 
• Arten der Fließ- und Stillgewässer 

Zwergtaucher, Brandgans, Löffelente (BZF), Krickente (BZF), Gänsesäger (BZF), 
Eisvogel (BZF). 

Neben häufigen und eher anspruchslosen Wasservogel-Arten wie Graugans, Höcker-
schwan, Blässralle, Stock- und Schnatterente wurden auch Arten mit spezielleren Ha-
bitatansprüchen im Gebiet beobachtet. Zwergtaucher nutzen kleinere bis mittelgroße, 
meist flache und vegetationsreiche Stillgewässer als Bruthabitat; Brandgänse brüten 
meist in Erdhöhlen, aber auch in dichten Röhrichten entlang der Ufer von Still- und 
Fließgewässern. Diese Artengemeinschaft trat vor allem im Teilgebiet PFA4-6 auf.  
 
• Großvogellebensraum: 

Kranich, Schwarzstorch (NG), Weißstorch, Fischadler (NG), Seeadler (NG), 
Schwarzmilan, Rotmilan, Rohrweihe (BZF), Uhu. 

Das untersuchte Gebiet hat eine besondere Bedeutung für Arten mit großem Aktions-
radius. Neben den im Gebiet von 2011 bis 2016 brütenden Arten (Kranich, Weiß-
storch, Schwarzmilan, Rotmilan, Uhu) wurde es 2016 auch von in der Umgebung 
brütenden Großvögeln als Nahrungshabitat (zum Schwarzstorch, Fischadler, Seeadler) 
genutzt beziehungsweise diente als Lebensraum für nicht brütende Individuen. Seit 
Januar 2023 liegt ein Brutnachweis des Seeadlers vor (schriftliche Mitteilung vom 
9.3.2023, Frau Heitmann, NLWKN GB 2). 
 
 

5.4.2  Wertbestimmende Gastvogelarten 
 
Zu den Rastvögeln wurden die bei der Biosphärenreservatsverwaltung vorliegenden 
Daten für den Betrachtungsraum ausgewertet (BRV NELBT 2021, schriftliche Mittei-
lung). Es handelt sich um Zählungen aus den Wintern 2018/2019 und 2019/2020. 
Grundsätzlich sind Rastvogelzählungen methodisch mit mehreren Problemen und 
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Fehlerquellen verbunden (zum Beispiel witterungsbedingte Schwankungen, Störun-
gen). 
 
Aus den folgenden im Betrachtungsraum liegenden Gastvogelgebieten (Teilgebiete) 
existieren zudem aus dem Zeitraum 2012 bis 2017 Bestandsdaten, die vom Nieder-
sächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN 
2019) zur Verfügung gestellt wurden: 
 
• Jasebeck - Elb-km 517 (Teilgebiet 5.1.04.01): Status offen, 
• Elb-km 517 - Elb-km 520 (Teilgebiet 5.1.04.02): Status offen, 
• Elb-km 510 bis Jasebeck (Teilgebiet 5.1.04.07): regional, 
• Elb-km 510 bis Elbbrücke Wulfsahl (Teilgebiet 5.1.04.08): landesweit, 
• Penkefitzer See (Teilgebiet 5.1.04.21): Status offen, 
• Dannenberger Marsch Nord (Teilgebiet 5.1.04.22): Status offen, 
• Penkefitz-Damnatz / Gusborn (Teilgebiet 5.1.04.30): regional. 
 
Eine zusammenfassende Übersicht über die im Betrachtungsraum zu erwartenden 
Gastvogelarten bietet die Tab. 5-6, wo die betreffenden Arten als Wintergäste gekenn-
zeichnet sind. 
 
 

5.4.3  Parameter, die Vorkommen maßgeblicher Bestandteile 
und die Qualität dieser Vorkommen beeinflussen 

 
Das Vorkommen der in den Erhaltungszielen benannten und bei den Bestandserfassun-
gen festgestellten Vogelarten ist ganz wesentlich von den artspezifischen Habitatanfor-
derungen abhängig. Diese werden in Kap. 5.4.1. bei der Analyse der Bestandssituation 
der Brutvögel und in Kap. 5.4.2 in Bezug auf die Habitatnutzung der Rast- und Gast-
vögel beschrieben. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei den im Untersuchungsgebiet festge-
stellten wertbestimmenden Brutvogelarten ein Spektrum an unterschiedlichen Habitat-
anforderungen besteht. Es dominieren Vogelarten des offenen und halboffenen Grün-
landes sowie der Gewässer (Wiesen- und Uferbrüter). Verstärkt auf Gehölzstrukturen 
angewiesene Arten sind Neuntöter (dornenreiche Hecken) und Nachtigall (unterholz-
reiche Gehölzbestände).  
 
Für die Rastvogelarten sind insbesondere weite offene Flächen zur Nahrungsaufnahme 
wichtig, die zudem eine ungehinderte Sicht im Hinblick auf Feinde ermöglichen sowie 
größere Gewässer als sichere Ruhezonen. 
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6.  Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der Schutzgebiete 

 
Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dienen dazu, 
Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH-Gebietes Nr. 74 und des EU-
Vogelschutzgebietes V37 zu vermeiden oder zumindest zu vermindern. Die Vorkeh-
rungen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele sind als Vermeidungsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung nach 
BNatSchG auch Teil der Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen – Unterlage zur 
Eingriffsregelung). 
 
 

Einrichtung einer Umweltbaubegleitung (S 0) 
 
Die Umweltbaubegleitung wird durch eine für diese Aufgabe fachkundige Person 
wahrgenommen. Die Umweltbaubegleitung ist bereits vor Baubeginn (Planungsphase 
beziehungsweise Ausführungsplanung) und bis zum Abschluss der vollständigen Um-
setzung der Kompensationsmaßnahmen einzusetzen. Der Umweltbaubegleitung wird 
die regelmäßige Teilnahme an den Baubesprechungen ermöglicht beziehungsweise es 
sind ihr die Protokolle der Baubesprechungen zur Verfügung zu stellen. Die von der 
Umweltbaubegleitung erstellten Protokolle werden der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde zeitnah zur Verfügung gestellt. Die Kontaktdaten der Umweltbaube-
gleitung sind der unteren Naturschutzbehörde mindestens zwei Wochen vor Durchfüh-
rung jeglicher Maßnahmen mitzuteilen. 
 
Die Umweltbaubegleitung ist grundsätzlich für die Einhaltung der gesetzlichen und 
untergesetzlichen Umweltvorschriften, der einschlägigen Fachnormen sowie der Vor-
gaben des Planfeststellungsbeschlusses zuständig – insbesondere der technischen und 
landschaftspflegerischen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie der 
Kompensationsmaßnahmen (siehe Maßnahmen S 1 bis E 42, Unterlage 3.2.2 – 
Unterlage zur Eingriffsregelung). Grundlagen für die Umweltbaubegleitung bilden die 
genannten Maßnahmenblätter. 
 
Die sich aus den Maßnahmenblättern ergebenden Aufgabenschwerpunkte für die Um-
weltbaubegleitung sind im Maßnahmenblatt S0 übersichtshalber zusammengefasst. 
 

 
Begrenzung der Bauflächen auf ein Mindestmaß (S 1) 

 
Der Baubetrieb ist auf die unbedingt erforderlichen Flächen zu beschränken. Diese 
umfassen einen Arbeitsstreifen (soweit unbedingt erforderlich), die Baustelleneinrich-
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tungsflächen sowie die Kleimiete auf dem Flurstück 56/6, Flur 3, Gemarkung 
Damnatz (Lagerplatz des Dannenberger Deich- und Wasserverbandes). 
 
Die Einrichtung von Baustelleneinrichtungsflächen sind auf dem Flurstück 57, 
Gemarkung Penkefitz, Flur 3, Flurstück 5/3 Gemarkung Landsatz, Flur 2 und 
Flurstück 52/2, Gemarkung Damnatz, Flur 3 vorgesehen. Hier sind hauptsächlich 
Ackerflächen vorzufinden. 
 
Von den drei geplanten BE-Flächen ist eine Teilfläche von ca. 0,89 ha innerhalb des 
FFH-Gebiets und zwei BE-Flächen (ca. 0,93 ha und ca. 1,00 ha) innerhalb des EU-
Vogelschutzgebietes verortet. Ackerflächen, u. a. die kartierten Ackerflächen im 
Bereich der BE-Flächen, haben einen Biotopwert von eins. Die angrenzenden und am 
Rand der BE-Flächen liegenden Gehölzbiotope weisen Biotopwerte von drei, vier 
bzw. fünf auf und dürfen nicht durch die Nutzung der BE-Flächen beeinträchtigt 
werden (Maßnahme S 8), um die Funktion und Qualität der Gehölzbiotope dauerhaft 
zu erhalten. Temporäre Beeinträchtigungen der Habitatqualität werden durch visuelle 
und akustische Reize sowie stoffliche Emissionen durch Baustellenverkehr etc. 
hervorgerufen. Nach Beendigung der Baumaßnahme treten keine Beeinträchtigungen 
mehr auf und der ursprüngliche Zustand der Habitate kehrt in kurzer Zeit wieder ein. 
 
Auf der im Südwesten des Planungsabschnittes 5 geplanten BE-Fläche wurde lediglich 
eine Schafstelze mit einer Brutzeitfeststellung während der Brutvogelkartierung 2016 
erfasst. Die BE-Fläche liegt außerhalb des FFH-Gebietes und des EU-
Vogelschutzgebietes. Weitere Brutreviere befinden sich nicht auf den BE-Flächen. Je 
ein Brutrevier von Goldammer und Star befindet sich ca. 5 m entfernt von der 
südwestlichen BE-Fläche außerhalb von Schutzgebieten. Von der südöstlichen BE-
Fläche, die innerhalb des Vogelschutzgebietes und des FFH-Gebietes verortet ist, 
wurde 2016 ein Brutrevier eines Stars ca. 11 m entfernt festgestellt. Aufgrund der 
Nähe der Reviere zu den BE-Flächen kann eine baubedingte Störung auftreten. Jedoch 
befinden sich die festgestellten Reviermittelpunkte in unmittelbarer Nähe zu Straßen, 
die ebenfalls eine Störwirkung hervorrufen. Somit ist von einer gewissen Gewöhnung 
der Vögel an Verkehr (Lärm, Bewegung) auszugehen, weshalb mit einer reduzierten 
Beeinträchtigung durch Baustellenverkehr innerhalb der vorbelasteten Bereiche zu 
rechnen ist.    
 
Für Reptilien stellen Ackerflächen kein geeignetes Habitat aufgrund fehlender 
Strukturen dar. Erfasste Amphibiengewässer und andere Still- und Fließgewässer sind 
auf den geplanten BE-Flächen nicht vorhanden. Eine Amphibienwechselbewegung 
„Elbuferstraße“ wurde zwischen Strachauer Rad und der im Südwesten des 
Planungsabschnittes gelegenen BE-Fläche (außerhalb des FFH-Gebietes und des EU-
Vogelschutzgebietes) festgestellt. Zur Vermeidung von Amphibienverlusten sind dort 
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keine Bautätigkeiten während des Amphibienwanderzeitraumes im Frühjahr (Mitte 
Februar bis Mitte April) durchzuführen. Alternativ sind mobile Leit- und 
Sperreinrichtungen, die ein Einwandern von Amphibien verhindern, vorzuhalten 
(vergleiche Maßnahme S 10). Die im Umkreis der BE-Flächen verorteten Gewässer 
(geringste Entfernung ca. 100 m) dürfen während der Bautätigkeiten nicht 
beeinträchtigt werden. Betriebsstoffe und die Lagerung von Baustelleneinrichtungen 
etc. dürfen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Gewässer und Grundwasser 
führen. Mit boden- und wasserschützenden Maßnahmen können Beeinträchtigungen 
vermieden bzw. vermindert werden (Maßnahme S 2 und S 3).  
 
Ackerflächen weisen aufgrund der intensiven Bewirtschaftung ein eingeschränktes 
Artenspektrum auf. Für Insektenfresser bieten Ackerflächen ein geringes 
Nahrungsangebot. Greifvögel, wie der Rotmilan, fliegen Ackerflächen zur 
Nahrungssuche vermehrt bei Bewirtschaftungsereignissen an. Körner- und 
Pflanzenfresser können je nach Jahreszeit und angepflanzter Ackerfrucht 
unterschiedlich stark von Ackerflächen als Nahrungshabitat profitieren. Jedoch sind 
aufgrund wechselnder Fruchtfolge Äcker von Jahr zu Jahr unterschiedlich attraktiv als 
Nahrungshabitat. Durch die Umnutzung der Ackerflächen während der Bauzeit entfällt 
potenzielles Habitat und Nahrungsquelle. Die umliegenden Habitate sind von 
temporären Beeinträchtigungen durch akustische und visuelle Einflüsse sowie 
Schadstoffemissionen während der Bautätigkeiten durch Baustellenverkehr und 
Menschen betroffen. Dies hat einen Einfluss auf die potenzielle Habitatqualität. 
Aufgrund der Lage der BE-Flächen an Straßen sind unterschiedliche Beeinflussungen 
durch Verkehr bereits vorhanden und damit ein Gewöhnungseffekt zu erwarten. 
 
Insgesamt sind die Ackerflächen als Nahrungshabitat von mäßiger Bedeutung. Als 
Lebensraum von Amphibien, Reptilien, Insekten (Libellen, Käfer) und Säugetieren, 
wie Fischotter, Biber und Fledermäuse, sind die Ackerflächen im Bereich der BE-
Flächen aufgrund fehlender Habitatausstattung nicht von entscheidender Bedeutung. 
Brutstätten im EU-Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet werden durch die BE-Flächen 
nicht überplant. Da die Ackerflächen nur temporär als BE-Flächen genutzt werden, 
nicht alle geplanten BE-Flächen zur gleichen Zeit während der Bauarbeiten entlang 
des Bauabschnitts 5 benötigt werden, die umliegenden Ackerflächen weiterhin als 
Nahrungsfläche, bzw. potenzielles Bruthabitat bzw. Lebensraum zur Verfügung stehen 
und Vermeidungsmaßnahmen potenziellen Beeinträchtigungen entgegenwirken, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Tierwelt innerhalb des EU-
Vogelschutzgebietes und des FFH-Gebietes zu erwarten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen würden dauerhaft das Gleichgewicht negativ beeinflussen. Die 
Störung durch das Projekt müsste dazu führen, dass das Gleichgewicht nicht wieder in 
den ursprünglichen Zustand gelangen kann und würde somit die Stabilität des 
betroffenen Systems gefährden (Ewer in Lütkes/Ewer 2011, BNatSchG, §34 Rn 29). 
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Das ursprüngliche Gleichgewicht wird sich jedoch nach Beendigung der 
Bautätigkeiten bzw. Nutzung der als BE-Flächen geplanten Flächen in kurzer Zeit 
wieder einstellen. Die Stabilität der (potenziellen) Lebensräume bleibt dauerhaft im 
Bereich der temporären BE-Flächen erhalten.  
 
Vor allem sind vorhandene Einzelgehölze beziehungsweise lineare und flächige Ge-
hölzbestände sowie sonstige Vegetationsbestände von mindestens allgemeiner Bedeu-
tung (Wertstufe III oder höherwertig) nur im für die Realisierung des Vorhabens unbe-
dingt erforderlichen Umfang in Anspruch zu nehmen. Derartige Biotopbereiche sind 
von einer direkten oder vorübergehenden Inanspruchnahme wie Befahren, Zwischen-
lagern von Boden beziehungsweise anderen Materialien auszunehmen (naturschutz-
fachliche Ausschlussflächen). Durch Vor-Kopf-Bauweise sind ferner diese Bestände 
weitestmöglich zu schonen. Die Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen (Unterlage zur 
Eingriffsregelung) stellt entsprechende Bauausschlussflächen und 
Vermeidungsflächen dar: 
 
• Bau-km 6+405 bis Bau-km 6+420 (Innendeichseite – Baufeld und Arbeitsstreifen) – 

67 m² GFB, 
• Bau-km 4+790 bis Bau-km 4+820 (Außendeichseite –Baufeld und Arbeitsstreifen) –

HBE(Ei 180), HBE(Ei 150), 
• Bau-km 4+700 bis Bau-km 4+750 (Außendeichseite –Baufeld und Arbeitsstreifen) –

HBE(Ei 180), HBE(Ei 150), 
• Bau-km 3+700 bis Bau-km 3+720 (Außendeichseite – Arbeitsstreifen) – HBE(Ei 

160), 
• Bau-km 3+600 bis Bau-km 3+620 (Außendeichseite – Arbeitsstreifen) – HBE(Ei 

140), 
• Bau-km 0+640 bis Bau-km 0+706 (Innendeichseite) – 494 m² GMS-m. 
 
Durch die Umweltbaubegleitung wird die Einhaltung der Ausschluss- und 
Vermeidungsflächen kontrolliert. 
 
 

Bauzeitraum 
 
Um baubedingte Störwirkungen auf die Tierwelt zu vermindern, dürfen die Bautätig-
keiten nur tagsüber (von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) durchgeführt werden. 
Zur Vermeidung von Amphibienverlusten sind keine Bautätigkeiten während des Am-
phibienwanderzeitraumes im Frühjahr (Mitte Februar bis Mitte April) durchzuführen. 
Alternativ sind mobile Leit- und Sperreinrichtungen, die ein Einwandern von Amphi-
bien verhindern, vorzuhalten (vergleiche Maßnahme S 10). 
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Eine weitergehende Bauzeitenbeschränkung im Hinblick auf Brut- und Rastvögel ist 
jedoch nicht umsetzbar aufgrund des durch die Hochwasserdynamik eingeschränkten 
Zeitfensters für Bauaktivitäten. Da nicht auszuschließen ist, dass relevante Brutvogel-
arten im Baufeld nisten, dient die nachfolgende Maßnahme der Vorsorge (S 6).  
 
Während der gesamten Bauphase erfolgt eine fachkundige Begleitung der Baumaß-
nahme, wodurch auch mögliche Niststätten in der Vogelbrutzeit (Mitte März bis Ende 
Juli) rechtzeitig erkannt werden. Eine Baufreigabe wird nur erteilt, wenn keine Gelege 
im Baufeld vorhanden sind.  Der Eingriff in ein Stillgewässer mit Schilfröhricht (Bau-
km 5+100) darf zum Schutz von Röhrichtbrütern nur außerhalb der Brutzeit (01.03.-
30.08.) stattfinden. Eine weitere Ausnahme stellen die Horste zweier Rotmilan-Brut-
paare, eines Seeadler-Paares, eines Schwarzmilan-Paares und eines Weißstorch-Paares 
in direkter Nähe zum Baufeld dar. Im Fall der Rotmilan-Brutpaare müssen 
störintensive Bauarbeiten während der Ansiedlungsphase und während der Brutzeit 
(Mitte Februar bis Mitte Juli) ruhen: 
 
• Bau-km 0+850 bis Bau-km 1+050 (100 m-Zone um den Horst, siehe Karte 2). 
• Bau-km 5+583 bis Bau-km 5+683 (100 m-Zone um den Horst, siehe Abb. 6-1). 
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2021  
 

Abb. 6-1: Erweiterter temporärer Bauzeitenausschluss zur Einbeziehung des zweiten 
Rotmilans (S6). (Datengrundlage Rotmilan: Untere Naturschutzbehörde 
Landkreis Lüchow-Dannenberg, Herr Dr. Kabus) (Maßstab 1 : 2.500, 
eingenordet). 

 
Im Fall der Seeadler-Brutpaares müssen störungsintensive Bauarbeiten während der 
Ansiedlungsphase und während der Brutzeit (Anfang Februar bis Ende Juli) ruhen: 
 
• 300 m-Zone um den Horst, der betroffene Bereich ist vor Baubeginn bei der 

Biosphärenreservatsverwaltung zu erfragen. 
 
Zudem müssen störungsintensive Bauarbeiten in der Nähe eines Schwarzmilan-
Horstes in unmittelbarer Nähe zum Baufeld ruhen (April bis Juli): 
 
• Bau-km 6+330 bis Bau-km 6+630 (200 m-Zone um den Horst). 
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Zudem müssen sehr störungsintensive Bauarbeiten im Nahbereich eines Weißstorch-
Horstes in unmittelbarer Nähe zum Baufeld ruhen (Mitte März bis Juli): 
 
• Bau-km 2+208 bis Bau-km 2+308 (100 m-Zone um den Horst). 
 
Ein tatsächliches Erfordernis der Maßnahmen ist vor Ort mit einer sachkundigen Per-
son abzustimmen. Diese besteht nur, wenn die genannten Vögel auch im Jahr der 
Baumaßnahme dort brüten. 
 
Zur Vermeidung von Amphibienverlusten sind keine Bauarbeiten während des 
Amphibienwanderzeitraumes (witterungsabhängig vor allem im März) durchzuführen. 
Sollten abweichend davon Arbeiten innerhalb dieser Zeiträume erforderlich sein, sind 
im Vorfeld der Bauarbeiten geeignete Sperreinrichtungen an den Bauflächen von Mitte 
Februar bis Mitte April binnendeichs und gegebenenfalls von Juni bis Ende Oktober 
zudem außendeichs in Bereichen von Hauptwanderkorridoren aufzustellen. Diese sind 
durch fachkundige Personen, welche die Tiere bergen und übersetzen, zu betreuen. 
Weiterhin ist der Zaun als Sperreinrichtung bis Ende November zu belassen, um 
auszuschließen, dass spät wandernde Knoblauchkröten oder Kreuzkröten die durch das 
Vorhaben in Anspruch genommenen Dünenbereiche oder sandige Altdeiche und 
Umgebung zur Überwinterung nutzen (vergleiche GÜNTHER 1996). Dies betrifft die 
Bereiche von Bau-km 0+000 bis 1+600 und von Bau-km 4+600 bis 6+956 sowie die 
BE-Fläche auf dem Flurstück 57, Gemarkung Penkefitz, Flur 3. Falls die Bauarbeiten 
im Winter beginnen, sind die Schutzzäune dementsprechend im Vorfeld aufzustellen. 
Die tatsächliche Dauer der Maßnahmen ist vor Ort mit einer sachkundigen Person 
abzustimmen. 
 
Die Hinweise zu Amphibienschutzzäunen im „Merkblatt zum Amphibienschutz an 
Straßen – MAmS“ (BMV 2000) sind zu berücksichtigen. Entlang des mobilen Zaunes 
sind Fangeimer ebenerdig in den Boden einzulassen und regelmäßig durch fachkun-
dige Personen zu kontrollieren. Bei Bedarf sind die Tiere durch fachkundige Personen 
zu bergen und umzusetzen. Die Funde sind zu dokumentieren. Die Durchführung der 
gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen beziehungsweise das weitere Vorgehen ist 
mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Während der Bauphase erfolgt das Übersetzen der Tiere durch eine fachkundige Per-
son. Die Umweltbaubegleitung kontrolliert den Amphibienschutzzaun. 
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Schutz von verbleibenden Gehölzbeständen und bedeutsamen Biotopbereichen 
(S 8) 

 
Gehölzbestände und bedeutsame Biotopbereiche (insbesondere natürliche Lebensräu-
me im Sinne von § 3 Abs. 1 USchadG in Verbindung mit § 19 BNatSchG (Lebens-
raumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie)), die im Grenzbereich zu den 
Abbauflächen, aber auch insgesamt zu den Abbaustätten liegen, sind während der 
Bautätigkeiten durch geeignete Vorkehrungen vor Beeinträchtigungen zu schützen: 
 
• Verbleibende lineare und flächige Gehölzbestände sowie Einzelbäume, die sich im 

direkten Grenzbereich zum geplanten Vorhaben befinden, sind während der Bautä-
tigkeiten durch geeignete Vorkehrungen gemäß DIN 18 920 und R SBB (FGSV 
2023) vor vermeidbaren und unnötigen Beeinträchtigungen zu schützen. 

• Jegliche Gehölzbestände, die sich im direkten Umfeld des Vorhabens befinden, 
sind zu erhalten (siehe Maßnahme oben). 

• Bereiche von höherer Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaf-
ten (Wertstufe IV oder höher, vergleiche Tab. 4-2 in Unterlage 3.1 der 
Antragsunterlagen) sowie solche, bei denen es sich um natürliche Lebensräume im 
Sinne von § 3 Abs. 1 USchadG in Verbindung mit § 19 BNatSchG 
(Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie) handelt, sind von einer 
Inanspruchnahme wie Befahren und Zwischenlagerung von Boden oder anderen 
Materialien auszunehmen (siehe Maßnahme oben). 

• Bedeutsame Biotopbereiche, welche an den Eingriffsbereich angrenzen, sind von 
einer vorübergehenden Inanspruchnahme wie Befahren, Zwischenlagern von 
Boden oder anderen Materialien auszunehmen (naturschutzfachliche 
Ausschlussflächen). Die Flächen sind zum Baufeld hin durch Schutzzäune 
abzusichern oder durch 2 m hohe rote Pfähle kenntlich zu machen (Abstand 
zwischen zwei Pfählen maximal 25 m). Die entsprechenden Flächen können der 
Karte 2 der Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen (Unterlage zur 
Eingriffsregelung) entnommen werden. 

 
Durch die Umweltbaubegleitung wird die Einhaltung der Ausschluss- und Vermei-
dungsflächen kontrolliert. 
 
 

Bauzeitenbeschränkungen für das Fällen, Roden und den Rückschnitt 
von Gehölzbeständen (S 4) 

 
Rückschnitt- oder Gehölzfällarbeiten sind nur außerhalb der Vegetationsperiode (in 
Anlehnung an § 39 BNatSchG nicht zwischen dem 1. März und 30. September) durch-
zuführen. Vor Rückschnitt- oder Gehölzfällarbeiten sind potenzielle Quartierbäume 
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(Bäume ab etwa 30 cm Stammdurchmesser in 1,3 m Höhe) mit geeigneten Strukturen 
(Höhlen, Spalten, Risse) von einer fachkundigen Person auf das Auftreten von 
Fledermäusen zu prüfen, um Individuenverluste zu vermeiden. Die Rodung der 
Wurzelstöcke erfolgt zum Schutz überwinternder Amphibien im Bereich flächiger 
Gehölzbestände zu einem späteren Zeitpunkt (ab Mai). 
 

Die Fällung eines potenziellen Winterquartier-Baums von Fledermäusen an der 
Kreisstraße 13 (Bau-km 6+373, siehe Abb. 6-2) ist nach Möglichkeit ausschließlich 
auf Oktober zu beschränken. 
 

Die Rodung der Wurzelstöcke erfolgt zum Schutz überwinternder Amphibien im Be-
reich flächiger Gehölzbestände zu einem späteren Zeitpunkt möglichst ab Mai. Eine 
frühere Entnahme der Stubben ist möglich, sofern eine fachkundige Person die Arbei-
ten begleitet. Im Falle von Amphibienfunden sind diese von der fachkundigen Person 
umzusetzen. 
 

Funde sind zu dokumentieren. Eventuell festgestellte Tiere sind vor der Fällung bezie-
hungsweise Rodung zu sichern und durch eine fachkundige Person umzusiedeln. Im 
Rahmen der Kontrolle sind die Höhlen beziehungsweise Hohlräume unzugänglich zu 
verschließen, sofern die Baumfällung nicht am gleichen Tag erfolgt. 
 

 

 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2021  

Abb. 6-2: Standort des Baums mit Winterquartier-Eignung für Fledermäuse (roter 
Punkt) (Maßstab 1 : 1.000, eingenordet).  



68 Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
______________________________________________________________________________________________ 

Fachgerechtes Abräumen des Oberbodens und Rekultivierung der 
Arbeitsstreifen und der Baustelleneinrichtungsflächen (S 2) 

 
Oberboden sowie kulturfähiger Boden sind fachgerecht abzuräumen und vom übrigen 
Bodenaushub getrennt zu lagern (entsprechend DIN 18 300 „Erdarbeiten”), um den 
Erhalt standorttypischen Bodenmaterials und biologisch aktiven Oberbodens 
einschließlich des im Oberboden befindlichen Diasporenmateriales naturraum- und 
standorttypischer Pflanzen sicherzustellen. Im Zuge der Deichertüchtigung erfolgt die 
Andeckung der Kleischicht mit dem gewachsenen Oberboden des alten Deiches, um 
günstige Bedingungen für die Entwicklung ähnlicher Vegetationsbestände zu schaffen. 
 
In den Bereichen der Arbeitsstreifen, in denen eine starke mechanische Belastung 
auftritt, im Besonderen in Bereichen mit zeitweise hoher Bodenfeuchte, sind bei 
Bedarf Maßnahmen zur Vermeidung dauerhafter Bodenverdichtungen zu ergreifen (z. 
B. durch den Einsatz von Stahlplatten). Neben dem Einsatz geeigneter Maschinen ist 
bei Flächen, die vorübergehend in Anspruch genommen werden, im Einzelfall der 
Einsatz von Geokunststoffen oder vorgefertigter Elemente zur Verbesserung der 
Tragfähigkeit zu prüfen. Die Materialien sind nach Bauende vollständig 
zurückzubauen. 
 

Die für die Bauarbeiten beanspruchten Arbeitsstreifen und 
Baustelleneinrichtungsflächen sind, wenn keine andere Folgenutzung vorgesehen ist, 
nach Beendigung der Arbeiten in Orientierung am Ausgangszustand zu rekultivieren. 
Dabei ist der zwischengelagerte Oberboden wieder aufzubringen und bei Bedarf ist der 
Boden zu lockern. Durch die Maßnahme werden wieder weitgehend natürliche 
Bodenverhältnisse und –funktionen hergestellt und günstige Bedingungen für die 
Entwicklung ähnlicher Pflanzenbestände geschaffen. 

 
 

Schutz von Gewässern vor Beeinträchtigungen 
während der Bauphase (S 3) 

 
Alle Gewässer sind vor Stoffeinträgen zu schützen. Eine Vermeidung von erheblichen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kann gemäß DIN 19639 durch einen 
sachgemäßen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie der ordnungsgemäßen 
Lagerung schädlicher Substanzen vermieden werden. Abwässer sind unter den 
geltenden Bestimmungen zu entsorgen und Vorkehrungen für den Fall einer Havarie 
zu treffen (beispielsweise Vorhandensein von Ölbindemitteln). Geeignete 
Schutzvorkehrungen zur Verhinderung von Einträgen wie beispielsweise Stäuben 
(Baustoffen, Betriebsstoffen und Substrateinträge) sind bei der Errichtung der 
Gewässerbauwerke, der Anlage und Umgestaltung von Gewässern und bei sonstigen 
Oberbodenbewegungen vorzusehen. 
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Absenkung von Hochborden 
 
Die Hochborde entlang der Kreisstraße und des Deichverteidigungsweges sind in Ab-
ständen von 15,00 m abzusenken. Dies dient der Vermeidung von Raumhindernissen 
und Kleintierfallen, da somit die Passierbarkeit für Jungvögel und Lurche 
gewährleistet bleibt. 
 
 

Weitere schadensbegrenzende Maßnahmen 
 
Die folgenden Hinweise sind grundsätzlich und flächendeckend zu beachten: 
 
• Einsatz von Baumaschinen, -geräten und -fahrzeugen, die den einschlägigen 

technischen Vorschriften und Verordnungen entsprechen: Minimierung der 
Belastung der Schutzgüter durch Immissionen von Schadstoffen und Lärm, 

• Schutz der Gewässer vor Stoffeinträgen. Geeignete Schutzvorkehrungen zur 
Verhinderung von Einträgen (Baustoffen, Betriebsstoffen und Substrateinträge) bei 
Anlage und Umgestaltung von Gewässern und bei sonstigen Oberboden-
bewegungen, 

• ordnungsgemäße Lagerung, Verwendung und Entsorgung aller boden- und wasser-
gefährdender Stoffe: Minimierung der Belastung von Boden und Wasser und indi-
rekt auch der anderen Schutzgüter, 

• ordnungsgemäße Entsorgung belasteter Böden: Minimierung der Belastung von 
Boden und Wasser und indirekt auch der anderen Schutzgüter, 

• sofortige und umfassende Beseitigung von bei Unfällen oder Leckagen austreten-
den Schadstoffen (aus Boden und Gewässern) und ordnungsgemäße Entsorgung: 
Minimierung der Belastung von Boden und Wasser und indirekt auch der anderen 
Schutzgüter, 

• Entfernung aller nicht mehr benötigten standortfremden Materialien nach Bauende: 
Minimierung der Belastung von Boden und Wasser und indirekt auch der anderen 
Schutzgüter  

 
 

Erhalt der Brutbäume von Heldbock und Eremit (S 40) 
 
Zum Erhalt der Brutbäume von Heldbock und Eremit sind im Verlauf der Deichtrasse 
(Station 3+608 bis 3+706 (außerhalb FFH-Gebiets) sowie 4+654 bis 4+864) in Höhe 
von Uhlenhorst sowie von Gut Jasebeck Stützwände einzusetzen. 
 
Vor Baubeginn sind die Brutbäume einschließlich ihrer Wurzelbereiche entsprechend 
der örtlichen Gegebenheiten durch Schutzzäune oder Einzelbaumschutz gemäß DIN 
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18 920 und R SBB (FGSV 2023) während der Bauphase gegen mechanische Schäden 
zu sichern. Bei Bedarf sind entsprechend der örtlichen Gegebenheiten weitere 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Schutz von Bäumen bei Freistellung, Schutz des 
Wurzelbereiches, siehe DIN 18 920 und R SBB). 
 
Die Abtragung des Deichkörpers (im Bereich der Deichkrone zur Schaffung eines 
Arbeitsbereichs) erfolgt zunächst mittels eines kleinen Baggers zum Schutz der 
Baumkronen.  Um den Kronentraufbereich wird ein Schutzzaun errichtet, um 
Beeinträchtigungen der Wurzeln während der Bauarbeiten zu vermeiden. Der Abbau 
der Schutzvorrichtungen erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahmen. 
 
Die Einhaltung der oben genannten Maßnahmen ist durch die Umweltbaubegleitung 
zu kontrollieren. 
 
Die Verkehrssicherheit ist im Anschluss durch die zuständige Stelle sicherzustellen.  
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7.  Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen 
der Natura 2000-Gebiete 

 
Maßstab für die Beurteilung der Verträglichkeit eines Vorhabens mit den Belangen 
von Natura 2000 sind gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG die Erhaltungsziele der jeweils 
betroffenen Natura 2000-Gebiete beziehungsweise -Gebietsteile. Die für die betroffe-
nen Gebiete geltenden im NElbtBRG dargelegten Erhaltungsziele sind vollständig im 
Anhang (Kap. 13) wiedergegeben. 
 
Im Folgenden werden für jedes der beiden Schutzgebiete die vorhabensbedingten Wir-
kungen in ihrer Reichweite und Intensität mit der Lage der im Wirkraum vorhandenen 
FFH-Lebensraumtypen, FFH-Arten und der wertbestimmenden Vogelarten verschnit-
ten, um auf diese Weise die vorhabensbedingte Betroffenheit der Erhaltungsziele 
ableiten zu können. 
 
Anschließend werden die festgestellten Betroffenheiten der Erhaltungsziele hinsicht-
lich ihrer Erheblichkeit einer Bewertung unterzogen. Dieses erfolgt individuell auf 
verbal-argumentativer Weise. „Erheblich ist eine Beeinträchtigung, wenn die Verände-
rungen und Störungen in ihrem Ausmaß oder in ihrer Dauer dazu führen, dass ein Ge-
biet seine Funktionen in Bezug auf die Erhaltungsziele der FFH- oder der Vogel-
schutz-Richtlinie oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nur noch in 
eingeschränktem Umfang erfüllen kann“ (NMU 2003: 8). 
 
Hinweise dazu, welche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele als erheblich zu bewer-
ten sind, finden sich unter anderem bei ARBEITSGEMEINSCHAFT FFH-VERTRÄGLICH-
KEITSPRÜFUNG (1999), BAUMANN et al. (1999), EUROPÄISCHE KOMMISSION (2000, 
2001 und 2021), WEIHRICH (2001), ZIESE (2001), SPORBECK et al. (2002), BERNOTAT 
(2003), GELLERMANN & SCHREIBER (2003), BMVBW (2004), SCHREIBER (2004), 
TRAUTNER & LAMBRECHT (2005), BVERWG (2007), LAMBRECHT & TRAUTNER 
(2007) sowie KAISER (2008, 2017a, 2017b), BERNOTAT et al. (2017) sowie UHL et al. 
(2018), Methodik-Leitfaden zu Artikel 6 Absätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie aus dem 
Jahr 2021. Entgegen einiger früherer Interpretationen in der Fachliteratur stellt die 
EUROPÄISCHE KOMMISSION (2000: 37) klar, dass nicht jeder Flächenverlust als 
erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten ist. Vielmehr muss im Einzelfall geklärt 
werden, ob ein Flächenverlust als erhebliche Beeinträchtigung einzustufen ist: 
„Beispielsweise kann der Verlust einer 100 m² großen Fläche in einem kleinen Gebiet 
mit seltenen Orchideen erheblich, ein Verlust in vergleichbarer Größenordnung in 
einem großen Steppengebiet dagegen unerheblich sein“ (siehe auch Diskussion bei 
LOUIS & ENGELKE 2000). KAISER (2003) zeigt einen methodischen Ansatz für eine 
einzelfallbezogene Beurteilung der Erheblichkeit vorhabensbedingter 
Beeinträchtigungen auf. 
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7.1  FFH-Gebiet Nr. 74 Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht 
 

7.1.1  Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
 
In der Tab. 7-1 werden die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die für das FFH-
Gebiet Nr. 74 maßgeblichen Bestandteile ermittelt und beschrieben. Die in Kap. 6 auf-
geführten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung werden dabei berücksichtigt. 
 

Tab. 7-1: Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 
des FFH-Gebietes Nr. 74. 

 
untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

 
baubedingte Auswirkungen 

• Flächeninanspruchnahme durch 
die Baustellenflächen 
− Verlust von Vegetations- und 

Pflanzenbeständen sowie -
standorte 

Verlust von Vegetations- und Pflanzenbeständen  
Im Bereich der Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungsflächen werden 
zusätzlich zu den Flächen, die dauerhaft überbaut werden, temporär 
Flächen in Anspruch genommen. Mit Bauende werden die Flächen wieder 
rekultiviert. Das Ausmaß der Belastungen wird durch Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen möglichst gering 
gehalten (siehe Kap. 6). 
Es kommt innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes zu einer Inanspruch-
nahme von Flächen mit FFH-Lebensraumtypen: 

 Lebensraumtyp 91F0: 
 ­ 16 m² auwaldartiger Hartholzmischwald in nicht mehr überfluteten 

Bereichen zusammen mit Eichenmischwald lehmiger, 
frischer Sandböden des Tieflandes (WHB 2-3/WQL – 91F0) 
Wertstufe V (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

 ­ 144 m² 
 
 
 

auwaldartiger Hartholzmischwald in nicht mehr überfluteten 
Bereichen zusammen mit Eichenmischwald lehmiger, 
frischer Sandböden des Tieflandes (WHB 2x/WQL – 91F0) 
Wertstufe V (besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 ­ 31 m²  auwaldartiger Hartholzmischwald in nicht mehr überfluteten 
Bereichen (WHB 3 – 91F0) Wertstufe V (besonders 
geschützter Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

   
 Lebensraumtyp 9190: 
 ­ 11 m² Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des 

Tieflandes (WQL2 – 9190) Wertstufe V (nicht ausgleichbar, 
besonders geschützter Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

 ­ 2 m² bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte mit 
Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des 
Tieflandes (WQN/WQL2 – 9190) Wertstufe V (nicht 
ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 ­ 8 m² mittelalter Hybridpappelforst mit Eichenmischwald lehmiger, 
frischer Sandböden des Tieflandes (WXP 3/WQL1 – 9190) 
Wertstufe III (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) – Anteile anderer Mischbiotope  

   
 Lebensraumtyp 6510:  
 ­ 15,6 m² Sonstiges mesophiles Grünland  mit magerem mesophilem 

Grünland kalkarmer Standorte (GMSm/GMA – 6510)  
 ­ 134 m² sonstiges mesophiles Grünland (GMS m – 6510) (aus-

gleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 - 4.313 m² sonstiges mesophiles Grünland (GMS md – 6510) (aus-
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

gleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 ­ 116 m² mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF m – 
6510) (nicht ausgleichbar, besonders geschützter Biotop 
nach § 17 NElbtBRG) 

 ­ 36 m² mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF m, ü – 
6510) (nicht ausgleichbar, besonders geschützter Biotop 
nach § 17 NElbtBRG) 

  
 Lebensraumtyp 6430: 
 - 3 m² Uferstaudenflur der Stromtäler mit halbruderaler Gras- und 

Staudenflur feuchter Standorte (UFT/UHF – 6430) Wertstufe 
IV (ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

  
 Einschränkung des Entwicklungspotenziales für FFH-Lebensraumtypen 

Es ist keine grundsätzlich abweichende Einschätzung durch die erfolgten 
Änderungen der Planung zu befürchten, somit wird die Einschätzung der 
Arbeitsgruppe Land und Wasser für das Entwicklungspotential der FFH-
Lebensraumtypen außerhalb des FFH-Gebiets übernommen.    

 ­ Lebensraumtyp 2330: Es kommt zu einer vorübergehenden Über-
formung von Flächen im Bereich der Binnendüne Strachauer Rad, die 
über ein gewisses Entwicklungspotenzial für den relevanten 
Lebensraumtyp verfügen. Diese Flächen liegen jedoch außerhalb des 
FFH-Gebietes. Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über den 
Erhaltungszustand E verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich. 

 ­ Lebensraumtyp 3150: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes keine Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. Dementsprechend kommt es 
nicht zu einem Verlust von Flächen, die über ein besonderes 
Entwicklungspotenzial verfügen.  

 ­ Lebensraumtyp 6430: Da die Gewässerufer innerhalb des FFH-
Gebietes in den für den Lebensraumtyp geeigneten und vom Vorhaben 
in Anspruch genommenen Bereichen bereits aktuell Vorkommen des 
Lebensraumtyps 6430 oder anderer relevanter Lebensraumtypen 
aufweisen, geht über den aktuellen Bestand hinaus kein 
Entwicklungspotenzial verloren. Flächen, die nach der FFH-
Basiserfassung über den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich nicht 
im Vorhabensbereich. 

 ­ Lebensraumtyp 6440: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes Flächen mit dem Erhaltungszustand E 
im Vorhabensbereich. Dementsprechend gehen temporär etwa 0,10 ha 
Fläche verloren, die über ein besonderes Entwicklungspotenzial verfü-
gen. Es geht aber kein Entwicklungspotenzial verloren, da der Bereich im 
Anschluss an das Vorhaben in vergleichbarer Qualität für eine 
Entwicklung zur Verfügung steht. 
Zusätzlich werden Flächen in einem Umfang von 0,004 ha innerhalb des 
FFH-Gebietes in Anspruch genommen, die ebenfalls über ein grund-
sätzliches Entwicklungspotenzial verfügen. Es geht aber über den aktu-
ellen Bestand hinaus kein Entwicklungspotenzial verloren, da der Bereich 
im Anschluss an das Vorhaben in vergleichbarer Qualität für eine 
Entwicklung zur Verfügung steht. 
Es handelt es sich um unterschiedlich ausgeprägte Offenlandflächen.  

 ­ Lebensraumtyp 6510: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes Flächen mit dem Erhaltungszustand E 
im Vorhabensbereich. Dementsprechend gehen temporär etwa 0,008 ha 
Fläche verloren, die über ein besonderes Entwicklungspotenzial verfü-
gen. Es geht aber kein Entwicklungspotenzial verloren, da der Bereich im 
Anschluss an das Vorhaben in vergleichbarer Qualität für eine 
Entwicklung zur Verfügung steht. 
Zusätzlich werden Flächen in einem Umfang von 0,34 ha innerhalb des 
FFH-Gebietes in Anspruch genommen, die ebenfalls über ein grunds-
ätzliches Entwicklungspotenzial verfügen. Es geht aber über den aktu-
ellen Bestand hinaus kein Entwicklungspotenzial verloren, da der Bereich 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

im Anschluss an das Vorhaben in vergleichbarer Qualität für eine 
Entwicklung zur Verfügung steht. 
Es handelt es sich um unterschiedlich ausgeprägte Offenlandflächen. 

 ­ Lebensraumtyp 9110 und 9190: Es kommt zu einer Inanspruchnahme 
von Flächen innerhalb des FFH-Gebietes (etwa 0,041 ha), die über ein 
gewisses Entwicklungspotenzial für die Lebensraumtypen verfügen. 
Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über den Erhaltungszustand 
E verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich. 
Es handelt es sich neben unterschiedlich ausgeprägten Offenlandflächen 
auch um Gehölze. 

 ­ Lebensraumtyp 91E0: Die meisten Gewässerufer innerhalb des FFH-
Gebietes in den für den Lebensraumtyp geeigneten und vom Vorhaben 
in Anspruch genommenen Bereichen weisen bereits aktuell Vorkommen 
des Lebensraumtyps 91E0* oder andere relevante Lebensraumtypen 
auf, so dass hier über den aktuellen Bestand hinaus kein 
Entwicklungspotenzial verloren geht. Einige Uferbereiche weisen jedoch 
keine Lebensraumtypen auf, so dass es hier zu einem Verlust von 
Flächen mit einem gewissen Entwicklungspotenzial für den relevanten 
Lebensraumtyp im Umfang von 0,030 ha kommt. Es geht aber über den 
aktuellen Bestand hinaus kein Entwicklungspotenzial verloren, da der 
Bereich im Anschluss an das Vorhaben in vergleichbarer Qualität für eine 
Entwicklung zur Verfügung steht. 

­ Bereiche, die nach der FFH-Basiserfassung über den Erhaltungszustand 
E verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich beziehungsweise 
haben sich mittlerweile zu dem angestrebten Lebensraumtyp entwickelt. 

 ­ Lebensraumtyp 91F0: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes keine Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. Dementsprechend kommt es 
nicht zu einem Verlust von Flächen, die über ein besonderes 
Entwicklungspotenzial verfügen. Es werden jedoch Flächen in einem 
Umfang von 0,233 ha in Anspruch genommen, die über ein 
grundsätzliches Entwicklungspotenzial verfügen.  
Es handelt es sich neben unterschiedlich ausgeprägte Offenlandflächen 
auch um Gehölze. 

• Flächeninanspruchnahme für 
Baustelleneinrichtungen und Ar-
beitsstreifen 
− Beseitigung von Tierhabitaten 
− Schädigung von Tierhabitaten  
− Trenneffekte/Zerschneidung 

von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen 

Verlust und Schädigung von Tierhabitaten  
Für die Baustelleneinrichtungsfläche werden ausschließlich solche Flächen 
in Anspruch genommen, die von geringer Bedeutung sind (Lehmacker), so 
dass keine besonderen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Durch die Arbeitsstreifen werden zusätzlich zu den Flächen, die dauerhaft 
überbaut werden, temporär Flächen in Anspruch genommen und gehen da-
mit vorübergehend als Lebensraum für Tierarten verloren. Die Inanspruch-
nahme umfasst je nach Baufortschritt immer nur Teilabschnitte der zu 
bearbeitenden Trasse. Mit Bauende werden die Flächen wieder rekultiviert. 
Das Ausmaß der Belastungen wird durch Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Minderung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6) möglichst gering 
gehalten (zum Beispiel durch schmale Arbeitsstreifen beziehungsweise 
Vermeidung nicht zwingend notwendiger Flächeninanspruchnahmen).  
Relevante Umweltauswirkungen ergeben sich durch die nicht vermeidbare 
Inanspruchnahme von wertgebenden Habitaten, deren Werte und Funktio-
nen zeitnah nicht wiederhergestellt werden können. Allerdings werden in 
großem Umfang vergleichbare Habitate nicht in Anspruch genommen. 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigun-
gen (siehe Kap. 6), kann das Maß der Belastungen reduziert beziehungs-
weise sichergestellt werden, dass es zu keinen Individuenverlusten kommt. 
Es kommt allerdings innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes zu einer 
Inanspruchnahme von Flächen als (Teillebensraum):  
 

 • Biber, Fischotter als Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie sowie 

charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 3270, 6430, 91E0 
und 91F0:  

 ­ Biber: Ein Vorkommen des Bibers wurde im Bereich der Elbe 
nachgewiesen. Insgesamt handelt es sich um vier Reviere, von denen 
drei Fundstellen aufweisen. Insgesamt sind sieben Biberburgen (BRV 
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NELBT 2015, 2019; schriftliche Mitteilungen) entlang der Elbe im 
Bereich des 5. PA vorhanden.  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten und essenzielle Teillebensräume sind 
nicht betroffen. Es werden vorübergehend Grünländer am Deichfuß 
ohne relevante Bedeutung für die Arten beansprucht. Zu baubedingten 
Gehölzverlusten in Lebensräumen des Bibers kommt es nicht. 
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6430 (etwa 
0,0003 ha) und 91F0 (etwa 0,019 ha) innerhalb des FFH-Gebietes ohne 
Vorkommen der Art beansprucht. 

 ­ Fischotter: Nachweise des Fischotters sind aus den Jahren 2014 für 
den Penkefitzer See und das Altwasser bei Kamerun sowie für das Jahr 
2017 an der Elbe auf Höhe Strachauer Rad bekannt.  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten und essenzielle Teillebensräume sind 
nicht betroffen. Es werden vorübergehend Grünländer am Deichfuß 
ohne relevante Bedeutung für die Arten beansprucht. Zu baubedingten 
Gehölzverlusten kommt es nicht. 
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6430 (etwa 
0,0003 ha) und 91F0 (etwa 0,019 ha) innerhalb des FFH-Gebietes ohne 
Vorkommen der Art beansprucht. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
 

 

 • Fledermäuse als charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

2370, 9110, 9190, 91E0 und 91F0: Es kommt zu Habitatverlusten, die 
aber für den Erhaltungszustand der Arten nicht relevant sind.  
Es werden (vorübergehend) Grünländer, Staudenfluren, Sumpfbiotope, 
Gräben, Feuchtgebüsche, Feld-, Obst- und Einzelgehölze, Strauch- und 
Baumreihen sowie mehrere Waldflächen am Deichfuß beansprucht, 
welche eine Eignung als Nahrungshabitat und Leitstrukturen haben (etwa 
0,83 ha innerhalb des FFH-Gebietes), wobei nicht essenzielle 
Teillebensräume der Artgruppe betroffen sind. Innerhalb der Jagdhabitate 
im FFH-Gebiet sind insgesamt 0,272 ha Grünland, Hecken und sonstiges 
Gehölz, Ruderalflur, Laub-, Mischwald und Ufervegetation sowie 
Röhrichte durch die temporäre Flächeninanspruchnahme betroffen. 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind innerhalb des FFH-Gebietes oder 
der Lebensraumtypen nicht betroffen. Anlagebedingt kommt es innerhalb 
und außerhalb des Natura 2000-Gebietes aber zu einer Inanspruchnahme 
von acht potenziellen Quartierbäumen (fünf innerhalb des FFH-Gebiets). 
Das Untersuchungsgebiet hat zwar insbesondere zwischen Strachauer 
Rad und der Siedlung Jasebeck eine hohe Bedeutung als Nah-
rungshabitat für die lokale Fledermausfauna, aber der Raum steht nach 
der Realisierung des Vorhabens in einer vergleichbaren Qualität zur Nah-
rungssuche zur Verfügung. Zwar gehen auch Leitstrukturen verloren be-
ziehungsweise Flugrouten werden in geringen Umfang zerschnitten, aber 
es ist nicht zu erwarten, dass durch den Wegfall die Erreichbarkeit 
angrenzender Flächen zur Nahrungssuche für stark strukturgebunden 
fliegende Arten nennenswert erschwert wird. 
Als Leitstrukturen geeignete Gehölze beziehungsweise als 
Nahrungshabitat geeignete Flächen bleiben im Vorhabensbereich 
erhalten. Es kann erwartet werden, dass die nach Abschluss des 
Vorhabens entstehenden nicht bebauten Flächen und die verbleibenden 
Gehölzbestände weiterhin zur Nahrungssuche dienen können und die 
Nahrungssuche für stark strukturgebunden fliegende Arten nicht 
nennenswert erschwert wird.  
Das Maß der Belastungen wird durch geeignete Maßnahmen (siehe Kap. 
6) reduziert. 
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 9190 (etwa 0,002 
ha) und 91F0 (etwa 0,019 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, 
die potenziell als Teillebensraum der Artengruppe dienen. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
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beziehungsweise Schädigungen kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brutvögel als charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 6430, 6440, 6510, 9190, 91E0 und 91F0: Grundsätzlich kommt es 
im Vorhabensbereich auch baubedingt zum Verlust von potenziellen 
Niststätten (unterschiedlich ausgeprägte Grünländer, verschiedene 
Gehölzbestände sowie naturnahe bis halbnatürliche Staudenfluren, 
Ruderalfluren und Landröhrichte) von Vogelarten mit wechselnden 
Fortpflanzungsstätten (Arten ohne spezifische Nistplatztreue) 
(europäische Vogelarten, besonders oder streng geschützt, EUVSR 
Anhang I). Revierzentren oder Nistplätze seltener und störempfindlicher 
Arten sind im straßennahen Bereich nicht vorhanden beziehungsweise 
nicht betroffen. Nicht gefährdeten und weit verbreiteten Arten und 
störungsunempfindlichen Arten können die Gehölze jedoch als potenzielle 
Brutplätze dienen. Ferner werden Flächen vorübergehend in Anspruch 
genommen, die geeignet sind, als Nahrungshabitat für einzelne Arten zu 
dienen. Essenzielle Teillebensräume sind nicht betroffen.  
Nach Fertigstellung entstehen gleichzeitig neue Lebensräume überwie-
gend mit grasig-krautiger Vegetation. Es ist zu erwarten, dass diese in 
Bezug auf die Standortverhältnisse die gesamte Spannbreite von trocken 
bis feucht abdecken. Es werden im Vergleich zum Vorzustand die 
gehölzfreien bis armen Habitatbereiche zunehmen, so dass ein gewisses 
Defizit an Gehölzstrukturen als Habitatelemente verbleibt. 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von 
Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6) kann das Maß der Belastungen 
reduziert beziehungsweise sichergestellt werden, dass es zu keinen 
Individuenverlusten kommt.  
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6430 (etwa 
0,0003 ha), 6510 (etwa 0,461 ha), 9190 (etwa 0,002 ha) und 91F0 (etwa 
0,019 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, die potenziell 
geeignet sind, als Teillebensraum der Artengruppe zu dienen. Es kommt 
baubedingt zu keiner unmittelbaren Betroffenheit der Arten durch das 
Vorhaben im Bereich dieser Lebensraumtypen beziehungsweise 
Niststätten oder Revierzentren werden dort nicht überbaut. 
Auch wenn es gegebenenfalls zum Verlust von als Brut- und Nahrungsha-
bitat geeigneten Flächen im Aktionsraum einzelner Brutpaare kommt, sind 
diese nicht maßgeblich für das Vorkommen der Arten. Es verbleiben in 
größerem Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist. 

 • Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass im Wesentlichen keine rele-
vanten Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 

• Kammmolch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als Anhang 
II/IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der FFH-
Lebensraumtypen 3150, 6430 und 6440: Es werden vorübergehend 
Teile von Lebensraumkomplexen aus Acker, Grünland, Staudenfluren, 
Laubwald und weitere Gehölzbestände beansprucht (etwa 0,85 ha 
innerhalb des FFH-Gebietes), wobei essenzielle Teillebensräume der Art 
nicht betroffen sind.  
Laichgewässer des Kammmolches sind nicht unmittelbar vom Vorhaben 
betroffen.  
Es kommt zu einer Beanspruchung von Flächen des Lebensraumtyps 
6430 (etwa 0,0003 ha) innerhalb des FFH-Gebietes, die potenziell 
Teillebensräume für die Art darstellen. 

 Trotz der Größe des verbleibenden Gesamtlebensraums und den ausrei-
chenden Ausweichmöglichkeiten im FFH-Gebiet ist aufgrund des Umfan-
ges des Flächenentzuges zusammen mit den anlagebedingten 
Auswirkungen in Bezug auf die potenziellen Land- und 
Winterlebensräume vorsorglich davon auszugehen, dass es durch die 
Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt (siehe 
Tab. 7-2). 

 • Rotbauchunke (Gefährdungskategorie 2 streng geschützt) als 
Anhang II / IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 3150, 6430, 6440 und 91F0: Es werden 



Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 77 
______________________________________________________________________________________________ 

untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

vorübergehend Teile von Lebensraumkomplexen aus Grünland, Acker, 
Staudenfluren sowie wenigen Gehölzbeständen beansprucht (etwa 0,47 
ha im FFH-Gebiet), wobei auch essenzielle Teillebensräume (potenzielle 
Land- und Winterlebensräume) der Art betroffen sind. 
Laichgewässer der Rotbauchunke sind nicht unmittelbar vom Vorhaben 
betroffen. 
Es kommt zu einer Beanspruchung von Flächen der Lebensraumtypen 
6430 (etwa 0,0003 ha) und 91F0 (etwa 0,019 ha) innerhalb des FFH-
Gebietes, die potenziell Teillebensräume für die Art darstellen. 
Trotz der Größe des verbleibenden Gesamtlebensraum und den ausrei-
chenden Ausweichmöglichkeiten im FFH-Gebiet ist aufgrund des Umfan-
ges des Flächenentzuges zusammen mit den anlagebedingten 
Auswirkungen in Bezug auf die potenziellen Land- und 
Winterlebensräume vorsorglich davon auszugehen, dass es durch die 
Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt (siehe 
Tab. 7-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Knoblauchkröte (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als An-
hang IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der 
FFH-Lebensraumtypen 3150 und 6430: Es kommt zu Habitatverlusten, 
die aber für den Erhaltungszustand der Art nicht relevant sind. Es werden 
vorübergehend Teile von Lebensraumkomplexen aus Grünland, Acker, 
Staudenfluren sowie wenigen Gehölzbeständen (etwa 1,81 ha, davon 
1,01 ha innerhalb des FFH-Gebietes) beansprucht, wobei dabei auch 
essenzielle Teillebensräume (etwa 0,14 ha Land- und Winterlebensräume 
im FFH-Gebiet) der Art betroffen sind. Die in Anspruch genommenen 
Ackerflächen sind ferner als Land- und Winterlebensraum für die Art von 
untergeordneter Bedeutung. Diese sind aufgrund der vorliegenden 
Bodenverhältnisse kaum geeignet für die Art, die sandige, grabbare 
ackerbaulich genutzte Bereiche zur Überwinterung nutzt (Vergleiche 
Unterlage 3.1 der Antragsunterlagen).  
Baubedingt sind keine Laichgewässer der Knoblauchkröte betroffen. Es 
kommt allerdings anlagebedingt zu Verlusten von Teilen eines Gewässers 
für die Knoblauchkröte – jedoch außerhalb des FFH-Gebiets.  

 Landlebensräume verbleiben auch in größerem Umfang in der 
Umgebung. 
Es werden Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 6430 (etwa 
0,0003 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, ohne Nachweise 
der Art.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Auswirkun-
gen auf das Gebiet zu erwarten sind. 

 • Kreuzkröte (Gefährdungskategorie 2 streng geschützt) als Anhang 
IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der FFH-Le-
bensraumtypen 3150: Es kommt zu Habitatverlusten, die aber für den 
Erhaltungszustand der Art nicht relevant sind. Es werden vorübergehend 
Teile von Lebensraumkomplexen aus Grünland, Acker, Staudenfluren 
sowie wenigen Gehölzbeständen (etwa 0,83 ha innerhalb des FFH-
Gebietes) beansprucht, wobei nicht essenzielle Teillebensräume 
(potenzielle Land- und Winterlebensräume) der Art betroffen sind.  
Landlebensräume verbleiben in größerem Umfang in der Umgebung. 
Es werden keine Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 3150  
innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht. Es sind somit keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 • Laubfrosch (Gefährdungskategorie 2, streng geschützt) und Moor-
frosch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als Anhang IV-Art 
der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Arten der FFH-
Lebensraumtypen 3150, 6430, 6440 und 6510: Es kommt zu 
Habitatverlusten, die aber für den Erhaltungszustand der Art nicht relevant 
sind. Es werden vorübergehend Teile von Lebensraumkomplexen aus 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, Feuchtgebüschen, Feld-
, Obst- und Einzelgehölzen, Strauch- und Baumreihen sowie mehreren 
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Waldflächen auf dem Deich und angrenzend (etwa 0,83 ha innerhalb des 
FFH-Gebietes) beansprucht, wobei nicht essenzielle Teillebensräume 
(potenzielle Land- und Winterlebensräume) der Art betroffen sind.  
Es kommt zudem zum teilweisen Verlust eines Laichgewässers außerhalb 
des FFH-Gebiets mit besonderer Bedeutung für den Laubfrosch. 

 Von dem Gewässer verbleibt jedoch der Großteil erhalten. Mögliche Indi-
viduenverluste werden durch geeignete Vorkehrungen vermieden (Kap. 
5.2.4). 
Landlebensräume verbleiben auch in größerem Umfang in der 
Umgebung. 
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6430 (etwa 
0,0003 ha) und 6510 (etwa 0,461 ha) innerhalb des FFH-Gebietes 
beansprucht, die potenziell Teillebensräume für die Arten darstellen.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 

 • Heldbock und Eremit (Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie, 
besonders und streng geschützte Arten) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Es kommt zu Habitatverlus-
ten, die aber für den Erhaltungszustand der Arten nicht relevant sind. Alle 
Brutbäume werden durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen erhalten 
(siehe Kap. 6). Es kommt jedoch zum Verlust möglicher zukünftiger 
Brutbäume (Wald- und Gehölzbestände, Altbäume beziehungsweise 
Bäume ab einem Brusthöhendurchmesser von 80 cm) im Umfang 0,01 ha 
im FFH-Gebiet. Es verbleiben jedoch Altbäume in größerem Umfang in 
der Umgebung der Brutbäume. 
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 9190 (etwa 0,002 
ha) und 91F0 (etwa 0,019 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, 
die potenziell geeignet sind, als Teillebensraum der Artengruppe zu 
dienen. Es kommt aber baubedingt zu keiner unmittelbaren Betroffenheit 
der Arten durch das Vorhaben im Bereich dieser Lebensraumtypen 
beziehungsweise Brutbäume werden dort nicht entfernt. 

• Sonstige Libellen (besonders geschützt) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 3270, 3150 und 6430: Es kommt zu 
Habitatverlusten, die aber für den Erhaltungszustand der Arten nicht 
relevant sind. Geeignete Lebensräume verbleiben in ausreichendem 
Umfang und die Flächen stehen nach der Rekultivierung zeitnah wieder 
zur Verfügung.  
Es werden Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 6430 (etwa 
0,0003 ha baubedingt bei einem Hafenbecken) innerhalb des FFH-
Gebietes beansprucht.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt aber in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Aus-
wirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 

• Ringelnatter (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als cha-
rakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Es kommt zu Ha-
bitatverlusten, die aber für den Erhaltungszustand der Art nicht relevant 
sind. Es werden vorübergehend Teile von Lebensraumkomplexen aus 
Grünland, auf Acker- und Brachflächen sowie in Gehölzbeständen bean-
sprucht, wobei nicht essenzielle Teillebensräume der Art betroffen sind. 
Es werden keine Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 3150 
innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, die potenziell geeignet sind als 
Teillebensraum der Art zu fungieren. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt aber in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
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 • Heuschrecken, insbesondere Verkannter Grashüpfer (Vorwarnliste) 
als charakteristische Arten des FFH-Lebensraumtyps 2330, 
Sumpfschrecke (Gefährdungskategorie 3) als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 6430 und 6440, Säbeldornschrecke 
(Gefährdungskategorie 3) als charakteristische Art des FFH-Le-
bensraumtyps 3270, Gemeiner Grashüpfer, Grünes Heupferd, Roe-
sels Beißschrecke als charakteristische Arten der FFH-Lebensraum-
typen 6430 und 6510, Brauner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer, 
Wiesen-Grashüpfer (Gefährdungskategorie 3) als charakteristische 
Arten des FFH-Lebensraumtyps 6510 sowie Gewöhnliche Strauch-
schrecke und Große Goldschrecke als charakteristische Arten des 
FFH-Lebensraumtyps 6430: Es kommt zu Habitatverlusten, die aber für 
den Erhaltungszustand der Arten nicht relevant sind. Es werden vorüber-
gehend Teile von Lebensraumkomplexen aus Grünland, Staudenfluren, 
Sumpfbiotopen beansprucht (etwa 0,74 ha innerhalb des FFH-Gebietes), 
wobei nicht essenzielle Teillebensräume der Artengruppe betroffen sind.  

 Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6510 (etwa 0,443 
ha) im Bereich von Vorkommen einzelner Arten beansprucht. Die nach 
aktueller Planung insgesamt temporär beanspruchte Fläche des 
Lebensraumtyps 6510 beläuft sich auf ca. 0,461 ha innerhalb des FFH-
Gebietes. Zudem werden Flächen im Bereich des Lebensraumtyp 6430 
(etwa 0,014 ha) innerhalb des FFH-Gebietes in Anspruch genommen, die 
potenziell als Lebensraum einzelner Arten geeignet sind. Insgesamt wird 
nach aktueller Planung ca. 0,0003 ha des Lebensraumtyps 6430 im FFH-
Gebiet temporär beansprucht. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt aber in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 

  
 Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und funktionaler Beziehun-

gen während der Bauphase 
Relevante Trenneffekte ergeben sich bei Tierarten und Artengruppen, die 
auf Wanderkorridore angewiesen sind, die durch die Bauarbeiten ganz oder 
stark beeinträchtigt werden. 

 • Biber und Fischotter (Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie, charak-

teristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 3150, 3270, 6430, 91E0 
und 91F0): Wanderbewegungen sind vor allem parallel zum Elbufer sowie 
im Bereich des Gewässers außendeichs zwischen Uhlenhorst und 
Landsatz zu erwarten. Den Elbdeich kreuzende Wanderwege sind nicht 
bekannt und unwahrscheinlich. Eine Durchwanderbarkeit des Raumes 
beziehungsweise die Passierbarkeit ist weiterhin gegeben. Es kommt zu 
keiner Zerschneidung von Lebensräumen und Lebensraumkomplexen 
beziehungsweise zum Verlust funktionaler Beziehungen. Es werden zwar 
Grünländer am Deichfuß und auf dem Deich ohne besondere Bedeutung 
für die Arten beansprucht, aber im Anschluss steht der Bereich zudem 
insgesamt in vergleichbarer Qualität und Habitatstruktur weiter zur 
Verfügung, so dass keine relevanten Auswirkungen auf das Gebiet zu 
erwarten sind. Zudem sind aufgrund der begrenzten Dauer der Arbeiten 
relevante Auswirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, nicht 
zu erwarten. 

 • Fledermäuse (charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 9110, 9190, 91E0 und 91F0): Bedeutende Flugrouten zeigten sich 
für Breitflügel-, Zwerg- und Rauhautfledermaus im Bereich Jasebeck und 
für die Zwergfledermaus im Bereich Landsatz. Es ist jedoch nicht mit 
erhöhten Kollisionsrisiken durch die langsam fahrenden Baufahrzeuge zu 
rechnen, zumal die Arbeiten in der Nacht ruhen (siehe Kap. 6).  
Zwar gehen auch Leitstrukturen verloren beziehungsweise Flugrouten 
werden in geringen Umfang zerschnitten, aber es ist nicht zu erwarten, 
dass durch den Wegfall die Erreichbarkeit angrenzender Flächen zur 
Nahrungssuche für stark strukturgebunden fliegende Arten nennenswert 
erschwert wird. 
Als Leitstrukturen geeignete Gehölze beziehungsweise als Nahrungs-
habitat geeignete Flächen bleiben im Vorhabensbereich erhalten. 
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Relevante Auswirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, sind 
nicht zu erwarten.  

 • Amphibien, Reptilien (charakteristische Arten vor allem der FFH-

Lebensraumtypen 6430, 6440, 6510, 91E0 und 91F0): Die meisten 
Arten führen regelmäßig saisonale Wanderungen zwischen ihren 
Teillebensräumen (Vermehrungsplätze, Sommer- und Winterlebensraum) 
durch. Im Fall der Amphibien sind quer zur gesamten Baustrecke im 
Frühjahr und Herbst gering- bis hochintensive Amphibienwander-
bewegungen zu erwarten. Es handelt sich überwiegend um Erdkröten, 
Moorfrösche (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Grasfrösche, 
Knoblauchkröten (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), aber auch um 
einige Laubfrösche (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Teichfrösche 
und vereinzelt Kammmolche (Art des Anhangs II/IV der FFH-Richtlinie) 
sowie Teichmolche. Durch Schutzzäune im Frühjahr und im Herbst (siehe 
Kap. 6) wird sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträchtigungen 
während der Wanderzeiten kommt. 
Die Bestände der Rotbauchunke (Art des Anhangs II/IV der FFH-
Richtlinie) konzentrieren sich südlich von Barnitz (Großes und Kleines 
Brack). Wandernde Unken wurden nicht beobachtet, wobei aber auch die 
Nachweiswahrscheinlichkeit bei der geringen Populationsgröße verringert 
war. Wanderbewegungen der Art in das Deichvorland sind also nicht 
auszuschließen. Durch Schutzzäune im Frühjahr und im Herbst (siehe 
Kap. 6) wird auch hier sichergestellt, dass es zu keinen 
Beeinträchtigungen während der Wanderzeiten kommt. 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von 
Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6) kann das Maß der Belastungen 
reduziert beziehungsweise sichergestellt werden, dass es zu keinen 
Individuenverlusten kommt.  
Zudem sind aufgrund der begrenzten Dauer der Arbeiten relevante Aus-
wirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, nicht zu  

 erwarten. 
 • Libellen (charakteristische Arten vor allem des FFH-Lebensraumtyp 

3150, aber auch der FFH-Lebensraumtypen 3270 und 6430:  
Es kommt zu keinen erheblichen Zerschneidungen von 
Lebensraumbeziehungen für Libellen. Das Gewässer L 3 mit geringer bis 
mittlerer Bedeutung für die Artengruppe wird teilweise überbaut (siehe 
anlagebedingte Auswirkungen), zudem wird der Gewässersaum des 
Gewässers L 2 teilweise temporär beansprucht.  
Die verbleibendenen Gewässerabschnitte stehen für den Zeitraum jedoch 
weiterhin zur Verfügung. Ferner kann durch Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6) das 
Maß der Belastungen reduziert beziehungsweise sichergestellt werden. 
Die verbleibende Wasserfläche des Stillgewässers L 3 steht für die 
Ausführung des Vorhabens und auch im Anschluss daran weiter zur  

 Verfügung.  
   Zudem sind aufgrund der begrenzten Dauer der Arbeiten relevante Aus-      
   wirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, nicht zu erwarten. 

• Schall- und Lichtemissionen, 
Fahrzeugverkehr und Anwe-
senheit von Menschen während 
des Baubetriebes 
− Beunruhigung störempfind-

licher Tierarten 
− Verletzung oder Tötung von 

Tieren durch den Baubetrieb 

Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während des Baubetriebs 
Mit den Arbeiten ist die Anwesenheit von Menschen verbunden und es 
kommt durch den Maschineneinsatz und den Transportverkehr zu Lärm-
emissionen, wodurch störempfindliche Tierarten beunruhigt werden können. 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von 
Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6) kann das Maß der Belastungen reduziert 
werden. Im Folgenden werden Anpassungen der Entfernungen nur bei 
Planungsänderungen durchgeführt, die zu einer Änderung der Einschätzung 
der Arbeitsgruppe Land und Wasser führen könnten.  
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• Biber, Fischotter als Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie, 
charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 3150, 3270, 6430, 

91E0 und 91F0: Beide Arten nutzen den Vorhabensbereich oder dessen 
Umfeld möglicherweise zeitweilig, aber nicht zur Vermehrung. Durch die 
zeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen und des Transportverkehres 
auf den Tag sowie den Verzicht auf die Beleuchtung in der Nacht (siehe 
Kap. 6) kann das Maß der Belastungen reduziert werden. Ferner sind 
diese Auswirkungen räumlich begrenzt und der übliche Straßenverkehr 
auf der Kreisstraße ruht während der Bauzeit am Deich. Zudem ist auf-
grund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, 
benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) ein 
gewisser Gewöhnungseffekt bei den Arten anzunehmen. 
Die Nachweise der Arten finden sich zum Teil in relevanten Lebens-
raumtypen, jedoch alle abseits des Baufeldes. 

 • Fledermäuse (charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 9110, 9190, 91E0 und 91F0): Die Artengruppe zeigt keine 
auffällige Störempfindlichkeit, sofern ihre Quartiere nicht direkt aufgesucht 
werden und Störungen unmittelbar am Quartier stattfinden. 
Dementsprechend finden sich Fledermäuse auch im besiedelten Bereich. 
Relevante Beeinträchtigungen der Artengruppe durch vorhabensbedingte 
Störwirkungen werden durch geeignete Maßnahmen (siehe Kap. 6) 
vermieden (zeitliche Beschränkung der Bauausführung auf den Tag sowie 
den Verzicht auf die Beleuchtung in der Nacht). Es sind keine nachteiligen 
Auswirkungen sowie Vertreibungen zu befürchten. 

 • Brutvögel als charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 6430, 6440, 6510, 9190, 91E0 und 91F0:  In Folge der Lage des 
Vorhabens kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es zu 
Störungen von Brutvögeln kommt. Daneben ist zu erwarten, dass die 
Schallimmissionen und visuellen Beeinträchtigungen zu einer Minderung 
der Revierdichte im Umfeld führen. Im Nahbereich konnten überwiegend 
Vogelarten nachgewiesen werden, die als mobile Arten ohne spezifische 
Nistplatztreue auf Störungen reagieren können. 
Ein Verzicht auf die Bautätigkeiten während der Brutvogelzeit (Mitte März 
bis Ende Juli) ist nach Auffassung des Vorhabensträgers nicht möglich. 
Die Mehrzahl der nachgewiesenen Vögel verfügt nach GARNIEL & 

MIERWALD (2010) über eine untergeordnete Lärmempfindlichkeit und 
brütet zudem größtenteils auch im Siedlungsbereich, wenn geeignete 
Strukturen vorhanden sind. Zudem handelt es sich mit einzelnen 
Ausnahmen im Gebiet und dessen unmittelbarer Umgebung um in 
Niedersachsen mäßig bis häufig vorkommende Arten beziehungweise um 
solche, die als weit verbreitet gelten (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 

2022). Als äußerst mobile Arten ohne spezifische Nistplatztreue und mit 
zum überwiegenden Teil geringen Fluchtdistanzen (vergleiche GASSNER 
et al. 2010) können diese zudem auf Störungen reagieren und 
kleinräumig ausweichen. 
Zur Bewertung möglicher vorhabensbedingter Störwirkungen werden die 
Orientierungswerte zur Fluchtdistanz von GASSNER et al. 2010 herangezo-
gen. Nach BERNOTAT et al. (2017) wurden diese unter Vorsorgegesichts-
punkten festgesetzt, so dass nachteilige Auswirkungen anhand dessen 
ausreichend ermittelt werden können. 

 ­ Gartenbaumläufer (besonders geschützt) als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Die Art verfügt nach 
GASSNER et al. (2010) über vergleichsweise geringe artspezifische 
Fluchtdistanz. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD 

(2010) gehört diese zudem zu den Brutvögeln mit untergeordneter 
Lärmempfindlichkeit.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Art den Vorhabensbe-
reich zur Vermehrung nutzt beziehungsweise, dass sich im Nahbereich 
des Vorhabens Vorkommen der Art auch im Bereich der relevanten 
Lebensraumtypen befinden. Für die Vorkommen im unmittelbaren 
Zusammenhang zum Vorhaben ist aber nicht zu erwarten, dass es im 
Jahr der Realisierung des Vorhabens zu Auswirkungen auf Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) kommt.  
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Die in Niedersachsen ungefährdete und häufige Art (vergleiche KRÜGER 
& SANDKÜHLER 2022) kann auf derartige Belastungen reagieren und 
kleinräumig ausweichen.  
Es sind somit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten. 

 ­ Kleiber, Schwanzmeise, Sumpfmeise (besonders geschützt) als 
charakteristische Arten des FFH-Lebensraumtyps 91F0: Die Arten 
verfügen nach GASSNER et al. (2010) über vergleichsweise geringe art-
spezifische Fluchtdistanzen. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & 

MIERWALD (2010) gehören diese zudem zu den Brutvögeln mit unterge-
ordneter Lärmempfindlichkeit beziehungsweise ohne spezifisches Ab-
standsverhalten zu Straßen.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Arten den Vorhabens-
bereich zur Vermehrung nutzen beziehungsweise, dass sich im Nahbe-
reich des Vorhabens Vorkommen der Arten auch im Bereich der rele-
vanten Lebensraumtypen befinden. Für die Vorkommen im unmittelba-
ren Zusammenhang zum Vorhaben ist aber nicht zu erwarten, dass es 
im Jahr der Realisierung des Vorhabens zu Auswirkungen auf Brutstät-
ten (akustische und visuelle Störreize) kommt. 
Die in Niedersachsen ungefährdeten und häufigen Arten (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) können auf derartige Belastungen 
reagieren und kleinräumig ausweichen.  
Es sind somit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten.  

 ­ Sumpfrohrsänger (besonders geschützt) als charakteristische Art 
des FFH-Lebensraumtyps 6430: Die Art verfügt nach GASSNER et al. 
(2010) über vergleichsweise geringe artspezifische Fluchtdistanz. Ent-
sprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) gehört diese 
zudem zu den Brutvögeln mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Art den Vorhabensbe-
reich zur Vermehrung nutzt beziehungsweise, dass sich im Nahbereich 
des Vorhabens Vorkommen der Art auch im Bereich der relevanten 
Lebensraumtypen befinden. Für die Vorkommen im unmittelbaren 
Zusammenhang zum Vorhaben ist aber nicht zu erwarten, dass es im 
Jahr der Realisierung des Vorhabens zu Auswirkungen auf Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) kommt. 
Die in Niedersachsen ungefährdete und häufige Art (vergleiche KRÜGER 
& SANDKÜHLER 2022) kann auf derartige Belastungen reagieren und 
kleinräumig ausweichen.  
Es sind somit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten. 

 ­ Rohrammer (besonders geschützt), als charakteristische Art der 

FFH-Lebensraumtypen 6430 und 91E0: GASSNER et al. (2010) macht 
keine Angaben zur artspezifischen Fluchtdistanz. Entsprechend den 
Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) gehört diese zudem zu den 
Brutvögeln mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit.  
Im 100 m Bereich um die Deichkrone wurden zwei Brutpaare festge-
stellt mit Abständen von jeweils 25 m zum Vorhaben, sodass Beein-
trächtigungen von Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) aus-
geschlossen werden können. 
Die in Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführte und häufige Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) kann auf derartige 
Belastungen reagieren und kleinräumig ausweichen.  
Es sind somit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten. 

 ­ Beutelmeise (besonders geschützt) als charakteristische Art des 

FFH-Lebensraumtyps 91E0: Laut GASSNER et al. (2010) beträgt die 
artspezifische Fluchtdistanz 10 m. Nach GARNIEL & MIERWALD (2010) 
gehören Beutelmeisen zu den Brutvögeln mit schwacher 
Lärmempfindlichkeit, wobei die artspezifische Effektdistanz bei 100 m 
liegt. 
Das Vorkommen der Art (einmal Brutverdacht) wurde insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 120 m Entfernung) 
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oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in annähernd 270 m Entfernung). Weitere Nach-
weise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. 
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische 
und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
gegenwärtig vom Aussterben bedrohten und seltenen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 Blässhuhn (Vorwarnliste, besonders geschützt) als charakteris-
tische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: GASSNER et al. (2010) ma-
chen keine Angaben zu der Art, so dass die Fluchtdistanz einer ver-
gleichbaren Art (Teichralle) herangezogen wird (40 m). Nach GARNIEL & 

MIERWALD (2010) gehöhren Blässhühner zu den Brutvögeln ohne 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die Effektdistanz mit 
100 m angegeben wird. 
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden 
auch Brutzeitfeststellungen liegen nicht vor. Die Art nutzt die Umgebung 
als Rastvogel. 
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind nicht zu 
erwarten. Da die Art über einen vergleichsweise großen Aktionsradius 
beziehungsweise eine hohe Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen 
möglich. Geringfügige Lebensraumverlagerungen aufgrund der lediglich 
temporären Störwirkungen verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität 
der Vögel und der in der Umgebung vorhandenen geeigneten 
Strukturen nicht den Erhaltungszustand der lokalen Population. 

­ Blaukehlchen (streng geschützt) als charakteristische Art des FFH-

Lebensraumtyps 91E0: Laut GASSNER et al. (2010) beträgt die artspe-
zifische Fluchtdistanz 30 m. Nach GARNIEL & MIERWALD (2010) gehören 
Blaukehlchen zu den Brutvögeln mit untergeordneter Lärmempfindlich-
keit, wobei die artspezifische Effektdistanz bei 200 m liegt.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 945 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in annähernd 1.940 m Entfernung). Weitere Nach-
weise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. 
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische 
und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
gegenwärtig nicht als gefährdet geltenden und mäßig häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Braunkehlchen (Gefährdungskategorie 2, besonders geschützt) als 
charakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 6430, 6440 und 
6510: Laut GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdis-
tanz 40 m. Das Braunkehlchen weist eine untergeordnete Lärmempfind-
lichkeit auf, wobei die artenspezifische Effektdistanz bei GARNIEL & 

MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen (näheres) Umfeld.  
Drei der Vorkommen der Art (achtmal Brutverdacht) wurden teilweise 
innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz festgestellt 
(nächstgelegenes Vorkommen in etwa 19 m Entfernung).  
Bei zwei der betroffenen Reviere sind in der Nähe weitere geeignete 
Bruthabitate vorhanden, die von der Art noch nicht besetzt sind. Bei 
dem dritten Revier liegen als Niststätte geeignete Strukturen 
(Beispielsweise Hochstaudenfluren) erst in ca. 200 m Entfernung. Das 
Vorkommen liegt aber außerhalb des relevanten Lebensraumtyps. 
Bei den restlichen Beobachtungen handelt es sich lediglich um 
Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes sporadische Vorkommen in 
annähernd 4 m Entfernung). Weitere Nachweise sind darüber hinaus in 
deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind dementsprechend 
keine anderweitigen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen vom Aussterben bedrohten und seltenen Art (vergleiche 
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KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Eisvogel (Vorwarnliste, streng geschützt) als charakteristische Art 

der FFH-Lebensraumtypen 3270 und 91E0: Die artspezifische 
Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) 80 m. Entsprechend 
den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) gehören Eisvögel zu den 
Brutvögeln mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit und verfügen über 
eine artspezifische Effektdistanz von 200 m.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 

 Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur 
sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine 
Lebensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführten und 
seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten.  

 ­ Feldlerche (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 6510: Entsprechend 
den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 
Fluchtdistanz 20 m. Bei der Feldlerche handelt es sich nach GARNIEL & 

MIERWALD (2010) um eine Art mit besonders hoher Empfindlichkeit 
gegenüber optischen Störungen, wohingegen Beeinträchtigungen durch 
Lärm nicht nachgewiesen wurden. Die artenspezifische Effektdistanz 
wird mit 500 m angegeben.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld.  
Die Vorkommen der Art (40 mal Brutverdacht) liegen insgesamt 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
oder es handelt sich lediglich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelege-
nes sporadisches Vorkommen in annähernd 247 m Entfernung. Weitere 
Nachweise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung 
vorhanden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen gefährdeten und häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
 ­ Feldschwirl (Gefährdungskategorie 3, geschützt) als 

charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 6430: Entsprechend 
den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 
Fluchtdistanz 20 m. Der Feldschwirl weist eine untergeordnete 
Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artspezifische Effektdistanz bei 
GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben wird. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (neunmal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 82 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 35 m Entfernung). Weitere Nachweise sind 
darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen als stark 
gefährdet geführten und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
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 ­ Feldsperling (Vorwarnliste, besonders geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91F0: Entsprechend 
den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 
Fluchtdistanz 10 m. Der Feldsperling gehört zu den Brutvögeln ohne 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die artenspezifische 
Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 100 m angegeben 
wird. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich sowie dessen Umfeld zur Vermeh-
rung. 
Die Vorkommen der Art (sechsmal Brutverdacht) liegen im Wesentlich-
en außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz. Bei einem Reviermittel-
punkt, der etwa 2 m entfernt ist, kann nicht mit Bestimmtheit festgestellt 
werden, dass es im Jahr der Realisierung des Vorhabens nicht zu  

 Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) der 
in Niedersachsen auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführten und 
häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) kommt. Auch 
wenn die betreffende Art über eine vergleichsweise geringe 
Fluchtdistanz verfügt (siehe FLADE 1994, GASSNER et al. 2010), ist nicht 
sichergestellt, dass diese im Rahmen der Baumaßnahme ausweichen 
können, so dass nicht ausgeschlossen ist, dass die Fortpflanzung 
unterbrochen wird. Dauerhafte Vertreibungen hingegen sind aber nicht 
zu erwarten. Weitere Nachweise sind darüber hinaus nur in deutlich 
größerer Entfernung vorhanden. 
Das betroffene Vorkommen im räumlichen Zusammenhang zum 
Vorhaben liegt nicht innerhalb des relevanten Lebensraumtyps 
innerhalb des FFH-Gebietes oder in dessen näheren Umfeld. 
Graduelle Beeinträchtigung der Lebensraumtypen in Form einer 
temporären für den Zeitraum des Vorhabens anhaltende Artenverschie-
bung sind nicht zu erwarten. 

 ­ Flussregenpfeifer (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3270: Die 
artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) 30 m. 
Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) gehören 
Flussregenpfeifer zu den Brutvögeln mit untergeordneter 
Lärmempfindlichkeit und verfügen über eine artspezifische Effektdistanz 
von 200 m.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur 
sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine 
Lebensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und seltenen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Flussuferläufer (Gefährdungskategorie 1, streng geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3270: Die 
artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) 100 m. 
Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) gehören 
Flussuferläufer zu den Brutvögeln mit schwacher Lärmempfindlichkeit 
und verfügen über eine artspezifische Effektdistanz von 200 m. 
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden. 
Die Art nutzt die Umgebung als Rastvogel.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Brutstätten (akustische 
und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten.  
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Siedlungsbereiche Strachauer Rad, 
Penkefitz, Uhlenhorst, Landsatz, Barnitz und Damnatz und dem damit 
verbundenen Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. Zudem ist 
aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, 
benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) von 
einem gewisser Gewöhnungseffekt der Arten auszugehen. Ferner kann 
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erwartet werden, dass das bisherige Maß der Belastung durch den 
Baubetrieb nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr 
in der Bauphase ausgesetzt ist. 

­ Gänsesäger (extrem selten, besonders geschützt), als charakte-
ristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Die artspezifische 
Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) für Rastvögel 300 m 
und ansonsten 200 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & 

MIERWALD (2010) zeigen Gänsesäger kein spezifisches Abstandsverhal-
ten zu Straßen und verfügen über eine Fluchtdistanz von 300 m. 
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden 
oder es handelt sich lediglich um Brutzeitfeststellungen. Die Art nutzt 
die Umgebung als Rastvogel. 
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Brutstätten (akustische 
und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten.  
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Siedlungsbereiche Strachauer Rad, 
Uhlenhorst Landsatz, Damnatz und dem damit verbundenen 
Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. Zudem ist aufgrund der 
bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, benachbarte 
Kreisstraße 13 sowie teilweise Bebauung) von einem gewisser 
Gewöhnungseffekt der Art auszugehen. Ferner kann erwartet werden, 
dass das bisherige Maß der Belastung durch den Baubetrieb nicht 
überschritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr in der 
Bauphase ausgesetzt ist. 

 ­ Gartengrasmücke (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charak-

teristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91E0: Angaben bei 
GASSNER et al. (2010) finden sich nicht. Es wurde daher die Fluchtdis-
tanz einer vergleichbaren Art (Sperbergrasmücke) herangezogen, die 
bei 40 m liegt. Die Gartengrasmücke weist eine untergeordnete Lärm-
empfindlichkeit auf, wobei die artenspezifische Effektdistanz bei 
GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 100 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (sechsmal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 58 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 35 m Entfernung). Weitere Nachweise sind 
darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
gefährdeten und häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
zu erwarten.  

 
 

­ Gelbspötter (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charakteristi-

sche Art des Lebensraumtyps 91E0: Entsprechend den Angaben 
von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 10 m. 
Der Gelbspötter weist eine untergeordnete Lärmempfindlichkeit auf, wo-
bei die artenspezifische Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) 
mit 200 m angegeben wird. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (siebenmal Brutverdacht) wurden insgesamt 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 33 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 19 m Entfernung). Weitere Nachweise sind 
darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen auf der 
Vorwarnliste der Roten Liste geführten und häufigen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

- Graureiher (Vorwarnliste, besonders geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3270: Die Art nutzt 
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den Bereich ausnahmslos als Nahrungsgast. Essenzielle 
Nahrungshabitate sind nicht betroffen. Es handelt sich folglich um nur 
sporadische Vorkommen. Es sind dementsprechend keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) 
sowie Vertreibungen der in Niedersachsen gefährdeten und mäßig 
häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Grauschnäpper (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt), 
als charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91F0: 
Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die 
artspezifische Fluchtdistanz 20 m. Der Grauschnäpper weist eine 
untergeordnete Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artspezifische 
Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 100 m angegeben 
wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich sowie dessen Umfeld zur Vermeh-
rung. 
Die Vorkommen der Art (zehnmal Brutverdacht) liegen im Wesentlichen 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz. Bei einem Reviermittel-
punkt, der etwa 5 m entfernt ist, kann nicht mit Bestimmtheit festgestellt 
werden, dass es im Jahr der Realisierung des Vorhabens zu nicht zu 
Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) der 
in Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) kommt. Auch wenn die 
betreffende Art über eine vergleichsweise geringe Fluchtdistanz verfügt 
(siehe FLADE 1994, GASSNER et al. 2010), ist nicht sichergestellt, dass 
diese im Rahmen der Baumaßnahme ausweichen können, so dass 
nicht ausgeschlossen ist, dass die Fortpflanzung unterbrochen wird. 
Dauerhafte Vertreibungen hingegen sind aber nicht zu erwarten. 
Weitere Nachweise sind darüber hinaus nur in deutlich größerer 
Entfernung vorhanden. 
Eines der Vorkommen im räumlichen Zusammenhang zum Vorhaben 
liegt im näheren Umfeld der relevanten Lebensraumtypen innerhalb des 
FFH-Gebietes. Graduelle Beeinträchtigung der Lebensraumtypen in 
Form einer temporären für den Zeitraum des Vorhabens anhaltende 
Artenverschiebung sind nicht zu erwarten. 

 ­ Grünspecht (streng geschützt) als charakteristische Art des FFH-
Lebensraumtyps 91F0: Entsprechend den Angaben von GASSNER et 
al. (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 60 m. Der Grünspecht 
verfügt über eine untergeordnete Lärmempfindlichkeit, wobei die 
artspezifische Effektdistanz bei Garniel & Mierwald (2010) mit 200 m 
angegeben wird.  

 Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutverdacht) liegen im Wesentlichen 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz. Einer der Reviermittel-
punkte liegt mit 40 m Entfernung jedoch innerhalb der artspezifischen 
Fluchtdistanz. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum 
(Deich, Fahrweg, benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls 
Bebauung) ist ein gewisser Gewöhnungseffekt bei der Art anzunehmen. 
Ferner kann erwartet werden, dass das bisherige Maß der Belastung 
durch den Baubetrieb nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und 
Radverkehr in der Bauphase ausgesetzt ist. Somit kommt es zu keinen 
nachteiligen Auswirkungen (akustische und visuelle Störreize) sowie 
dauerhafte Vertreibungen der in Niedersachsen gegenwärtig als nicht 
gefährdet geltenden und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022). Weitere Nachweise sind darüber hinaus nur in 
deutlich größerer Entfernung vorhanden.  

 ­ Höckerschwan (besonders geschützt) als charakteristische Arten 
des FFH-Lebensraumtyps 3150: Die artspezifische Fluchtdistanz 
beträgt nach GASSNER et al. (2010) für Rastvögel 300 m und ansonsten 
50 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) 
zeigen Höckerschwäne kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen 
und verfügen über eine artspezifische Effektdistanz von 100 m.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 



88 Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
______________________________________________________________________________________________ 

untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

Die Vorkommen der Art (zweimal Brutnachweis) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 507 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 125 m Entfernung). Weitere Nachweise 
sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie dauerhafte Vertreibungen der in Nieder-
sachsen ungefährdeten und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
 Kiebitz (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt), als charakte-

ristische Art des FFH-Lebensraumtyps 6510: Entsprechend den An-
gaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 
Fluchtdistanz 100 m. Beim Kiebitz handelt es sich nach GARNIEL & 
MIERWALD (2010) um eine Art mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung 
durch Prädation. Die artenspezifische Effektdistanz wird mit 200 m 
angegeben. 
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden, 
auch Brutzeitfeststellungen liegen nicht vor. Die Art nutzt die Umgebung 
als Rastvogel. 
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind nicht zu 
erwarten. Da die Art über einen vergleichsweise großen Aktionsradius 
beziehungsweise eine hohe Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen 
möglich. Geringfügige Lebensraumverlagerungen aufgrund der lediglich 
temporären Störwirkungen verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität 
der Vögel und der in der Umgebung vorhandenen geeigneten 
Strukturen nicht den Erhaltungszustand der lokalen Population. 

­ Kleinspecht (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charakteristi-

sche Art der FFH-Lebensraumtypen 9190, 91E0 und 91F0: Ent-
sprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspe-
zifische Fluchtdistanz 30 m. Der Kleinspecht weist eine untergeordnete 
Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artenspezifische Effektdistanz bei 
GARNIEL & MIERWALD 2010 mit 200 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Eines der Vorkommen der Art (zweimal Brutverdacht) wurde innerhalb 
der artspezifischen Fluchtdistanz in annähernd 21 m Entfernung 
festgestellt. Es kommt aber zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführten und 
mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) auf die 
Brutstätte, da zu erwarten ist, dass die Tiere kleinflächig ausweichen 
können. 
Weitere Nachweise sind in deutlich größerer Entfernung vorhanden.  

 ­ Knäkente (Gefährdungskategorie 1 streng geschützt), als charak-
teristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Die artspezifische 
Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) für Rastvögel 250 m 
und ansonsten 120 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & 
MIERWALD (2010) zeigen Knäkenten kein spezifisches Abstandsver-
halten zu Straßen und verfügen über eine Fluchtdistanz von 120 m.  
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden 
oder es handelt sich lediglich um eine Brutzeitfeststellung. Die Art nutzt 
die Umgebung als Rastvogel.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Brutstätten (akustische 
und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten. Relevante 
nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Ortschaft Strachauer Rad und dem 
damit verbundenen Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. Zudem ist 
aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, 
benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) von 
einem gewisser Gewöhnungseffekt der Arten auszugehen. Ferner kann 
erwartet werden, dass das bisherige Maß der Belastung durch den 
Baubetrieb nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr 
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in der Bauphase ausgesetzt ist. 
­ Löffelente (Gefährdungskategorie 1, besonders geschützt), als 

charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Die 
artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) für 
Rastvögel 250 m und ansonsten 120 m. Entsprechend den Angaben 
von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Löffelenten kein spezifisches 
Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine Fluchtdistanz 
von 150 m. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld.  
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur 
sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen stark gefährdeten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER 

& SANDKÜHLER 2022) zu erwarten 
Entsprechendes gilt auch für Vorkommen als Rastvogel. Da die Art über 
einen vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine 
hohe Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen möglich. Möglicherweise 
auftretende geringfügige Lebensraumverlagerungen aufgrund der 
lediglich temporären Störwirkungen verschlechtern aufgrund der hohen 
Mobilität der Vögel und der in der Umgebung vorhandenen geeigneten 
Strukturen nicht den Erhaltungszustand der lokalen Population. 

 ­ Mittelspecht (streng geschützt) als charakteristische Art der FFH-
Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Die artspezifische Fluchtdistanz 
beträgt nach GASSNER et al. (2010) 40 m. Entsprechend den Angaben 
von GARNIEL & MIERWALD (2010) handelt es sich um eine Art mit mittlerer 
Lärmempfindlichkeit. Die artenspezifische Effektdistanz wird demnach 
mit 400 m angegeben. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur 
Vermehrung, sondern dessen Umfeld.  
Das Vorkommen der Art (einmal Brutverdacht) liegt im Wesentlichen 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz oder es handelt sich 
lediglich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes sporadische Vor-
kommen in annähernd 384 m Entfernung). Bei einem Reviermittelpunkt, 
der etwa 43 m entfernt liegt, ist im Zweifelsfall anzunehmen, dass die 
Tiere ausweichen können, so dass es zu keinen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Brutstätte (akustische und visuelle Störreize) 
sowie Vertreibungen der in Niedersachsen ungefährdeten und mäßig 
häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) kommt.  
Weitere Nachweise sind in größerer Entfernung vorhanden. 

 ­ Nachtigall (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charakteristi-

sche Art der FFH-Lebensraumtypen 91E0 und 91F0: Entsprechend 
den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 
Fluchtdistanz 10 m. Die Nachtigall weist eine untergeordnete Lärmem-
pfindlichkeit auf, wobei die artenspezifische Effektdistanz bei GARNIEL & 

MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben wird. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (fünfundzwanzig mal Brutverdacht) liegen im 
Wesentlichen außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz oder es 
handelt sich lediglich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes 
sporadische Vorkommen in annähernd 35 m Entfernung). Bei einem 
Reviermittelpunkt, der etwa 9 m entfernt liegt, wird durch die 
vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) sichergestellt, 
dass es zu keinen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätte 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und mäßig häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) kommt.  
Weitere Nachweise sind in größerer Entfernung vorhanden. 
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 ­ Pirol (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt), als charakte-

ristische Art der FFH-Lebensraumtypen 91E0 und 91F0: Ent-
sprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezi-
fische Fluchtdistanz 40 m. Der Pirol verfügt über eine mittlere Lärmem-
pfindlichkeit, wobei die artspezifische Effektdistanz bei GARNIEL & MIER-
WALD (2010) mit 400 m angegeben wird. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld.  
Die Vorkommen der Art (zwölfmal Brutverdacht) liegen im Wesentlichen 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz. Einer der Reviermittel-
punkte liegt mit 17 m Entfernung jedoch innerhalb der artspezifischen 
Fluchtdistanz. Es kommt aber zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen gefährdeten und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER 

& SANDKÜHLER 2022) auf die Brutstätte, da zu erwarten ist, dass die 
Tiere kleinflächig ausweichen können. 

 ­ Rotmilan (Gefährdungskategorie 2, streng geschützt), als 
charakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: 
Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die 
artspezifische Fluchtdistanz 300 m. Der Rotmilan verfügt über kein 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die artspezifische 
Fluchtdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 300 m angegeben 
wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. 
Drei der Vorkommen der Art (einmal Brutverdacht, [zweimal 
Brutnachweis]) wurden innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz in 
etwa 102 m, 105 m bzw. 18 m Entfernung festgestellt. Erstgenannter 
Reviermittelpunkt befindet sich in einem Waldstück mitten auf dem 
Gutsgelände Jasebeck. Da bereits das bewohnte Gutsgelände, der 
Fahrradweg sowie die Kreisstraße 13 innerhalb der 300 m Zone liegen, 
ist eine Gewöhnung der Tiere an relevante Störreize anzunehmen. Bei 
dem zweiten Revierzentrum ist von einer geringeren Gewöhnung 
auszugehen, da keine Siedlungsbereiche in der näheren Umgebung 
liegen. Gleiches gilt für ein weiteres Revierzentrum zwischen 
Strachauer Rad und Jasebeck. Jedoch wird durch die vorgesehenen 
Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätte (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
gefährdeten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
kommt.  

 ­ Schafstelze (besonders geschützt), als charakteristische Art des 
FFH-Lebensraumtyps 6510: GASSNER et al. (2010) gibt als spezifische 
Fluchtdistanzen für die Art 30 m an. Nach GARNIEL & MIERWALD (2010) 
gehören Schafstelzen zu den Brutvögeln mit untergeordneter Lärmem-
pfindlichkeit, wobei die artenspezifische Effektdistanz bei 100 m liegt. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 

 Die Vorkommen der Art (neunmal Brutnachweis und fünfunddreißig mal 
Brutverdacht) wurden insgesamt außerhalb der artspezifischen 
Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze festgestellt (nächstgelegenes 
Vorkommen in etwa 70 m Entfernung) oder es handelt sich um 
Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes sporadisches Vorkommen in 
etwa 44 m Entfernung). Weitere Nachweise sind darüber hinaus in 
deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) 
sowie Vertreibungen der in Niedersachsen gegenwärtig nicht als 
gefährdet geltenden und häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
 ­ Schellente (besonders geschützt), als charakteristische Art des 

FFH-Lebensraumtyps 3150: Entsprechend den Angaben von 
GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz für 
Rastvögel bei 250 m und ansonsten bei 100 m. Schellenten verfügen 
über kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die 
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artspezifische Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 100 m 
angegeben wird. 
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden. 
Die Art nutzt die Umgebung als Rastvogel.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Brutstätten (akustische 
und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten.  
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Ortschaft Strachauer Rad und dem 
damit verbundenen Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. Zudem ist 
aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, 
benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) von 
einem gewissen Gewöhnungseffekt der Art auszugehen. Ferner kann 
erwartet werden, dass das bisherige Maß der Belastung durch den 
Baubetrieb nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr 
in der Bauphase ausgesetzt ist. 

 ­ Schilfrohrsänger (streng geschützt), als charakteristische Art des 
FFH-Lebensraumtyps 6430: Entsprechend den Angaben von 
GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 20 m. Der 
Schlifrohrsänger zählt zu den Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit, 
wobei die artenspezifische Fluchtdistanz bei GARNIEL & MIERWALD 

(2010) mit 100 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (viermal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 763 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 204 m Entfernung). Weitere Nachweise 
sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
ungefährdeten und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten.  
­ Schwarzmilan (streng geschützt), als charakteristische Art des 

FFH-Lebensraumtyps 91F0: Entsprechend den Angaben von 
GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 300 m. 
Der Schwarzmilan zählt zu den Arten ohne spezifisches 
Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die artenspezifische Fluchtdistanz 
bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 300 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. 
Das Vorkommen der Art (einmal Brutnachweis) liegt innerhalb der 
artspezifischen Fluchtdistanz in etwa 123 m Entfernung zur 
Baufeldgrenze. Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu keinen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) 
sowie Vertreibungen der in Niedersachsen gegenwärtig als nicht 
gefährdet geltenden und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) kommt. 
Eine Verschlechterung des Nahrungsangebotes beziehungsweise 
Beeinträchtigungen durch Nahrungsmangel sind ebenfalls nicht zu 
erwarten. 
Das Vorkommen im räumlichen Zusammenhang zum Vorhaben liegt 
nicht innerhalb des relevanten Lebensraumtyps innerhalb des FFH-
Gebietes oder in dessen näheren Umfeld. 
Graduelle Beeinträchtigung der Lebensraumtypen in Form einer tempo-
rären für den Zeitraum des Vorhabens anhaltende Artenverschiebung 
sind nicht zu erwarten. 

­ Seeadler (ungefährdet, streng geschützt), als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Entsprechend den 
Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 
Fluchtdistanz 500 m. Der Seeadler gehört nach GARNIEL & MIERWALD 
(2010) zu den Arten ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen 
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und für die der Verkehrslärm keine Relevanz besitzt. GARNIEL & 

MIERWALD (2010) zufolge zählt der Seealder zu den Großvögeln, die am 
Brutplatz sehr störanfällig sind.  
Es wurde ein Revier festgestellt. Die Baufeldgrenze liegt, vom Revier-
mittelpunkt aus gesehen, innerhalb des Bereiches, in welchem die 
ungedeckte Annäherung eines Menschen Fluchtreaktionen auslösen 
kann. 
Beeinträchtigungen werden jedoch durch geeignete Maßnahmen 
vermieden (siehe Kap. 6). Darüber hinaus wurde die Art ausschließlich 
als Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet festgestellt, sodass 
Beeinträchtigungen von anderen Brutstätten ausgeschlossen werden 
können.  

 ­ Schwarzstorch (Gefährdungskategorie 2, streng geschützt) als 
charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: 
Die Arten nutzen den Bereich ausnahmslos als Nahrungsgast. 
Essenzielle Nahrungshabitate sind nicht betroffen. Es handelt sich 
folglich um nur sporadische Vorkommen. Es sind dementsprechend 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen vom 
Aussterben bedrohten und sehr seltenen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
 ­ Waldkauz (Vorwarnliste, streng geschützt), als charakteristische 

Art der FFH-Lebensraumtypen 9190: Entsprechend den Angaben von 
GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 20 m. Der 
Waldkauz zählt zu den Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit, wobei 
die artenspezifische Fluchtdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 
500 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (zweimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 43 m Entfernung). 
Weitere Nachweise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung 
vorhanden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie dauerhafte Vertreibungen der 
in Niedersachsen ungefärdeten und mäßg häufigen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

­ Waldlaubsänger (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt), 
als charakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 9110 und 
9190: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt 
die artspezifische Fluchtdistanz 15 m. Der Waldlaubsänger zählt zu den 
Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit, wobei die artenspezifische 
Fluchtdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben 
wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (zweimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 21 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 36 m Entfernung). Weitere Nachweise sind 
darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
gefährdeten und häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
zu erwarten.  

­ Waldwasserläufer (streng geschützt), als charakteristische Art der 
FFH-Lebensraumtypen 3270 und 91F0: GASSNER et al. (2010) gibt als 
spezifische Fluchtdistanzen für die Art 250 m an. Nach GARNIEL & 

MIERWALD (2010) gehören Waldwasserläufer zu den Brutvögeln mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, wobei die artenspezifische 
Effektdistanz bei 200 m liegt. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur 
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sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen als ungefährdet geltende und seltene Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Weißstorch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt), als cha-
rakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 6440 und 6510: GASS-
NER et al. (2010) gibt als spezifische Fluchtdistanzen für die Art 100 m 
an. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen 
Weißstörche kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen und ver-
fügen über eine Störradius von 100 m. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. 
Vier der Vorkommen der Art (fünfmal Brutnachweis) liegen innerhalb 
der artspezifischen Fluchtdistanz in etwa 43, 45, 5 beziehungsweise 27 
m Entfernung. Es kommt aber zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und seltenen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) auf die Brutstätten, da 
aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Kreisstraße 13, 
Siedlungsbereiche, landwirtschaftlicher Betrieb) erwartet werden kann, 
dass ein gewisser Gewöhnungseffekt bei der Art eingetreten ist. Bei 
dem Weißstorchhorst mit nur 5 m Abstand zum Baufeld ist allerdings 
dennoch eine Störung durch die Bautätigkeit und somit eine Entwertung 
des Bruthabitats nicht auszuschließen, aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zum Baufeld. Dementsprechend sind Vermeidungsmaßnahmen 
vorzusehen (siehe Kap. 6). Weitere Nachweise sind darüber hinaus nur 
in deutlich größerer Entfernung vorhanden. 
Eine Verschlechterung des Nahrungsangebotes beziehungsweise Be-
einträchtigungen durch Nahrungsmangel sind ebenfalls nicht zu 
erwarten. 
Das Vorkommen im räumlichen Zusammenhang zum Vorhaben liegt 
nicht innerhalb des relevanten Lebensraumtyps und auch nicht inner-
halb des FFH-Gebietes oder in dessen näheren Umfeld. 
Graduelle Beeinträchtigung der Lebensraumtypen in Form einer tempo-
rären für den Zeitraum des Vorhabens anhaltende Artenverschiebung 
sind nicht zu erwarten. 

 ­ Wespenbussard (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91F0: Bei der Art 
handelt es sich lediglich um einen Durchzügler. Niststätten oder Re-
vierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur spora-
dische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Lebens-
stätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es sind 
dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten  

 (akustische und visuelle Störreize) sowie dauerhafte Vertreibungen der 
in Niedersachsen als gefährdet geltenden und seltenen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Wiesenpieper (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als 
charakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 6440 und 6510: 
Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die art-
spezifische Fluchtdistanz 20 m. Der Wiesenpieper weist eine unterge-
ordnete Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artspezifische Effektdistanz 
bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur 
sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie dauerhafte Vertreibun-
gen der in Niedersachsen gefährdeten und häufigen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
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 ­ Zwergtaucher (Vorwarnliste, besonders geschützt) als charakteris-
tische Art des Lebensraumtyps 3150: Die artspezifische 
Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) 100 m. Entsprechend 
den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Zwergtaucher 
kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine 
Effektdistanz von 100 m. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. Die Art nutzt die 
Umgebung als Rastvogel.  
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 580 m Entfernung). 
Weitere Nachweise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung 
vorhanden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie dauerhafte Vertreibungen der 
in Niedersachsen auf der Vorwarnliste der Roten Liste stehenden und 
mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu 
erwarten. 
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind nicht zu 
erwarten, da aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum 
(Deich, Fahrweg, benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls 
Bebauung) ein gewisser Gewöhnungseffekt bei der Art anzunehmen ist. 
Ferner kann erwartet werden, dass das bisherige Maß der Belastung 
durch den Baubetrieb nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und 
Radverkehr in der Bauphase ausgesetzt ist. Da die Art über einen ver-
gleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügt, ist zudem ein Ausweichen in Bereiche mit 
vergleichbarer oder besserer Habitatqualität im Umfeld möglich. 
Geringfügige Lebensraumverlagerungen aufgrund der lediglich 
temporären Störwirkungen verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität 
der Vögel und der in der Umgebung vorhandenen geeigneten 
Strukturen nicht den Erhaltungszustand der lokalen Population. 

 • Kammmolch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als Anhang 
II/IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der FFH-
Lebensraumtypen 3150 und 6440: Die Art ist von der Flächeninan-
spruchnahme betroffen. Die Vorkommen befinden sich teilweise innerhalb 
der FFH-Lebensraumtypen (siehe oben, baubedingte Auswirkungen 
beziehungsweise unten, anlagebedingte Auswirkungen). Die Art zeigt 
keine auffällige Störempfindlichkeit, sofern ihre Quartiere nicht direkt 
aufgesucht werden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie 
dauerhafte Vertreibungen zu befürchten. 

 • Rotbauchunke (Gefährdungskategorie 2 streng geschützt) als An-
hang II / IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der 
FFH-Lebensraumtypen 3150, 6440 und 91F0: Die Art ist von der 
Flächeninanspruchnahme betroffen. Die Vorkommen befinden sich zum 
Teil innerhalb der FFH-Lebensraumtypen (siehe oben, baubedingte 
Auswirkungen beziehungsweise unten, anlagebedingte Auswirkungen). 
Auswirkungen auf die zur Fortpflanzung essenzielle innerartliche Kommu-
nikation (Maskierung von Amphibienrufen an Laichgewässern) sind nicht 
zu befürchten, zumal bereichsweise mögliche Vorbelastungen aus dem 

 Straßenverkehr der benachbart gelegenen Kreisstraße 13 bestehen. Fer-
ner sind die Bautätigkeiten zeitlich und räumlich begrenzt.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte Vertreibungen 
zu befürchten. 

 • Knoblauchkröte (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als An-
hang IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der 
FFH-Lebensraumtypen 3150 und 6430: Die Art ist von der Flächeninan-
spruchnahme betroffen. Die Vorkommen befinden sich nicht innerhalb der 
FFH-Lebensraumtypen (siehe oben, baubedingte Auswirkungen bezie-
hungsweise unten, anlagebedingte Auswirkungen). Die Art zeigt keine 
auffällige Störempfindlichkeit, sofern ihre Quartiere nicht direkt aufgesucht 
werden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte Ver-
treibungen zu befürchten. 
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 • Kreuzkröte (Gefährdungskategorie 2 streng geschützt) als Anhang 
IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der FFH-Le-
bensraumtypen 3150: Die Art ist von der Flächeninanspruchnahme be-
troffen. Die Vorkommen befinden sich nicht innerhalb der FFH-Lebens-
raumtypen (siehe oben, baubedingte Auswirkungen beziehungsweise 
unten, anlagebedingte Auswirkungen). Die Art zeigt keine auffällige Stör-
empfindlichkeit, sofern ihre Quartiere nicht direkt aufgesucht werden. Es 
sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte Vertreibungen zu 
befürchten. 

 • Laubfrosch (Gefährdungskateogrie 2, streng geschützt) und Moor-
frosch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als charakteristi-
sche Arten der FFH-Lebensraumtypen 3150, 6430, 6440 und 6510: Die 
Art ist von der Flächeninanspruchnahme betroffen. Die Vorkommen 
befinden sich zum Teil innerhalb der FFH-Lebensraumypen (siehe oben, 
baubedingte Auswirkungen beziehungsweise unten, anlagebedingte 
Auswirkungen). Auswirkungen auf die zur Fortpflanzung essenzielle inner-
artliche Kommunikation (Maskierung von Amphibienrufen an Laichge-
wässern) sind nicht zu befürchten, zumal bereichsweise mögliche Vor-
belastungen aus dem Straßenverkehr der benachbart gelegenen Kreis-
straße 13 bestehen. Ferner sind die Bautätigkeiten zeitlich und räumlich 
begrenzt.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte Vertreibungen 
zu befürchten. 

 • Heldbock und Eremit (Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie, 
besonders und streng gschützte Arten) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Die Art ist von der 
Flächeninanspruchnahme betroffen. Innerhalb des FFH-Lebensraumtyps 
ist ein Vorkommen potenziell möglich (siehe oben, baubedingte 
Auswirkungen beziehungsweise unten, anlagebedingte Auswirkungen). 
Die Art zeigt keine auffällige Störempfindlichkeit, sofern ihre Quartiere 
nicht direkt aufgesucht werden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
sowie dauerhafte Vertreibungen zu befürchten. 

 • Ringelnatter (Gefährdungskategorie 3, besonders) als charakteristi-
sche Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Die Art ist von der Flächenin-
anspruchnahme betroffen. Innerhalb des FFH-Lebensraumtyps sind keine 
Vorkommen betroffen (siehe oben, baubedingte Auswirkungen be-
ziehungsweise unten, anlagebedingte Auswirkungen). Die Art zeigt keine 
auffällige Störempfindlichkeit, sofern ihre Quartiere nicht direkt aufgesucht 
werden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte Ver-
treibungen zu befürchten. 

 • Sonstige Libellen (besonders geschützt) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 3150, 3270 und 6430: Die Artengruppe ist 
von der Flächeninanspruchnahme betroffen. Die Vorkommen befinden 
sich zum Teil innerhalb des FFH-Lebensraumyps (siehe oben, 
baubedingte Auswirkungen beziehungsweise unten, anlagebedingte 
Auswirkungen). Die Artengruppe zeigt aber keine auffällige 
Störempfindlichkeit, sofern ihre Lebensstätten nicht direkt aufgesucht 
werden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte 
Vertreibungen zu befürchten. 

 • Heuschrecken, insbesondere Verkannter Grashüpfer (Vorwarnliste) 
als charakteristische Arten des FFH-Lebensraumtyps 2330, 
Sumpfschrecke (Gefährdungskategorie 3) als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 6430 und 6440, Säbeldornschrecke 
(Gefährdungskategorie 3) als charakteristische Art des FFH-Le-
bensraumtyps 3270, Gemeiner Grashüpfer, Grünes Heupferd, Roe-
sels Beißschrecke als charakteristische Arten der FFH-Lebensraum-
typen 6430 und 6510, Brauner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer, 
Wiesen-Grashüpfer (Gefährdungskategorie 3) als charakteristische 
Arten des FFH-Lebensraumtyps 6510 sowie Gewöhnliche Strauch-
schrecke und Große Goldschrecke als charakteristische Arten des 
FFH-Lebensraumtyps 6430: Die Arten sind von der 
Flächeninanspruchnahme betroffen. Die Vorkommen befinden sich 
teilweise innerhalb der FFH-Lebensraumtypen (siehe oben, baubedingte 
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Auswirkungen beziehungsweise unten, anlagebedingte Auswirkungen). 
Auswirkungen auf die zur Fortpflanzung essenzielle innerartliche 
Kommunikation sind nicht zu befürchten, zumal bereichsweise mögliche 
Vorbelastungen aus dem Straßenverkehr der benachbart gelegenen 
Kreisstraße 13 bestehen. Ferner sind die Bautätigkeiten zeitlich und 
räumlich begrenzt.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte Vertreibungen 
zu befürchten. 

 Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Baubetrieb 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigun-
gen (siehe Kap. 6), kann das Maß der Belastungen reduziert beziehungs-
weise sichergestellt werden, dass es zu keinen Individuenverlusten kommt. 
Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass Tierarten nachhaltig 
geschädigt werden. 

 • Brutvögel (charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 2330, 

3150, 3270, 6430, 6440, 6510, 9190, 91E0, 91F0): Eine Zerstörung von 
Vogelniststätten während der Brutzeit wird vermieden (siehe Kap. 6). 

 • Fledermäuse (charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 9110, 9190, 91E0, 91F0): Durch die Kontrolle potenzieller 
Höhlenbäume (siehe Kap. 6) kann sichergestellt werden, dass es zu 
keinen Individuenverlusten bei Fledermäusen kommt. 

 • Amphibien, Reptilien (charakteristische Arten der FFH-

Lebensraumtypen 6430, 6440 und 6510 sowie 91E0 und 91F0): Durch 
die Schutzzäune im Frühjahr und im Herbst (siehe Kap. 6) wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträchtigungen während der 
Amphibienwanderzeiten kommt. Eine Tötung von Knoblauchkröten, die im 
Elbedeich überwintern, beziehungsweise von Rotbauchunken mit 
deichnaher terrestrischer Aktivität wird durch  entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen (siehe Kap. 6). Insbesondere ist 
durch ein längeres belassen der Schutzzäune auszuschließen, dass spät 
wandernde Amphibienarten, die durch das Vorhaben in Anspruch 
genommenen Dünenbereiche oder sandige Altdeiche zur Überwinterung 
nutzen, getötet oder verletzt werden. 
Das Roden von Wurzelstöcken außerhalb des Überwinterungszeitraumes 
vermeidet weitere Tötungsrisiken im Hinblick auf die festgestellten 
Amphibienarten (siehe Kap. 6). 

 • Heldbock und Eremit (charakteristische Arten der FFH-
Lebensraumtypen 9190 und 91F0): Das allgemeine Lebensrisiko wird 
nicht erhöht. 

 • Libellen (charakteristische Arten von FFH-Lebensräumen): Das allge-
meine Lebensrisiko wird nicht erhöht.  

 • Heuschrecken (charakteristische Arten von FFH-Lebensräumen): 
Individuen der Artengruppen können sich durch Flucht vor einem direkten 
vorhabensbedingten Zugriff entziehen. 

  
• Schadstoffemissionen und 

Substratumlagerungen im Zuge 
des Baubetriebes  
− Substrat- und Schadstoff-

einträge in empfindliche 
Tierlebensräume und Ve-
getationsbestände 

− Schädigung von Arten und 
Lebensgemeinschaften in 
Gewässern durch den Eintrag 
von Boden und die damit 
verbundene Beeinträchtigung 
der Wasserqualität 

Substrat- und Schadstoffeinträge in empfindliche Vegetationsbestände 
Gegenüber den genannten Einträgen besonders empfindliche terrestrische 
Tierlebensräume und Vegetationsbestände liegen nicht im Nahbereich des 
Vorhabens.  
Ein Eintrag von Bau- und Betriebsstoffen oder Abwässern in Vegetationsbe-
stände aber auch in Oberflächengewässer, die Arten und 
Vegetationsbestände schädigen könnten, kann durch geeignete Schutz- 
und Vorsichtsmaßnahmen ausgeschlossen werden (siehe Kap. 6). 
Es sind keine relevanten Belastungen von FFH-Lebensräumen oder Le-
bensräumen von FFH-Arten zu erwarten. 
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anlagebedingte Auswirkungen 

• Flächeninanspruchnahme durch 
den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die 
neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen 
Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, 
Ausweichen, Mulden sowie 
Bankette und sonstige Befes-
tigungen: 
− Beseitigung von Vegeta-

tionsbeständen 
− Entwicklung neuer Vegeta-

tionsbestände im Bereich der 
umgestalteten Freiflächen 

Verlust von Vegetations- und Pflanzenbeständen  
Trotz Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung (siehe Kap. 6) 
kommt es innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes zu einer Inanspruch-
nahme von Flächen mit FFH-Lebensraumtypen:  
Lebensraumtyp 9190: 

­ 767 m2 Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des 
Tieflandes (WQL2 – 9190) Wertstufe V (nicht ausgleichbar, 
besonders geschützter Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

- 1.875 m2 bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte mit 
Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des 
Tieflandes (WQN/WQL2 – 9190) Wertstufe V (nicht 
ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

­ 314 m² mittelalter Hybridpappelforst mit Eichenmischwald lehmiger, 
frischer Sandböden des Tieflandes (WXP 3/WQL1 – 9190) 
Wertstufe III (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) – Anteile anderer Mischbiotope 

 Lebensraumtyp 91F0 

­ 370 m²      
 
 

­ 174 m² 

Weiden-Auwald der Flussufer (WWA2 – 91E0*) Wertstufe V     
(nicht ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach  
§ 17 NElbtBRG)3 

Hartholzauwald im Überflutungsbereich (WHA 2  – 91F0) 
Wertstufe V (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

­ 3 m² Hartholzauwald im Überflutungsbereich (WHA 2-4  – 91F0) 
Wertstufe V (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

­ 125 m² Hartholzauwald im Überflutungsbereich (WHA 2-4, l – 91F0) 
Wertstufe V (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

­ 951 m² auwaldartiger Hartholzmischwald in nicht mehr überfluteten 
Bereichen zusammen mit Eichenmischwald lehmiger, 
frischer Sandböden des Tieflandes (WHB 2-3/WQL – 91F0) 
Wertstufe V (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) 

­ 689 m² auwaldartiger Hartholzmischwald in nicht mehr überfluteten 
Bereichen zusammen mit Eichenmischwald lehmiger, 
frischer Sandböden des Tieflandes (WHB 2x/WQL – 91F0) 
Wertstufe V (besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

­ 85 m² auwaldartiger Hartholzmischwald in nicht mehr überfluteten 
Bereichen (WHB 3 – 91F0) Wertstufe V (besonders 
geschützter Biotop nach § 17 NElbtBRG) 
 

 Lebensraumtyp 6510: 
 ­ 3.420 m2 

 
(zusätzlich 
180 m²)  

mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA 
m, w – 6510) (nicht ausgleichbar, besonders geschützter 
Biotop nach § 17 NElbtBRG) 
(für Maßnahmenumsetzung ACEF 36 und ACEF 37) 

 ­ 1.697 m² sonstiges mesophiles Grünland (GMS m – 6510) (aus-
gleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 
3 In den Hartholz-Auwald ist kleinflächig eine Weidengruppe eingelagert (siehe Karte 1, Blatt 2, nördlich von 
Jasebeck). In einvernehmlicher Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde (schriftliche Mitteilung 
vom 22.9.2023, Biosphärenreservatsverwaltung, Frau U. Hagemann) ist festzustellen, dass es sich in diesem Fall 
um ein temporäres Sukzessionsstadium des Hartholz-Auwaldes handelt. Demzufolge ist die kleine eingelagerte 
Weidengruppe (Biotoptyp Weiden-Auwald - WWA2) nicht dem Lebensraumtyp 91E0, sondern dem 
Lebensraumtyp 91F0 zuzurechnen und auch Erhaltungsziel für diese Fläche im FFH-Gebiet ist der 
Lebensraumtyp 91F0. 
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 ­ 46.236 m² sonstiges mesophiles Grünland (GMS m, d – 6510) (aus-
gleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 ­ 17.755 m² sonstiges mesophiles Grünland mit magerem mesophilem 
Grünland kalkarmer Standorte (GMS m, d/GMA - 6510) 
(ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 ­ 613 m² sonstiges mesophiles Grünland (GMS-m – 6510) (aus-
gleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

 ­ 457 m² mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF m – 
6510) (nicht ausgleichbar, besonders geschützter Biotop 
nach § 17 NElbtBRG) 

 ­ 174 m² sonstigem mesophilen Grünland mit magerem mesophilen 
Grünland kalkarmer Standorte (GMS m/GMA – 6510) 
(ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

  
 Lebensraumtyp 6430: 
 ­ 19 m² 

 
 

­ 2 m² 

Uferstaudenflur der Stromtäler (UFT – 6430) Wertstufe IV 
(ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 
Uferstaudenflur der Stromtäler mit Halbruderaler Gras- und 
Staudenflur feuchter Standorte (UFT/UHF – 6430) Wertstufe 
IV (ausgleichbar, besonders geschützter Biotop nach § 17 
NElbtBRG) 

  
 Einschränkung des Entwicklungspotenzial für FFH-Lebensraumtypen 

Es ist keine grundsätzlich abweichende Einschätzung durch die erfolgten 
Änderungen der Planung zu befürchten, somit wird die Einschätzung der 
Arbeitsgruppe Land und Wasser für das Entwicklungspotential der FFH-
Lebensraumtypen übernommen.     

 ­ Lebensraumtyp 2330: Es kommt zu einer Überformung von Flächen im 
Bereich der Binnendüne Strachauer Rad, die aber außerhalb des FFH-
Gebietes liegen. Bereiche, die nach der FFH-Basiserfassung über den 
Erhaltungszustand E verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich. 

 ­ Lebensraumtyp 3150: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes keine Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. Dementsprechend kommt es 
nicht zu einem Verlust von Flächen, die über ein besonderes 
Entwicklungspotenzial verfügen.  

 ­ Lebensraumtyp 6430: Da die Gewässerufer innerhalb des FFH-
Gebietes in den für den Lebensraumtyp geeigneten und vom Vorhaben 
in Anspruch genommenen Bereichen bereits aktuell Vorkommen des 
Lebensraumtyps 6430 oder anderer relevanter Lebensraumtypen 
aufweisen, geht über den aktuellen Bestand hinaus kein 
Entwicklungspotenzial verloren. Bereiche, die nach der FFH-
Basiserfassung über den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich nicht 
im Vorhabensbereich. 

 ­ Lebensraumtyp 6440: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes Flächen mit dem Erhaltungszustand E 
im Vorhabensbereich. Dementsprechend gehen etwa 0,126 ha Fläche 
verloren, die über ein besonderes Entwicklungspotenzial verfügen.  
Zusätzlich werden Flächen in einem Umfang von 0,067 ha innerhalb des 
FFH-Gebietes in Anspruch genommen, die ebenfalls über ein grunds-
ätzliches Entwicklungspotenzial verfügen.  
Es handelt sich um unterschiedlich ausgeprägte Offenlandflächen. 

 ­ Lebensraumtyp 6510: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich Flächen mit dem Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. 
Dementsprechend gehen etwa 0,004 ha Fläche verloren, die über ein be-
sonderes Entwicklungspotenzial verfügen. Zusätzlich werden Flächen in 
einem Umfang von etwa 1,895 ha innerhalb des FFH-Gebietes in An-
spruch genommen, die ebenfalls über ein grundsätzliches Entwicklungs-
potenzial verfügen. 
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In den Teilbereichen, in denen zukünftig neue Deichböschungen (etwa 
4,330 ha) entstehen, kann erwartet werden, dass über den aktuellen Be-
stand hinaus kein Entwicklungspotenzial verloren geht, da die Bereiche 
für eine Entwicklung des relevanten Lebensraumtyps grundsätzlich zur 
Verfügung stehen. 
Es handelt es sich um unterschiedlich ausgeprägte Offenlandflächen. 

 ­ Lebensraumtyp 9110 und 9190: Es kommt zu einer Inanspruchnahme 
von Flächen innerhalb des FFH-Gebietes (etwa 0,469 ha), die über ein 
gewisses Entwicklungspotenzial für die relevanten Lebensraumtypen ver-
fügen. Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über den Erhaltungs-
zustand E verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich. 
Es handelt sich neben unterschiedlich ausgeprägten Offenlandflächen 
auch um Gehölze.  

 
 

­ Lebensraumtyp 91E0: An Gewässerufern innerhalb des FFH-Gebietes 
in den für den Lebensraumtyp geeigneten und vom Vorhaben in An-
spruch genommenen Bereichen geht kein Entwicklungspotenzial 
verloren. Bereiche, die nach der FFH-Basiserfassung über den Erhal-
tungszustand E verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich 
beziehungsweise haben sich mittlerweile zu dem angestrebten 
Lebensraumtyp entwickelt. 

 ­ Lebensraumtyp 91F0: Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes keine Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. Dementsprechend kommt es 
nicht zu einem Verlust von Flächen, die über ein besonderes 
Entwicklungspotenzial verfügen. Es werden jedoch Flächen in einem 
Umfang von 0,604 ha in Anspruch genommen, die über ein 
grundsätzliches Entwicklungspotenzial verfügen.  

­ Es handelt es sich neben unterschiedlich ausgeprägten Offenlandflächen 
auch um Gehölze. 

  
 Neuentwicklung von Biotopen / Vegetationsbeständen  

Im Bereich der neu gestalteten Deichflächen entstehen wieder extensiv zu 
nutzende Grünlandbestände. Da der zwischengelagerte Oberboden samt 
Pflanzenteilen und Diasporen wieder aufgebracht wird und auch die Pflege 
der Flächen wie zuvor fortgesetzt wird, entwickeln sich ähnliche Bestände 
wie im Ausgangszustand, also im Regelfall der Lebensraumtyp 6510. 
Darüber hinaus entfallen an einigen Stellen bestehende Versiegelungen 
(Wege, Straßen) beziehungsweise werden an anderer Stelle neu gebaut. 
Dementsprechend kommt es zu Entsiegelungen von Flächen. Dort können 
neue Vegetationsbestände entwickelt werden. 
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• Flächeninanspruchnahme durch 
den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die 
neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen 
Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, 
Ausweichen, Mulden sowie 
Bankette und sonstige 
Befestigungen: 
− Beseitigung von Tierhabitaten 
− Trenneffekte/Zerschneidung 

von Lebensräumen und 
funktionalen Beziehungen 
durch die neuen Bauwerke 

− Entstehen neuer Tierhabitate 
im Bereich der umgestalteten 
Freiflächen 

Verlust von Tierhabitaten 
Durch das Vorhaben werden Lebensräume von Tieren überplant. Verloren 
gehen unterschiedlich ausgeprägte Grünländer, verschiedene Gehölzbe-
stände sowie naturnahe bis halbnatürliche Staudenfluren, Ruderalfluren, 
Landröhrichte, Riede und Oberflächengewässer (vergleiche Unterlage 3.1 
der Antragsunterlagen - Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung). 
Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchti-
gungen (siehe Kap. 6), kann das Maß der Belastungen reduziert bezie-
hungsweise sichergestellt werden, dass es zu keinen Individuenverlusten 
kommt. 

• Biber, Fischotter als Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie sowie cha-
rakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 3150, 3270, 6430, 

91E0 und 91F0: 
­ Biber: Ein Vorkommen des Bibers wurde im Bereich der Elbe 

nachgewiesen. Insgesamt handelt es sich um vier Reviere, von denen 
drei Fundstellen aufweisen. Insgesamt sind sieben Biberburgen (BRV 
NELBT 2015, 2019; schriftliche Mitteilungen) entlang der Elbe im 
Bereich des 5. PA vorhanden.  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten und essenzielle Teillebensräume sind 
nicht betroffen. Es werden Grünländer am Deichfuß ohne relevante 
Bedeutung für die Arten beansprucht. Zu anlagebedingten 
Gehölzverlusten in Lebensräumen des Bibers kommt es nicht. 
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6430 (etwa 
0,002 ha) und 91F0 (etwa 0,240 ha) innerhalb des FFH-Gebietes ohne 
Vorkommen der Art beansprucht.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Fischotter: Nachweise des Fischotters sind aus den Jahren 2014 für 
den Penkefitzer See und das Altwasser bei Kamerun sowie für das Jahr 
2017 an der Elbe auf Höhe Strachauer Rad bekannt.  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten und essenzielle Teillebensräume sind 
nicht betroffen. Es werden Grünländer am Deichfuß ohne relevante 
Bedeutung für die Arten beansprucht.  

 Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6430 (etwa 
0,002 ha), 91F0 (etwa 0,240 ha) innerhalb des FFH-Gebietes ohne 
Vorkommen der Art beansprucht.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 Fledermäuse als charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 9110, 9190, 91E0 und 91F0: Es kommt zu Habitatverlusten, die 
aber für den Erhaltungszustand der Arten nicht relevant sind. Es werden 
Grünländer, Staudenfluren, Sumpfbiotope, Gewässer, Feuchtgebüsche, 
Feld-, Obst- und Einzelgehölze, Strauch- und Baumreihen sowie mehrere 
Waldflächen beansprucht, welche eine Eignung als Nahrungshabitat und 
Leitstrukturen haben (etwa 5,1 ha innerhalb des FFH-Gebietes) wobei 
nicht essenzielle Teillebensräume der Artgruppe betroffen sind. Innerhalb 
der Jagdhabitate im FFH-Gebiet werden insgesamt ca. 1,36 ha Grünland, 
Hecken und sonstiges Gehölz, Ruderalflur, Laub-, Mischwald und 
Ufervegetation sowie Röhrichte durch dauerhafte Flächenumwandlung in 
Anspruch geommen. 
Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind innerhalb des FFH-
Gebietes betroffen. Es handelt sich um vier potenzielle 
Sommerquartierbäume und einen Sommer- und Winter-Quartierbaum. 
Die Vorkommen befinden sich außerhalb der Lebensraumtypen.  
Zusätzlich werden drei weitere potenzielle Quartiere außerhalb des FFH-
Gebiets beansprucht. Einer der Quartierbäume, der außerhalb des FFH-
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Gebiets verloren geht, befindet sich innerhalb des Lebensraumtyps 91F0. 
Das Untersuchungsgebiet hat zwar insbesondere zwischen Strachauer 
Rad und der Siedlung Jasebeck eine hohe Bedeutung als Nah-
rungshabitat für die lokale Fledermausfauna, aber der Raum steht nach 
der Realisierung des Vorhabens in einer vergleichbaren Qualität zur 
Nahrungssuche zur Verfügung. Zwar gehen auch Leitstrukturen verloren 
beziehungsweise Flugrouten werden in geringem Umfang zerschnitten, 
aber es ist nicht zu erwarten, dass durch den Wegfall die Erreichbarkeit 
angrenzender Flächen zur Nahrungssuche für stark strukturgebunden 
fliegende Arten nennenswert erschwert wird. 
Als Leitstrukturen geeignete Gehölze beziehungsweise als Nahrungsha-
bitat geeignete Flächen bleiben im Vorhabensbereich erhalten. Es ist da-
von auszugehen, dass die nach Abschluss des Vorhabens entstehenden 
nicht bebauten Flächen und die verbleibenden Gehölzbestände weiterhin 
zur Nahrungssuche dienen können und die Nahrungssuche für stark 
strukturgebunden fliegende Arten nicht nennenswert erschwert wird.  
Es werden Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 9190 (etwa 0,296 
ha) und 91F0 (etwa 0,240 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, 
die potenziell Teillebensräume der Artengruppe darstellen. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Auswir-
kungen auf das Gebiet zu erwarten sind.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen be-
ziehungsweise Schädigungen kommt. 

 • Brutvögel als charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen  

2330, 3150, 3270, 6430, 6440, 6510, 9190, 91E0 und 91F0: Grundsätz-
lich kommt es zum Verlust von potenziellen Niststätten (unterschiedlich 
ausgeprägte Grünländer, verschiedene Gehölzbestände sowie naturnahe 
bis halbnatürliche Staudenfluren, Ruderalfluren, Landröhrichte und 
Oberflächengewässer von Vogelarten mit wechselnden 
Fortpflanzungsstätten (Arten ohne spezifische Nistplatztreue) 
(europäische Vogelarten, besonders oder streng geschützt, EUVSR 
Anhang I). In Niedersachsen vom Aussterben bedrohte Brutvogelarten 
sind nicht betroffen (vergleiche Unterlage 3.1 der Antragsunterlagen - 
Unterlage zur Umweltverträglichkeitsprüfung). Das Maß der Belastungen 
wird durch geeignete Maßnahmen reduziert (siehe Kap. 6). Aufgrund 
fehlender Informationen zu den von der Arbeitsgruppe Land und Wasser 
gewählten Aktionsräumen, können im Folgenden keine entsprechenden 
Anpassungen der Aktionsräume an die neue Planung erfolgen. Da es zu 
keinen grundlegenden Änderungen in der Planung gekommen ist, wurden 
weiterhin die von der Arbeitsgruppe Land und Wasser ermittelten 
Aktionsräume für die Prüfung verwendet. 

 ­ Gartenbaumläufer (besonders geschützt) als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Durch die Geländeumge-
staltung beziehungsweise Überbauung kommt es zu einer Inanspruch-
nahme potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art. Da die Art 
jährlich neue Nester baut, ist ein kleinräumiges Ausweichen möglich, so 
dass durch den vorhabensbedingten Verlust von geeigneten Habitaten 
und Lebensraumkomplexen lediglich eine Verlagerung der 
Lebensstätten zu befürchten ist.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Vorkommen auch im 
Bereich der relevanten Lebensraumtypen befinden. Es werden Teilflä-
chen im Bereich der Lebensraumtypen 9190 (etwa 0,296 ha) und 91F0 
(etwa 0,240 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Kleiber, Schwanzmeise und Sumpfmeise als charakteristische 
Arten des FFH-Lebensraumtyps 91F0: Durch die Geländeumge-
staltung beziehungsweise Überbauung kommt es zu einer Inanspruch-
nahme potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten. Da die 
Arten jährlich neue Nester bauen, ist ein kleinräumiges Ausweichen 
möglich, so dass durch den vorhabensbedingten Verlust von 
geeigneten Habitaten und Lebensraumkomplexen lediglich eine 
Verlagerung der Lebensstätten zu befürchten ist.  
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Vorkommen auch im 
Bereich der relevanten Lebensraumtypen befinden. Es werden Teilflä-
chen im Bereich des Lebensraumtyps 91F0 (etwa 0,240 ha) innerhalb 
des FFH-Gebietes beansprucht. Es ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu dauerhaften Vertreibungen beziehungsweise Schädigungen 
kommt. 

 ­ Sumpfrohrsänger (besonders geschützt) als charakteristische Art 
des FFH-Lebensraumtyps 6430: Durch die Geländeumgestaltung be-
ziehungsweise Überbauung kommt es zu einer Inanspruchnahme po-
tenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art. Da die Art jährlich 
neue Nester baut, ist ein kleinräumiges Ausweichen möglich, so dass 
durch den vorhabensbedingten Verlust von geeigneten Habitaten und 
Lebensraumkomplexen lediglich eine Verlagerung der Lebensstätten zu 
befürchten ist. Es werden Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 
6430 (etwa 0,002 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Vorkommen auch im 
Bereich der relevanten Lebensraumtypen befinden. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Rohrammer (besonders geschützt), als charakteristische Art der 

FFH-Lebensraumtypen 6430 und 91E0: Die genaue Lage der 
Vorkommen ist außerhalb des 100 m-Korridores um die Deichkrone 
nicht bekannt. Allerdings befinden sich diese weit abseits des 
Vorhabens4. Im 100 m Bereich um die Deichkrone wurden zwei 
Brutpaare festgestellt mit Abständen von jeweils 25 m zum Vorhaben, 
sodass Beeinträchtigungen von Brutstätten ausgeschlossen werden 
können. Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das 
Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut. 

 ­ Beutelmeise (besonders geschützt) als charakteristische Art des 

FFH-Lebensraumtyps 91E0: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren 
werden nicht überbaut. Verlust von 0,88 ha Acker, Grünland, 
Ruderalfluren abseits von Gewässern und damit ohne besondere 
Bedeutung für die Art. Der Lebensraumtyp 91E0 ist nicht innerhalb des 
Aktionsraumes des Brutreviers betroffen. 

­ Blässhuhn (Vorwarnliste, besonders geschützt) als charakteris-
tische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten 
oder Revierzentren werden nicht überbaut. Brutstätten sind im 
Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden. Brutnachweise, 
Brutverdacht oder Brutzeitfeststellungen liegen nicht vor. Die Art nutzt 
die Umgebung als Rastvogel. 
Blaukehlchen (streng geschützt) als charakteristische Art des FFH-

Lebensraumtyps 91E0: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art 
durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren 
werden nicht überbaut. Der Lebensraumtyp 91E0* wird im FFH-Gebiet 
durch die Planung nicht erheblich beinträchtigt. 

 ­ Braunkehlchen (Gefährdungskategorie 2, besonders geschützt) als 
charakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 6430, 6440 und 
6510: Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht unmittelbar zur 
Vermehrung. Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und 
Nahrungshabitat geeigneten Flächen (Grünland, Deichböschung) im 
Aktionsraum von drei Brutpaaren, die für zwei der Brutpaare nicht 
maßgeblich für das Vorkommen der Art sind. Es verbleiben in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume, so dass ein Ausweichen der 
Brutpaare möglich ist. Bei dem anderen Brutpaar ist die Umgebung 
weniger strukturreich ausgeprägt, weshalb ein Ausweichen der Tiere 
nicht sicher ist.  

 
4 Ungefährdete Arten wurden lediglich im 100 m Bereich um die Deichkrone punktgenau ermittelt. Nachweise 
gelangen dort nicht, so dass für die Art lediglich halbquantitative Angaben vorliegen (siehe Unterlage 3.1 der 
Antragsunterlagen).   
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Es werden Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 6510 (etwa 
1,188 ha ohne Flächen auf denen sich Grünland entwickeln wird) 
innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, die potenziell Brut- und 
Nahrungshabitate für die Art darstellen. Im Anschluss steht der Bereich 
insgesamt in vergleichbarer Qualität und Habitatstruktur weiter zur 
Verfügung. 
Da vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden 
(siehe Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen) ist nicht davon 
auszugehen, dass es durch die temporären Habitatverluste zu 
nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt. 

 ­ Eisvogel (Vorwarnliste, streng geschützt) als charakteristische Art 

des FFH-Lebensraumtyps 91E0: Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten 
oder Revierzentren werden nicht überbaut. Der Lebensraumtyp ist 
durch die Anlage nicht betroffen. 

 ­ Feldlerche (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 6510: Die Art nutzt 
den Vorhabensbereich nicht unmittelbar zur Vermehrung. Die Art wahrt 
generell einen Abstand von etwa 60 bis 120 m zu höheren räumigen 
Vertikalstrukturen (Wald, Häuser) (V. BLOTZHEIM et al. 2001, vergleiche 
auch MORRIS 2009, BRÜGGEMANN 2010). Die Grünlandverluste durch 
das Vorhaben auf dem Deich sind somit nicht relevant. Eine weitere 
Aufhebung des Offenlandcharakters durch die Erhöhung sowie die Ver-
breitung und zum Teil Veränderung der Lage des Deiches ist nicht zu 
erwarten. Die Sollhöhe verändert sich im Vergleich zum gegenwärtigen 
Deich nur in geringem Umfang (Erhöhung: 0,45 m bis 0,90 m). 
Erhebliche Beeinträchtigungen in diesem Zusammenhang ergeben sich 
insgesamt nicht. Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist 
nicht erkennbar. Lebensstättenverluste sind nicht zu besorgen. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Feldschwirl (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als 
charakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 6430: Zu einer un-
mittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Es wird lediglich 
0,002 ha des Lebensraumtyps 6430 innerhalb des FFH-Gebietes durch 
das Vorhaben in Anspruch genommen. 

 ­ Feldsperling (Vorwarnliste, besonders geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91F0: Durch die 
Flächeninanspruchnahme im Rahmen des Vorhabens kommt es zum 
Verlust eines Brutrevieres und somit zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben. Es kommt zu einem 
Flächenverlust von 0,240 ha des Lebensraumtyps 91F0 innerhalb des 
FFH-Gebietes. Da vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art 
ergriffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen) ist nicht 
davon auszugehen, dass es durch die Habitatverluste zu nachteiligen 
Auswirkungen auf die Art kommt. 
Darüber hinaus kommt es zum Verlust von als Brut- und 
Nahrungshabitat geeigneten Flächen (Grünland, Staudenfluren, 
Einzelgehölze und Feldgehölze) im Aktionsraum von fünf weiteren 
Brutpaaren. Diese sind jedoch nicht maßgeblich für das Vorkommen 
der Art. Es verbleiben aber in größerem Umfang geeignete 
Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen beziehungsweise 
Schädigungen kommt. 

 ­ Flussregenpfeifer (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3270: Zu einer un-
mittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Der 
Lebensraumtyp 3270 ist durch die Anlage nicht betroffen. 

­ Flussuferläufer (Gefährdungskategorie 1, streng geschützt), als 
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charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3270: Zu einer un-
mittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Der 
Lebensraumtyp 3270 ist durch die Anlage nicht betroffen. 

­ Gänsesäger (extrem selten, besonders geschützt), als charakteris-
tische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten 
oder Revierzentren werden nicht überbaut. Der Lebensraumtyp 3150 ist 
durch die Anlage nicht betroffen. 

 ­ Gartengrasmücke (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charak-

teristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91E0: Zu einer unmittelba-
ren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststät-
ten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Der Lebensraumtyp 
91E0* ist durch die Anlage nicht erheblich betroffen. 

 ­ Gelbspötter (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charakteris-

tische Art des Lebensraumtyps 91E0: Zu einer unmittelbaren Betrof-
fenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut.  
Auch wenn es zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeigne-
ten Flächen (Laubwald, Feldgehölze und Baumreihen) im Aktionsraum 
von zwei Brutpaaren kommt, sind diese nicht maßgeblich für das 
Vorkommen der Art. Es verbleiben in größerem Umfang geeignete 
Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist.  
Zu einer Beanspruchung von Flächen des Lebensraumtyps 91E0 
innerhalb des FFH-Gebietes, die potenziell Teillebensräume für die Art 
darstellen, kommt es nicht. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 

 ­ Graureiher (Vorwarnliste, besonders geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3270: Zu einer 
unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Der 
Lebensraumtyp 3270 ist durch die Anlage nicht betroffen. 

­ Grauschnäpper (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt), 
als charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91F0: Zu einer 
unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. 
Durch das Vorhaben kommt es zu einer Flächeninanspruchnahme von 
0,240 ha des Lebensraumtyps 91F0 innerhalb des FFH-Gebietes. Die 
Lebensraumtypflächen können Brut- und Nahrungshabitate darstellen. 
Da vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden 
(siehe Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen) ist nicht davon 
auszugehen, dass es durch die Habitatverluste zu nachteiligen 
Auswirkungen auf die Art kommt. 
Darüber hinaus kommt es zum Verlust von weiteren als Brut- und 
Nahrungshabitat geeigneten Flächen (Grünland, Staudenfluren, Gehöft 
beziehungsweise Garten, Laubwald und Feldgehölzen). Diese sind 
jedoch nicht maßgeblich für das Vorkommen der Art. Es verbleiben in 
größerem Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Grünspecht (streng geschützt) als charakteristische Art des FFH-
Lebensraumtyps 91F0: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art 
durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren 
werden nicht überbaut. 
Auch wenn es zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeigne-
ten Flächen (Grünland, Gärten, Wald, Feldgehölzen, Einzelbäumen und 
Baumreihen) im Aktionsraum von drei Brutpaaren kommt, sind diese 
nicht maßgeblich für das Vorkommen der Art. Es verbleiben in 
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größerem Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es kommt zu einer Beanspruchung von Flächen des Lebensraumtyps 
91F0 (etwa 0,240 ha) innerhalb des FFH-Gebietes, die als Brut- und 
Nahrungshabitat geeignet sind. Es verbleiben jedoch in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Haubentaucher (besonders geschützt), Höckerschwan (besonders 
geschützt), Löffelente (Gefährdungskategorie 1, besonders ge-
schützt), Schellente und Zwergtaucher (Vorwarnliste, besonders 
geschützt) (besonders geschützt), als charakteristische Arten des 
FFH-Lebensraumtyps 3150: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Arten durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut. Der Lebensraumtyp 3150 wird 
nicht durch das Projekt beansprucht. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 

 - Kiebitz (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt), als charak-
teristische Art des FFH-Lebensraumtyps 6510: Zu einer 
unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Brutstätten sind 
im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden. Brutnachweise, 
Brutverdacht oder Brutzeitfeststellungen liegen nicht vor. Die Art nutzt 
die Umgebung als Rastvogel. 

 - Kleinspecht (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charakteristi-

sche Art der FFH-Lebensraumtypen 9190, 91E0 und 91F0: Auch 
wenn es zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeigneten 
Flächen (Grünland, Gärten, Wald, Feldgehölzen, Einzelbäumen und 
Baumreihen) im Aktionsraum von drei Brutpaaren kommt, sind diese 
nicht maßgeblich für das Vorkommen der Art. Es verbleiben in 
größerem Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es kommt zu einer Beanspruchung von Flächen der Lebensraumtypen 
9190 (etwa 0,296 ha) und 91F0 (etwa 0,240 ha) innerhalb des FFH-
Gebietes, die als Brut- und Nahrungshabitat geeignet sind. Es 
verbleiben jedoch in größerem Umfang geeignete Lebensräume im 
FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Knäkente (Gefährdungskategorie 1 streng geschützt), als charak-
teristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Zu einer unmittelba-
ren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststät-
ten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Es kommt nicht zu einer 
Beeinträchtigung des Lebensraumtyps 3150. 

 ­ Löffelente (Gefährdungskategorie 1, besonders geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Zu einer 
unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Es kommt nicht 
zu einer Beeinträchtigung des Lebensraumtyps 3150. 
Mittelspecht (streng geschützt) als charakteristische Art der FFH-
Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten 
oder Revierzentren werden nicht überbaut. Es kommt lediglich zum 
Verlust von Laubwald und Einzelbäumen mit geringer Eignung, die nicht 
maßgeblich für das Vorkommen der Art sind. Es verbleiben in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
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Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

­ Nachtigall (Vorwarnliste, besonders geschützt), als charakteristi-

sche Art der FFH-Lebensraumtypen 91E0 und 91F0: Zu einer un-
mittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Es kommt zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeigneten 
Flächen (Gehölzstrukturen). 
Der Lebensraumtyp 91F0 wird innerhalb des FFH-Gebietes in Anspruch 
genommen. 

 ­ Pirol (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt), als charakte-

ristische Art der FFH-Lebensraumtypen 91E0 und 91F0: Die Art 
nutzt den Vorhabensbereich nicht unmittelbar zur Vermehrung. Es 
kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeigneten 
Flächen (Laubwald, Einzelbäumen, Feldgehölzen, Hecken und Alleen) 
im Aktionsraum von sechs Brutpaaren, die für vier der Brutpaare nicht 
maßgeblich für das Vorkommen der Art sind. Es verbleiben in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume, so dass ein Ausweichen der 
Brutpaare möglich ist. Bei den anderen beiden Brutpaaren sind die 
besiedelten Gehölzbestände bereits sehr klein und werden durch das 
Vorhaben noch verkleinert. Somit ist ein Verlust der beiden Reviere 
nicht auszuschließen. 
Es werden Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 91F0 (etwa 
0,240 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, die potenziell Brut- 
und Nahrungshabitate für die Art darstellen.  
Für zwei der Brutpaare ist jedoch unklar, ob die Tiere ausweichen 
können. Wegen der langen Habitatentwicklungszeit (etwa 50 Jahre) 
sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen hier nicht möglich.  

 ­ Rotmilan (Gefährdungskategorie 2, streng geschützt), als charak-
teristische Art der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Zu einer 
unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht.  
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeig-
neten Flächen (Acker, Grünland, Laubwald, Feldgehölzen, Alleen und 
Einzelbäumen) im Aktionsraum von drei Brutpaaren. 
Im Aktionsraum der drei Brutpaare kommt es zu einer Beanspruchung 
von Flächen der Lebensraumtypen 9190 (etwa 0,266 ha; insgesamt 
0,296 ha im FFH-Gebiet durch die Anlage beansprucht) und 91F0 (etwa 
0,331 ha; insgesamt 0,240 ha im FFH-Gebiet durch die Anlage 
beansprucht) innerhalb des FFH-Gebietes, die als Brut- und 
Nahrungshabitat geeignet sind. Es verbleiben jedoch in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Schafstelze (besonders geschützt), als charakteristische Art des 
FFH-Lebensraumtyps 6510: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeigne-
ten Flächen (Acker und Grünland) im Aktionsraum von 38 Brutpaaren. 
Diese sind jedoch für die Erhaltung der Population nicht relevant. 

 ­ Schilfrohrsänger (streng geschützt), als charakteristische Art des 
FFH-Lebensraumtyps 6430: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren 
werden nicht überbaut. 

­ Schwarzmilan (streng geschützt), als charakteristische Art des 
FFH-Lebensraumtyps 91F0: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Die Art nutzt den Bereich auch 
als Nahrungsgast. Essenzielle Nahrungshabitate sind nicht betroffen. 
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat ge-
eigneten Flächen (Acker, Grünland, Laubwald, Feldgehölzen, Alleen 
und Einzelbäumen) im Aktionsraum von einem Brutpaar. 
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­ Seealder (ungefährdet, streng geschützt), als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht.  
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeig-
neten Flächen (Acker, Grünland, Laubwald, Feldgehölzen, Alleen und 
Einzelbäumen) im Aktionsraum von einem Brutpaar. 
Im Aktionsraum von einem Brutpaar kommt es zu einer Beanspruchung 
von Flächen der Lebensraumtypen 9190 (etwa 0,266 ha; insgesamt 
0,296 ha im FFH-Gebiet durch die Anlage beansprucht) und 91F0 (etwa 
0,331 ha; insgesamt 0,240 ha im FFH-Gebiet durch die Anlage 
beansprucht) innerhalb des FFH-Gebietes, die als Brut- und 
Nahrungshabitat geeignet sind. Es verbleiben jedoch in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

­ Schwarzstorch (Gefährdungskategorie 2, streng geschützt) als 
charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt 
es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. Die Art 
nutzt den Bereich ausschließlich als Nahrungsgast. Essenzielle 
Nahrungshabitate sind nicht betroffen. Da die Art nur sporadisch im 
Gebiet vorkommt, sind auch keine essenziellen horstnahen 
Nahrungsflächen betroffen. 

 ­ Waldkauz (Vorwarnliste, streng geschützt), als charakteristische 
Art der FFH-Lebensraumtypen 9190: Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Die Art nutzt 
den Bereich auch als Nahrungsgast. Essenzielle Nahrungshabitate sind 
nicht betroffen.  
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeig-
neten Flächen (Grünland, Wald, Feldgehölze, Alleen und Einzelbäume) 
im Aktionsraum von zwei Brutpaaren. Es verbleiben jedoch in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist. 
Im Aktionsraum der zwei Brutpaare kommt es zu keiner Beanspruchung 
von Flächen des Lebensraumtyps 9190 innerhalb des FFH-Gebietes.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

­ Waldlaubsänger (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt), 
als charakteristisch Art der FFH-Lebensraumtypen 9110 und 9190: 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt 
es nicht.  
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeig-
neten Flächen (Wald) im Nahbereich von einem Brutpaar. 
Im Aktionsraum des einen Brutpaars kommt es zu einer Beanspruchung 
von Flächen des Lebensraumtyps 9190 (etwa 0,100 ha; insgesamt 
0,296 ha im FFH-Gebiet durch die Anlage beansprucht) innerhalb des 
FFH-Gebietes, die als Brut- und Nahrungshabitat geeignet sind. Es 
verbleiben jedoch in größerem Umfang geeignete Lebensräume im 
FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Waldwasserläufer (streng geschützt), als charakteristische Art der 
FFH-Lebensraumtypen 91F0: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren 
werden nicht überbaut. 

 ­ Weißstorch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt), als cha-
rakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 6440 und 6510: Zu ei-
ner unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es 
nicht. Die Art nutzt den Bereich auch als Nahrungsgast. Essenzielle 
Nahrungshabitate sind nicht betroffen.  
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat geeigne-
ten Flächen (Acker, Grünland) im Aktionsraum von fünf Brutpaaren. 
Im Aktionsraum von drei Brutpaare kommt es zu einer Beanspruchung 
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von Flächen des Lebensraumtyps 6510 (etwa 6,168 ha; insgesamt ca. 
1,188 ha im FFH-Gebiet durch Projekt dauerhaft in ein anderes Biotop 
umgewandelt) innerhalb des FFH-Gebietes, die als Brut- und 
Nahrungshabitat geeignet sind. Es verbleiben jedoch in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein 
Ausweichen möglich ist. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Wespenbussard (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt), als 
charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 91F0: Zu einer 
unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 
Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. 

 ­ Wiesenpieper (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als 
charakteristische Art der FFH-Lebensraumtypen 6440 und 6510: Zu 
einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es 
nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. 

­ Zwergtaucher (Vorwarnliste, besonders geschützt) als charakteris-
tische Art des Lebensraumtyps 3150: Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten 
oder Revierzentren werden nicht überbaut. 

 • Kammmolch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als Anhang 
II/IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der FFH-
Lebensraumtypen 3150, 6430 und 6440: Es werden Teile von 
Lebensraumkomplexen aus Gewässer- und Uferbereichen, Grünland, 
Staudenfluren, Acker und Gehölzbeständen auf dem Deich und 
angrenzend beansprucht (etwa 9,1 ha innerhalb des FFH-Gebietes), 
wobei potenzielle Land- und Winterlebensräume aber keine essentiellen 
Teillebensräume der Art betroffen sind. 
Es kommt zudem zum Verlust eines Teils eines Stillgewässers. Das 
betroffene Gewässer stellt jedoch kein Laichgewässer für den Kammolch 
dar und liegt außerhalb des FFH-Gebiets (vergleiche Unterlage 3.1. der 
Antragsunterlagen). Weitere Laichgewässer sind nicht unmittelbar vom 
Vorhaben betroffen.  
Die Lebensraumtypen 3150 und 6440 werden vom Vorhaben nicht in 
Anspruch genommen. 
Trotz der Größe des verbleibenden Gesamtlebensraumes und den ausrei-
chenden Ausweichmöglichkeiten im FFH-Gebiet ist aufgrund des Umfan-
ges des Flächenentzuges vorsorglich davon auszugehen, dass es durch 
die Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt 
(siehe Tab. 7-2). 

 • Rotbauchunke (Gefährdungskategorie 2 streng geschützt) als 
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 Anhang II / IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 3150, 6430, 6440 und 91F0: Es werden 
Teile von Lebensraumkomplexen aus Acker, Grünland und Ge-
hölzbeständen beansprucht (etwa 7,01 ha im FFH-Gebiet), wobei 
potenzielle Land- und Winterlebensräume, teilweise essenzielle 
Teillebensräume der Art betroffen sind. 
Es kommt zudem zum Verlust eines Teils eines Stillgewässers. Das 
betroffene Gewässer stellt jedoch kein Laichgewässer für die 
Rotbauchunke dar und liegt außerhalb des FFH-Gebiets (vergleiche Un-
terlage 3.1. der Antragsunterlagen). Weitere Laichgewässer sind nicht un-
mittelbar vom Vorhaben betroffen.  
Es werden Teilflächen im Bereich des Lebensraumtyps 91F0 (etwa 
0,052 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, die potenziell 
Teillebensräume für die Art darstellen. Insgesamt werden innerhalb des 
FFH-Gebietes ca. 0,240 ha des Lebensraumtyps 91F0 beansprucht. 
Trotz der Größe des verbleibenden Gesamtlebensraumes und den ausrei-
chenden Ausweichmöglichkeiten im FFH-Gebiet ist aufgrund des Umfan-
ges des Flächenentzuges in Bezug auf die potenziellen Land- und Winter-
lebensräume vorsorglich davon auszugehen, dass es durch die Habitat-
verluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt (siehe Tab. 7-2). 
Der Deich und das Umfeld bei Barnitz haben vermutlich eine essenzielle 
Bedeutung als Land- und Winterlebensraum für die Rotbauchunke. Da 
jedoch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden 
(siehe Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen) ist nicht davon 
auszugehen, dass es durch die Habitatverluste zu nachteiligen 
Auswirkungen auf die Art kommt. 

 • Knoblauchkröte (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als An-
hang IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der 
FFH-Lebensraumtypen 3150 und 6430: Es kommt zu Habitatverlusten, 
die aber für den Erhaltungszustand der Art nicht relevant sind.  
Die in Anspruch genommenen Ackerflächen sind als Land- und Winterle-
bensraum für die Art von untergeordneter Bedeutung. Diese sind 
aufgrund der vorliegenden Bodenverhältnisse kaum geeignet für die Art, 
die sandige, grabbare ackerbaulich genutzte Bereiche zur Überwinterung 
nutzt (vergleiche Unterlage 3.1 der Antragsunterlagen). 
Es kommt zudem zum Verlust eines Teils eines Stillgewässers außerhalb 
des FFH-Gebiets, das ein Sommerlebensraum und Laichgewässer für die 
Art darstellt, welches jedoch durch Beschattung und Verockerung 
beeinträchtigt ist. Der Großteil des betroffenen Gewässers bleibt zudem 
erhalten und durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art (siehe 
Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen) ist nicht davon auszugehen, dass 
es durch die Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art 
kommt  
Der Lebensraumtyp 3150 wird vom Vorhaben nicht in Anspruch 
genommen. 
Es kommt aber zu einer Beanspruchung von Flächen des Lebensraum-
typs 6430 (etwa 0,002 ha) innerhalb des FFH-Gebietes, die potenziell 
Teillebensräume für die Art darstellen. 
Es ist davon auszugehen, dass etwa 1,86 ha Grünland und wenige 
Gehölzbestände innerhalb des FFH-Gebiets im Bereich Barnitz bis 
Damnatz eine besondere Bedeutung für die Knoblauchkröte als 
Landlebensraum beziehungsweise Winterquartier haben, die durch das 
Vorhaben beansprucht werden. Da jedoch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 
der Antragsunterlagen) ist nicht davon auszugehen, dass es durch die 
Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt. 
Trotz der Größe des verbleibenden Gesamtlebensraumes und den ausrei-
chenden Ausweichmöglichkeiten im FFH-Gebiet ist aufgrund des Umfan-
ges des Flächenentzuges vorsorglich davon auszugehen, dass es durch 
die Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt 
(siehe Tab. 7-2). 

 • Kreuzkröte (Gefährdungskategorie 2 streng geschützt) als Anhang 
IV-Art der FFH-Richtlinie sowie als charakteristische Art der FFH-Le-
bensraumtypen 3150: Es kommt zu Habitatverlusten, die aber für den 
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Erhaltungszustand der Art nicht relevant sind.  
Bei den beanspruchten Flächen handelt es sich um nicht essenzielle 
Land- und Winterlebensräume im Bereich des Straucher Rad, die 
außerhalb des FFH-Gebietes liegen.  
Es kommt zudem zum Verlust eines Teils eines Stillgewässers außerhalb 
des FFH-Gebiets ohne Nachweise der Art (vergleiche Unterlage 3.1. der 
Antragsunterlagen). Der Großteil des betroffen Gewässers bleibt zudem 
erhalten. Ansonsten sind keine Laichgewässer unmittelbar vom Vorhaben 
betroffen.  
Der Lebensraumtyp 3150 wird vom Vorhaben nicht in Anspruch 
genommen. 
Landlebensräume verbleiben auch in größerem Umfang in der Umgebung 
und es werden ausnahmslos nicht essenzielle Teillebensräume außerhalb 
des FFH-Gebietes beansprucht.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Auswirkun-
gen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen  

 beziehungsweise Schädigungen kommt.  
 • Laubfrosch (Gefährdungskategorie 2, streng geschützt) und Moor-

frosch (Gefährdungskategorie 3, streng geschützt) als charakteristi-
sche Arten der FFH-Lebensraumtypen 3150, 6430, 6440 und 6510: Es 
kommt zu Habitatverlusten, die aber für den Erhaltungszustand der Art 
nicht relevant sind. Es werden vorübergehend Teile von Lebensraumkom-
plexen aus Grünland, Acker, Staudenfluren, Gewässer- und 
Uferbereichen sowie wenigen Gehölzbeständen (etwa 8,27 ha innerhalb 
des FFH-Gebietes) beansprucht, wobei nicht essenzielle Teillebensräume 
(potenzielle Land- und Winterlebensräume) der Art betroffen sind.  
Es kommt zudem zum Verlust eines Teils eines Stillgewässers außerhalb 
des FFH-Gebiets, das ein Sommerlebensraum und Laichgewässer mit 
herausragender Bedeutung für die Arten darstellt, welches jedoch durch 
Beschattung und Verockerung beeinträchtigt ist. Der Großteil des 
betroffen Gewässers bleibt allerdings erhalten und durch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen für die Arten (siehe Unterlage 3.2.2 der 
Antragsunterlagen) ist nicht davon auszugehen, dass es durch die 
Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Arten kommt. 
Weitere Laichgewässer sind nicht unmittelbar vom Vorhaben betroffen.  
Landlebensräume verbleiben auch in größerem Umfang in der 
Umgebung. 
Die Lebensraumtypen 3150 und 6440 werden vom Vorhaben nicht in 
Anspruch genommen. 
Es kommt aber zu einer Beanspruchung von Flächen der Lebensraum-
typen 6430 (insgesamt etwa 0,002 ha) und 6510 (etwa 1,188 ha 
ausgenommen Flächen die wieder Grünland werden, zusätzlich 180 m² 
für Maßnahme ACEF 36, ACEF 37) innerhalb des FFH-Gebietes, die 
potenziell Teillebensräume für die Arten darstellen. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Auswirkun-
gen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 • Heldbock und Eremit (Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie, 
besonders und streng geschützte Arten) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Es kommt zu Habitatverlus-
ten, die aber für den Erhaltungszustand der Arten nicht relevant sind. Alle 
Brutbäume werden durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen erhalten 
(siehe Kap. 6). Es kommt jedoch zum Verlust möglicher zukünftiger 
Brutbäume (Wald- und Gehölzbestände, Altbäume beziehungsweise 
Bäume ab einem Brusthöhendurchmesser von 80 cm) im Umfang etwa 
0,15 ha im FFH-Gebiet. Es verbleiben jedoch Altbäume in größerem 
Umfang in der Umgebung der Brutbäume. 
Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 9190 (etwa 0,296 
ha) und 91F0 (etwa 0,240 ha) innerhalb des FFH-Gebietes beansprucht, 
die potenziell geeignet sind, als Teillebensraum der Artengruppe zu 
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dienen. Es kommt aber anlagebedingt zu keiner unmittelbaren 
Betroffenheit der Arten durch das Vorhaben im Bereich dieser 
Lebensraumtypen beziehungsweise Brutbäume werden dort nicht 
entfernt.  
Trotz der Größe des verbleibenden Gesamtlebensraumes und den ausrei-
chenden Ausweichmöglichkeiten im FFH-Gebiet ist aufgrund des Umfan-
ges des Flächenentzuges vorsorglich davon auszugehen, dass es durch 
die Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt 
(siehe Tab. 7-2). 

 • Sonstige Libellen (besonders geschützt) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 3150, 3270 und 6430: Es kommt zu 
Habitatverlusten, die aber für den Erhaltungszustand der Arten nicht 
relevant sind. Es werden Teile eines Stillgewässers bei Jasebeck (A 17/L 
3, etwa 0,02 ha) außerhalb des FFH-Gebietes beansprucht. Dieses 
Gewässer mit geringer bis mittlerer Bedeutung für die Artengruppe ist 
durch Beschattung und Verockerung beeinträchtigt. Es verbleibt der 
Großteil weiterhin als Lebensraum und es befinden sich andere geeignete 
Gewässer in der Nähe, so dass nicht davon auszugehen ist, dass es 
durch die Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die 
Artengruppe kommt. Weitere Gewässer sind nicht unmittelbar vom 
Vorhaben betroffen. 
Zudem werden Flächen des Lebensraumtyps 6430 (insgesamt etwa 
0,002 ha) innerhalb des FFH-Gebietes in Anspruch genommen. 
Landlebensräume verbleiben aber auch in größerem Umfang in der 
Umgebung und es werden ausnahmslos nicht essenzielle 
Teillebensräume beansprucht.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt aber in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Aus-
wirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen be-
ziehungsweise Schädigungen kommt.  

 • Ringelnatter (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als cha-
rakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Es kommt zu 
Habitatverlusten, die aber für den Erhaltungszustand der Art nicht relevant 
sind. Es werden vorübergehend Teile von Lebensraumkomplexen aus 
Grünland, Acker- und Brachflächen sowie in Gehölzbeständen bean-
sprucht, wobei nicht essenzielle Teillebensräume der Art betroffen sind. 
Es werden Teile eines Stillgewässers (A 17, etwa 0,02 ha) außerhalb des 
FFH-Gebietes beansprucht. Aber von dem Gewässer verbleibt der 
Großteil weiterhin als geeigneter Lebensraum bestehen, so dass ein 
Ausweichen möglich ist. 
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt aber in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Aus-
wirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt.  

 • Heuschrecken, insbesondere Verkannter Grashüpfer (Vorwarnliste) 
als charakteristische Arten des FFH-Lebensraumtyps 2330, 
Sumpfschrecke (Gefährdungskategorie 3) als charakteristische Art 
der FFH-Lebensraumtypen 6430 und 6440, Säbeldornschrecke 
(Gefährdungskategorie 3) als charakteristische Art des FFH-Le-
bensraumtyps 3270, Gemeiner Grashüpfer, Grünes Heupferd, Roe-
sels Beißschrecke als charakteristische Arten der FFH-Lebensraum-
typen 6430 und 6510, Brauner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer, 
Wiesen-Grashüpfer (Gefährdungskategorie 3) als charakteristische 
Arten des FFH-Lebensraumtyps 6510 sowie Gewöhnliche Strauch-
schrecke und Große Goldschrecke als charakteristische Arten des 
FFH-Lebensraumtyps 6430:  Es kommt zu Habitatverlusten, die aber für 
den Erhaltungszustand der Arten nicht relevant sind. Es werden 
vorübergehend Teile von Lebensraumkomplexen aus Grünland, Stau-
denfluren, Gewässersäumen und Gehölzrändern beansprucht (etwa 
8,18 ha innerhalb des FFH-Gebietes), wobei nicht essenzielle 
Teillebensräume der Artengruppe betroffen sind.  
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Es werden Teilflächen im Bereich der Lebensraumtypen 6510 (insgesamt 
ca. 1,188 ha ausgenommen Flächen auf denen sich wieder Grünland im 
FFH-Gebiet entwickeln wird, zusätzlich 180 m² für Maßnahme ACEF 36, 
ACEF 37) im Bereich von Vorkommen einzelner Arten beansprucht. Zudem 
werden Flächen im Bereich des Lebensraumtyp 6430 (etwa 0,002 ha) in 
Anspruch genommen, die potenziell geeignete Lebensräume einzelner 
Arten darstellen.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt aber in vergleichbarer Qualität 
und Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Aus-
wirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt.  

  
 Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und funktionaler Beziehun-

gen durch die neuen Bauwerke 
Relevante Trenneffekte ergeben sich bei Tierarten und Artengruppen, die 
auf Wanderkorridore angewiesen sind, die durch die neuen Anlagen ganz 
oder stark beeinträchtigt werden. 

 • Biber und Fischotter (Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie, charakte-

ristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 3150, 3270, 6430, 91E0 
und 91F0): Eine Durchwanderbarkeit des Raumes beziehungsweise die 
Passierbarkeit ist weiterhin gegeben. Es kommt zu keiner Zerschneidung 
von Lebensräumen und Lebensraumkomplexen beziehungsweise zum 
Verlust funktionaler Beziehungen. Durch das Vorhaben ändert sich für 
Biber und Fischotter somit nichts an der Überwindbarkeit des Deiches und 
der Verkehrsflächen. Den Elbdeich kreuzende Wanderwege der Arten 
sind allerdings auch nicht bekannt. 
Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist somit nicht 
erkennbar. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 • Fledermäuse (charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 9110, 9190, 91E0 und 91F0): Zwar gehen auch Leitstrukturen 
verloren beziehungsweise Flugrouten werden in geringen Umfang 
zerschnitten, aber es ist nicht zu erwarten, dass durch den Wegfall die 
Erreichbarkeit angrenzender Flächen zur Nahrungssuche für stark 
strukturgebunden fliegende Arten nennenswert erschwert wird. 
Als Leitstrukturen geeignete Gehölze beziehungsweise als Nahrungshabi-
tat geeignete Flächen bleiben im Vorhabensbereich erhalten. 
Eine Durchwanderbarkeit des Raumes beziehungsweise die Passierbar-
keit ist weiterhin gegeben. Es kommt zu keiner Zerschneidung von Le-
bensräumen und Lebensraumkomplexen beziehungsweise zum Verlust 
funktionaler Beziehungen. 
Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist nicht erkennbar. 

 Relevante Auswirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, sind 
nicht zu erwarten. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen be-
ziehungsweise Schädigungen kommt. 

 • Amphibien, Reptilien (charakteristische Arten der FFH-

Lebensraumtypen 6430, 6440 und 6510 sowie 91E0 und 91F0): Durch 
Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen 
(siehe Kap. 6) kann das Maß der Belastungen reduziert werden. 
Eine Durchwanderbarkeit des Raumes beziehungsweise die Passierbar-
keit ist weiterhin gegeben. Es kommt zu keiner Zerschneidung von Le-
bensräumen und Lebensraumkomplexen beziehungsweise zum Verlust 
funktionaler Beziehungen. 
Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist nicht erkennbar. 
Relevante Auswirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, sind 
nicht zu erwarten. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen be-
ziehungsweise Schädigungen kommt. 
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 • Heldbock und Eremit (Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie, 
besonders und streng geschützte Arten) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Es kommt zu keiner Zer-
schneidung von Lebensräumen und Lebensraumkomplexen 
beziehungsweise zum Verlust funktionaler Beziehungen. 
Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist nicht erkennbar. 
Relevante Auswirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, sind 
nicht zu erwarten.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

• Libellen (charakteristische Arten vor allem des FFH-Lebensraumtyp 
3150, aber auch der FFH-Lebensraumtypen 3270 und 6430): Eine 
Durchwanderbarkeit des Raumes beziehungsweise die Passierbarkeit ist 
weiterhin gegeben. Es kommt zu keiner Zerschneidung von 
Lebensräumen und Lebensraumkomplexen beziehungsweise zum Verlust 
funktionaler Beziehungen. 
Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist nicht erkennbar. 
Relevante Auswirkungen, die den Erhaltungszustand verschlechtern, sind 
nicht zu erwarten.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

  

 Entwicklung neuer Lebensräume 
Nach Fertigstellung der neuen Deichflächen entstehen neue großflächige 
Lebensräume überwiegend mit grasig-krautiger Vegetation in ähnlicher Aus-
prägung wie bisher. 
Dabei werden im Vergleich zum Vorzustand die gehölzfreien Habitatberei-
che allerdings deutlich zu nehmen, so dass ein Defizit an Gehölzstrukturen 
als Habitatelement verbleibt. 

  
 

betriebsbedingte Auswirkungen 

• Schadstoffemissionen durch den 
Kraftfahrzeug-Verkehr auf der 
neuen Kreisstraße 13, Austrag 
von Betriebsstoffen, Taumitteln 
oder anderen Stoffen 
− Schad- und Nährstoffbelas-

tung von Tierhabitaten, Vege-
tations- und Pflanzenbestän-
den 

 

Schad- und Nährstoffbelastung von Tierhabitaten, Vegetations- und Pflan-
zenbeständen 
Durch die Verlagerung der Kreisstraße um wenige Meter ergibt sich keine 
relevante Verschärfung der bereits vorbelasteten Situation. Gegenüber 
Stoffbelastungen empfindliche Vegetationsbestände und Lebensräume sind 
aufgrund der Vorbelastungen entlang der neuen Straßentrasse zudem nicht 
vorhanden (vergleiche Unterlage 3.1. der Antragsunterlagen). 
Nachteilige Auswirkungen auf Anhang II-Arten beziehungsweise relevante 
Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten. 

• Überwachung und Unterhaltung 
des Deiches 
- Förderung mahdunempfind-

licher Pflanzenarten, sofern 
keine Beweidung erfolgt. Im 
Falle der Beweidung werden 
weideunempfindliche Pflan-
zenarten gefördert. 

Förderung mahdunempfindlicher beziehungsweise weideunempfindlicher 
Pflanzenarten  
Da die Pflege der neu gestalteten Deichflächen wie zuvor fortgesetzt wird, 
entwickeln sich ähnliche Bestände wie im Ausgangszustand. Eine maßgeb-
liche Veränderung der Artenzusammensetzung ist somit nicht zu erwarten. 
Nachteiligen Auswirkungen auf Anhang II-Arten beziehungsweise 
relevanten Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten. 

  
• Lärm- und Schadstoffemissio-

nen durch Maschinen- und Ma-
terialeinsatz bei der Überwa-
chung und Unterhaltung des 
Deiches und der Kreisstraße  
­ Beunruhigung störempfind-

licher Tiere, insbesondere 
Brut- und Rastvögel 

­ Schadstoffbelastung von Tier-
lebensräumen 

 

Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der Unterhaltungsarbei-
ten 
Die Arbeiten und die damit einhergehenden Auswirkungen erfolgen nur 
unregelmäßig und gelegentlich, so dass erhebliche Störwirkungen aufgrund 
der Seltenheit der Einflüsse nicht zu erwarten sind.  
Für die übrigen Bereiche ist zu erwarten, dass sich die zukünftige Unterhal-
tungspraxis nicht von der derzeitigen unterscheidet und somit sich keine 
Veränderungen beziehungsweise Verschlechterung gegenüber der gegen-
wärtigen Situation ergibt. Eine dauerhafte Zunahme der Belastungen ist ins-
gesamt nicht zu erwarten. 
Nachteiligen Auswirkungen auf Anhang II-Arten beziehungsweise 
relevanten Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten. 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

  
 Schadstoffbelastung von Tierlebensräumen 

Die Schadstoffemissionen sind aufgrund der Geringfügigkeit als Wirkfaktor 
zu vernachlässigen. 
Nachteiligen Auswirkungen auf Anhang II-Arten beziehungsweise 
relevanten Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten. 

  
• Schall- und Lichtemissionen des 

Kraftfahrzeugverkehrs auf der 
neuen Kreisstraße 13 
­ Verdrängung störempfindlich-

er Tierarten 

Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den Straßenverkehr sowie 
durch Lichtemissionen 
Nachteilige Auswirkungen auf Anhang II-Arten beziehungsweise relevante 
Lebensraumtypen sind insgesamt nicht zu erwarten. 
• Biber, Fischotter als Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie sowie 

charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 3150, 3270, 6430, 

91E0 und 91F0: Maßgebliche nachteilige Effekte durch die neue Kreis-
straße 13 sowie die Nutzung der neuen Unterhaltungs-, Geh- und Radwe-
ge sowie Über- und Zufahrten sind vor dem Hintergrund der bestehenden 
Vorbelastungen nicht zu erwarten. Gegenüber den bisherigen Straßen- 
und Wegeverläufen finden überwiegend nur geringfügige Veränderungen 
in Bezug auf die Lage statt. In einzelnen Abschnitten kommt es zwar auch 
zu deutlicheren Abweichungen, aber auch dort werden keine bisher wenig 
belasteten Bereiche neu erschlossen. 
Da zur Elbe hin die Deichkrone als „Lärmschutzwall“ und Sichtschutz wirkt 
und zur Gegenseite die bestehenden Verhältnisse kaum verändert 
werden, können relevante Störwirkungen durch die neue Kreisstraße 13 
ausgeschlossen werden. Außerdem haben sich die Arten bereits an den 
Verkehr auf der Kreisstraße 13 gewöhnt. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 • Brutvögel als charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen  

2330, 3150, 3270, 6430, 6440, 6510, 9190, 91E0 und 91F0: 
Maßgebliche nachteilige Effekte durch die neue Kreisstraße 13 sowie die 
Nutzung der neuen Unterhaltungs-, Geh- und Radwege sowie Über- und 
Zufahrten sind vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen 
nicht zu erwarten. Gegenüber den bisherigen Straßen- und 
Wegeverläufen finden überwiegend nur geringfügige Veränderungen in 
Bezug auf die Lage statt. In einzelnen Abschnitten kommt es zwar auch 
zu deutlicheren Abweichungen, aber auch dort werden keine bisher wenig 
belasteten Bereiche neu erschlossen. 
Für bereits innerhalb der jeweiligen artspezifischen Effektdistanz liegende 
Revierzentren ändert sich an der bestehenden Belastungssituation nichts. 

 Darüber hinaus werden durch die veränderte Straßenführung keine neuen 
Revierzentren relevanter Arten innerhalb der jeweiligen Effektdistanzen 
liegen. Störungen von Brutvögeln, welche über das bisherige Maß hinaus-
gehen, sind somit nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung der gegen-
wärtigen Situation ist nicht erkennbar. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen be-
ziehungsweise Schädigungen kommt 

 • Fledermäuse (charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 

3270, 9110, 9190, 91E0 und 91F0): Maßgebliche nachteilige Effekte 
durch die neue Kreisstraße 13 sowie die Nutzung der neuen 
Unterhaltungs-, Geh- und Radwege sowie Über- und Zufahrten sind vor 
dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen nicht zu erwarten. 
Gegenüber den bisherigen Straßen- und Wegeverläufen finden 
überwiegend nur geringfügige Veränderungen in Bezug auf die Lage statt. 
In einzelnen Abschnitten kommt es zwar auch zu deutlicheren 
Abweichungen, aber auch dort werden keine bisher wenig belasteten 
Bereiche neu erschlossen. 
Nachteilige Auswirkungen auf Arten mit höherer Empfindlichkeit sind aus 
den vorher genannten Gründen ebenfalls nicht zu erwarten. 
Einige der festgestellten Arten (Mückenfledermaus, Großer Abendsegler, 
Kleiner Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus und 
Breitflügelfledermaus) gelten als unempfindlich gegenüber Licht. 
Nachteilige Auswirkungen auf Arten mit höherer Empfindlichkeit wie die 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

ebenfalls festgestellte Wasserfledermaus, die Fransenfledermaus und das 
Braune Langohr durch Veränderungen des Lichteinflusses sind nicht zu 
erwarten (LÜTTMANN et al. 2011, 2023, BRINKMANN 2012). Bei dem vor-
handenen Verkehrsaufkommen von unter 10.000 Kraftfahrzeugen pro Tag 
sind über dies hinaus nach LÜTTMANN et al. (2011, 2023) Maskierungen 
von Beutetiergeräuschen in Jagdhabitaten nicht gegeben. Bei den 
festgestellten Arten verfügt zudem nur das Braune Langohr über eine 
höhere Empfindlichkeit gegenüber Lärm (vergleiche BRINKMANN 2012). 
Wesentliche Veränderungen gegenüber der derzeitigen Situation treten 
nicht ein. Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist nicht er-
kennbar. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt 

 • Amphibien (charakteristische Arten der FFH-Lebensraumtypen 6430, 

6440 und 6510 sowie 91E0 und 91F0): Maßgebliche nachteilige Effekte 
durch die neue Kreisstraße 13 sowie die Nutzung der neuen 
Unterhaltungs-, Geh- und Radwege sowie Über- und Zufahrten sind vor 
dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen nicht zu erwarten. 
Gegenüber den bisherigen Straßen- und Wegeverläufen finden 
überwiegend nur geringfügige Veränderungen in Bezug auf die Lage statt. 
In einzelnen Abschnitten kommt es zwar auch zu deutlicheren 
Abweichungen, aber auch dort werden keine bisher wenig belasteten 
Bereiche neu erschlossen. 
Auswirkungen auf die zur Fortpflanzung essenzielle innerartliche Kom-
munikation (Maskierung von Amphibienrufen an Laichgewässern) sind 
nicht zu befürchten, zumal bereichsweise mögliche Vorbelastungen aus 
dem Straßenverkehr der benachbart gelegenen Kreisstraße 13 bestehen. 
Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ist nicht erkennbar. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt 

 • Ringelnatter (Gefährdungskategorie 3, besonders geschützt) als cha-
rakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 3150: Die Art zeigt keine 
auffällige Störempfindlichkeit, sofern ihre Quartiere nicht direkt aufgesucht 
werden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen sowie dauerhafte Ver-
treibungen zu befürchten. 

 • Heldbock und Eremit (Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie, 
besonders und streng geschützte Arten) als charakteristische Arten 
der FFH-Lebensraumtypen 9190 und 91F0: Die Arten weisen keine 
besonderen Störungsempfindlichkeiten gegenüber betriebsbedingte 
Störungen (Licht- und Lärmemissionen, Anwesenheit von Menschen) auf. 

 • Libellen (charakteristische Arten vor allem des FFH-Lebensraumtyps 
3150, aber zum Teil auch der FFH-Lebensraumtypen 3270 und 6430): 
Die Arten zeigt keine auffällige Störempfindlichkeit, sofern ihre Quartiere 
nicht direkt aufgesucht werden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
sowie dauerhafte Vertreibungen zu befürchten. 

 • Heuschrecken (als charakteristische Arten des FFH-Lebensraumtyps 
2330, 3270, 6430, 6440 und 6510): Maßgebliche nachteilige Effekte 
durch die neue Kreisstraße 13 sowie die Nutzung der neuen 
Unterhaltungs-, Geh- und Radwege sowie Über- und Zufahrten sind vor 
dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen nicht zu erwarten. 
Gegenüber den bisherigen Straßen- und Wegeverläufen finden 
überwiegend nur geringfügige Veränderungen in Bezug auf die Lage statt. 
In einzelnen Abschnitten kommt es zwar auch zu deutlicheren 
Abweichungen, aber auch dort werden keine bisher wenig belasteten 
Bereiche neu erschlossen. 
Auswirkungen auf die zur Fortpflanzung essenzielle innerartliche Kommu-
nikation sind nicht zu befürchten, zumal bereichsweise mögliche 
Vorbelastungen aus dem Straßenverkehr der benachbart gelegenen 
Kreisstraße 13 bestehen. Eine Verschlechterung der gegenwärtigen 
Situation ist nicht erkennbar. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen be-
ziehungsweise Schädigungen kommt 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

• Verkehrsfluss 
­ Verletzung oder Tötung von 

Tieren durch Kollisionen mit 
Kraftfahrzeugen auf der neu-
en Kreisstraße 13 

Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen mit Kraftfahrzeugen 
auf der neuen Kreisstraße 13 
Eine Änderung der Gefährdungssituation durch den Verkehrsfluss der 
neuen Kreisstraße 13 ergibt sich aufgrund der Verlagerung der 
Verkehrsflächen nicht. Eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation 
ist nicht erkennbar. 
Nachteiligen Auswirkungen auf Anhang II-Arten beziehungsweise 
relevanten Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten. 

  

 
7.1.2  Erheblichkeit der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

 
In der Tab. 7-2 erfolgt eine verbal-argumentative Bewertung der Erheblichkeit der in 
Kap. 7.1.1 ermittelten Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Be-
standteile. In der Tab. 7-3 wird aufbauend auf dieser Detailbewertung ermittelt, welche 
der in der Anlage 5 zum NElbtBRG genannten Erhaltungsziele (siehe Kap. 13.2) er-
heblich beeinträchtigt werden. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es zu mehreren 
erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes kommt. 
Betroffen sind 
 
• der Lebensraumtyp 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren der planaren Stufe), 
• der Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis), 
• der Lebensraumtyp 9190 (Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit 

Quercus robur) und 
• der Lebensraumtyp 91F0 (Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia [Ulmenion minoris]) 
 
sowie die wertbestimmenden Arten 
 
• Heldbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Osmoderma eremita), 
• Rotbauchunke (Bombina bombina) und 
• Kammmolch (Triturus cristuatus).  
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Tab. 7-2: Bewertung der Erheblichkeit der vorhabensbedingten 
Beeinträchtigungen auf die als Erhaltungsziel benannten FFH-
Lebensraumtypen und Arten. 

 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-1 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Lebensraumtyp 3270 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− keine Verlust des Lebensraumtyps (baubedingt)  
− keine Verlust des Lebensraumtyps (anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung]  

  

− Es kommt zu keiner Überformung von Flächen, die 
über ein Entwicklungspotenzial verfügen (baube-
dingt und anlagebedingt).  
Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über 
den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich 
nicht im Vorhabensbereich (baubedingt und anla-
gebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 
 

• Verlust von Tierhabitaten   

− Es kommt zu keinen Verlusten von Tierlebensräu-
men der charakteristischer Arten innerhalb des Le-
bensraumtyps. Dieser wird nicht unmittelbar in An-
spruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung] 
 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
potenziellen Teillebensräumen ohne besondere 
Bedeutung des Bibers als charakteristische Art. Es 
ist nicht davon auszugehen, dass es zu 
Populationseinbußen im Bereich verbleibender 
Lebensraumtypflächen kommt. Die Betroffenheit 
der Art wird als Anhang II-Arten gesondert 
gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung] 
 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Teillebensräumen ohne besondere Bedeutung des 
Fischotters als charakteristische Art. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass es zu Populationseinbu-
ßen im Bereich verbleibender Lebensraumtypflä-
chen kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für den 
Fischotter und den Biber als charakteristische Ar-
ten des Lebensraumtyps nicht (baubedingt und an-
lagebedingt). 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für den 
Eisvogel, den Flussregenpfiffer, den Graureiher 
und den Waldwasserläufer als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps nicht (baubedingt und 
anlagebedingt). 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für die 
Gebänderte Prachtlibelle und die Asiatische 
Keiljungfer als charakteristische Arten des 
Lebensraumtyps nicht (baubedingt und an-
lagebedingt). 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für die 
Säbeldornschrecke und die Kurzflügelige 
Schwertschrecke als charakteristische Arten des 
Lebensraumtyps nicht (baubedingt und an-
lagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baube-
triebes 

 

− Relevante Störungen auf den Fischotter und den 
Biber als charakteristische Arten des Lebensraum-
typs sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen 
(vergleiche Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation von Heuschrecken, Vögel und Libellen 
als charakteristische Arten des Lebensraumtyps 
sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen von FFH-Lebens-
raumtypen durch Bau- und Betriebsstoffe oder 
Substrat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der bereits vor-

belasteten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu erwarten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Lebensraumtyp 6430 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− 3 m² Verlust des Lebensraumtyps (baubedingt) 
− 21 m² Verlust des Lebensraumtyps (anlagebedingt) 

B1-1: Erheblich: der Flächenverlust liegt unter den 
Orientierungswerten des Bundesamtes für 
Naturschutz für erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Flächeninanspruchnahme (LAMBRECHT & TRAUTNER 
(2007)5. Da durch ein angrenzendes Deichprojekt 
bereits der Orientierungswert von 500 m² 
überschritten wird (GRIMM et al. 2023), besteht 
kumulationsbedingt eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Lebensraumtyps. 
 

 Das Maß der Belastung wird durch die vorgesehenen 
Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) deutlich re-
duziert. 

− Da die Gewässerufer innerhalb des FFH-Gebietes 
in den für den Lebensraumtyp geeigneten und vom 
Vorhaben in Anspruch genommenen Bereichen 
bereits aktuell Vorkommen des Lebensraumtyps 
6430 oder anderer relevanter Lebensraumtypen 
aufweisen, geht über den aktuellen Bestand hinaus 
kein Entwicklungspotenzial verloren (baubedingt 
und anlagebedingt).  
Bereiche, die nach der FFH-Basiserfassung über 
den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich 
nicht im Vorhabensbereich.  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verlust von Tierhabitaten   

Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Bibers als charakteris-
tische Art mit geringer Bedeutung (keine 
essenziellen Teillebensräume). Obwohl 
Habitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes 
verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Populationseinbußen im Bereich 
verbleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die 
Betroffenheit der Art wird als Anhang II-Arten 
gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Fischotters als cha-
rakteristische Art. Obwohl Habitatelemente inner-
halb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht 
davon auszugehen, dass es zu Populationseinbu-
ßen im Bereich verbleibender Lebensraumtypflä-
chen kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
5 Voraussetzung für die Anwendung der Orientierungswerte ist, dass keine qualitativen Besonderheiten betroffen 
sein dürfen. Der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme eines Lebensraumtyps darf weiterhin nicht grö-
ßer als 1 % der Gesamtfläche des jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet beziehungsweise in einem definierten 
Teilgebiet sein. Im vorliegenden Fall beträgt der Flächenverlust etwa 0,01 % (ca. 0,001 %), da im FFH-Gebiet 
mindestens 274 ha des Lebensraumtyps vorkommen (NLWKN 2022a). Aufgrund dieses Flächenanteiles liegt 
der Orientierungswert für erhebliche Flächenverluste bei 500 m². 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Sumpfrohrsänger und Rohrammer als charakte-
ristische Arten sind nicht zu erwarten.  
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Arten 
durch das Vorhaben kommt es nicht.  

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Schilfrohrsänger als charakteristische Art sind 
nicht zu erwarten. Zu einer unmittelbaren 
Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kommt es 
nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Braunkehlchen als 
charakteristische Art. Obwohl Habitatelemente 
innerhalb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist 
nicht davon auszugehen, dass es zu Populations-
einbußen im Bereich verbleibender Lebensraum-
typflächen kommt. Die Betroffenheit des 
Braunkehlchens wird als wertgebender Bestandteil 
des EU-Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 

− Feldschwirl als charakteristische Art sind nicht zu 
erwarten. Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 
 
 
 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Laubfröschen und 
Moorfröschen, Rotbauchunken und Kamm-
molchen sowie der Knoblauchkröte als charak-
teristische Arten des Lebensraumtyps. Obwohl Ha-
bitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes verloren 
gehen, ist nicht davon auszugehen, dass es zu 
Populationseinbußen im Bereich verbleibender 
Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von sonstigen Libellen 
als charakteristische Arten des Lebensraumtyps. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Heuschrecken als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps. Ob-
wohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes 
verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Populationseinbußen im Bereich verbleiben-
der Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich für Biber und Fisch-
otter als charakteristische Arten des Lebensraum-
typs nicht (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Belastungen für Amphibien als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps werden durch geeig-
nete Schutzmaßnahmen vermieden (siehe Kap. 6). 
Relevante Auswirkungen sind nicht zu erwarten 
(baubedingt und anlagebedingt). 

− Belastungen für Vögel als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps werden durch geeignete 
Schutzmaßnahmen vermieden (siehe Kap. 6). 
Relevante Auswirkungen sind nicht zu erwarten 

− (baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Trenneffekte ergeben sich für Libellen als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps nicht (baube-
dingt und anlagebedingt). Belastungen werden 
durch geeignete Schutzmaßnahmen (siehe Kap. 6) 
vermieden. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen auf den Fischotter und Bi-
ber als charakteristische Arten des Lebensraum-
typs sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen 
(vergleiche Kap. 6) nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Sumpfrohrsänger und 
Rohrammer als charakteristische Art des Lebens-
raumtyps sind nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Schilfrohrsänger als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt vorhabensbedingt zu relevanten 
Störungen auf Braunkehlchen als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps. Das 
betroffene Vorkommen liegt aber außerhalb des 
relevanten Lebensraumtyps. 
Zu Populationseinbußen im Bereich verbleibender 
Lebensraumtypflächen kommt es nicht, zumal vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art er-
griffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der Antrags-
unterlagen). 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Relevante Störungen auf den Feldschwirl als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Libellen als charakteristi-
sche Arten des Lebensraumtyps sind nicht zu be-
fürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation von Heuschrecken als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps sind nicht zu befürch-
ten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen von FFH-Lebens-
raumtypen durch Bau- und Betriebsstoffe oder 
Substrat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der vorbelaste-

ten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf cha-
rakteristische Arten des Lebensraumtyps sind nicht 
zu befürchten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Baube-
trieb 

 

− Eine Zerstörung der Niststätten von Vögeln als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps wäh-
rend der Brutzeit wird vermieden (siehe Kap. 6) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Durch Schutzvorkehrungen (siehe Kap. 6) wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträchtigun-
gen von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Im Fall der Libellen und Heuschrecken als cha-
rakteristische Arten des Lebensraumtyps wird das 
allgemeine Lebensrisiko nicht erhöht. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu befürchten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Lebensraumtyp 6440 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− Es kommt zu keiner Inanspruchnahme des Le-
bensraumtyps (baubedingt oder anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung]  
Durch Vermeidungsmaßnahmen werden 
Flächeninanspruchnahmen ausgeschlossen. 

  

− Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden sich 
innerhalb des FFH-Gebietes Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. 
Dementsprechend gehen temporär etwa 0,10 ha 
Fläche verloren, die über ein besonderes 
Entwicklungspotenzial verfügen.  
Es kommt zudem zu einer vorübergehenden Inan-
spruchnahme von Flächen innerhalb des FFH-Ge-
bietes (etwa 0,004 ha), die über ein gewisses 
Entwicklungspotenzial für den relevanten 
Lebensraumtypen verfügen (baubedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 
Es geht kein Entwicklungspotenzial verloren, da der 
Bereich im Anschluss an das Vorhaben in vergleich-
barer Qualität für eine Entwicklung zur Verfügung 
steht. 
 
[keine Beeinträchtigung] 
Es geht kein Entwicklungspotenzial verloren, da der 
Bereich im Anschluss an das Vorhaben in vergleich-
barer Qualität für eine Entwicklung zur Verfügung 
steht. 

− Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden sich 
innerhalb des FFH-Gebietes Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. 
Dementsprechend gehen etwa 0,126 ha Fläche 
verloren, die über ein besonderes 
Entwicklungspotenzial verfügen.  
 
Es kommt außerdem zu einer Inanspruchnahme 
von Flächen innerhalb des FFH-Gebietes (etwa 
0,067 ha), die über ein gewisses 
Entwicklungspotenzial für den Lebensraumtyp 
verfügen (anlagebedingt).  
Es handelt es sich um unterschiedlich ausgeprägte 
Offenlandflächen. Flächen, die nach der FFH-

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 6440 zu ent-
wickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt.  
[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 6440 zu ent-
wickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

Basiserfassung über den Erhaltungszustand E 
verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich.  

 

• Verlust von Tierhabitaten   

− Es kommt zu keinen Verlusten von Tierlebens-
räumen der charakteristischer Arten innerhalb des 
Lebensraumtyps. Dieser wird nicht unmittelbar in 
Anspruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Braunkehlchen als 
charakteristische Art. Obwohl Habitatelemente 
innerhalb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist 
nicht davon auszugehen, dass es zu Populations-
einbußen im Bereich verbleibender Lebensraum-
typflächen kommt. Die Betroffenheit des 
Braunkehlchens wird als wertgebender Bestandteil 
des EU-Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für den 
Wiesenpieper als charakteristische Art sind nicht 
zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Weißstorches als 
charakteristische Art. Obwohl Habitatelemente 
innerhalb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist 
nicht davon auszugehen, dass es zu Populations-
einbußen im Bereich verbleibender Lebensraum-
typflächen kommt. Die Betroffenheit der Weißstor-
ches wird als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 
Der Lebensraumtyp wird nicht unmittelbar in An-
spruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Kammmolchen und 
Rotbauchunken als charakteristische Arten des 
Lebensraumtyps. Obwohl Habitatelemente inner-
halb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht 
davon auszugehen, dass es zu Populationsein-
bußen im Bereich verbleibender Lebensraumtyp-
flächen kommt. Die Betroffenheit der beiden Arten 
wird als Anhang II-Arten gesondert gewürdigt. 
Der Lebensraumtyp wird nicht unmittelbar in An-
spruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als Anhang II-Arten] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Laubfröschen und 
Moorfröschen als charakteristische Arten des Le-
bensraumtyps. Obwohl Habitatelemente innerhalb 
des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht davon 
auszugehen, dass es zu Populationseinbußen im 
Bereich verbleibender Lebensraumtypflächen 
kommt. Der Lebensraumtyp wird nicht unmittelbar 
in Anspruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Heuschrecken als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps. Ob-
wohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes 
verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Populationseinbußen im Bereich verbleiben-
der Lebensraumtypflächen kommt. Der Lebens-
raumtyp wird nicht unmittelbar in Anspruch genom-
men. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Belastungen für Amphibien als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps werden durch geeig-
nete Schutzmaßnahmen vermieden (siehe Kap. 6). 
Relevante Auswirkungen sind nicht zu erwarten 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes  

 

− Es kommt vorhabensbedingt zu relevanten 
Störungen auf Braunkehlchen als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps. Das 
betroffene Vorkommen liegt aber außerhalb des 
relevanten Lebensraumtyps. 
Zu Populationseinbußen im Bereich verbleibender 
Lebensraumtypflächen kommt es nicht, zumal vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art er-
griffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der Antrags-
unterlagen). 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Relevante Störungen auf den Weißstorch als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Wiesenpieper als cha-
rakteristische Arten des Lebensraumtyps sind nicht 
zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation 
ergibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen von FFH-Lebens-
raumtypen durch Bau- und Betriebsstoffe oder 
Substrat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der bereits vor-

belasteten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu befürchten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Eine Zerstörung der Niststätten von Vögeln als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps wäh-
rend der Brutzeit wird vermieden (siehe Kap. 6) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Durch Schutzvorkehrungen (siehe Kap. 6) wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträchtigun-
gen von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu befürchten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Lebensraumtyp 6510 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− 4.615 m² Verlust des Lebensraumtyps (baubedingt)  
− 70.352 m² Verlust des Lebensraumtyps 

(anlagebedingt, zusätzlich 180 m² für Maßnahme 
ACEF 36, ACEF 37) 

B2-1: Erheblich: der Flächenverlust liegt über den 
Orientierungswerten des Bundesamtes für Natur-
schutz für erhebliche Beeinträchtigungen durch Flä-
cheninanspruchnahme (LAMBRECHT & TRAUTNER 
(2007)6. 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

  

− Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden sich 
innerhalb des FFH-Gebietes Flächen mit dem Er-
haltungszustand E im Bereich Vorhabensbereich. 
Dementsprechend gehen etwa 0,008 ha Fläche 
verloren, die über ein besonderes 
Entwicklungspotenzial verfügen (baubedingt).  

[keine Beeinträchtigung]  
Es geht kein Entwicklungspotenzial verloren, da der 
Bereich im Anschluss an das Vorhaben in vergleich-
barer Qualität für eine Entwicklung zur Verfügung 
steht. 

− Zusätzlich werden Flächen in einem Umfang von 
0,34 ha innerhalb des FFH-Gebietes in Anspruch 
genommen, die ebenfalls über ein grundsätzliches 
Entwicklungspotenzial verfügen (baubedingt).  

[keine Beeinträchtigung]  
Es geht kein Entwicklungspotenzial verloren, da der 
Bereich im Anschluss an das Vorhaben in vergleich-
barer Qualität für eine Entwicklung zur Verfügung 
steht. 

− Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden sich 
Flächen mit dem Erhaltungszustand E im Vor-
habensbereich. Dementsprechend gehen etwa 
0,004 ha Fläche verloren, die über ein 
Entwicklungspotenzial verfügen (anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 6510 zu ent-
wickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 

− Zusätzlich werden Flächen in einem Umfang von 
etwa 1,895 ha innerhalb des FFH-Gebietes in 
Anspruch genommen, die ebenfalls über ein 
grundsätzliches Entwicklungspotenzial verfügen 
(anlagebedingt).  
 

[keine Beeinträchtigung]  
In den Teilbereichen, in denen zukünftig neue Deich-
böschungen (etwa 4,330 ha) entstehen, ist davon aus-
zugehen, dass kein Entwicklungspotenzial verloren 
geht, da die Bereiche für eine Entwicklung des Le-
bensraumtyps zur Verfügung stehen.  
Es gibt ohnehin keine Notwendigkeit, gerade die be-
troffenen Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 6510 
zu entwickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand 
im FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Um-
fang andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 

 
6 Voraussetzung für die Anwendung der Orientierungswerte ist, dass keine qualitativen Besonderheiten betroffen 
sein dürfen. Der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme eines Lebensraumtyps darf weiterhin nicht grö-
ßer als 1 % der Gesamtfläche des jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet beziehungsweise in einem definierten 
Teilgebiet sein. Im vorliegenden Fall beträgt der Flächenverlust etwa 0,34 %, da im FFH-Gebiet mindestens 
2.237 ha des Lebensraumtyps vorkommen (NLWKN 2022). Aufgrund dieses Flächenanteiles liegt der 
Orientierungswert für erhebliche Flächenverluste bei 500 m². 



126 Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
______________________________________________________________________________________________ 

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Verlust von Tierhabitaten   

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Braunkehlchen als 
charakteristische Art. Obwohl Habitatelemente 
innerhalb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist 
nicht davon auszugehen, dass es zu Populations-
einbußen im Bereich verbleibender Lebensraum-
typflächen kommt, zumal vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden 
(siehe Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen). Die 
Betroffenheit des Braunkehlchens wird als 
wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Feldlerche als charakteristische Art sind nicht zu 
erwarten. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 
Nachteilige Auswirkungen durch eine zusätzliche 
Aufhebung des Offenlandcharakters sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für Kie-
bitze als charakteristische Art sind nicht zu erwar-
ten. Die Art kommt im Untersuchungsgebiet nur als 
Rastvogel vor. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen der Schafstelze als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps. Obwohl Habi-
tatelemente innerhalb des FFH-Gebietes verloren 
gehen, ist nicht davon auszugehen, dass es zu Po-
pulationseinbußen im Bereich verbleibender 
Lebensraumtypflächen kommt,  zumal 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art 
ergriffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der 
Antragsunterlagen). Die Betroffenheit der 
Schafstelze wird als wertgebender Bestandteil des 
EU-Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Weißstorches als 
charakteristische Art. Obwohl Habitatelemente in-
nerhalb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht 
davon auszugehen, dass es zu Populationsein-
bußen im Bereich verbleibender Lebensraumtypflä-
chen kommt. Die Betroffenheit des Weißstorches 
wird als wertgebender Bestandteil des EU-Vogel-
schutzgebietes gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für Wie-
senpieper als charakteristische Art sind nicht zu 
erwarten.  
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Laubfröschen und 
Moorfröschen als charakteristische Arten des Le-
bensraumtyps. Obwohl Habitatelemente innerhalb 
des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht davon 
auszugehen, dass es zu Populationseinbußen im 
Bereich verbleibender Lebensraumtypflächen 
kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Heuschrecken als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps. Ob-
wohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes 
verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Populationseinbußen im Bereich verbleiben-
der Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Belastungen für Amphibien als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps werden durch geeigne-
te Schutzmaßnahmen vermieden (siehe Kap. 6). 
Relevante Auswirkungen sind nicht zu erwarten 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Es kommt vorhabensbedingt zu relevanten 
Störungen auf Braunkehlchen als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps. Das 
betroffene Vorkommen liegt aber außerhalb des 
relevanten Lebensraumtyps. 
Zu Populationseinbußen im Bereich verbleibender 
Lebensraumtypflächen kommt es nicht, zumal vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art er-
griffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der Antrags-
unterlagen). 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Relevante Störungen auf Feldlerchen als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Kiebitz als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. Die Art kommt im Untersuchungsgebiet 
nur als Rastvogel vor. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Schafstelzen als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Weißstorch als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Wiesenpieper als cha-
rakteristische Arten des Lebensraumtyps sind nicht 
zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation von Heuschrecken als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen von FFH-Lebens-
raumtypen durch Bau- und Betriebsstoffe oder 
Substrat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der bereits vor-

belasteten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu befürchten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Bau-
betrieb 

 

− Eine Zerstörung der Niststätten von Vögeln als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps wäh-
rend der Brutzeit wird vermieden (siehe Kap. 6) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Durch Schutzvorkehrungen (siehe Kap. 6) wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträchtigun-
gen von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Heuschrecken als charakteristische Arten des Le-
bensraumtyps können sich durch Flucht vor einem 
direkten vorhabensbedingten Zugriff entziehen. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu befürchten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Lebensraumtyp 9110 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− Es kommt zu keiner Inanspruchnahme des Le-
bensraumtyps (baubedingt oder anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

  

− Es kommt zu einer Inanspruchnahme von Flächen 
innerhalb des FFH-Gebietes (etwa 0,041 ha), die 
über ein gewisses Entwicklungspotenzial für den 
Lebensraumtypen verfügen (baubedingt).  
Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über 
den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich 
nicht im Vorhabensbereich. 

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 9110 zu 
entwickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Es kommt zu einer Inanspruchnahme von Flächen 
innerhalb des FFH-Gebietes (etwa 0,469 ha), die 
über ein gewisses Entwicklungspotenzial für den 
relevanten Lebensraumtypen verfügen 
(anlagebedingt).  
Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über 
den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich 
nicht im Vorhabensbereich. 

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 9110 zu ent-
wickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 

• Verlust von Tierhabitaten   

− Es kommt zu keinen Verlusten von Tierlebensräu-
men der charakteristischen Arten innerhalb des Le-
bensraumtyps. Dieser wird nicht unmittelbar in An-
spruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste der als Sommerquartier für Fledermäuse 
als charakteristische Arten des Lebensraumtyps 
potenziell geeigneten Höhlenbäume finden aus-
schließlich außerhalb des Lebensraumtyps statt. 
Obwohl darüber hinaus Habitatelement innerhalb 
des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht davon 
auszugehen, dass es zu Populationseinbußen im 
Bereich verbleibender Lebensraumtypflächen 
kommt.  
Der Lebensraumtyp wird nicht unmittelbar in An-
spruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für die  
Hohltaube als charakteristische Art sind nicht zu 
erwarten.  
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Buntspechte als charakteristische Art sind nicht zu 
erwarten. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Trauerschnäpper als charakteristische Art sind 
nicht zu erwarten. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Seeadlers als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps. Obwohl Habitat-
elemente innerhalb des FFH-Gebietes verloren 
gehen, ist nicht davon auszugehen, dass es zu Po-
pulationseinbußen im Bereich verbleibender Le-
bensraumtypflächen kommt. Die Betroffenheit des 
Seealders wird als wertgebender Bestandteil des 
EU-Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes]  

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Rotmilans als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps. Obwohl Habitat-
elemente innerhalb des FFH-Gebietes verloren 
gehen, ist nicht davon auszugehen, dass es zu Po-
pulationseinbußen im Bereich verbleibender Le-
bensraumtypflächen kommt. Die Betroffenheit des 
Rotmilans wird als wertgebender Bestandteil des 
EU-Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 
Der Lebensraumtyp wird nicht unmittelbar in An-
spruch genommen. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 



130 Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
______________________________________________________________________________________________ 

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Waldlaubsänger als charakteristische Art sind 
nicht zu erwarten. Obwohl Habitatelemente 
innerhalb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist 
nicht davon auszugehen, dass es zu 
Populationseinbußen im Bereich verbleibender 
Lebensraumtypflächen kommt. Der Lebensraumtyp 
wird nicht unmittelbar in Anspruch genommen. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Kleiber als charakteristische Art sind nicht zu 
erwarten. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für Fleder-
mäuse als charakteristische Arten des Lebens-
raumtyps nicht (baubedingt und anlagebedingt). 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für Vögel als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps nicht 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen auf Fledermäuse als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 
6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die Hohltaube als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Buntspecht als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Trauerschnäpper 
als charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Seeadler als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 
6) nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Rotmilane als charakte-
ristische Arten des Lebensraumtyps sind unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 
6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Waldlaubsänger als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Kleiber als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der bereits vor-

belasteten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu befürchten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Lebensraumtyp 9190 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− 21 m² Verlust des Lebensraumtyps (baubedingt)  
− 2.956 m² Verlust des Lebensraumtyps 

(anlagebedingt) 

B3-1: Erheblich: der Flächenverlust liegt über den 
Orientierungswerten des Bundesamtes für 
Naturschutz für erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Flächeninanspruchnahme (LAMBRECHT & TRAUTNER 
(2007)7.  
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

  

− Es kommt zu einer Inanspruchnahme von Flächen 
innerhalb des FFH-Gebietes (etwa 0,041 ha), die 
über ein gewisses Entwicklungspotenzial für den 
Lebensraumtypen verfügen (baubedingt).  
Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über 
den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich 
nicht im Vorhabensbereich. 

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 9190 zu 
entwickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 

 
7 Voraussetzung für die Anwendung der Orientierungswerte ist, dass keine qualitativen Besonderheiten betroffen 
sein dürfen. Der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme eines Lebensraumtyps darf weiterhin nicht grö-
ßer als 1 % der Gesamtfläche des jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet beziehungsweise in einem definierten 
Teilgebiet sein. Im vorliegenden Fall beträgt der Flächenverlust etwa 0,06 %, da im FFH-Gebiet mindestens 
476 ha des Lebensraumtyps vorkommen (NLWKN 2022). Aufgrund dieses Flächenanteiles liegt der 
Orientierungswert für erhebliche Flächenverluste bei 1.000 m². 



132 Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
______________________________________________________________________________________________ 

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Es kommt zu einer Inanspruchnahme von Flächen 
innerhalb des FFH-Gebietes (etwa 0,469 ha), die 
über ein gewisses Entwicklungspotenzial für den 
relevanten Lebensraumtypen verfügen 
(anlagebedingt).  
Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über 
den Erhaltungszustand E verfügen, finden sich 
nicht im Vorhabensbereich. 

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 9190 zu ent-
wickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 

• Verlust von Tierhabitaten   

− Verluste der als Sommerquartier für Fledermäuse 
als charakteristische Arten des Lebensraumtyps 
potenziell geeigneten Höhlenbäume finden aus-
schließlich außerhalb des Lebensraumtyps statt. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt, zumal 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Arten-
gruppe ergriffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der 
Antragsunterlagen) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für Gar-
tenbaumläufer als charakteristische Arten sind 
nicht zu erwarten.  
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Kleinspechte sind nicht zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Mittelspechte sind nicht zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Rotmilans als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps. Obwohl Habitat-
elemente innerhalb des FFH-Gebietes verloren 
gehen, ist nicht davon auszugehen, dass es zu Po-
pulationseinbußen im Bereich verbleibender Le-
bensraumtypflächen kommt. Die Betroffenheit des 
Rotmilans wird als wertgebender Bestandteil des 
EU-Vogelschutzgebietes gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Schwarzstorche sind nicht zu erwarten, zumal die 
Art lediglich als Nahrungsgast nachgewiesen 
wurde (sporadisches Vorkommen). 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für den 
Waldlaubsäger sind nicht zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 
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− Verluste beziehungsweise Veränderungen für den 
Waldkauz sind nicht zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. 
Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. 

−  Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Eremiten als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps. Obwohl 
Habitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes 
verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Populationseinbußen im Bereich verblei-
bender Lebensraumtypflächen kommt. Die Betrof-
fenheit der Art wird als Anhang II-Art gesondert 
gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
 
 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte 
Betrachtung als Anhang II-Art] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für Fleder-
mäuse als charakteristische Arten des Lebens-
raumtyps nicht (baubedingt und anlagebedingt). 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für den 
Eremiten als charakteristische Art des Lebens-
raumtyps nicht (baubedingt und anlagebedingt). 

− Relevante Trenneffekte ergeben sich für Vögel als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps nicht 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen auf Fledermäuse als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 
6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Gartenbaumläufer als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Mittelspechte als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Kleinspechte als charak-
teristische Arten des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Rotmilane als charakte-
ristische Arten des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten.. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Schwarzstorche als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Waldlaubsänger als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Waldkauz als charak-
teristische Arten des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 
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− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen von FFH-Lebens-
raumtypen durch Bau- und Betriebsstoffe oder 
Substrat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der bereits vor-

belasteten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Eine Zerstörung der Niststätten von Vögeln als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps wäh-
rend der Brutzeit wird vermieden (siehe Kap. 6) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Durch die Kontrolle potenzieller Höhlenbäume 
(siehe Kap. 6) kann sichergestellt werden, dass es 
zu keinen Individuenverlusten bei Fledermäusen 
als charakteristische Arten des Lebensraumtyps 
kommt. 

− Eine Zerstörung der Habitatbäume des Eremiten 
als charakteristische Art des Lebensraumtyps wird 
vermieden (siehe Kap. 6). Die Habitatbäume 
befinden sich außerhalb des Eingriffsbereichs. 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte 
Betrachtung als Anhang II-Art] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu befürchten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 

Lebensraumtyp 91E0 
• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 

und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− Es kommt zu keiner Inanspruchnahme des Le-
bensraumtyps (baubedingt oder anlagebedingt)  

[keine Beeinträchtigung] 
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− Die meisten Gewässerufer innerhalb des FFH-
Gebietes in den für den Lebensraumtyp geeigneten 
und vom Vorhaben in Anspruch genommenen 
Bereichen weisen bereits aktuell Vorkommen des 
Lebensraumtyps 91E0 oder anderer relevanter 
Lebensraumtypen auf, so dass hier über den 
aktuellen Bestand hinaus kein 
Entwicklungspotenzial verloren geht. Einige 
Uferbereiche weisen jedoch keine 
Lebensraumtypen auf, so dass es hier zu einem 
Verlust von Flächen mit einem gewissen 
Entwicklungspotenzial für den relevanten 
Lebensraumtyp im Umfang von 0,030 ha kommt. 
Es geht aber über den aktuellen Bestand hinaus 
kein Entwicklungs-potenzial verloren, da der 
Bereich im Anschluss an das Vorhaben in 
vergleichbarer Qualität für eine Entwicklung zur 
Verfügung steht. Bereiche, die nach der FFH-
Basiserfassung über den Erhaltungszustand E 
verfügen, finden sich nicht im Vorhabensbereich. 

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 91E0* zu ent-
wickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 

• Verlust von Tierhabitaten   

Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Bibers als charakteris-
tische Art mit geringer Bedeutung (keine 
essenziellen Teillebensräume). Obwohl 
Habitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes 
verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Populationseinbußen im Bereich 
verbleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die 
Betroffenheit der Art wird als Anhang II-Arten 
gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als Anhang II-Arten] 
 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Fischotters als cha-
rakteristische Art. Obwohl Habitatelemente inner-
halb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht 
davon auszugehen, dass es zu Populationseinbu-
ßen im Bereich verbleibender Lebensraumtypflä-
chen kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste der als Sommerquartier für Fledermäuse 
als charakteristische Arten des Lebensraumtyps 
potenziell geeignete Höhlenbäume finden nur 
außerhalb des Lebensraumtyps statt. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt, zumal 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Arten-
gruppe ergriffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der 
Antragsunterlagen). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen der Beutelmeise als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Blaukehlchen als charakteristische Art sind nicht 
zu erwarten. Zu einer unmittelbaren Betroffenheit 
der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für den 
Eisvogel als charakteristische Art sind nicht zu er-
warten. Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art 
durch das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 
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− Verluste beziehungsweise Veränderungen für Gar-
tengrasmücken als charakteristische Art sind nicht 
zu erwarten. Zu einer unmittelbaren Betroffenheit 
der Art durch das Vorhaben kommt es nicht. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Gelbspötter als charakteristische Art sind nicht zu 
erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Kleinspechte als charakteristische Art sind nicht 
zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen der Nachtigall als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Be-
troffenheit der Nachtigall wird als wertgebender Be-
standteil des EU-Vogelschutzgebietes gesondert 
gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 
 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Pirols als charakteristi-
sche Art des Lebensraumtyps.  
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Be-
troffenheit des Piroles wird als wertgebender Be-
standteil des EU-Vogelschutzgebietes gesondert 
gewürdigt. 

 [gesonderte Betrachtung als wertgebender 
Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich für Biber und Fisch-
otter als charakteristische Arten des Lebensraum-
typs nicht (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Trenneffekte ergeben sich für Fledermäuse als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps nicht 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen auf den Fischotter und Bi-
ber als charakteristische Arten des Lebensraum-
typs sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen 
(vergleiche Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Fledermäuse als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 
6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Beutelmeise als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Blaukehlchen als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 
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Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Relevante Störungen auf den Eisvogel als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 
6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Gartengrasmücken als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Gelbspötter als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Kleinspechte als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die Nachtigall als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Pirol als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu er-
warten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Rohrammern als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation 
ergibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der bereits vor-

belasteten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu befürchten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Eine Zerstörung der Niststätten von Vögeln als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps wäh-
rend der Brutzeit wird vermieden, indem ein Eingriff 
in den Lebensraumtyp verhindert wird (siehe 
Kap. 6) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Durch die Vermeidung von Eingriffen in diesen 
Lebensraumtyp (siehe Kap. 6) kann sichergestellt 
werden, dass es zu keinen Individuenverlusten bei 
Fledermäusen als charakteristische Arten des 
Lebensraumtyps kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 
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Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu befürchten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Lebensraumtyp 91F0 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens 

 

− 191 m² Verlust des Lebensraumtyps (baubedingt)  
− 2.396 m² Verlust des Lebensraumtyps 

(anlagebedingt) 
 

B5-1: Erheblich: der Flächenverlust liegt über den 
Orientierungswerten des Bundesamtes für 
Naturschutz für erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Flächeninanspruchnahme (LAMBRECHT & TRAUTNER 
(2007)8.  
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

  

− Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden sich 
keine Flächen mit dem Erhaltungszustand E im 
Vorhabensbereich. Dementsprechend kommt es 
nicht zu einem Verlust von Flächen, die über ein 
besonderes Entwicklungspotenzial verfügen. 
(baubedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 
 

− Es werden jedoch Flächen in einem Umfang von 
0,233 ha in Anspruch genommen, die über ein 
grundsätzliches Entwicklungspotenzial verfügen 
(baubedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 91F0 zu ent-
wickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt. 

Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden sich 
keine Flächen mit dem Erhaltungszustand E im 
Vorhabensbereich. Dementsprechend kommt es 
nicht zu einem Verlust von Flächen, die über ein 
besonderes Entwicklungspotenzial verfügen. 
(anlagebedingt).  
Es werden jedoch Flächen in einem Umfang von 
0,604 ha in Anspruch genommen, die über ein 
grundsätzliches Entwicklungspotenzial verfügen 
(baubedingt). 

[keine Beeinträchtigung]  
Es gibt keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 91F0 zu 
entwickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im 
FFH-Gebiet gibt 

 
8 Voraussetzung für die Anwendung der Orientierungswerte ist, dass keine qualitativen Besonderheiten betroffen 
sein dürfen. Der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme eines Lebensraumtyps darf weiterhin nicht grö-
ßer als 1 % der Gesamtfläche des jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet beziehungsweise in einem definierten 
Teilgebiet sein. Im vorliegenden Fall beträgt der Flächenverlust etwa 0,05 %, da im FFH-Gebiet mindestens 
527 ha des Lebensraumtyps vorkommen (NLWKN 2022a). Aufgrund dieses Flächenanteiles liegt der 
Orientierungswert für erhebliche Flächenverluste bei 500 m². 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-1 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Verlust von Tierhabitaten   

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Bibers als charakteris-
tische Art mit geringer Bedeutung (keine 
essentiellen Teillebensräume). Obwohl 
Habitatelemente innerhalb des FFH-Gebietes 
verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Populationseinbußen im Bereich 
verbleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die 
Betroffenheit der Art wird als Anhang II-Art 
gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte 
Betrachtung als Anhang II-Art] 
 

 
 
 
 
 
 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen des Heldbockes und des 
Eremiten als charakteristische Arten des 
Lebensraumtyps. Obwohl Habitatelemente inner-
halb des FFH-Gebietes verloren gehen, ist nicht 
davon auszugehen, dass es zu Populationsein-
bußen im Bereich verbleibender Lebensraumtyp-
flächen kommt. Die Betroffenheit der Art wird als 
Anhang II-Art gesondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte 
Betrachtung als Anhang II-Arten] 

− einige wenige der als Sommerquartier für 
Fledermäuse als charakteristische Arten des 
Lebensraumtyps potenziell geeignete 
Höhlenbäume gehen innerhalb des 
Lebensraumtyps verloren. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt, zumal 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Arten-
gruppe ergriffen werden (siehe Unterlage 3.2.2 der 
Antragsunterlagen). 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Grauschnäpper als charakteristische Art sind nicht 
zu erwarten, obwohl es zum Verlust eines 
Brutpaares kommt. Zu Populationseinbußen im 
Bereich verbleibender Lebensraumtypflächen 
kommt es nicht, zumal vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden 
(siehe Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen). 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Grünspechte sind nicht zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Kleinspechte sind nicht zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Mittelspechte sind nicht zu erwarten. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt.  
 
 
 
 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen der Nachtigall als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps.  
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Be-
troffenheit der Nachtigall wird als wertgebender Be-
standteil des EU-Vogelschutzgebietes gesondert 
gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 
 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Pirols als charakteristi-
sche Art des Lebensraumtyps.  
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Be-
troffenheit des Pirols wird als wertgebender Be-
standteil des EU-Vogelschutzgebietes gesondert 
gewürdigt. 

B5-1: Erheblich: Zwei der besiedelten und bereits 
sehr kleinen (2,3 ha, 1,5 ha) Gehölzbestände werden 
durch das Vorhaben noch verkleinert. Der Abstand 
zum benötigten Raumbedarf von 4 bis 50 ha (FLADE 
1994) wird dadurch noch vergrößert (laut WASSMANN 
(1990) Reviergrößen von 5 bis etwa 50 ha in Südost-
Niedersachsen). Somit ist ein Verlust der beiden 
Reviere nicht auszuschließen. Wegen der langen 
Habitatentwicklungszeit (etwa 50 Jahre) sind 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen hier nicht 
möglich. 
Da mittels Orientierungswerten bereits eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Lebensraumtyps festgestellt 
wurde, kann auf eine separate 
Erheblichkeitsbewertung der charakteristischen Arten 
verzichtet werden (vergleiche WULFERT et al. 2016).  
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 
[gesonderte Betrachtung als wertgebender 
Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes] 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Rotmilans als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps.  
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Bet-
roffenheit des Rotmilans wird als wertgebender Be-
standteil des EU-Vogelschutzgebietes gesondert 
gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 
 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Schwarzmilans als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps.  
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Be-
troffenheit des Schwarzmilans wird als wertgeben-
der Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes ge-
sondert gewürdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 
 

− Es kommt zum Verlust und Veränderungen von Le-
bensraumkomplexen des Seeadlers als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps.  
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Be-
roffenheit des Seeadlers wird als wertgebender Be-
standteil des EU-Vogelschutzgebietes gesondert 
gewürdigt.  
 
 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte Be-
trachtung als wertgebender Bestandteil des EU-
Vogelschutzgebietes] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Schwarzstorch 
charakteristische Art des Lebensraumtyps. 
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt.  

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Waldwasserläufer als charakteristische Arten sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verluste beziehungsweise Veränderungen für 
Wespenbussarde als charakteristische Arten sind 
nicht zu erwarten, zumal die Art lediglich als 
Durchzügler nachgewiesen wurde (sporadisches 
Vorkommen). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen von Rotbauchunken als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps.   
Obwohl Habitatelemente innerhalb des FFH-Ge-
bietes verloren gehen, ist nicht davon auszugehen, 
dass es zu Populationseinbußen im Bereich ver-
bleibender Lebensraumtypflächen kommt. Die Be-
troffenheit der Anhang II-Art wird gesondert ge-
würdigt. 

[keine Beeinträchtigung, jedoch gesonderte 
Betrachtung als Anhang II-Art] 
 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich für den Biber als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps nicht 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Trenneffekte ergeben sich für Fledermäuse als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps nicht 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Belastungen für Amphibien als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps werden durch geeigne-
te Schutzmaßnahmen vermieden (siehe Kap. 6). 
Relevante Auswirkungen sind nicht zu befürchten 
(baubedingt und anlagebedingt). 

− Trenneffekte ergeben sich für Vögel als charakte-
ristische Arten des Lebensraumtyps nicht (baube-
dingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen auf den Biber als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps sind unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 
6) nicht zu erwarten 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Fledermäuse als charak-
teristische Arten des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten 

− Relevante Störungen auf Heldbock und Eremit 
als charakteristische Arten des Lebensraumtyps 
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen 
(vergleiche Kap. 6) nicht zu erwarten 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Gartenbaumläufer, Klei-
ber, Schwanzmeise und Sumpfmeise als charak-
teristische Arten des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

 
 
 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Relevante baubedingte Störungen auf 
Grauschnäppers als charakteristische Art des 
Lebensraumtyps können ausgeschlossen werden, 
obwohl ein Vorkommen innerhalb der 
artspezifischen Fluchtdistanz im Lebensraumtyp 
vorkommt. Eine vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme stellt sicher, dass sich der 
Bestand des Grauschnäppers innerhalb des 
Lebenraumtyps nicht temporär reduziert (siehe 
Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Grünspechte als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Kleispechte als charak-
teristische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Mittelspechte als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die Nachtigall als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Pirol als charakteris-
tische Art des Lebensraumtyps sind nicht zu erwar-
ten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Rotmilane als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Schwarzmilane als cha-
rakteristische Art des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten. 

− Relevante Störungen auf Seeadler als charakte-
ristische Art des Lebensraumtyps sind unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen (vergleiche 
Kap. 6) nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Schwarzstorch als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf Waldwasserläufer als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf den Wespenbussard als 
charakteristische Art des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen von FFH-Lebens-
raumtypen durch Bau- und Betriebsstoffe oder 
Substrat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der bereits vor-

belasteten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps sind 
nicht zu erwarten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Bau-
betrieb 

 

− Eine Zerstörung der Niststätten von Vögeln als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps wäh-
rend der Brutzeit wird vermieden (siehe Kap. 6) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Durch die Kontrolle potenzieller Höhlenbäume 
(siehe Kap. 6) wird sichergestellt, dass es zu 
keinen Individuenverlusten bei Fledermäusen als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps 
kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

− Durch Schutzvorkehrungen (siehe Kap. 6) wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Beeinträchtigun-
gen von Amphibien als charakteristische Arten 
des Lebensraumtyps kommt. 

− Eine Zerstörung der Habitatbäume des Held-
bockes oder des Eremiten als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps wird durch die Planung 
vermieden (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 
 
 
 
[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation von 
charakteristischen Arten des Lebensraumtyps ist 
nicht zu befürchten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Heldbock und Eremit 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens und dadurch Verlust von 
Tierhabitaten  

 

− Von den Arten aktuell besiedelte Bäume werden 
durch die Planung und durch geeignete 
Vorkehrungen erhalten. Es kommt jedoch zu 
Verlusten und Veränderungen möglicher 
zukünftiger Brutbäume (Wald- und 
Gehölzbestände, Altbäume beziehungsweise 
Bäume ab einem Brusthöhendurchmesser von 80 
cm) auf annähernd 0,01 ha innerhalb des FFH-
Gebietes (baubedingt) sowie etwa 0,15 ha 
innerhalb des FFH-Gebietes anlagebedingt im 
Aktionsraum des Heldbocks und des Eremiten. 
Obwohl insgesamt Habitatelemente in großem Um-
fang innerhalb des FFH-Gebietes verbleiben, ist 
nicht vollständig auszuschließen, dass es zu nach-
teiligen Auswirkungen kommt. 

B6-1: Erheblich: Es verbleiben zwar großflächige 
Ausweichmöglichkeiten, doch liegt der Flächenentzug 
innerhalb des Aktionsradius der Arten über den Ori-
entierungswerten für diese Käferarten (Stufe I / 
Grundwert: 160 m² (Heldbock), 40 m² (Eremit), 
LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Somit ist vorsorglich 
davon auszugehen, dass eine erhebliche Beeinträch-
tigung vorliegt. 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich für Heldbock und 
Eremit nicht (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des 
Baubetriebes 

 

− Relevante Störungen auf den Heldbock und den 
Eremiten sind unter Beachtung der 
Schutzmaßnahmen (vergleiche Kap. 6) nicht zu 
erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen auf den Heldbock und den 
Eremiten sind nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Belastungen können durch geeignete Maßnahmen 
vermieden werden (siehe Kap. 6). 
Relevante Störungen auf den Heldbock und den 
Eremiten sind nicht zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu nachteiligen Auswirkungen auf den 
Heldbock und den Eremiten kommt (siehe Kap. 
6). 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der vorbelaste-

ten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf den 
Heldbock und den Eremiten sind nicht zu 
befürchten (betriebsbedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation ist 
nicht zu erwarten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-1 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Biber und Fischotter 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens und dadurch Verlust von 
Tierhabitaten  

 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
potenziellen Landlebensräumen ohne besondere 
Bedeutung für die Arten (Grünland am Deichfuß 
und auf dem Deich) auf annähernd 0,082 ha 
innerhalb des FFH-Gebietes (baubedingt) sowie 
etwa 0,107 ha innerhalb des FFH-Gebietes 
anlagebedingt des Bibers im Bereich nicht 
essenzieller Teillebensräume. 

− Da die betroffenen Habitate keine besondere Re-
levanz für die Art haben, haben die Verluste keinen 
Einfluss auf den Erhaltungszustand der Population 
des Bibers. 

[keine Beeinträchtigung] 
Es geht lediglich Grünland am Deichfuß ohne 
besondere Bedeutung für die Arten verloren. 
Essenzielle Teillebensräume sind nicht betroffen. 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen auf annähernd 0,082 ha 
innerhalb des FFH-Gebietes (baubedingt) sowie 
etwa 0,107 ha innerhalb des FFH-Gebietes 
anlagebedingt des Fischotters im Bereich nicht 
essenzieller Teillebensräume.  
Da die betroffenen Habitate keine besondere Re-
levanz für die Art haben, haben die Verluste keinen 
Einfluss auf den Erhaltungszustand der Population 
des Fischotters. 

[keine Beeinträchtigung] 
Es geht lediglich Grünland am Deichfuß ohne beson-
dere Bedeutung für die Arten verloren. Essenzielle 
Teillebensräume sind nicht betroffen. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich für Biber und Fisch-
otter nicht (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des 
Baubetriebes 

 

− Relevante Störungen auf den Biber und Fisch-
otter sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen 
(vergleiche Kap. 6) nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen auf Anhang II-Arten sind nicht 
zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Belastungen können durch geeignete Maßnahmen 
vermieden werden (siehe Kap. 6). 
Relevante Störungen auf Anhang II-Arten sind nicht 
zu befürchten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu nachteiligen Auswirkungen auf 
Anhang II-Arten kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der vorbelaste-

ten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf An-
hang II-Arten sind nicht zu befürchten (betriebsbe-
dingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation ist 
nicht zu erwarten. Im Rahmen des Gebietsmana-
gements möglicherweise gebotene Schutzmaß-
nahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Kammmolch 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens und dadurch Verlust von 
Tierhabitaten 

 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen (Acker, Grünland, Laub-
wald und weitere Gehölzbestände) auf annähernd 
0,59 ha zusätzlich 0,90 ha (BE-Fläche) innerhalb 
des FFH-Gebietes (baubedingt) sowie auf etwa 
7,75 ha (davon wird ca. 5,80 ha Grünlandfläche 
nach Umsetzung der Baumaßnahmen wieder zu 
Grünland entwickelt. Daher entsteht insgesamt ein 
dauerhafter Lebensraumverlust oder -umwandlung 
auf ca. 1,95 ha) innerhalb des FFH-Gebietes 
(anlagebedingt) von Kammmolchen im Bereich 
potenzieller, nicht essenzieller Land- und 
Winterlebebräume der Art. 
Obwohl insgesamt Habitatelemente in großem Um-
fang innerhalb des FFH-Gebietes verbleiben, ist 
nicht vollständig auszuschließen, dass es zu nach-
teiligen Auswirkungen kommt.  

B7-1: Erheblich: Es verbleiben zwar großflächige 
Ausweichmöglichkeiten, doch liegt der Flächenentzug 
innerhalb des Aktionsradius der Art um sieben besie-
delte und drei vormals besiedelte Gewässer über dem 
Orientierungswert für diese Art (Stufe I / Grundwert: 
640 m², LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Somit ist vor-
sorglich, auch vor dem Hintergrund einer möglichen 
Wiederbesiedlung (Entwicklungsgebot), davon aus-
zugehen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung vor-
liegt. 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Belastungen für Amphibien werden durch geeig-
nete Schutzmaßnahmen vermieden (siehe Kap. 6).  
Relevante Auswirkungen auf die Anhang II-Art sind 
nicht zu erwarten (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen der Anhang II-Art sind nicht 
zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Relevante Störungen der Anhang II-Art sind nicht 
zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen der Anhang II-Art sind nicht 
zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu nachteiligen Auswirkungen auf die 
Anhang II-Art kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der vorbelaste-

ten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf die An-
hang II-Art sind nicht zu befürchten (betriebsbe-
dingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation der 
Anhang II-Art sind nicht zu befürchten. Im Rahmen 
des Gebietsmanagements möglicherweise gebote-
ne Schutzmaßnahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Rotbauchunke 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie Flächeninanspruchnahme 
durch den Deich, den neuen Deichverteidigungsweg, 
die neue Kreisstraße, Deichüberfahrten, Zufahrten, 
Unterhaltungswege, den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, Ausweichen, Mulden 
sowie Bankette und sonstige Befestigungen sowie 
innerhalb des Schutzstreifens und dadurch Verlust von 
Tierhabitaten  

 

− Es kommt zu Verlusten und Veränderungen von 
Lebensraumkomplexen (Acker, Grünland, Stau-
denfluren und Gehölzbestände) auf annähernd 
insgesamt 0,56 zusätzlich 0,90 ha (BE-Fläche) ha 
innerhalb des FFH-Gebietes (baubedingt) sowie 
insgesamt etwa 5,91 ha (davon wird 5,80 ha 
ehemalige Grünfläche wieder zu Grünfläche nach 
Umsetzung entwickelt, daher insgesant ca. 0,11 ha 
Lebensraumverlust oder Umwandlung in anderen 
Lebensraum) innerhalb des FFH-Gebietes 
(anlagebedingt) der Rotbauchunke. 
Obwohl umfangreiche Habitatelemente innerhalb 
des FFH-Gebietes verbleiben, ist nicht vollständig 
auszuschließen, dass es zu nachteiligen Auswir-
kungen kommt. 

B8-1: Erheblich: Im Fall der Landlebensräume, ver-
bleiben zwar großflächige Ausweichmöglichkeiten und 
teilweise sind nur bedingt geeignete Habitate betrof-
fen, doch liegt der Flächenentzug innerhalb des mög-
lichen Aktionsradius der Art um fünf besiedelte Ge-
wässer und zwei ehemals besiedelte Gewässer vor 
dem Hintergrund einer möglichen Wiederbesiedlung 
(Entwicklungsgebot) über dem Orientierungswert für 
diese Art (Stufe I / Grundwert: 640 m², LAMBRECHT & 

TRAUTNER 2007). 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Belastungen für Amphibien als charakteristische 
Arten des Lebensraumtyps werden durch geeigne-
te Schutzmaßnahmen vermieden (siehe Kap. 6).  
Relevante Auswirkungen auf die Anhang II-Art sind 
nicht zu erwarten (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen auf die innerartliche Kommu-
nikation der Anhang II-Art sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-1 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf die Anhang II-Art sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
gibt sich nicht.  
Relevante Störungen auf die Anhang II-Art sind 
nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu nachteiligen Auswirkungen auf die 
Anhang II-Art kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung]  

• Schad- und Nährstoffbelastungen von Tierhabitaten, 
Vegetations- und Pflanzenbeständen  
− Es ergibt sich keine Verschärfung der vorbelaste-

ten Situation. Nachteilige Auswirkungen auf die 
Anhang II-Art sind nicht zu erwarten (betriebsbe-
dingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Eine Verschärfung der Gefährdungssituation der 
Anhang II-Art sind nicht zu befürchten. Im Rahmen 
des Gebietsmanagements möglicherweise gebo-
tene Schutzmaßnahmen werden nicht vereitelt. 

[keine Beeinträchtigung] 
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Tab. 7-3: Bewertung der Erheblichkeit der vorhabensbedingten 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Nr. 74. 
 

Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 5 
(siehe Kap. 13.2) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-2 
1) Erhaltung der Fließgewässer- und Auendynamik der 
Elbe und ihrer Nebenflüsse, insbesondere Erhaltung 
des Einflusses der Frühjahrs- und Sommer-
hochwässer, von natürlichen Erosions- und 
Sedimentationsvorgängen außendeichs sowie der 
Qualmwasserbildungen binnendeichs 

Das Erhaltungsziel ist vom Vorhaben nicht betroffen. 
Eine Beeinträchtigung der Fließgewässer- und 
Auendynamik der Elbe und ihrer Nebenflüsse ist durch 
das Vorhaben nicht gegeben, da der Elbedeich bereits 
besteht. 
Nachteilige Auswirkungen durch den breiteren und 
höheren Deich ergeben sich nicht, da analog zum 
Flügeldeich der bestehende Fußpunkt als Aus-
gangspunkt für die Planungen genommen wurde und die 
bestehende Deichlinie schon über 1 : 3 geneigte 
Böschungen verfügt. Somit wird kein Einbau oder eine 
Vordeichung in den Hochwasserabflussquerschnitt 
vorgenommen und der benötigte Platzbedarf binnenseits 
in Anspruch genommen. Somit ergeben sich keine 
negativen Auswirkungen auf das Abflussverhalten einer 
möglichen Hochwasserwelle (schriftliche Mitteilung des 
NLWKN – E-Mail vom 17.9.2020, vergleiche Unterlage 
3.1 der Antragsunterlagen - Unterlage zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung). 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

2) Erhaltung von Hartholz-Auenwäldern (91F0), 
Auenwäldern mit Erle, Esche und Weide (91E0) sowie 
feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern (9160) unter 
Aufrechterhaltung periodischer Überflutung, 
Bewahrung wechselfeuchter bis nasser 
Standortverhältnisse und Förderung einer natürlichen 
Verjüngung 

Der Lebensraumtyp 9160 ist vom Vorhaben nicht 
betroffen und es geht auch kein Entwicklungspotenzial 
für diesen Lebensraumtyp verloren.  
 
Durch das Vorhaben kommt es aber zum Verlust von 
Waldbeständen des Lebensraumtyps 91F0 (2.396 m² für 
dauerhafte- und 191 m² für temporäre 
Flächeninanspruchnahme). Da die Orientierungswerte 
für vollständigen Flächenverlust überschritten werden, 
handelt es sich um eine erhebliche Beeinträchtigung. 
Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden sich 
innerhalb des FFH-Gebietes keine Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. 
Dementsprechend kommt es nicht zu einem Verlust von 
Flächen, die über ein besonderes Entwicklungspotenzial 
verfügen. Es werden jedoch Flächen in einem Umfang 
von 0,837 ha in Anspruch genommen, die über ein 
grundsätzliches Entwicklungspotenzial verfügen. 
 
Zum Verlust von Waldbeständen des Lebensraumtyps 
91E0 kommt es durch das Vorhaben nicht.  

 Einige beanspruchte Uferbereiche weisen keine 
Lebensraumtypen auf, so dass es hier zu einem Verlust 
von Flächen mit einem gewissen Entwicklungspotenzial 
für den relevanten Lebensraumtyp 91E0 im Umfang 
von 0,030 ha kommt. Es geht aber über den aktuellen 
Bestand hinaus kein Entwicklungspotenzial verloren, da 
der Bereich im Anschluss an das Vorhaben in 
vergleichbarer Qualität für eine Entwicklung zur 
Verfügung steht. Bereiche, die nach der FFH-
Basiserfassung über den Erhaltungszustand E verfügen, 
finden sich nicht im Vorhabensbereich beziehungsweise 
haben sich mittlerweile zu dem angestrebten 
Lebensraumtyp entwickelt. 
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 5 
(siehe Kap. 13.2) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-2 
 
Resümee: Das Vorhaben führt in Bezug auf die 
Lebensraumtypen 9160 und 91E0 zu keinen 
Beeinträchtigungen der für das Erhaltungsziel 
maßgeblichen Bestandteile. Das Vorhaben führt aber in 
Bezug auf den Lebensraumtyp 91F0 zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der für das Erhaltungsziel 
maßgeblichen Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhal-
tungsziel nicht verträglich. 

3) Erhaltung von Moorwäldern (91D0) unter Erhaltung 
nasser und nährstoffarmer Standortverhältnisse und 
Förderung einer natürlichen Verjüngung 

Der entsprechende Lebensraumtyp ist vom Vorhaben 
nicht betroffen. Auch geht kein Entwicklungspotenzial 
verloren.  
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

4) Erhaltung von bodensauren Eichenwäldern auf 
Sand (9190), Hainsimsen-Buchenwäldern (9110) und 
Waldmeister-Buchenwäldern (9130) unter Erhaltung 
der jeweils charakteristischen Standortverhältnisse und 
Förderung einer natürlichen Verjüngung 

Die Lebensraumtypen 9110 und 9130 sind vom 
Vorhaben nicht betroffen.  
 
Durch das Vorhaben kommt es zum Verlust von 
Waldbeständen des Lebensraumtyps 9190 (2.956 m² für 
dauerhafte- und 21 m² für temporäre 
Flächeninanspruchnahme). Da die Orientierungswerte 
für vollständigen Flächenverlust überschritten werden, 
handelt es sich um eine erhebliche Beeinträchtigung. 
 
Es kommt zu einer Inanspruchnahme von Flächen (etwa 
0,510 ha) innerhalb des FFH-Gebietes, die über ein 
gewisses Entwicklungspotenzial für die 
Lebensraumtypen 9110 und 9190 verfügen. Flächen, die 
nach der FFH-Basiserfassung den Erhaltungszustand E 
aufweisen, sind nicht betroffen. Es gibt keine 
Notwendigkeit, gerade die betroffenen Flächen hin zum 
FFH-Lebensraumtyp 9110 oder 9190 zu entwickeln, um 
einen günstigen Erhaltungszustand im FFH-Gebiet 
sicherzustellen, da es in großem Umfang andere 
mindestens ebenso geeignete Flächen im FFH-Gebiet 
gibt. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt in Bezug auf die Le-
bensraumtypen 9110 und 9130 zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Das Vorhaben führt aber in Bezug auf den 
Lebensraumtyp 9190 zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der für das Erhaltungsziel 
maßgeblichen Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhal-
tungsziel nicht verträglich. 

5) Erhaltung von Fließgewässern mit flutender 
Wasservegetation (3260); Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen durch Nähr- und Schadstoffe oder 
wassergebundene Erholungsnutzungen 

Der entsprechende Lebensraumtyp ist vom Vorhaben 
nicht betroffen. Auch geht kein Entwicklungspotenzial 
verloren. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

6) Erhaltung von Flüssen mit Gänsefuß- und 
Zweizahn-Vegetation auf Schlammbänken (3270) 
sowie von feuchten Hochstaudenfluren (6430) 

Der Lebensraumtyp 3270 ist vom Vorhaben nicht 
betroffen. Auch geht diesbezüglich kein Entwick-
lungspotenzial verloren. 
 
Durch das Vorhaben kommt es aber zum Verlust von 
Hochstaudenfluren des Lebensraumtyps 6430 (21 m² für 
dauerhafte und 3 m² für temporäre Flächeninanspruch-
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 5 
(siehe Kap. 13.2) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-2 
nahme). Der Flächenverlust liegt unter den 
Orientierungswerten des Bundesamtes für Naturschutz 
für erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Flächeninanspruchnahme. Da von einer kumulierenden 
Wirkung mit anderen Projekten und Plänen zu rechnen 
ist, wird von einer erheblichen Beeinträchtigung 
ausgegangen. 
Da die Gewässerufer innerhalb des FFH-Gebietes in 
den für den Lebensraumtyp geeigneten und vom 
Vorhaben in Anspruch genommenen Bereichen bereits 
aktuell Vorkommen des Lebensraumtyps 6430 oder 
anderer relevanter Lebensraumtypen aufweisen, geht 
über den aktuellen Bestand hinaus kein 
Entwicklungspotenzial verloren (baubedingt und 
anlagebedingt). Bereiche, die nach der FFH-
Basiserfassung über den Erhaltungszustand E verfügen, 
finden sich nicht im Vorhabensbereich. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt in Bezug auf den 
Lebensraumtyp 3270 zu keiner Beeinträchtigung der für 
das Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile. Das 
Vorhaben führt aber in Bezug auf den Lebensraumtyp 
6430 zu einer erheblichen Beeinträchtigung der für das 
Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile. Es ist somit 
mit dem Erhaltungsziel nicht verträglich. 

7) Erhaltung von natürlichen nährstoffreichen Seen mit 
Laichkraut- oder Froschbiss-Vegetation (3150); 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen durch 
Schadstoffe oder dauerhafte Beseitigung durch 
Gewässerunterhaltung 

Der Lebensraumtyp 3150 ist vom Vorhaben nicht 
betroffen. Auch geht diesbezüglich kein Entwick-
lungspotenzial verloren. 
Flächen, die nach der FFH-Basiserfassung über den 
Erhaltungszustand E verfügen, finden sich nicht im 
Vorhabensbereich. Es geht dementsprechend kein 
Entwicklungspotenzial für die Lebensraumtypen 
verloren. 

 Resümee: Das Vorhaben führt in Bezug auf den 
Lebensraumtyp 3150 zu keiner erheblichen Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

8) Erhaltung von lebenden Hochmooren (7110), noch 
renaturierungsfähigen degradierten Hochmooren 
(7120), Übergangs- und Schwingrasenmooren (7140) 
sowie Torfmoor-Schlenken (7150) unter Sicherung und 
Wiederherstellung naturnaher hydrologischer 
Bedingungen, Sicherung nährstoffarmer 
Standortverhältnisse und Vermeidung von 
Verbuschung 

Die entsprechenden Lebensraumtypen sind vom 
Vorhaben nicht betroffen. Auch geht kein Entwick-
lungspotenzial verloren. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

9) Erhaltung von Binnendünen mit Heiden aus 
Besenheide und Ginster (2310), trockenen Heiden 
(4030) und Binnendünen mit Magerrasen (2330) unter 
Bewahrung des Dünenreliefs, Sicherung trockener und 
nährstoffarmer Standortverhältnisse, einer bei 
trockenen Heiden angepassten Nutzung oder Pflege 
und Vermeidung von Verbuschung 

Die entsprechenden Lebensraumtypen sind vom 
Vorhaben nicht betroffen.  
Es kommt zu einer Überformung von Flächen im Bereich 
der Binnendüne Strachauer Rad, die aber außerhalb des 
FFH-Gebietes liegen. Bereiche, die nach der FFH-
Basiserfassung über den Erhaltungszustand E verfügen, 
finden sich nicht im Vorhabensbereich. Es geht 
dementsprechend kein Entwicklungspotenzial für die 
Lebensraumtypen verloren. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

10) Erhaltung von artenreichen Borstgras-Rasen 
(6230) und trockenen, kalkreichen Sandrasen (6120) 

Die entsprechenden Lebensraumtypen sind vom 
Vorhaben nicht betroffen. Auch geht kein Entwick-
lungspotenzial verloren. 
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 5 
(siehe Kap. 13.2) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-2 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

11) Erhaltung von Brenndolden-Auenwiesen (6440), 
mageren Flachland-Mähwiesen (6510) und 
Pfeifengras-Wiesen (6410) unter Sicherung der 
jeweiligen charakteristischen Standortverhältnisse und 
Bewirtschaftungsformen 

Der Lebensraumtyp 6410 ist vom Vorhaben nicht 
betroffen und es geht auch kein Entwicklungspotenzial 
für diesen Lebensraumtyp verloren. 
 
Auch der Lebensraumtyp 6440 ist vom Vorhaben nicht 
betroffen. Entsprechend der FFH-Basiserfassung finden 
sich innerhalb des FFH-Gebietes aber Flächen mit dem 
Erhaltungszustand E im Vorhabensbereich. 
Dementsprechend gehen etwa 0,126 ha Fläche 
verloren, die über ein besonderes Entwicklungspotenzial 
verfügen. Es werden außerdem etwa 0,071 ha Fläche 
innerhalb des FFH-Gebietes in Anspruch genommen, 
die über ein gewisses Entwicklungspotenzial für den 
Lebensraumtypen 6440 verfügen. In beiden Fällen gibt 
es aber keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 6440 zu 
entwickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im FFH-
Gebiet gibt.  

 Durch das Vorhaben kommt es außerdem zum Verlust 
von Grünlandflächen des Lebensraumtyps 6510 (ca. 
11.861 m² dauerhafte Flächeninanspruchnahme [ohne 
Flächen auf denen Grünfläche geplant ist], zusätzlich 
180 m² für Maßnahme ACEF 36, ACEF 37 und ca. 4.615 
m² temporärer Flächeninanspruchnahme). Da die 
Orientierungswerte für vollständigen Flächenverlust 
überschritten werden, handelt es sich um eine 
erhebliche Beeinträchtigung. 
Es kommt ferner zu einer Inanspruchnahme von Flächen 
innerhalb des FFH-Gebietes, die über ein gewisses 
Entwicklungspotenzial für den Lebensraumtyp 6510 
verfügen. Dabei handelt es sich um Flächen, die nach 
der FFH-Basiserfassung über den Erhaltungszustand E 
verfügen (etwa 0,012 ha). Außerdem werden weitere 
Flächen mit Entwicklungspotenzial in einem Umfang von 
etwa 2,235 ha in Anspruch genommen. In beiden Fällen 
gibt es aber keine Notwendigkeit, gerade die betroffenen 
Flächen hin zum FFH-Lebensraumtyp 6510 zu 
entwickeln, um einen günstigen Erhaltungszustand im 
FFH-Gebiet sicherzustellen, da es in großem Umfang 
andere mindestens ebenso geeignete Flächen im FFH-
Gebiet gibt. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt in Bezug auf die Le-
bensraumtypen 6410 und 6440 zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Das Vorhaben führt aber in Bezug auf den 
Lebensraumtyp 6510 zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der für das Erhaltungsziel maß-
geblichen Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhal-
tungsziel nicht verträglich. 

12) Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von 
Vorkommen des Bibers und des Fischotters 

Beim Biber und beim Fischotter sind nur Teilflächen 
betroffen, die keine relevante beziehungsweise nur eine 
untergeordnete Bedeutung als Habitatbestandteil haben. 
Essenzielle Teillebensräume sind nicht betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt in Bezug auf den Biber 
und den Fischotter zu keinen Beeinträchtigungen der 
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 5 
(siehe Kap. 13.2) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-2 
für das Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile.  

13) Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von 
Vorkommen des Großen Mausohrs 

Die betreffende Art ist vom Vorhaben nicht betroffen. 
Lebensräume, die für den Erhalt der Vorkommen des 
Großen Mausohres relevant sind, werden vom Vorhaben 
nicht beansprucht. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

14) Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von 
Vorkommen des Kammmolchs und der Rotbauchunke 

Die Arten sind vom Vorhaben betroffen. Lebensräume, 
die für den Erhalt der Vorkommen des Kammmolches 
und der Rotbauchunke relevant sind, werden vom 
Vorhaben in einem Umfang beansprucht, die über den 
Orientierungswerten liegen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der für das Erhaltungsziel maß-
geblichen Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhal-
tungsziel nicht verträglich. 

15) Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von 
Vorkommen des Bachneunauges, des Rapfens, des 
Schlammpeitzgers und des Steinbeißers 

Die betreffenden Arten sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. Zu beachten sind aber die in Kap. 6 be-
schriebenen Vorkehrungen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

16) Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von 
Vorkommen des Großen Feuerfalters, insbesondere 
Erhaltung periodisch überstauter Feuchtwiesen mit 
Gräben, Vorkommen des Großen Flussampfers und 
extensiver Mähnutzung 

Die betreffende Art ist vom Vorhaben nicht betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

17) Erhaltung von Lebensräumen und von Vorkommen 
des Eremits und des Heldbocks, insbesondere 
Belassung von alten, besonnten Eichen sowie 
Altbäumen in der Zerfallsphase 

Die Arten sind vom Vorhaben betroffen. Lebensräume, 
die für den Erhalt der Vorkommen des Heldbocks und 
des Eremiten potentiell relevant sind, werden vom 
Vorhaben in einem Umfang beansprucht, der über den 
Orientierungswerten liegen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der für das Erhaltungsziel maß-
geblichen Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhal-
tungsziel nicht verträglich. Die Maßnahme A 35 wird 
als Sicherungsmaßnahme umgesetzt. 
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7.1.3  Projekte und Pläne Dritter mit möglichen Auswirkungen 
auf die Erhaltungsziele  

 
Um zu klären, ob die festgestellten vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu erheblichen Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Nr. 74 führen können, sind 
entsprechende Pläne und Projekte zu betrachten. Pläne sind grundsätzlich erst dann 
relevant, wenn sie rechtsverbindlich sind. Sie sind darüber hinaus ausnahmsweise zu 
berücksichtigen, wenn sie wenigstens beschlossen wurden, ohne dass noch eine etwa 
einzuholende Genehmigung oder die Bekanntmachung vorliegt. Projekte sind erst 
dann zu berücksichtigen, wenn sie von einer Behörde zugelassen oder durchgeführt 
beziehungsweise – im Falle der Anzeige – zur Kenntnis genommen werden. Dem steht 
der Fall der planerischen Verfestigung gleich, wenn ein Projekt im 
Zulassungsverfahren entsprechend weit gediehen ist (vergleiche auch BMVBW 2004). 
 
Die Auswahl der tatsächlich zu berücksichtigenden Pläne und Projekte beschränkt sich 
auf solche, die Erhaltungsziele beeinträchtigen, die auch von dem geplanten Vorhaben 
beeinträchtigt werden. Sofern die in Kap. 6 beschriebenen Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung bewirken, dass ein Erhaltungsziel vom Vorhaben nicht einmal mehr uner-
heblich beeinträchtigt wird, erübrigen sich für dieses Ziel Betrachtungen zu kumulati-
ven Wirkungen (KAISER 2017a). 
 
In Bezug auf das FFH-Gebiet ist die Ermittlung und Bewertung kumulativer 
Wirkungen durch Projekte und Pläne Dritter für die Erhaltungsziele da entbehrlich, wo 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind und dort, wo die Beeinträchtigungen 
bereits für sich selbst das Maß der Erheblichkeit überschreiten (KAISER 2017a).  
 
Insofern sind nur die Flächenverluste des FFH-Lebensraumtyps 6430 (siehe Tab. 7-2) 
bezüglich der Recherche nach Plänen und Projekten relevant. In diesem Fall liegt der 
Flächenverlust nur knapp unter den Orientierungswerten des Bundesamtes für 
Naturschutz für erhebliche Beeinträchtigungen durch Flächeninanspruchnahme 
(LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Allein durch das Vorhaben „Erhöhung und 
Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Penkefitz und Wussegel“ ist eine 
Überschreitung der Orientierungswerte anzunehmen, weshalb sich die Recherche nach 
weiteren Plänen und Projekten erübrigt und von einer erheblichen Beeinträchtigung 
auszugehen ist. 
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7.2  EU-Vogelschutzgebiet V37 Niedersächsische Mittelelbe 
 

7.2.1  Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
 
In der Tab. 7-4 werden die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die für das EU-
Vogelschutzgebiet V37 maßgeblichen Bestandteile ermittelt und beschrieben. Die in 
Kap. 6 dargelegten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung werden berücksichtigt. 
 
Tab. 7-4: Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 

des EU-Vogelschutzgebietes V37.  
 

untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

 
baubedingte Auswirkungen 

• Flächeninanspruchnahme durch 
die Baustellenflächen 
− Verlust von Vegetations- und 

Pflanzenbeständen sowie 
Pflanzenstandorten 

− Beseitigung von Tierhabitaten 
− Schädigung von Tierhabitaten  
− Trenneffekte/Zerschneidung 

von Lebensräumen und funk-
tionaler Beziehungen 

Verlust von Vegetations- und Pflanzenbeständen  
Im Bereich der Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungsflächen werden zu-
sätzlich zu den Flächen, die dauerhaft überbaut werden, temporär Flächen in 
Anspruch genommen. Mit Bauende werden die Flächen wieder rekultiviert. 
Das Ausmaß der Belastungen wird durch Vorkehrungen zur Vermeidung und 
Minderung von Beeinträchtigungen möglichst gering gehalten (siehe Kap. 6). 
Es kommt allerdings innerhalb der Grenzen des EU-Vogelschutzgebietes zu 
einer Inanspruchnahme von Flächen als Teillebensraum diverser Vogelarten)  
• Brutvögel: Ca. 3,10 ha (Arbeitsstreifen entlang Deich und BE-Flächen in 

EU-Vogelschutzgebiet) Lebensraumkomplex aus Grünland, Acker, 
Staudenfluren, Sumpfbiotopen, Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und 
Einzelgehölzen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrere Waldflächen auf 
dem Deich und angrenzend.  
Die vorübergehend beanspruchten Grünländer und Ackerflächen am 
Deichfuß eignen sich potenziell als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 
Da es sich um straßennahe und damit durch verkehrsbedingte Störungen 
vorbelastete Flächen handelt, sind diese aber nicht von essenzieller 
Bedeutung. Zudem verbleiben geeignete Nahrungsflächen in ausreichen-
dem Umfang und die Flächen stehen nach der Rekultivierung zeitnah wie-
der zur Verfügung. Dies gilt auch für den Kranich, Schwarzstorch, 
Schwarzmilan, Rotmilan, Rohrweihe, Mäusebussard, Turmfalke, Uhu, 
welche ebenfalls Grünländer und Ackerflächen zur Nahrungssuche nutzen. 
Es kommt baubedingt zu Gehölzverlusten. Revierzentren oder Nistplätze 
seltener und störempfindlicher Arten sind im straßennahen Bereich nicht 
vorhanden beziehungsweise nicht betroffen (jedoch entstehen 
Betroffenheiten durch anlagebedingte Gehölzverluste). Nicht gefährdeten 
und weit verbreiteten Arten und störungsunempfindlichen Arten können die 
Gehölze jedoch als potenzielle Brutplätze dienen. Durch Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 5.2.4) 
kann das Maß der Belastungen reduziert beziehungsweise sichergestellt 
werden, dass es zu keinen Individuenverlusten kommt. 

 • Rastvögel: 1,25 ha Lebensraumkomplex aus Grünland, Acker, Stauden-
fluren und Sumpfbiotopen auf dem Deich.  
Die vorübergehend beanspruchten Grünländer und Ackerflächen am 
Deichfuß eignen sich in der Regel nicht als Nahrungshabitat für Winter-
gäste. Da es sich um straßennahe und damit durch verkehrsbedingte Stö-
rungen vorbelasteter Flächen handelt und eine Übersichtlichkeit des Ge-
ländes aufgrund des Deiches und der Gehölzbestände nicht gegeben ist, 
besitzen diese keine relevante Bedeutung. Zudem verbleiben im Umfeld 
geeignete Nahrungsflächen in ausreichendem Umfang. 

  
 Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und funktionaler 

Beziehungen während der Bauphase 
Durch die Arbeitsstreifen, die parallel zum Deich liegen, kommt es zu keinen 
Zerschneidungen von Lebensraumbeziehungen für Brut- oder Rastvögel. 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

• Schall- und Lichtemissionen, 
Fahrzeugverkehr und Anwe-
senheit von Menschen während 
des Baubetriebes 
− Beunruhigung störempfind-

licher Tierarten 
− Verletzung oder Tötung von 

Tieren durch den Baubetrieb 

Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während des Baubetriebs 
In Folge der Lage des Vorhabens kann nicht vollständig ausgeschlossen 
werden, dass es zu Störungen von Brutvögeln kommt. Daneben ist zu 
erwarten, dass die Schallimmissionen und visuellen Beeinträchtigungen zu 
einer Minderung der Revierdichte im Umfeld führen. Im Nahbereich konnten 
überwiegend Vogelarten nachgewiesen werden, die als mobile Arten ohne 
spezifische Nistplatztreue auf Störungen reagieren können. 
Eine Verzicht auf die Bautätigkeiten während der Brutvogelzeit (Mitte März 
bis Ende Juli) ist nach Auffassung des Vorhabensträgers nicht möglich. 
Die Mehrzahl der nachgewiesenen Vögel verfügt nach GARNIEL & MIERWALD 
(2010) über eine untergeordnete Lärmempfindlichkeit und brütet zudem 
größtenteils auch im Siedlungsbereich, wenn geeignete Strukturen vorhan-
den sind. Zudem handelt es sich mit einzelnen Ausnahmen im Gebiet und 
dessen unmittelbarer Umgebung um in Niedersachsen mäßig bis häufig 
vorkommenden Arten beziehungweise um solche, die als weit verbreitet 
gelten (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022). Als äußerst mobile Arten 
ohne spezifische Nistplatztreue und mit zum überwiegenden Teil geringen 
Fluchtdistanzen (vergleiche GASSNER et al. 2010) können diese zudem auf 
Störungen reagieren und kleinräumig ausweichen. 
Zur Bewertung möglicher vorhabensbedingter Störwirkungen werden die 
Orientierungswerte zur Fluchtdistanz von GASSNER et al. (2010) 
herangezogen.  

 • Brutvogelarten: 
 ­ Blaukehlchen: Laut GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 

Fluchtdistanz 30 m. Nach GARNIEL & MIERWALD (2010) gehören Blaukehl-
chen zu den Brutvögeln mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, wobei 
die artspezifische Effektdistanz bei 200 m liegt. Die Art nutzt den Vor-
habensbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 945 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in annähernd 1.940 m Entfernung). Weitere Nach-
weise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. 
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische 
und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
gegenwärtig nicht als gefährdet geltenden und mäßig häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Brandgans: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et 
al. (2010) für Rastvögel 300 m und ansonsten 200 m. Entsprechend den 
Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) gehören Brandgänse zu den 
Brutvögeln ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die 
Effektdistanz mit 100 m angegeben wird.  
Eines der Vorkommen der Art (zweimal Brutnachweis) wurde teilweise 
innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz festgestellt (nächstgelegenes 
Vorkommen in etwa 125 m Entfernung). Allerdings dürften auftretende 
Störwirkungen abgemildert sein, da das betroffene Revierzentrum durch 
Gehölze von dem Baufeld abgeschirmt wird. Da nahe des betroffenen 
Revieres weitere geeignete Bruthabitate vorhanden sind (benachbarte 
Altarme, Altgewässer), die von der Art noch nicht besetzt sind, ist zudem 
ein Ausweichen der Tiere möglich. 
Das zweite Revier liegt in ausreichender Entfernung zum Vorhaben 
(Vorkommen in etwa 550 m Entfernung). Weitere Nachweise sind 
darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen ungefährdeten und mäßig häufigen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Braunkehlchen: Laut GASSNER et al. (2010) beträgt die artspezifische 
Fluchtdistanz 40 m. Das Braunkehlchen weist eine untergeordnete 
Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artenspezifische Effektdistanz bei 
GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern des-
sen Umfeld. 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

Drei der Vorkommen der Art (achtmal Brutverdacht) wurden teilweise 
innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz festgestellt (nächstgelegenes 
Vorkommen in etwa 19 m Entfernung).  
Bei zwei der betroffenen Reviere sind in der Nähe weitere geeignete 
Bruthabitate vorhanden, die von der Art noch nicht besetzt sind. Bei dem 
dritten Revier liegen als Niststätte geeignete Strukturen (Beispielsweise 
Hochstaudenfluren) erst in ca. 200 m Entfernung. Da vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden (siehe Unterlage 
3.2.2 der Antragsunterlagen), ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
es durch die Störungen zu nachteiligen Auswirkungen auf die Art kommt. 
Bei den restlichen Beobachtungen handelt sich lediglich um 
Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes sporadische Vorkommen in 
annähernd 4 m Entfernung). Weitere Nachweise sind darüber hinaus in 
deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind dementsprechend 
keine anderweitigen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen vom Aussterben bedrohten und seltenen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Drosselrohrsänger: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. 
(2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz ebenfalls 30 m. Bei dem 
Drosselrohrsänger handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2010) um 
eine Art mit hoher Lärmempfindlichkeit, wobei die Fluchtdistanz dem-
nach mit 30 m angegeben wird. Die Art nutzt den Vorhabensbereich 
nicht zur Vermehrung, sondern dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (zweimal Brutnachweis) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 213 m Entfernung). 
Es sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der 
in Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und sehr seltenen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Eisvogel: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. 
(2010) 80 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD 

(2010) gehören Eisvögel zu den Brutvögeln mit untergeordneter Lärm-
empfindlichkeit und verfügen über eine artspezifische Effektdistanz von 
200 m. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, son-
dern dessen Umfeld. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur 
sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine 
Lebensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführten und 
seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Gänsesäger: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et 
al. (2010) für Rastvögel 300 m und ansonsten 200 m. Entsprechend den 
Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Gänsesäger kein 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine 
Fluchtdistanz von 300 m. 
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden oder 
es handelt sich lediglich um Brutzeitfeststellungen. Die Art nutzt die 
Umgebung als Rastvogel. 
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten.  
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Siedlungsbereiche Strachauer Rad, 
Uhlenhorst Landsatz, Damnatz und dem damit verbundenen 
Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. Zudem ist aufgrund der 
bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, benachbarte 
Kreisstraße 13 sowie teilweise Bebauung) von einem gewisser 
Gewöhnungseffekt der Art auszugehen. Ferner kann erwartet werden, 
dass das bisherige Maß der Belastung durch den Baubetrieb nicht 
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überschritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr in der Bauphase 
ausgesetzt ist. 

 ­ Graugans: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. 
(2010) für Rastvögel 400 m und ansonsten 200 m. Entsprechend den 
Angaben von Garniel & Mierwald (2010) zeigen Graugänse kein 
spezifischees Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine 
Effektdistanz von 100 m. 
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutnachweis) liegen innerhalb der art-
spezifischen Fluchtdistanz in etwa 135 bis 150 m Entfernung. Ansonsten 
handelt es sich lediglich um Brutzeitfeststellungen. Es kommt zu keinen 
nachteiligen Auswirkungen (akustische und visuelle Störreize) sowie 
Vertreibungen der in Niedersachsen gegenwärtig als nicht gefährdet 
geltenden Art (vergleiche Krüger & Sandkühler 2022) auf die Brutstätten, 
da aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich mit 
Fahrradweg, Kreisstraße 13,  Siedlungen) erwartet werden kann, dass 
ein gewisser Gewöhnungseffekt bei der Art eingetreten ist. Weitere 
Nachweise sind darüber hinaus nur in deutlich größerer Entfernung 
vorhanden.  
Entsprechendes gilt auch für Vorkommen als Rastvogel. Da die Art über 
einen vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen möglich. Geringfügige Lebens-
raumverlagerungen aufgrund der lediglich temporären Störwirkungen 
verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in der 
Umgebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population. 

 ­ Höckerschwan: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER 
et al. (2010) für Rastvögel 300 m und ansonsten 50 m. Entsprechend 
den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Höckerschwäne 
kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine 
artspezifische Effektdistanz von 100 m.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (zweimal Brutnachweis) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 507 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 125 m Entfernung). Weitere Nachweise 
sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
ungefährdete und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 

2022) zu erwarten. 
 Zudem wären nachteilige Auswirkungen aufgrund der vorhandenen 

Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor allem des 
Deiches, aber auch der Siedlungsbereiche Strachauer Rad, Jasebeck, 
Uhlenhorst, Landsatz, Barnitz und Damnatz und dem damit ver-
bundenen Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. 
Entsprechendes gilt auch für Vorkommen als Rastvogel. Da die Art über 
einen vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen möglich. Geringfügige Le-
bensraumverlagerungen aufgrund der lediglich temporären Störwirkun-
gen verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in 
der Umgebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den Erhal-
tungszustand der lokalen Population. 

 ­ Kiebitz: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt 
die artspezifische Fluchtdistanz 100 m. Beim Kiebitz handelt es sich 
nach GARNIEL & MIERWALD (2010) um eine Art mit lärmbedingt erhöhter 
Gefährdung durch Prädation. Die artenspezifische Effektdistanz wird mit 
200 m angegeben.  
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden. Die 
Art nutzt die Umgebung als Rastvogel.  
Es sind somit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen gefährdeten und häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 
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SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
Entsprechendes gilt auch für Vorkommen als Rastvogel. Da die Art über 
einen vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen möglich. Geringfügige Lebens-
raumverlagerungen aufgrund der lediglich temporären Störwirkungen 
verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in der 
Umgebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population.  

 ­ Knäkente: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. 
(2010) für Rastvögel 250 m und ansonsten 120 m. Entsprechend den 
Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Knäkenten kein spe-
zifisches Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine Flucht-
distanz von 120 m. 
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden. Die 
Art nutzt die Umgebung als Rastvogel.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten. Relevante 
nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Siedlungsbereiche Strachauer Rad, 
Jasebeck, Uhlenhorst, Landsatz, Barnitz und Damnatz und dem damit 
verbundenen Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. Zudem ist 
aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, 
benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) von einem 
gewisser Gewöhnungseffekt der Art auszugehen. Ferner kann erwartet 
werden, dass das bisherige Maß der Belastung durch den Baubetrieb 
nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr in der 
Bauphase ausgesetzt ist. 

 ­ Kranich: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. 
(2010) 500 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD 

(2010) ergibt sich ebenfalls ein Störradius für Rastvögel von 500 m. Die 
Art nutzt den Vorhabensbereiches nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld.  
Die Vorkommen der Art (einmal Brutnachweis) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 870 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes 
sporadisches Vorkommen in etwa 1.875 m Entfernung). Weitere 
Nachweise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung 
vorhanden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen gegenwärtig als nicht gefährdet geltenden und seltenen 
Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
Entsprechendes gilt auch für Vorkommen als Rastvogel. Da die Art über 
einen vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen möglich. Geringfügige 
Lebensraumverlagerungen aufgrund der lediglich temporären 
Störwirkungen verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel 
und der in der Umgebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den 
Erhaltungszustand der lokalen Population. 

 ­ Krickente: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. 
(2010) für Rastvögel 250 m und ansonsten 120 m. Entsprechend den 
Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Krickenten kein spezifi-
sches Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine Flucht-
distanz von 150 m. Die Art nutzt den Vorhabensbereiches nicht zur Ver-
mehrung, sondern dessen Umfeld.  
Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht vorhanden oder 
es handelt sich lediglich um eine Brutzeitfeststellung. Die Art nutzt die 
Umgebung als Rastvogel.  
Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten. Relevante 
nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Siedlungsbereiche Strachauer Rad, 
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Jasebeck, Uhlenhorst, Landsatz, Barnitz und Damnatz und dem damit 
verbundenen Meideverhalten der Art nicht zu erwarten. Zudem ist 
aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, 
benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) von einem 
gewisser Gewöhnungseffekt der Art auszugehen. Ferner kann erwartet 
werden, dass das bisherige Maß der Belastung durch den Baubetrieb 
nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr in der 
Bauphase ausgesetzt ist. 

 ­ Löffelente: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. 
(2010) für Rastvögel 250 m und ansonsten 120 m. Entsprechend den 
Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Löffelenten kein spezi-
fisches Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine Flucht-
distanz von 150 m. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Ver-
mehrung, sondern dessen Umfeld.  
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur spo-
radische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen stark gefährdeten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten 
Entsprechendes gilt auch für Vorkommen als Rastvogel. Da die Art über 
einen vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügt, ist ein Ausweichen möglich. Geringfügige Lebens-
raumverlagerungen aufgrund der lediglich temporären Störwirkungen 
verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in der 
Umgebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population. 

 ­ Mittelspecht: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et 
al. (2010) 40 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD 

(2010) handelt es sich um eine Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit. Die 
artenspezifische Effektdistanz wird demnach mit 400 m angegeben. Die 
Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen 
Umfeld.  
Das Vorkommen der Art (einmal Brutverdacht) liegt im Wesentlichen 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz oder es handelt sich 
lediglich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes sporadische Vor-
kommen in annähernd 384 m Entfernung). Bei einem Reviermittelpunkt, 
der etwa 43 m entfernt liegt, ist im Zweifelsfall anzunehmen, dass die 
Tiere ausweichen können, so dass es zu keinen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Brutstätte (akustische und visuelle Störreize) 
sowie Vertreibungen der in Niedersachsen ungefährdeten und mäßig 
häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) kommt. Weitere 
Nachweise sind in größerer Entfernung vorhanden. 

 ­ Nachtigall: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) 
beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 10 m. Die Nachtigall weist eine 
untergeordnete Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artenspezifische 
Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben wird. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (fünfundzwanzig mal Brutverdacht) liegen im 
Wesentlichen außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz oder es 
handelt sich lediglich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes 
sporadische Vorkommen in annähernd 35 m Entfernung). Bei einem 
Reviermittelpunkt, der etwa 9 m entfernt liegt, wird durch die 
vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) sichergestellt, 
dass es zu keinen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätte 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und mäßig häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) kommt.  
Weitere Nachweise sind in größerer Entfernung vorhanden. 

 ­ Neuntöter: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) 
beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 30 m. Der Neuntöter weist eine 
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untergeordnete Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artspezifische 
Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben wird. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld.  
Die Vorkommen der Art (sechsundzwanzig mal Brutverdacht, einmal 
Brutnachweis) liegen im Wesentlichen außerhalb der artspezifischen 
Fluchtdistanz oder es handelt sich lediglich um Brutzeitfeststellungen 
(nächstgelegenes sporadische Vorkommen in annähernd 16 m 
Entfernung). Alle Reviermittelpunkte liegen außerhalb der 
artspezifischen Fluchtdistanz, so dass es zu keinen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Brutstätte (akustische und visuelle Störreize) 
sowie Vertreibungen der in Niedersachsen auf der Vorwarnliste 
geführten und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 

2022) kommt.  
Weitere Nachweise sind in größerer Entfernung vorhanden. 

 ­ Ortolan: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. 
(2010) 40 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD 

(2010) ergibt sich ebenfalls eine Effektdistanz von 200 m. Die Art nutzt 
den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen Umfeld.  
Die Vorkommen der Art (einmal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 755 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 695 m Entfernung). Weitere Nachweise 
sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen vom 
Aussterben bedrohten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) auf die Brutstätte zu erwarten.  
 ­ Pirol: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt die 

artspezifische Fluchtdistanz 40 m. Der Pirol verfügt über eine mittlere 
Lärmempfindlichkeit, wobei die artspezifische Effektdistanz bei GARNIEL 

& MIERWALD (2010) mit 400 m angegeben wird. Die Art nutzt den 
Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (zwölfmal Brutverdacht) liegen im Wesentlichen 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz. Einer der Reviermittel-
punkte liegt mit 17 m Entfernung jedoch innerhalb der artspezifischen 
Fluchtdistanz. Es kommt aber zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen gefährdeten und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER 

& SANDKÜHLER 2022), da zu erwarten ist, dass die Tiere kleinflächig 
ausweichen können. 

 ­ Reiherente: Bei der Art handelt es sich lediglich um einen Durchzügler. 
Niststätten oder Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich 
folglich um nur sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vor-
habens keine Lebensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vor-
handen sind. Es sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertrei-
bungen der in Niedersachsen ungefährdeten und mäßig häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Rohrschwirl: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) 
beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 20 m.Der Rohrschwirl weist eine 
hohe Lärmempfindlichkeit auf, wobei die artspezifische Fluchtdistanz bei 
GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 20 m angegeben wird. Die Art nutzt den 
Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen Umfeld. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur spo-
radische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen gefährdeten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
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 ­ Rohrweihe: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) 
beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 200 m. Die Rohrweihe verfügt 
über kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die artspe-
zifische Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 300 m angege-
ben wird. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, 
sondern dessen Umfeld. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur spo-
radische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführten und 
seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Rotmilan: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) be-
trägt die artspezifische Fluchtdistanz 300 m. Der Rotmilan verfügt über 
kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei die artspezifi-
sche Fluchtdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 300 m angegeben 
wird. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. 
Drei der Vorkommen der Art (einmal Brutverdacht, zweimal 
Brutnachweis) wurden innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz in 
etwa 102 m, 105  m bzw. 22 m Entfernung festgestellt. Erstgenannter 
Reviermittelpunkt befindet sich in einem Waldstück mitten auf dem 
Gutsgelände Jasebeck. Da bereits das bewohnte Gutsgelände, der 
Fahrradweg sowie die Kreisstraße 13 innerhalb der 300 m Zone liegen, 
ist eine Gewöhnung der Tiere an relevante Störreize anzunehmen. Bei 
dem zweiten Revierzentrum ist von einer geringeren Gewöhnung 
auszugehen, da keine Siedlungsbereiche in der näheren Umgebung 
liegen. Gleiches gilt für ein weiteres Revierzentrum zwischen Strachauer 
Rad und Jasebeck. Jedoch wird durch die vorgesehenen 
Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätte (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
gefährdeten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
kommt. 

 ­ Schafstelze: GASSNER et al. (2010) gibt als spezifische Fluchtdistanz für 
die Art 30 m an. Nach GARNIEL & MIERWALD (2010) gehören Schafstelzen 
zu den Brutvögeln mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, wobei die 
artenspezifische Effektdistanz bei 100 m liegt. Die Art nutzt den 
Vorhabenbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (neunmal Brutnachweis und fünfunddreißig mal 
Brutverdacht) wurden außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz 
abseits der Baufeldgrenze festgestellt.  
Weitere Nachweise sind darüber hinaus nur in größerer Entfernung vor-
handen. Es sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen 
der in Niedersachsen gegenwärtig nicht als gefährdet geltenden und 
häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

­ Schilfrohrsänger: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. 
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 (2010) beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 20 m. Bei dem Schilfrohr-
sänger handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2010) um eine Art mit 
untergeordnete Lärmempfindlichkeit, wobei die Effektdistanz demnach 
mit 100 m angegeben wird. Die Art nutzt den Vorhabenbereich nicht zur 
Vermehrung, sondern dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (viermal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 763 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 204 m Entfernung). Weitere Nachweise 
sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in Niedersachsen 
ungefährdeten und mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten.  
 ­ Schnatterente: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER 

et al. (2010) für Rastvögel 250 m und ansonsten 120 m. Entsprechend 
den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) verfügen Schnatterenten 
über kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen und haben eine 
Effektdistanz von 200 m. Optische Störwirkungen durch menschliche 
Aktivitäten während der Bauphase sind jedoch für die Art entscheidend. 
Die Art den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen 
Umfeld. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur spo-
radische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen ungefährdeten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
 ­ Schwarzkehlchen: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach 

GASSNER et al. (2010) 40 m. Das Schwarzkehlchen gehört zu den Brut-
vögeln mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, wobei die artspezifische 
Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 200 m angegeben 
wird. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (fünfmal Brutnachweis) liegen im Wesentlichen 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz. Einer der Reviermittel-
punkte liegt mit 24 m Entfernung jedoch innerhalb der artspezifischen 
Fluchtdistanz. Es kommt aber zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen ungefährdeten und mäßig häufigen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022), da zu erwarten ist, dass die Tiere 
kleinflächig ausweichen können. 

 ­ Schwarzmilan: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) 
beträgt die artspezifische Fluchtdistanz 300 m. Der Schwarzmilan zählt 
zu den Arten ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, wobei 
die artenspezifische Fluchtdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 
300 m angegeben wird.  
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. 
Das Vorkommen der Art (einmal Brutnachweis) liegt innerhalb der 
artspezifischen Fluchtdistanz in etwa 123 m Entfernung zur Baufeldgren-
ze. Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) 
wird aber sichergestellt, dass es zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie 
Vertreibungen der in Niedersachsen gegenwärtig als nicht gefährdet 
geltenden und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
kommt. 
Eine Verschlechterung des Nahrungsangebotes beziehungsweise 
Beeinträchtigungen durch Nahrungsmangel sind ebenfalls nicht zu 
erwarten. 

 ­ Schwarzstorch: Die Art nutzt den Bereich ausnahmslos als 
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Nahrungsgast. Essenzielle Nahrungshabitate sind nicht betroffen. Es 
handelt sich folglich um nur sporadische Vorkommen. Es sind 
dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen als vom Aussterben bedrohten Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 
 ­ Seeadler: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) beträgt 

die artspezifische Fluchtdistanz 500 m. Da sich der Horst im 
Untersuchungsgebiet inmitten eines geschlossenen Waldes ohne 
Sichtkontakt zum Eingriffsbereich befindet und eine optische Störwirkung 
daher ausgeschlossen werden kann, wird in Anlehnung an § 23 Abs. 4 
NatSchAG M-V für störungsintensive Arbeiten während der Brutzeit ein 
Störradius von 300 m festgelegt. Der Seeadler gehört nach GARNIEL & 

MIERWALD (2010) zu den Arten ohne spezifischem Abstandsverhalten zu 
Straßen und für die der Verkehrslärm keine Relevanz besitzt. Die Art 
nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern dessen 
Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. 
Ein Vorkommen der Art (Brutnachweis) wurde innerhalb der 
artspezifischen Fluchtdistanz festgestellt. Jedoch wird durch die 
vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) sichergestellt, 
dass es zu keinen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätte 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen ungefährdeten und sehr seltenen Art (vergleiche KRÜGER 

& SANDKÜHLER 2022) kommt. 
 ­ Sperbergrasmücke: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach 

GASSNER et al. (2010) 40 m. Die Sperbergrasmücke gehört zu den Brut-
vögeln mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, wobei die artspezifische 
Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 100 m angegeben 
wird. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung sondern 
dessen Umfeld. 
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 148 m Entfernung) 
oder es handelt sich um Brutzeitfeststellungen (nächstgelegenes spora-
disches Vorkommen in etwa 820 m Entfernung). Weitere Nachweise 
sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung vorhanden. Es sind 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in der Roten Liste 
Niedersachsen als vom aussterben bedroht geführten und seltenen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Steinschmätzer: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER 
et al. (2010) 30 m. der Steinschmätzer gehört zu den Brutvögeln mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, wobei die artspezifische 
Effektdistanz bei GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 300 m angegeben 
wird. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung sondern 
dessen Umfeld. 
Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Niststätten oder 
Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um nur spo-
radische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. Es 
sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brut-
stätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen vom Aussterben bedrohten und seltenen Art (vergleiche 
KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Stockente: GASSNER et al. (2010) geben für die Art keine artspezifische 
Fluchtdistanz an (vermutlich nur geringe Fluchtdistanz). Entsprechend 
den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) zeigen Stockenten kein 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine 
artspezifische Effektdistanz von 100 m. Die Art nutzt den 
Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung sondern dessen Umfeld.  
Es wurden zwei Vorkommen der Art (zwei Brutpaare) im 
Untersuchungsbebiet festgestellt, wobei keine nachteiligen 
Auswirkungen auf Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie 
Vertreibungen zu erwarten sind, da es sich um eine relativ häufige, weit 
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verbreitete Art handelt. Somit ist davon auszugehen, dass im Zweifelsfall 
ein Ausweichen in weiter entfernt liegende Habitate (beispielsweise 
Richtung Elbufer) für die Tiere möglich ist. 
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind aufgrund der 
bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, benachbarte 
Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) nicht zu erwarten, 
zumal ein gewisser Gewöhnungseffekt bei der Art anzunehmen ist. 
Ferner kann erwartet werden, dass das bisherige Maß der Belastung 
durch den Baubetrieb nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und 
Radverkehr in der Bauphase ausgesetzt ist. Da die Art über einen 
vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügt, ist zudem ein Ausweichen in Bereiche mit 
vergleichbarer oder besserer Habitatqualität im Umfeld innerhalb des 
EU-Vogelschutzgebietes möglich. Geringfügige Lebensraum-
verlagerungen aufgrund der lediglich temporären Störwirkungen 
verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in der 
Umgebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den 
Erhaltungszustand der lokalen Population. 
Es sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der 
in Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Tafelente: Bei der Art handelt es sich lediglich um einen Durchzügler. 
Niststätten oder Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt sich 
folglich um nur sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des Vor-
habens keine Lebensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate vor-
handen sind. Es sind dementsprechend keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie 
Vertreibungen der in Niedersachsen als gefährdet geltenden und 
seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Wasserralle: Entsprechend den Angaben von GASSNER et al. (2010) be-
trägt die artspezifische Fluchtdistanz 30 m. Bei der Wasserralle handelt 
es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2010) um eine Art mit mittlerer Lärm-
empfindlichkeit. Die artenspezifische Effektdistanz wird demnach mit 300 
m angegeben. Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Ver-
mehrung, sondern dessen Umfeld.  
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 44 m Entfernung). 
Weitere Nachweise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung 
vorhanden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und mäßig häufigen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Weißstorch: GASSNER et al. (2010) gibt als spezifische Fluchtdistanzen 
für die Art 100 m an. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIER-
WALD (2010) zeigen Weißstörche kein spezifisches Abstandsverhalten zu 
Straßen und verfügen über einen Störradius von 100 m. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. 
Vier der Vorkommen der Art (fünfmal Brutnachweis) liegen innerhalb der 
artspezifischen Fluchtdistanz in etwa 43, 45, 5 beziehungsweise 27 m 
Entfernung. Es kommt aber zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
(akustische und visuelle Störreize) sowie dauerhafte Vertreibungen der 
in Niedersachsen auf der Vorwarnliste geführten und seltenen Art 
(vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) auf die Brutstätten, da aufgrund 
der bestehenden Vorbelastungen im Raum (Kreisstraße 13, 
Siedlungsbereiche, landwirtschaftlicher Betrieb) erwartet werden kann, 
dass ein gewisser Gewöhnungseffekt bei der Art eingetreten ist. Bei dem 
Weißstorchhorst mit nur 5 m Abstand zum Baufeld ist allerdings dennoch 
eine Störung durch die Bautätigkeit und somit eine Entwertung des 
Bruthabitats nicht auszuschließen. Jedoch wird durch die vorgesehenen 
Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 6) sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätte (akustische und 
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visuelle Störreize) sowie dauerhafte Vertreibungen der in Niedersachsen 
auf der Vorwarnliste geführten und seltenen Art (vergleiche KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) kommt. 
Eine Verschlechterung des Nahrungsangebotes beziehungsweise Be-
einträchtigungen durch Nahrungsmangel sind ebenfalls nicht zu erwar-
ten. 

 ­ Wespenbussard: Bei der Art handelt es sich lediglich um einen Durch-
zügler. Niststätten oder Revierzentren sind nicht vorhanden. Es handelt 
sich folglich um nur sporadische Vorkommen, für die im Wirkraum des 
Vorhabens keine Lebensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate 
vorhanden sind. Es sind dementsprechend keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die Brutstätten (akustische und visuelle Störreize) sowie 
Vertreibungen der in Niedersachsen als gefährdet geltenden und 
seltenen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu erwarten. 

 ­ Zwergtaucher: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER 
et al. (2010) 100 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & 

MIERWALD (2010) zeigen Zwergtaucher kein spezifisches 
Abstandsverhalten zu Straßen und verfügen über eine Effektdistanz von 
100 m. 
Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht zur Vermehrung, sondern 
dessen Umfeld, zudem aber auch zur Nahrungssuche. Die Art nutzt die 
Umgebung als Rastvogel.  
Die Vorkommen der Art (dreimal Brutverdacht) wurden insgesamt au-
ßerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz abseits der Baufeldgrenze 
festgestellt (nächstgelegenes Vorkommen in etwa 580 m Entfernung). 
Weitere Nachweise sind darüber hinaus in deutlich größerer Entfernung 
vorhanden. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Brutstätten 
(akustische und visuelle Störreize) sowie Vertreibungen der in 
Niedersachsen auf der Vorwarnliste der Roten Liste stehenden und 
mäßig häufigen Art (vergleiche KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) zu 
erwarten. 
Relevante nachteilige Effekte auf Rastvogelbestände sind nicht zu 
erwarten, da aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im Raum 
(Deich, Fahrweg, benachbarte Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Be-
bauung) ein gewisser Gewöhnungseffekt bei der Art anzunehmen ist. 
Ferner kann erwartet werden, dass das bisherige Maß der Belastung 
durch den Baubetrieb nicht überschritten wird, zumal der Straßen- und 
Radverkehr in der Bauphase ausgesetzt ist. Da die Art über einen ver-
gleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe Mobilität 
verfügt, ist zudem ein Ausweichen in Bereiche mit vergleichbarer oder 
besserer Habitatqualität im Umfeld möglich. Geringfügige Lebensraum-
verlagerungen aufgrund der lediglich temporären Störwirkungen ver-
schlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in der Um-
gebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population. 
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 • Gast- und Rastvogelarten:  
 ­ Bekassine*, Blässgans, Blässhuhn*, Brandgans, Gänsesäger, 

Graugans, Großer Brachvogel*, Haubentaucher*, Höckerschwan, 
Kiebitz, Knäkente, Kranich, Krickente, Löffelente, Pfeifente, 
Reiherente, Rotschenkel*, Saatgans, Schnatterente, 
Schwarzstorch, Seeadler, Singschwan, Spießente, Stockente, 
Tafelente, Zwergsäger, Zwergschwan und Zwergtaucher: Die 
artspezifische Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) für die 
Bekassine 50 m und das Blässhuhn 40 m9 sowie für die Bläss-, Grau- 
und Saatgans sowei den Großen Brachvogel jeweils 400 m (Rastvögel) 
beziehungsweise für die Brandgans, den Gänsesäger, die Pfeifente, den 
Singschwan, die Spießente, Zwerg- und Höckerschwan jeweils 300 m 
(Rastvögel). Für den Zwerg- und Haubentaucher werden demnach 
jeweils 100 m angegeben beziehungsweise für die Rotschenkel, Kiebitz, 
Knäk-, Krick-, Löffel-, Schnatter- und Tafelente jeweils 250 m 
(Rastvögel), für den Kranich 500 m (Rastvögel) sowie für die 
Trauerseeschwalbe 100 sowie 200 m (Kolonien). Angaben für die 
Stockente finden sich bei GASSNER et al. (2010) nicht. Entsprechend den 
Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) liegen die Störradien für Bläss- 
und Saatgänse bei 300 m sowie für den Sing- und Zwergschwan bei 
400 m. Brandgans, Blässhuhn, Gänsesäger, Graugans, Knäkente, 
Krickente, Löffelente, Pfeifente, Reiherente, Schnatterenten, Spießente, 
Stockente, Tafelente verfügen demnach über kein spezifisches 
Abstandsverhalten zu Straßen und haben eine Flucht- beziehungsweise 
Effektdistanz von 100 m (Brandgans, Höckerschwan, Haubentaucher, 
Reiherente, Zwergtaucher) beziehungsweise von 300 m (Gänsesäger, 
Spießente), 200 m (Schnatterente) und 120 m (Knäkente, Pfeifente). Im 
Fall der Bekassine und des Rotschenkels handelt es sich nach GARNIEL 

& MIERWALD (2010) um Arten mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch 
Prädation. Die Effektdistanz wird mit 200 beziehungsweise 300 m 
angegeben. Der Kranich gehört zu den Brutvögeln mit untergeordneter 
Lärmempfindlichkeit, wobei die Effektdistanz bei 100 beziehungsweise 
500 m liegt. Die Arten nutzen den Vorhabensbereich mit wenigen 
Ausnahmen (siehe oben) ausnahmslos zur Nahrungssuche im Winter 
sowie zur Zugzeit. 
Relevante nachteilige Effekte sind nicht zu erwarten, da aufgrund der 
bestehenden Vorbelastungen im Raum (Deich, Fahrweg, benachbarte 
Kreisstraße 13 sowie gegebenenfalls Bebauung) ein gewisser Gewöh-
nungseffekt bei der Art anzunehmen ist. Ferner kann erwartet werden, 
dass das bisherige Maß der Belastung durch den Baubetrieb nicht über-
schritten wird, zumal der Straßen- und Radverkehr in der Bauphase 
ausgesetzt ist. Da die Arten über einen vergleichsweise großen Aktions-
radius beziehungsweise eine hohe Mobilität verfügen, ist zudem ein 
Ausweichen in Bereiche mit vergleichbarer oder besserer Habitatqualität 
im Umfeld möglich. Geringfügige Lebensraumverlagerungen aufgrund 
der lediglich temporären Störwirkungen verschlechtern aufgrund der ho-
hen Mobilität der Vögel und der in der Umgebung vorhandenen geeig-
neten Strukturen nicht den Erhaltungszustand der lokalen Population. 
Entsprechendes gilt grundsätzlich auch für Arten, die in größeren Trupps 
vorkommen. Zusätzlich sind bei diesen Vorkommen nachteilige 
Auswirkungen aufgrund der vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge 
der Kulissenwirkung vor allem des Deiches, aber auch der Siedlungsbe-
reiche Strachauer Rad, Jasebeck, Uhlenhorst, Landsatz, Barnitz und 
Damnatz und dem damit verbundenen Meideverhalten der Arten nicht zu 
erwarten. 

 
* = Arten nach NLWKN (2019), die lediglich im Teilgebiet 5.1.04.08 der für Gastvögel wertvollen Bereiche aufgeführt sind. 
Dieses Teilgebiet liegt hauptsächlich außerhalb des Untersuchungsgebiets, womit es relativ unwahrscheinlich ist, dass diese 
Arten tatsächlich im oder in unmittelbarer Nähe des Untersuchungsgebietes vorkommen. 
9 GASSNER et al. (2010) machen keine Angaben zu der Art, so dass die Fluchtdistanz einer vergleichbaren Art (Teichralle) 
herangezogen wird (40 m). 
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 ­ Schwarzstorch und Seeadler: Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt 
nach GASSNER et al. (2010) für den Seeadler und Schwarzstorch jeweils 
500 m. Entsprechend den Angaben von GARNIEL & MIERWALD (2010) ge-
hören Seeadler und Schwarzstorch zu den Brutvögeln ohne spezifisches 
Abstandsverhalten zu Straßen. Die Arten nutzen den 
Vorhabensbereiches nicht zur Vermehrung. Beeinträchtigungen von 
Brutstätten können ausgeschlossen werden. Es sind keine anhaltenden 
nachteiligen Auswirkungen auf Gastvogelbestände (akustische und 
visuelle Störreize) sowie Vertreibungen zu erwarten. Eine zumindest 
temporäre Entwertung erscheint allerdings denkbar. Da die Arten über 
einen vergleichsweise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe 
Mobilität verfügen, ist aber ein Ausweichen in Bereiche mit 
vergleichbarer oder besserer Habitatqualität im Umfeld innerhalb des 
EU-Vogelschutzgebietes möglich. Es kann erwartet werden, dass das 
bisherige Maß der Belastung durch den Baubetrieb nicht überschritten 
wird, zumal der Straßen- und Radverkehr in der Bauphase ausgesetzt 
ist. Für den Seeadler wurden zudem Vermeidungsmaßnahmen 
festgelegt (siehe S 6.2 in Kap. 6). Geringfügige Lebensraumverlagerun-
gen aufgrund der lediglich temporären Störwirkungen verschlechtern 
aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in der Umgebung vor-
handenen geeigneten Strukturen nicht den Erhaltungszustand der lo-
kalen Population. 

  
 Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Baubetrieb 

Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigun-
gen (siehe Kap. 6), kann das Maß der Belastungen reduziert beziehungs-
weise sichergestellt werden, dass es zu keinen Individuenverlusten kommt. 
Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass Tierarten nachhaltig geschädigt 
werden. 
Eine Zerstörung von Vogelniststätten während der Brutzeit wird vermieden 
(siehe Kap. 6). 

• Schadstoffemissionen und Sub-
stratumlagerungen im Zuge des 
Baubetriebes  
− Substrat- und Schadstoffein-

träge in empfindliche Tierle-
bensräume und Vegetations-
bestände 

− Schädigung von Arten und 
Lebensgemeinschaften in Ge-
wässern durch den Eintrag 
von Boden und die damit ver-
bundene Beeinträchtigung der 
Wasserqualität 

Substrat- und Schadstoffeinträge in empfindliche Vegetationsbestände 
Gegenüber den genannten Einträgen besonders empfindliche terrestrische 
Tierlebensräume und Vegetationsbestände liegen nicht im Nahbereich des 
Vorhabens.  
Ein Eintrag von Bau- und Betriebsstoffen oder Abwässern in Vegetations-
bestände aber auch in Oberflächengewässer, der Arten und 
Vegetationsbestände schädigen könnte, kann durch geeignete Schutz- und 
Vorsichtsmaßnahmen ausgeschlossen werden (siehe Kap. 6). 
Es sind keine relevanten Belastungen auf Brut- und Rastvögel zu erwarten. 

 
anlagebedingte Auswirkungen 

• Flächeninanspruchnahme durch 
den Deich, den neuen Deich-
verteidigungsweg, die neue 
Kreisstraße, Deichüberfahrten, 
Zufahrten, Unterhaltungswege, 
den neuen Geh- und Radweg, 
Deichtreppen, Deichrampen, 
Ausweichen, Mulden sowie 
Bankette und sonstige Befesti-
gungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens: 
− Beseitigung von Vegetations-

Verlust von Lebensräumen durch Überbauung 
Durch die Flächeninanspruchnahmen kommt es im EU-Vogelschutzgebiet 
zum dauerhaften Verlust von Lebensräumen. Relevante Beeinträchtigungen 
ergeben sich, wenn Habitatstrukturen wertbestimmender Brut- oder Rastvo-
gelarten betroffen sind. Der Umfang der Beeinträchtigungen wird auf der 
Grundlage der Ergebnisse der vorhabensbezogenen Brutvogelkartierung und 
der Daten zu den Rastvögeln ermittelt, indem die Verluste relevanter 
Habitate und Habitatstrukturen ermittelt werden. 
Es kommt innerhalb der Grenzen des EU-Vogelschutzgebietes zu einer 
Inanspruchnahme von Flächen als Teillebensraum: 
• Brutvögel: ca. 15,48 ha Lebensraumkomplex aus Gewässer- und 

Uferbereichen, Grünland, Staudenfluren, Acker und Gehölzbeständen 
innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes 
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beständen 
− Beseitigung von Tierhabitaten 
− Trenneffekte/Zerschneidung 

von Lebensräumen und funk-
tionalen Beziehungen durch 
die neuen Bauwerke 

­ Blaukehlchen: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner In-
anspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bezie-
hungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 

­ Brandgans: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner In-
anspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bezie-
hungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 

 ­ Braunkehlchen: Die Art nutzt den Vorhabensbereich nicht unmittelbar 
zur Vermehrung. Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und 
Nahrungshabitat geeigneten Flächen (Grünland, Deichböschung) im 
Aktionsraum von drei Brutpaaren, die für zwei der Brutpaare nicht 
maßgeblich für das Vorkommen der Art sind. Es verbleiben in größerem 
Umfang geeignete Lebensräume, so dass ein Ausweichen der Brutpaare 
möglich ist. Bei dem anderen Brutpaar ist die Umgebung weniger 
strukturreich ausgeprägt, weshalb ein Ausweichen der Tiere nicht sicher 
ist.  
Für zwei der Brutpaare verbleiben in größerem Umfang geeignete 
Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist. 
Für eines der Brutpaare ist unklar, ob die Tiere ausweichen können. Da 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Art ergriffen werden (siehe 
Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen) ist nicht davon auszugehen, 
dass es durch die Habitatverluste zu nachteiligen Auswirkungen auf die 
Art kommt. 
Somit ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften 
Vertreibungen beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Drosselrohrsänger: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu kei-
ner Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art be-
ziehungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 

 ­ Eisvogel: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
weise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 ­ Gänsesäger: Für die Art erfolgte lediglich eine Brutzeitfeststellung. Nist-
stätten oder Revierzentren sind nicht vorhanden. Relevante Lebens-
raumverlusten im Bereich von Revieren finden nicht statt. 

 Graugans: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das 
Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut. Auch wenn es zum Verlust von Grünland, Staudenfluren und 
Ufervegetation am oder auf dem Deich ohne besondere Bedeutung für 
die Graugans kommt, sind diese nicht maßgeblich für das Vorkommen 
der Art. Es verbleiben in größerem Umfang geeignete Lebensräume im 
FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Auswir-
kungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Höckerschwan: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner 
Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bezie-
hungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 

 - Kiebitz: Brutstätten sind im Zusammenhang zum Vorhaben nicht 
vorhanden. Die Art nutzt die Umgebung möglicherweise als Rastvogel. 
Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inanspruchnahme 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungsweise relevante 
Lebensraumverlusten im Bereich von Revieren finden nicht statt. 

 ­ Kranich: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorha-
ben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht über-
baut, das nächste Brutvorkommen befindet sich in 870 m Entfernung 
zum Eingriffsbereich. 
Es kommt aber zum Verlust von etwa 15,43 ha Grünland, Acker, Stau-
denfluren, Gebüschen und Wald im Aktionsraum eines Brutpaares inner-
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halb des EU-Vogelschutzgebietes. Aufgrund der Straßennähe ist 
fraglich, inwiefern die Bereiche tatsächlich vom Kranich genutzt werden. 
Die Habitatverluste sind überwiegend nur temporär während der 
Bauphase bis zur Regeneration der Vegetation auf dem neuen Deich 
und im Bereich der Arbeitsstreifen.  

 Es verbleiben in großem Umfang geeignete Brut- und Nahrungshabitate 
in der Umgebung innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes, sodass 
angenommen wird, dass der temporäre Flächenentzug die Art nicht 
betrifft. 

 ­ Krickente: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
weise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 ­ Löffelente: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
weise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 Mittelspecht: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das 
Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut. Es kommt lediglich zum Verlust von Laubwald und 
Einzelbäumen mit geringer Eignung, die nicht maßgeblich für das 
Vorkommen der Art sind. Es verbleiben in größerem Umfang geeignete 
Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Auswir-
kungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Nachtigall: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vor-
haben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut. 
Es kommt aber zum Verlust von etwa 0,07 ha Gehölzstrukturen im Akti-
onsraum von vier Brutpaaren innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. 
Bei keinem der betroffenen Reviere unterschreitet der verbleibende Ge-
hölzbestand den Raumbedarf zur Brutzeit.  
Es ist daher nicht anzunehmen, dass der Flächenentzug die Art betrifft. 

 ­ Neuntöter: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vor-
haben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut.  
Es kommt aber zum Verlust von etwa 1,03 ha Grünland, Waldränder, 
Einzelbäume, Alleen, Hecken und Feldgehölze im Nahbereich von zwei 
Brutpaaren innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Bei keinem der 
betroffenen Reviere unterschreitet der verbleibende Gehölzbestand den 
Raumbedarf zur Brutzeit.  
Da der Lebensraumverlust den Fortbestand der Brutvorkommen und 
deren Bruterfolg im vorliegenden Fall nicht in Frage stellt und in großem 
Umfang geeignete Brut- und Nahrungshabitate in der Umgebung 
innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes verbleiben, ist anzunehmen, 
dass der Flächenentzug die Art nicht betrifft. 

 ­ Ortolan: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
weise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 ­ Pirol: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vorhaben 
kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht überbaut. 
Es kommt aber zum Verlust von als Brut- und Nahrungshabitat 
geeigneten Flächen (Laubwald, Einzelbäumen, Feldgehölzen, Hecken 
und Alleen) im Aktionsraum von sechs Brutpaaren, die für vier der 
Brutpaare nicht maßgeblich für das Vorkommen der Art sind. Es 
verbleiben in größerem Umfang geeignete Lebensräume, so dass ein 
Ausweichen der Brutpaare möglich ist. Bei den anderen beiden 
Brutpaaren sind die besiedelten Gehölzbestände bereits sehr klein und 
werden durch das Vorhaben noch verkleinert. Somit ist ein Verlust der 
beiden Reviere nicht auszuschließen. 
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Für vier der Brutpaare verbleiben in größerem Umfang geeignete 
Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist. 
Somit ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften 
Vertreibungen beziehungsweise Schädigungen kommt.  
Für zwei der Brutpaare ist unklar, ob die Tiere ausweichen können. 
Wegen der langen Habitatentwicklungszeit (etwa 50 Jahre) sind 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen hier nicht möglich. 

 ­ Reiherente: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
weise relevante Lebensraumverlusten im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 ­ Rohrschwirl: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner In-
anspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bezie-
hungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 

 Rohrweihe: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bezie-
hungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren fin-
den nicht statt. 

 ­ Rotmilan: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vor-
haben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut.  
Es kommt aber zu Verlust von 15,40 ha an Acker, Grünland, Laubwald, 
Feldgehölzen, Alleen und Einzelbäumen im Aktionsraum von drei Brut-
paaren innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Die Habitatverluste sind 
überwiegend nur temporär während der Bauphase bis zur Regeneration 
der Vegetation auf dem neuen Deich und im Bereich der Arbeitsstreifen.  
Da der Lebensraumverlust nicht essenzielle Nahrungshabitate betrifft 
und in großem Umfang geeignete Flächen zum Nahrungserwerb in der 
Umgebung innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes verbleiben, ist trotz 
des Umfanges der betroffenen Bereiche anzunehmen, dass der 
Flächenentzug die Art nicht betrifft. Darüber hinaus werden durch die 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für das Braunkehlchen auch 
geeignete Nahrungshabitate für die Art bereitgestellt. 

 ­ Schafstelze: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vor-
haben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut.  
Es kommt aber zum Verlust von 14,08 ha Acker und Grünland im Akti-
onsraum von 38 Brutpaaren innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Die 
Habitatverluste sind überwiegend nur temporär während der Bauphase 
bis zur Regeneration der Vegetation auf dem neuen Deich und im 
Bereich der Arbeitsstreifen.  
Diese hohe Anzahl an betroffenen Brutpaaren ist mit dem großen 
Aktionsradius der Art zu erklären. Die Brutreviere liegen überwiegend 
nicht in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich. Es handelt sich bei 
dem Eingriffsbereich nicht um essenzielle Nahrungshabitate und es 
verbleiben in großem Umfang geeignete Flächen zum Nahrungserwerb. 
Durch die linienartige Form des Eingriffsbereichs erhöhen sich auch die 
Flugdistanzen zu potenziellen Nahrungshabitaten nicht wesentlich. Es 
entsteht kein relevanter Lebensraumverlust. Darüber hinaus werden 
durch die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für das Braunkehlchen 
auch geeignete Nahrungshabitate für die Art bereitgestellt. 

 ­ Schilfrohrsänger: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner 
Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bezie-
hungsweise relevante Lebensraumverlusten im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 

 Schnatterente: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner 
Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bezie-
hungsweise relevante Lebensraumverlusten im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 
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 ­ Schwarzkehlchen: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden 
nicht überbaut.  
Es kommt aber zum Verlust von 0,82 ha Acker und Grünland im Aktions-
raum von zwei Brutpaaren innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Die 
Habitatverluste sind überwiegend nur temporär während der Bauphase 
bis zur Regeneration der Vegetation auf dem neuen Deich und im 
Bereich der Arbeitsstreifen. 
Der Lebensraumverlust betrifft eine weit verbreitete Art ohne sehr spe-
zielle Habitatansprüche. Es kann mit hinreichender Sicherheit davon 
ausgegangen werden, dass alle betroffenen Brutpaare auf andere Teile 
des EU-Vogelschutzgebietes ausweichen können. Somit ist davon aus-
zugehen, dass der Flächenentzug die Art nicht betrifft. Darüber hinaus 
werden durch die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für das 
Braunkehlchen auch geeignete Habitate für die Art bereitgestellt. 

 ­ Schwarzmilan: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das 
Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut.  
Es kommt aber zu Verlust von 6,31 ha Acker, Grünland, Laubwald, Feld-
gehölzen, Alleen und Einzelbäumen im Aktionsraum von einem Brutpaar 
innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Die Habitatverluste sind 
überwiegend nur temporär während der Bauphase bis zur Regeneration 
der Vegetation auf dem neuen Deich und im Bereich der Arbeitsstreifen. 
Da der Lebensraumverlust nicht essenzielle Nahrungshabitate betrifft 
und in großem Umfang geeignete Flächen zum Nahrungserwerb in der 
Umgebung innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes verbleiben, ist 
anzunehmen, dass der Flächenentzug die Art nicht betrifft. 

 ­ Schwarzstorch: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner 
Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art 
beziehungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von 
Revieren finden nicht statt. 

 ­ Seeadler: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vor-
haben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut.  
Es kommt aber zu Verlust von 15,40 ha an Acker, Grünland, Laubwald, 
Feldgehölzen, Alleen und Einzelbäumen im Aktionsraum von einem 
Brutpaar innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Die Habitatverluste 
sind überwiegend nur temporär während der Bauphase bis zur 
Regeneration der Vegetation auf dem neuen Deich und im Bereich der 
Arbeitsstreifen.  Es verbleiben in größerem Umfang geeignete 
Lebensräume im FFH-Gebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine relevanten Auswir-
kungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt.  

 ­ Sperbergrasmücke: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu 
keiner Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art 
beziehungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von 
Revieren finden nicht statt. 

 ­ Steinschmätzer: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner 
Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art 
beziehungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von 
Revieren finden nicht statt. 

 ­ Stockente: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
weise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 ­ Tafelente: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
weise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 ­ Wasserralle: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beziehungs-
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

weise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren finden 
nicht statt. 

 ­ Weißstorch: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch das Vor-
haben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut.  
Es kommt aber zu Verlust von 14,08 ha Acker und Grünland im Aktions-
raum von fünf Brutpaaren innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Die 
Habitatverluste sind überwiegend nur temporär während der Bauphase 
bis zur Regeneration der Vegetation auf dem neuen Deich und im 
Bereich der Arbeitsstreifen.   
Da der Lebensraumverlust nicht essenzielle Nahrungshabitate betrifft 
und in großem Umfang geeignete Flächen zum Nahrungserwerb in der 
Umgebung innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes verbleiben, ist trotz 
des Umfanges der betroffenen Bereiche anzunehmen, dass der 
Flächenentzug die Art nicht betrifft. Darüber hinaus werden durch die 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für das Braunkehlchen auch 
geeignete Nahrungshabitate für die Art bereitgestellt. 

 ­ Wespenbussard: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner 
Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art be-
ziehungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von Revieren 
finden nicht statt. 

 ­ Zwergtaucher: Durch die Geländeumgestaltung kommt es zu keiner In-
anspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art 
beziehungsweise relevante Lebensraumverluste im Bereich von 
Revieren finden nicht statt. 

 • Gast- und Rastvogelarten:  
 ­ Bekassine*, Blässgans, Blässhuhn*, Brandgans, Gänsesäger, 

Graugans, Großer Brachvogel*, Haubentaucher*, Höckerschwan, 
Kiebitz, Knäkente, Kranich, Krickente, Löffelente, Pfeifente, 
Reiherente, Rotschenkel*, Saatgans, Schnatterente, Singschwan, 
Spießente, Stockente, Tafelente, Zwergsäger, Zwergschwan und 
Zwergtaucher: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Arten durch das 
Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzentren werden nicht 
überbaut. 
Durch das Vorhaben kommt es zu einer Inanspruchnahme potenzieller 
Ruhestätten. Es handelt sich um Offenlandflächen in Form von Acker, 
Grünländern und Staudenfluren (14,24 ha Lebensraumkomplex aus 
Acker und Grünland innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes, die aber 
keinen essenziellen Teillebensraum darstellen. Aufgrund ihrer deich- und 
straßennahen Lage im Bereich von hoch aufragenden Gehölzstrukturen 
sowie der Ausprägung der Lebensräume haben die Flächen keine 
Bedeutung für die nachgewiesenen wertbestimmenden Gastvogelarten. 
Vor dem Hintergrund der Größe des EU-Vogelschutzgebietes verbleiben 
zudem umfangreiche Ausweichmöglichkeiten.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu relevanten Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 

 ­ Schwarzstorch und Seeadler: Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der 
Arten durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Revierzent-
ren werden nicht überbaut. Der Schwarzstorch nutzt den Bereich aus-
nahmslos als Nahrungsgast. Essenzielle Nahrungshabitate sind nicht 
betroffen.  
Auch wenn es zum Verlust von als Nahrungshabitat geeigneten Flächen 
(15,48 ha Uferbereichen, Grünland, Staudenfluren, Acker und 
Gehölzbeständen) kommt, sind diese nicht maßgeblich für das Vor-
kommen der Arten. Es verbleiben in großem Umfang geeignete Lebens-
räume im EU-Vogelschutzgebiet, so dass ein Ausweichen möglich ist.  
Im Anschluss steht der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, sodass keine relevanten Auswir-
kungen auf das Gebiet zu erwarten sind. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu Vertreibungen beziehungs-
weise Schädigungen kommt. 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

 Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und funktionalen Beziehun-
gen durch die neuen Bauwerke 
Wesentliche Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbereich kann in 
vollem Umfang überflogen werden. 

  

 
betriebsbedingte Auswirkungen 

• Schadstoffemissionen durch den 
Kraftfahrzeug-Verkehr auf der 
neuen Kreisstraße 13 Austrag 
von Betriebsstoffen Taumitteln 
oder anderen Stoffen 
− Schad- und Nährstoffbelastung 

von Tierhabitaten Vegetations- 
und Pflanzenbeständen 

Schad- und Nährstoffbelastung von Tierhabitaten Vegetations- und Pflan-
zenbeständen 
Durch die Verlagerung der Kreisstraße um wenige Meter ergibt sich keine 
Verschärfung der vorbelasteten Situation. Gegenüber Stoffbelastungen em-
pfindliche Vegetationsbestände und Lebensräume sind aufgrund der Vorbe-
lastungen entlang der neuen Straßentrasse zudem nicht vorhanden. 
Nachteiligen Auswirkungen auf Anhang II-Arten beziehungsweise relevanten 
Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten. 

  
• Lärm- und Schadstoffemissio-

nen durch Maschinen- und Ma-
terialeinsatz bei der Überwa-
chung und Unterhaltung des 
Deiches und der Kreisstraße  
­ Beunruhigung störempfind-

licher Tiere insbesondere 
Brut- und Rastvögel 

­ Schadstoffbelastung von Tier-
lebensräumen 

Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der Unterhaltungsarbei-
ten 
Für die Kreisstraße und den neuen Deich ist zu erwarten, dass sich die 
zukünftige Unterhaltungspraxis nicht von der derzeitigen unterscheidet und 
somit sich keine Veränderungen beziehungsweise Verschlechterung gegen-
über der gegenwärtigen Situation ergibt. Eine dauerhafte Zunahme der 
Belastungen ist insgesamt nicht zu erwarten. 

 Schadstoffbelastung von Tierlebensräumen 
Die Schadstoffemissionen sind aufgrund der Geringfügigkeit als Wirkfaktor 
zu vernachlässigen. 
Nachteiligen Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

  

• Schall- und Lichtemissionen des 
Kraftfahrzeugverkehrs auf der 
neuen Kreisstraße 13 
­ Verdrängung störempfindlich-

er Tierarten 

Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den Straßenverkehr sowie 
durch Lichtemissionen 
Nachteiligen Auswirkungen auf Brut-, Gast- und Rastvögel sind insgesamt 
nicht zu erwarten. 
Maßgebliche nachteilige Effekte durch die neue Kreisstraße 13 sowie die 
Nutzung der neuen Unterhaltungs-, Geh- und Radwege sowie Über- und 
Zufahrten sind vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen nicht 
zu erwarten. Gegenüber den bisherigen Straßen- und Wegeverläufen finden 
nur geringfügige Veränderungen in Bezug auf die Lage statt. In einzelnen 
Abschnitten kommt es zwar auch zu etwas größeren Abweichungen, aber 
auch dort werden keine bisher wenig belasteten Bereiche neu erschlossen. 
Für bereits innerhalb der jeweiligen artspezifischen Effektdistanz liegende 
Revierzentren ändert sich an der bestehenden Belastungssituation nichts. 
Darüber hinaus werden durch die veränderte Straßenführung keine neuen 
Revierzentren relevanter Arten innerhalb der jeweiligen Effektdistanzen 
liegen. Störungen von Brutvögeln, welche über das bisherige Maß hinaus-
gehen, sind somit nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung der gegenwär-
tigen Situation ist nicht zu befürchten. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Vertreibungen be-
ziehungsweise Schädigungen kommt.  
Entsprechendes gilt auch für Rastvögel. Da die Arten über einen vergleichs-
weise großen Aktionsradius beziehungsweise eine hohe Mobilität verfügen, 
ist ein Ausweichen in Bereiche mit vergleichbarer oder besserer Habitatqua-
lität im Umfeld innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes möglich. Geringfügige 
Lebensraumverlagerungen aufgrund der lediglich temporären Störwirkungen 
verschlechtern aufgrund der hohen Mobilität der Vögel und der in der 
Umgebung vorhandenen geeigneten Strukturen nicht den Erhaltungszustand 
der lokalen Populationen. 
Entsprechendes gilt auch für Arten, die in größeren Trupps vorkommen. 
Zusätzlich sind bei diesen Vorkommen nachteilige Auswirkungen aufgrund 
der vorhandenen Kreisstraße 13 sowie in Folge der Kulissenwirkung vor 
allem des Deiches, aber auch der Ortschaft Strachauer Rad und dem damit 
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untersuchungsrelevante 
Wirkfaktoren und Auswir- 
kungen gemäß Tab. 4-1 

Art, Dauer und Umfang der Auswirkungen 

verbundenen Meideverhalten der Arten nicht zu erwarten. 
• Verkehrsfluss 
­ Verletzung oder Tötung von 

Tieren durch Kollisionen mit 
Kraftfahrzeugen auf der neu-
en Kreisstraße 13 

Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen mit Kraftfahrzeugen auf 
der neuen Kreisstraße 13 
Eine Verschärfung der Gefährdungssituation durch den Verkehrsfluss der 
neuen Kreisstraße 13 ergibt sich aufgrund der Verlagerung der Verkehrsflä-
chen nicht. Nachteiligen Auswirkungen auf Brut- und Gastvögel sind nicht zu 
erwarten. 

 
 

7.2.2  Erheblichkeit der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
 
In Tab. 7-5 erfolgt eine verbal-argumentative Bewertung der Erheblichkeit der in 
Kap. 7.2.1 ermittelten Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Be-
standteile. Bei den Beeinträchtigungen wertbestimmender Vogelarten durch direkten 
Flächenentzug von Habitaten werden zur Beurteilung der Erheblichkeit unter anderem 
die im Rahmen des Forschungsvorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchti-
gungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (LAMBRECHT & TRAUT-
NER 2007) erarbeiteten Konventionsvorschläge herangezogen.  
 
Zusätzlich wird die räumliche Verteilung der Brutreviere und die Relevanz der 
betroffenen Flächen für die jeweilige Art in die Bewertung einbezogen. Dies führt 
dazu, dass Beeinträchtigungen in einigen Fällen trotz der Überschreitung der 
Orientierungswerte nach LAMBRECHT UND TRAUTNER (2007) ausgeschlossen werden, 
wenn ein Fortbestand der Brutreviere durch das Vorhaben nicht gefährdet ist (siehe 
auch Tab. 7-4). In Bezug auf die Bedeutung der Orientierungswerte schreiben 
LAMBRECHT UND TRAUTNER (2007):  
 
„Die in den Fachkonventionsvorschlägen enthaltenen Werte sind Orientierungswerte. 
Diese wie auch die Fachkonventionen überhaupt sollen und können die 

Einzelfallbeurteilung und einen entsprechenden fachlichen Begründungs-

zusammenhang nicht ersetzen, sondern sie sollen hierfür eine objektive Orientierung 

und Hilfestellung bieten.  

Sie stellen einen Bewertungsrahmen dar, der es den jeweiligen Bearbeitern für die 

Einzelfallbeurteilung ermöglicht, Anhaltspunkte für die Bewertung der Erheblichkeit 

hinzuzuziehen, um somit zu einer validen und rechtssicheren Entscheidung zu 

gelangen. Soweit bei der Anwendung im Einzelfall von den Orientierungswerten 

abgewichen wird, ist dies im fachlichen Begründungszusammenhang nachvollziehbar 

darzulegen.“ (S. 17) 
 
Im vorliegenden Fall findet eine Abweichung von den Orientierungswerten statt, da 
diese primär auf dauerhafte Flächenverluste ausgerichtet sind. Ein großer Teil der 
angegebenen Flächenverluste betrifft jedoch nur temporäre Verluste, da die 
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betroffenen Habitate (insbesondere Grünlandflächen auf dem Deich) nach Abschluss 
der Bautätigkeiten zeitnah an gleicher Stelle wiederhergestellt werden. 
 
Diese Abweichungen betreffen daher vor allem Arten, die Grünland zur 
Nahrungssuche nutzen. Durch die direkte Lage an der Kreisstraße 13 sowie die Geh- 
und Radwege auf dem Deich und die damit einhergehende Störungsintensität ist die 
Habitateignung der Grünlandflächen auf dem Deich als gering einzustufen. Es ist 
davon auszugehen, dass die Flächen nur in Ausnahmefällen essenzielle 
Nahrungshabitate darstellen.  
 
Ähnlich verhält es sich mit den vorübergehenden Verluste von Ackerflächen, die für 
Baustelleneinrichtungsflächen in Anspruch genommen werden. Insbesondere für 
Vogelarten mit einem großen Aktionsradius, deren Reviermittelpunkte sich nicht in 
unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich befinden, ist in der Regel keine erhebliche 
Beeinträchtigung zu erwarten.  
 
Eine Anwendung der Orientierungswerte nach LAMBRECHT UND TRAUTNER (2007) ist 
im vorliegenden Fall nur dann angemessen, wenn Zweifel am Fortbestand von 
Brutrevieren während der Bauphase besteht oder dauerhafte Habitatverluste zu 
erwarten sind. Dies betrifft im vorliegenden Fall insbesondere Wälder und 
Gehölzgruppen, da diese eine wesentlich längere Habitatentwicklungszeit als 
Grünlandhabitate besitzen und Ausgleichsmaßnahmen daher nicht sofort wirksam 
werden.   
 
Kann eine unmittelbare Beeinträchtigung von Brutrevieren durch die temporäre 
Inanspruchnahme von potenziellen Habitaten fachlich ausgeschlossen werden, ist auch 
ein Verstoß gegen die Erhaltungsziele der jeweiligen Art auszuschließen. 
 
In der Tab. 7-5 wird aufbauend auf dieser Detailbewertung ermittelt, welche der in der 
Anlage 3 zum NElbtBRG genannten Erhaltungsziele (siehe Kap. 13.1) erheblich 
beeinträchtigt werden. 
 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es zu einzelnen erheblichen Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebiete kommt. Betroffen sind 
 
• Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
• Pirol (Oriolus oriolus). 
 



Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 177 
______________________________________________________________________________________________ 

Tab. 7-5: Bewertung der Erheblichkeit der vorhabensbedingten 
Beeinträchtigungen auf die wertbestimmenden Vogelarten des EU-
Vogelschutzgebietes V37. 

 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-4 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Blaukehlchen, Brandgans, Drosselrohrsänger, Graugans, Höckerschwan, Kiebitz, Knäkente, 

Ortolan, Schilfrohrsänger, Sperbergrasmücke, Stockente, Wasserralle, Zwergtaucher 
(Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Es kommt zu keiner Inanspruchnahme von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten der Arten bezie-
hungsweise relevanten Lebensraumverlusten im 
Bereich von Revieren (baubedingt und anlagebe-
dingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  
• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 

Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 
 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Min-
derung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6) wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Braunkehlchen (Brutvogel) 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Re-
vierzentren werden nicht überbaut (baubedingt und 
anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrere 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust eines Brutrevieres durch überwiegend 
temporäre Inanspruchnahme von 0,55 ha Grünland 
im EU-Vogelschutzgebiet  

 

B9-1: Erheblich: Es kann angesichts des Habitat-
verlustes und zugleich fehlender Ausweichmöglich-
keiten nicht mit hinreichender Sicherheit davon aus-
gegangen werden, dass das betroffene Brutpaar auf 
andere Teile des EU-Vogelschutzgebietes auswei-
chen kann. Zudem ist das gleiche Brutpaar auch 
störungsbedingt betroffen (siehe unten). Somit ist vor-
sorglich davon auszugehen, dass eine erhebliche Be-
einträchtigung vorliegt. 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

− Überwiegend temporärer Verlust von etwa 0,97 ha 
Grünland im Aktionsraum zweier Brutpaare im EU-
Vogelschutzgebiet (anlagebedingt)  

[keine Beeinträchtigung] 

Da vor dem Hintergrund der Größe des 
Vogelschutzgebietes umfangreiche 
Ausweichmöglichkeiten verbleiben und zudem eine 
Ausgleichsmaßnahme für den Verlust eines 
Brutreviers erfolgt, ist trotz der Überschreitung des 
Schwellenwerts von 4.000 m2 eine darüber hinaus 
gehende Betroffenheit der Art nicht anzunehmen (vgl. 
Tab. 7-4). 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabens-
bereich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Beunruhigung störempfindlicher Tierarten – Verlust 
von einem Brutrevier des Braunkehlchens (im EU-
Vogelschutzgebie). 

B9-1: Erheblich: Es kann angesichts fehlender Aus-
weichmöglichkeiten nicht mit hinreichender Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass das betroffene 
Brutpaar auf andere Teile des EU-Vogelschutzgebie-
tes ausweichen kann. Somit ist vorsorglich davon 
auszugehen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung 
vorliegt. 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Baube-
trieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenver-
lusten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Kranich (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Re-
vierzentren werden nicht überbaut (baubedingt und 
anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrere 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 15,34 ha Grünland, Acker, Stau-
denfluren, Gebüschen und Wald im Aktionsraum 
eines Brutpaares im EU-Vogelschutzgebiet 
(anlagebedingt)  

[keine Beeinträchtigung]: 

Wenngleich vor dem Hintergrund der Größe des 
Vogelschutzgebietes umfangreiche Ausweich-
möglichkeiten verbleiben, liegt der Flächenentzug 
oberhalb des Orientierungswertes für diese Vogelart 
(Stufe II: 3,2 ha, Lambrecht & Trautner 2007). Eine 
erhebliche Beeinträchtigung ist dennoch nicht 
anzunehmen, da der Fortbestand und 
Erhaltungszustand der Art nicht gefährdet sind (vgl. 
Tab. 7-4). 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  

Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  

Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder 
Substrat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-4 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Mittelspecht (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut (baubedingt 
und anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 1,53 ha 
Grünland und Acker im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

 

− Verlust von etwa 0,03 ha Laubwald und 
Einzelbäume im Aktionsraum eines Brutpaares im 
EU-Vogelschutzgebiet. (anlagebedingt) im Bereich 
nicht essenzieller Lebensräume  

[keine Beeinträchtigung]  
Der Flächenentzug liegt nur knapp unterhalb des 
Orientierungswertes für diese Vogelart (Stufe I / 
Grundwert: 400 m², LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). 
Jedoch haben die betroffenen Gehölzbestände keine 
relevante Bedeutung für den Mittelspecht, da diese 
durch die direkte Lage an der Kreisstraße deutlich 
störbelastet sind beziehungsweise sie durch den 
Abstand zum vom Mittelspecht genutzten Waldbe-
stand für diesen schlecht erreichbar sind (Mittelspecht 
überquert ungern offene Flächen laut GARNIEL & 

MIERWALD 2010). Zudem besitzt der ausgedehnte 
Waldbestand, in dem sich das Mittelspecht-Brutpaar 
befindet (WHA3), aufgrund des hohen Altholzanteils 
eine sehr hohe Habitateignung, so dass der Verlust 
von weniger geeigneten Gehölzbeständen abseits 
dieses Bestandes zu vernachlässigen ist. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabens-
bereich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

 
Nachtigall (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens 

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut (baubedingt 
und anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrere 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 0,07 ha Gehölzstrukturen im Ak-
tionsraum von vier Brutpaaren im EU-Vogelschutz-
gebiet (anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung]  
Ein Orientierungswert für Flächenverluste nach 
LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) existiert für die 
Nachtigall nicht, jedoch weisen LAMBRECHT & 

TRAUTNER (2007) allen betrachteten Kleinvögeln Ori-
entierungswerte je nach Konstellation zwischen 400 
und 4.000 m² zu. Da die betrachteten Arten ähnliche 
Raumansprüche wie die Nachtigall haben, können 
diese Orientierungswerte auf die Nachtigall übertragen 
werden. Anzunehmen ist die Stufe III, da die 
Vorkommen der Nachtigall im EU-Vogelschutzgebiet 
100 Brutpaare deutlich übersteigt (881 Brutpaare in 
der Kartierperiode 2016-2023, NLWKN 2024). 
Anzunehmen ist daher ein Schwellenwert von 4.000 
m2. 
Der Flächenverlust (ca. 700 m2) liegt deutlich unter 
den Orientierungswerten anderer Kleinvögel. Eine 
Beeinträchtigung der Art wird daher ausgeschlossen. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabens-
bereich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu 
keine nachteiligen Auswirkungen kommt. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  

Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Bau-
betrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Neuntöter (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Re-
vierzentren werden nicht überbaut (baubedingt und 
anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrere 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 1,03 ha Grünland, Waldränder, 
Einzelbäume, Alleen, Hecken und Feldgehölze im 
Aktionsraum von zwei Brutpaaren im EU-Vogel-
schutzgebiet (anlagebedingt)  

[keine Beeinträchtigung]: 

Wenngleich vor dem Hintergrund der Größe des 
Vogelschutzgebietes umfangreiche 
Ausweichmöglichkeiten verbleiben, liegt der Flächen-
entzug oberhalb des Orientierungswertes für diese 
Vogelart (Stufe III: 4.000 m², LAMBRECHT & TRAUTNER 
2007). Eine erhebliche Beeinträchtigung ist dennoch 
nicht anzunehmen, da der Fortbestand und 
Erhaltungszustand der Art nicht gefährdet sind. 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu 
keine nachteiligen Auswirkungen kommt. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-4 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Schafstelze (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Re-
vierzentren werden nicht überbaut (baubedingt und 
anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha Grün-
land, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrerer 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet (baube-
dingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 14,08 ha Acker und Grünland im 
Aktionsraum von 38 Brutpaaren im EU-
Vogelschutzgebiet (anlagebedingt)  

[keine Beeinträchtigung]:  
Wenngleich vor dem Hintergrund der Größe des 
Vogelschutzgebietes umfangreiche Ausweichmöglich-
keiten verbleiben, liegt der Flächenentzug oberhalb 
der Orientierungswerte von Singvogelarten mit 
ähnlichen Raumansprüchen (Stufe III: 4.000 m², 
LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Eine erhebliche 
Beeinträchtigung ist dennoch nicht anzunehmen, da 
der Fortbestand und Erhaltungszustand der Art nicht 
gefährdet sind (vgl. Tab. 7-4). 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Pirol (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens 

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Re-
vierzentren werden nicht überbaut (baubedingt und 
anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

  

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrere 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von 0,33 ha Laubwald, Einzelbäumen, 
Feldgehölzen im Aktionsraum zweier Brutpaare im 
EU-Vogelschutzgebiet  

 

B12-1: Erheblich: Es kann angesichts des Habitat-
verlusts und zugleich fehlender Ausweichmöglichkei-
ten nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausge-
gangen werden, dass die betroffenen Brutpaare auf 
andere Teile des EU-Vogelschutzgebietes auswei-
chen können. Somit ist vorsorglich davon 
auszugehen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung 
vorliegt. 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

− Verlust von etwa 0,86 ha Laubwald, Einzelbäumen, 
Feldgehölzen, Hecken und Alleen im Aktionsraum 
von vier Brutpaaren im EU-Vogelschutzgebiet 
(anlagebedingt) 

B12-1: Erheblich: Ein Orientierungswert für Flächen-
verluste nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) existiert 
für den Pirol nicht, jedoch weisen LAMBRECHT & TRAUT-
NER (2007) anderen betrachteten Singvögeln mit ähn-
lichen Raumansprüchen Orientierungswerte zwischen 
1.600 und 4.000 m² zu. Da die betrachteten Arten 
ähnliche Raumansprüche wie der Pirol haben, können 
diese Orientierungswerte auf den Pirol übertragen 
werden. 
Obwohl der Lebensraumverlust den Fortbestand der 
Brutvorkommen und deren Bruterfolg im vorliegenden 
Fall nicht in Frage stellt, wird der Orientierungswert 
überschritten. Somit ist vorsorglich davon auszugeh-
en, dass eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt. 
Kumulative Wirkungen sind nicht beachtlich, da selbst 
ohne solche Wirkungen das Maß der Erheblichkeit 
überschritten ist. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Rotmilan (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Re-
vierzentren werden nicht überbaut (baubedingt und 
anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrerer 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 15,40 ha Grünland, Acker, Laub-
wald, Feldgehölzen, Alleen und Einzelbäumen im 
Aktionsraum eines Brutpaares im EU-Vogelschutz-
gebiet (anlagebedingt)  

[keine Beeinträchtigung] 

Da vor dem Hintergrund der Größe des 
Vogelschutzgebietes umfangreiche 
Ausweichmöglichkeiten verbleiben, liegt der 
Flächenentzug in einem für die Art nicht relevanten 
Maß. 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabens-
bereich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetri-
ebes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen kommt. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.. 

[keine Beeinträchtigung] 

 
Seeadler (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut (baubedingt 
und anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und 
Einzelgehölzen, Strauch- und Baumreihen sowie 
mehrerer Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt) 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Verlust von etwa 15,48 ha an Gewässer- und 
Uferbereichen, Grünland, Staudenfluren, Acker und 
Gehölzbeständen im EU-Vogelschutzgebiet (an-
lagebedingt) im Bereich nicht essenzieller Lebens-
räume  

[keine Beeinträchtigung]  
Der Flächenentzug liegt deutlich unterhalb des 
Orientierungswertes für diese Vogelart (Stufe I / 
Grundwert: 40 ha, LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) und 
es sind keine essenziellen Nahrungshabitate 
betroffen. Hinzu kommt, dass die betroffenen Flächen 
keine relevante Habitatfunktion haben und keine 
essenziellen Nahrungshabitate darstellen. Offene 
Landschaften wie Grünland und Acker werden vom 
Seeadler lediglich zur Ergänzung des Nahrungsange-
botes genutzt. Als Brutreviere kommen störungsarme 
Altholzbestände in Frage, was auf die betroffenen 
Gehölzbestände im Trassenbereich entlang der 
Kreisstraße oder nahe der Siedlungsgebiete nicht 
zutrifft. Somit ist davon auszugehen, dass keine 
Beeinträchtigung vorliegt. Es verbleiben umfangreiche 
Ausweichmöglichkeiten. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabens-
bereich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. keine Beeinträchtigung]  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen kommt. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

 



190 Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-4 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Schwarzkehlchen (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens 

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut (baubedingt 
und anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrerer 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 0,82 ha Acker und Grünland, im 
Aktionsraum von zwei Brutpaaren im EU-Vogel-
schutzgebiet (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 
Ein Orientierungswert für Flächenverluste nach 
LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) existiert für das 
Schwarzkehlchen nicht, jedoch weisen LAMBRECHT & 

TRAUTNER (2007) anderen betrachteten Singvögeln mit 
ähnlichen Raumansprüchen Orientierungswerte zwi-
schen 1.600 und 4.000 m² zu. Da die betrachteten 
Arten ähnliche Raumansprüche wie das 
Schwarzkehlchen haben, können diese Orientie-
rungswerte auf das Schwarzkehlchen übertragen 
werden. 
Somit wäre vorsorglich davon auszugehen, dass eine 
erhebliche Beeinträchtigung vorliegt. Allerdings 
handelt es sich nicht um essenzielle Nahrungs- oder 
Bruthabitate der Art und bei dem Lebensraumverlust 
handelt es sich größtenteils um temporäre 
Beeinträchtigungen. Daher ist trotz der Überschreitung 
des Orientierungswertes auch unter Berücksichtigung 
kumulativer Auswirkungen anderer Vorhaben keine 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele anzunehmen. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen kommt. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

 
Schwarzmilan (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens 

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut (baubedingt 
und anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha Grün-
land, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrerer 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 6,31 ha Acker, Grünland, Laub-
wald, Feldgehölzen, Alleen und Einzelbäumen im 
Aktionsraum von einem Brutpaar im EU-Vogel-
schutzgebiet (baubedingt und anlagebedingt). 

 [keine Beeinträchtigung] 

Wenngleich vor dem Hintergrund der Größe des 
Vogelschutzgebietes umfangreiche Ausweich-
möglichkeiten verbleiben, liegt der Flächenentzug 
unter Berücksichtigung kumulativer Auswirkungen 
anderer Vorhaben (KOBBE & KAISER 2019) doch knapp 
im Bereich des Orientierungswertes für diese Vogelart 
(Stufe I / Grundwert: 10,0 ha, LAMBRECHT & TRAUTNER 
2007), zumal außerhalb der Grenzen des EU-
Vogelschutzgebietes weitere Nahrungsflächen 
beansprucht werden. Somit wäre vorsorglich davon 
auszugehen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung 
vorliegt. Allerdings handelt es sich nicht um 
essenzielle Nahrungshabitate der Art und bei dem 
Lebensraumverlust handelt es sich größtenteils um 
temporäre Beeinträchtigungen. Daher ist trotz der 
Überschreitung des Orientierungswertes unter 
Berücksichtigung kumulativer Auswirkungen anderer 
Vorhaben keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
anzunehmen. 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen kommt. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

 
Weißstorch (Brutvogel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens 

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder Re-
vierzentren werden nicht überbaut (baubedingt und 
anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrerer 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet (baube-
dingt). 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Verlust von etwa 14,08 ha an Acker und Grünland 
im Aktionsraum von fünf Brutpaaren im EU-Vogel-
schutzgebiet (anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung]  

Wenngleich nur Nahrungsflächen betroffen sind, die 
als nicht essenziell gelten und vor dem Hintergrund 
der Größe des Vogelschutzgebietes umfangreiche 
Ausweichmöglichkeiten verbleiben, liegt der 
Flächenentzug auch ohne Berücksichtigung kumulati-
ver Auswirkungen anderer Vorhaben (KOBBE & KAISER 
2019) deutlich im Bereich des Orientierungswertes für 
diese Vogelart (Stufe I / Grundwert: 10,0 ha, 
LAMBRECHT & TRAUTNER 2007), zumal außerhalb der 
Grenzen des Vogelschutzgebietes weitere Nahrungs-
flächen beansprucht werden. Somit wäre vorsorglich 
davon auszugehen, dass eine erhebliche 
Beeinträchtigung vorliegt. Allerdings handelt es sich 
nicht um essenzielle Nahrungshabitate der Art und bei 
dem Lebensraumverlust handelt es sich größtenteils 
um temporäre Beeinträchtigungen. Daher ist trotz der 
Überschreitung des Orientierungswertes unter 
Berücksichtigung kumulativer Auswirkungen anderer 
Vorhaben keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
anzunehmen. 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  
Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Kap. 6) wird aber sichergestellt, dass es zu 
keinen nachteiligen Auswirkungen kommt. 

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Baube-
trieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

 
Eisvogel, Gänsesäger, Krickente, Löffelente, 

Rohrschwirl, Rohrweihe, Schnatterente, Steinschmätzer (Brutzeitfeststellung) 
• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 

und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Für die Arten wurden ausschließlich Brutzeitfest-
stellungen (sporadisches Vorkommen) festgestellt, 
so dass im Wirkraum des Vorhabens keine Le-
bensstätten oder essenziellen Nahrungshabitate 
vorhanden sind. Beeinträchtigungen sind nicht zu 
erwarten (baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

 
 
  

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den Bau-
betrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-4 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Reiherente, Tafelente, Wespenbussard (Durchzügler) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens 

 

− Die Arten wurde ausschließlich als Durchzügler 
(sporadisches Vorkommen) festgestellt, so dass im 
Wirkraum des Vorhabens keine Lebensstätten oder 
essenziellen Nahrungshabitate vorhanden sind. 
Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 

gemäß Tab. 7-4 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

 
Bekassine*, Blässgans, Blässhuhn*, Brandgans, Gänsesäger, Graugans, Großer Brachvogel*, 
Haubentaucher*, Höckerschwan, Kiebitz, Knäkente, Kranich, Krickente, Löffelente, Pfeifente, 

Reiherente, Rotschenkel*, Saatgans, Schnatterente, Singschwan, Spießente, Stockente, 
Tafelente, Zwergsäger, Zwergschwan und Zwergtaucher (Gastvögel)10 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Arten 
durch das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten 
oder Revierzentren werden nicht überbaut 
(baubedingt und anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 2,05 ha Acker, 
Staudenfluren und Sumpfbiotopen im EU-Vogel-
schutzgebiet (baubedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 14,24 ha an Acker und Grünland 
im EU-Vogelschutzgebiet (anlagebedingt) im 
Bereich nicht essenzieller Lebensräume. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabensbe-
reich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

 
10 * = Arten nach NLWKN (2019), die lediglich im Teilgebiet 5.1.04.08 der für Gastvögel wertvollen Bereiche 
aufgeführt sind. Dieses Teilgebiet liegt hauptsächlich außerhalb des Untersuchungsgebiets, womit es relativ 
unwahrscheinlich ist, dass diese Arten tatsächlich im oder in unmittelbarer Nähe des Untersuchungsgebietes 
vorkommen. Wird auf Seite 183 nachgetragen. 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 

 
Schwarzstorch und Seeadler (Gastvögel) 

• Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
und Arbeitsstreifen sowie durch den Deich, den neuen 
Deichverteidigungsweg, die neue Kreisstraße, 
Deichüberfahrten, Zufahrten, Unterhaltungswege, den 
neuen Geh- und Radweg, Deichtreppen, 
Deichrampen, Ausweichen, Mulden sowie Bankette 
und sonstige Befestigungen sowie innerhalb des 
Schutzstreifens  

 

− Zu einer unmittelbaren Betroffenheit der Art durch 
das Vorhaben kommt es nicht. Niststätten oder 
Revierzentren werden nicht überbaut (baubedingt 
und anlagebedingt).  

[keine Beeinträchtigung] 

− Vorübergehender Verlust von etwa 3,10 ha 
Grünland, Acker, Staudenfluren, Sumpfbiotopen, 
Feuchtgebüschen, Feld-, Obst- und Einzelgehöl-
zen, Strauch- und Baumreihen sowie mehrerer 
Waldflächen im EU-Vogelschutzgebiet 
(baubedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

− Verlust von etwa 15,48 ha an Gewässer- und 
Uferbereichen, Grünland, Staudenfluren, Acker und 
Gehölzbeständen im EU-Vogelschutzgebiet (an-
lagebedingt) im Bereich nicht essenzieller Lebens-
räume. 

[keine Beeinträchtigung]  

• Trenneffekte/Zerschneidung von Lebensräumen und 
funktionaler Beziehungen durch den Baubetrieb und 
durch die neuen Bauwerke 

 

− Trenneffekte ergeben sich nicht. Der Vorhabens-
bereich kann in vollem Umfang überflogen werden 
(baubedingt und anlagebedingt). 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schall- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und 
Anwesenheit von Menschen während des Baubetrie-
bes 

 

− Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. [keine Beeinträchtigung]  

• Verdrängung störempfindlicher Tierarten durch den 
Straßenverkehr sowie durch Lichtemissionen 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Beunruhigung störempfindlicher Tierarten während der 
Unterhaltungsarbeiten 

 

− Veränderungen beziehungsweise eine Verschlech-
terung gegenüber der gegenwärtigen Situation er-
geben sich nicht.  
Relevante Störungen sind nicht zu erwarten. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Schadstoffemissionen und Substratumlagerungen im 
Zuge des Baubetriebes 

 

− Durch geeignete Schutzmaßnahmen wird vermie-
den, dass es zu Belastungen des EU-Vogelschutz-
gebietes durch Bau- und Betriebsstoffe oder Sub-
strat kommt (siehe Kap. 6). 

[keine Beeinträchtigung] 
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Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
gemäß Tab. 7-4 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch den 
Baubetrieb 

 

− Durch Vorkehrungen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen (siehe Kap. 6), wird 
sichergestellt, dass es zu keinen Individuenverlus-
ten kommt. 

[keine Beeinträchtigung] 

• Verletzung oder Tötung von Tieren durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen auf der neuen Kreisstraße 13 

 

− Über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende 
nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

[keine Beeinträchtigung] 
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Tab. 7-6: Bewertung der Erheblichkeit der vorhabensbedingten 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes 
V37.  

 
Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 3 

(siehe Kap. 13.1) 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 
maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-4 

 
1. Allgemeine Erhaltungsziele 

a) Minimierung und Vermeidung von Störeinflüssen 
während der Brut- und Aufzuchtzeit in den als 
Brutgebiet besonders bedeutsamen Bereichen 

• Baubedingte Störwirkungen auf Brutvögel: Es ist nicht 
zu erwarten, dass maßgebliche Vogelarten 
maßgeblich vertrieben oder nachhaltig geschädigt 
werden. 

• Betriebsbedingte Störwirkungen auf Brutvögel: Es ist 
nicht zu erwarten, dass Vogelarten maßgeblich 
vertrieben oder nachhaltig geschädigt werden. Neue 
Belastungen werden durch geeignete Maßnahmen 
vermieden (siehe Kap.6). Eine Zunahme der 
Belastungen gegenüber dem gegenwärtigen Zustand 
ist nicht zu erwarten. Es liegt keine Beeinträchtigung 
vor. 

 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich.  

b) Minimierung und Vermeidung von Störeinflüssen 
während der Zug- und Rastzeiten in Bereichen, die als 
Nahrungsflächen und Schlafplätze für Gastvögel 
besonders bedeutsam sind 

• Bau- und betriebsbedingte Störwirkungen auf 
Gastvögel: Aufgrund der Vorbelastungen ergibt sich 
keine Veränderung gegenüber der derzeitigen 
Situation. Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

c) Sicherung von Bruthabitaten von Seeadler, Kranich 
und Schwarzstorch sowie Sicherung von Brutkolonien 

Die Arten sind vom Vorhaben betroffen. Lebensräume 
von Seeadler, Kranich und Schwarzstorch werden 
vom Vorhaben beansprucht. Es sind aber nur 
unrelevante Habitatbestandteile betroffen. Bei keiner Art 
sind Bruthabitate direkt betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt in Bezug auf die 
genannten Vogelarten zu keinen Beeinträchtigungen der 
für das Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile. Es ist 
somit mit dem Erhaltungsziel verträglich. 

 
2. Erhaltungsziele für Vogelarten des Grünlandes 

a) Erhaltung weiträumiger, möglichst wenig durch 
Sichthindernisse unterbrochener und von Straßen und 
Wegen zerschnittener Grünlandkomplexe 

Durch die Aufhöhung des Deiches und die leichte 
Verlagerung der Kreisstraße 13 entstehen keine neuen 
Sichthindernisse. Die Kreisstraße hat auch weiterhin 
keine Zerschneidungswirkung für die Avifauna. 
Maßgebliche Vogelarten werden somit nicht 
beeinträchtigt. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

b) Erhaltung des Einflusses von Frühjahrs- und 
Sommerhochwässern auf Grünland in Über-
schwemmungsgebieten 

Durch das Vorhaben werden die Frühjahrs- und 
Sommerhochwässer in Überschwemmungsgebieten 
nicht verändert. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 3 
(siehe Kap. 13.1) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-4 
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

c) Sicherung und Förderung eines hohen Grund-
wasserstandes in binnendeichs liegendem Nass- und 
Feuchtgrünland 

Es gibt keine Änderungen gegenüber dem derzeitigen 
Zustand durch den Neubau des Schöpfwerkes 
(schriftliche Mitteilung vom NLWKN – E-Mail vom 
16.9.2020). Die Deichbaumaßnahme hat ebenfalls 
keinen Einfluss auf die Grundwasserstände. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

d) Erhaltung von periodischen und dauerhaften 
Kleingewässern im Grünland 

Die betreffenden Habitate sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

e) Erhaltung des welligen Bodenreliefs im Grünland 
einschließlich der Mulden und Senken 

Die betreffenden Habitatstrukturen sind vom Vorhaben 
nicht betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

f) Erhaltung von unterschiedlich bewirtschaftetem 
Grünland, insbesondere der extensiv genutzten 
Wiesen und Weiden 

Anlagebedingt kommt es zum temporären Verlust von 
mehreren Hektar Grünland im EU-Vogelschutzgebiet 
(vor allem Flächen auf bestehenden Deichen). Davon 
potenziell betroffen sind 
 
• Braunkehlchen, 
• Kranich, 
• Rotmilan, 
• Schafstelze, 
• Schwarzmilan, 
• Schwarzkehlchen, 
• Weißstorch, 
• Seeadler, 
• Schwarzstorch. 
 
Von den genannten Arten sind Nahrungsflächen 
betroffen, die keine relevante Bedeutung besitzen und 
deren Verlust den Fortbestand der Brutvorkommen und 
deren Bruterfolg nicht in Frage stellt, so dass keine 
Beeinträchtigung vorliegt. Einzig für das Braunkehlchen 
ist der Verlust eines Brutpaares durch die 
Inanspruchnahme relevanter Flächen denkbar. 
 
 
Resümee: Für das Braunkehlchen liegt eine erhebliche 
Beeinträchtigung vor. Das Vorhaben ist somit mit dem 
Erhaltungsziel nicht verträglich (B9-1). 

g) Erhaltung und Förderung von strukturreichen 
Rändern entlang von Gräben und Wegen 

Die betreffenden Habitate sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

h) Reduzierung des Gefährdungspotenzials durch 
Masten und Freileitungen 

Masten oder Freileitungen werden im Rahmen des 
Vorhabens nicht errichtet oder verändert. 
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 3 
(siehe Kap. 13.1) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-4 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

 
3. Erhaltungsziele für Vogelarten der Gewässer und deren Randbereiche 

a) Erhaltung der Fließgewässer- und Auendynamik der 
Elbe und ihrer Nebenflüsse 

Die Fließgewässer- und Auendynamik wird durch das 
Vorhaben nicht verändert. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

b) Erhaltung der stromtaltypischen Vielfalt an Fließ- 
und Stillgewässertypen  

Alle relevanten Stillgewässer im EU-Vogelschutzgebiet 
bleiben erhalten, so dass keine relevanten 
Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten sind. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass es zu Vertreibungen 
beziehungsweise Schädigungen kommt. 
Fließgewässer sind überhaupt nicht betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

c) Verminderung der Belastung von Gewässern mit 
Schadstoffen 

Eine Schadstoffbelastung wird durch geeignete 
Vorkehrungen vermieden (siehe Kap. 6). 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

d) Belassung von Flachwasserzonen, vegetationslosen 
Sand- und Schlammflächen, Schwimm-
blattpflanzenbeständen, naturnahen Verlan-
dungsbereichen, gehölzbestandenen Uferpartien, 
natürlichen Uferabbrüchen und anderen für die 
Vogelwelt relevanten Strukturen 

Die betreffenden Habitate sind in für die Vogelwelt 
relevanten Bereichen vom Vorhaben nicht betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

 
4. Erhaltungsziele für Vogelarten der Moore 

a) Erhaltung und Förderung eines naturnahen 
Wasserhaushaltes der Moore 

Die betreffenden Habitate sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

b) Erhaltung der charakteristischen Moorstrukturen Die betreffenden Habitate sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

 
5. Erhaltungsziele für Vogelarten der Wälder 

a) Erhaltung der vorhandenen Vielfalt an Waldtypen 
mit ihren jeweiligen naturnahen Standortverhältnissen 

Bau- und anlagebedingt kommt es zum Verlust von 
Waldbeständen innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. 
Davon indirekt betroffen (durch Habitatverlust im 
Aktionsraum) sind 
 
• vier Reviere der Nachtigall, 
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 3 
(siehe Kap. 13.1) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-4 

• vier Reviere des Pirols. 
 
Resümee: Obwohl der Lebensraumverlust den 
Fortbestand der Brutvorkommen und deren Bruterfolg 
nicht in Frage stellt, führt das Vorhaben aufgrund des 
Umfanges des Flächenentzuges in Bezug auf den Pirol 
zu erheblichen Beeinträchtigung der für das 
Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile. Es ist somit 
mit dem Erhaltungsziel nicht verträglich. 
 
Für die Nachtigall ist eine Beeinträchtigung ausge-
schlossen, da der Fortbestand der Brutvorkommen nicht 
gefährdet ist. 
 
In Bezug auf den Mittelspecht führt der Waldverlust zu 
keiner Beeinträchtigung. Der Flächenentzug liegt zwar 
nur knapp unterhalb des Orientierungswertes für diese 
Vogelart (Stufe I / Grundwert: 400 m², LAMBRECHT & 

TRAUTNER 2007). Jedoch haben die betroffenen 
Gehölzbestände keine relevante Bedeutung für den 
Mittelspecht, da diese durch die direkte Lage an der 
Kreisstraße deutlich störbelastet sind beziehungsweise 
sie durch den Abstand zum vom Mittelspecht genutzten 
Waldbestand für diesen schlecht erreichbar sind 
(Mittelspecht überquert ungern offene Flächen laut 
GARNIEL & MIERWALD 2010). Zudem besitzt der 
ausgedehnte Waldbestand, in dem sich das 
Mittelspecht-Brutpaar befindet (WHA3), aufgrund des 
hohen Altholzanteils eine sehr hohe Habitateignung, so 
dass der Verlust von weniger geeigneten 
Gehölzbeständen abseits dieses Bestandes zu 
vernachlässigen ist. 

b) Erhaltung und Förderung naturnaher, strukturreicher 
und ungleichaltriger Waldbestände mit naturnahen 
Waldrändern und vielgestaltigen Wald-Offenland-
Übergängen 

Bau- und anlagebedingt kommt es zum Verlust von 
Waldbeständen innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. 
Davon indirekt betroffen (durch Habitatverlust im 
Aktionsraum) sind 
 
• vier Reviere der Nachtigall, 
• vier Reviere des Pirols. 
 
Resümee: Obwohl der Lebensraumverlust den 
Fortbestand der Brutvorkommen und deren Bruterfolg 
nicht in Frage stellt, führt das Vorhaben aufgrund des 
Umfanges des Flächenentzuges in Bezug auf den Pirol 
zu erheblichen Beeinträchtigung der für das 
Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile. Es ist somit 
mit dem Erhaltungsziel nicht verträglich (B12-1). 
  
Für die Nachtigall ist eine Beeinträchtigung ausges-
chlossen, da der Fortbestand der Brutvorkommen nicht 
gefährdet ist. 
 
In Bezug auf den Mittelspecht führt der Waldverlust zu 
keiner Beeinträchtigung. Der Flächenentzug liegt zwar 
nur knapp unterhalb des Orientierungswertes für diese 
Vogelart (Stufe I / Grundwert: 400 m², LAMBRECHT & 

TRAUTNER 2007). Jedoch haben die betroffenen 
Gehölzbestände keine relevante Bedeutung für den 
Mittelspecht, da diese durch die direkte Lage an der 
Kreisstraße deutlich störbelastet sind beziehungsweise 
sie durch den Abstand zum vom Mittelspecht genutzten 
Waldbestand für diesen schlecht erreichbar sind 
(Mittelspecht überquert ungern offene Flächen laut 
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 3 
(siehe Kap. 13.1) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-4 
GARNIEL & MIERWALD 2010). Zudem besitzt der 
ausgedehnte Waldbestand, in dem sich das 
Mittelspecht-Brutpaar befindet (WHA3), aufgrund des 
hohen Altholzanteils eine sehr hohe Habitateignung, so 
dass der Verlust von weniger geeigneten 
Gehölzbeständen abseits dieses Bestandes zu 
vernachlässigen ist. 

c) Sicherung einer die Vogelwelt berücksichtigenden 
Waldbewirtschaftung 

Die Waldbewirtschaftung ist vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

d) Erhaltung und Förderung eines Anteils von Alt- und 
Totholz in den Beständen, insbesondere Belassung 
von Horst- und Höhlenbäumen im Bestand 

Die betreffenden Habitatstrukturen sind vom Vorhaben 
nicht betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

e) Bereitstellung von Waldbeständen, die einer 
natürlichen Entwicklung überlassen bleiben 

Die betreffenden Habitate sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

f) Erhaltung von Kleingewässern, Heide- und Ma-
gerrasenflächen, offenen Sandflächen und anderen 
Kleinbiotopen im Wald 

Die betreffenden Habitate sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

 
6. Erhaltungsziele für Vogelarten der Gebüsche, Hecken, Baumgruppen und Einzelbäume 

a) Erhaltung von Landschaftsteilen, die mit Gebü-
schen, Hecken, Baumgruppen und Einzelbäumen 
durchsetzt sind 

Bau- und anlagebedingt kommt es zum Verlust von 
Waldbeständen innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. 
Davon indirekt betroffen (durch Habitatverlust im 
Aktionsraum) sind 
 
• vier Reviere der Nachtigall, 
• vier Reviere des Pirols. 
 
Resümee: Obwohl der Lebensraumverlust den 
Fortbestand der Brutvorkommen und deren Bruterfolg 
nicht in Frage stellt, führt das Vorhaben aufgrund des 
Umfanges des Flächenentzuges in Bezug auf den Pirol 
zu erheblichen Beeinträchtigung der für das 
Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile. Es ist somit 
mit dem Erhaltungsziel nicht verträglich (B12-1). 
 
Für die Nachtigall ist eine Beeinträchtigung 
ausgeschlossen, da der Fortbestand der 
Brutvorkommen nicht gefährdet ist. 

b) Erhaltung und Pflege von reich strukturierten und 
gehölzartenreichen Gebüschen und Hecken mit 
krautreichen Säumen 

Bau- und anlagebedingt kommt es zum Verlust von 
Waldbeständen innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. 
Davon indirekt betroffen (durch Habitatverlust im 
Aktionsraum) sind 
 
• vier Reviere der Nachtigall, 
• vier Reviere des Pirols. 
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Erhaltungsziele gemäß NElbtBRG Anlage 3 
(siehe Kap. 13.1) 

Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele aufgrund der Betroffenheit 

maßgeblicher Bestandteile gemäß Tab. 7-4 
 
Resümee: Obwohl der Lebensraumverlust den 
Fortbestand der Brutvorkommen und deren Bruterfolg 
nicht in Frage stellt, führt das Vorhaben aufgrund des 
Umfanges des Flächenentzuges in Bezug auf den Pirol 
zu erheblichen Beeinträchtigung der für das 
Erhaltungsziel maßgeblichen Bestandteile. Es ist somit 
mit dem Erhaltungsziel nicht verträglich (B12-1). 
 
Für die Nachtigall ist eine Beeinträchtigung 
ausgeschlossen, da der Fortbestand der 
Brutvorkommen nicht gefährdet ist. 

c) Erhaltung, Förderung und Pflege von Kopfbäumen Die betreffenden Habitate sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

d) Erhaltung von Obstbäumen Das betreffende Habitat ist vom Vorhaben in sehr 
geringem Umfang und nur äußerst randlich betroffen 
(anlagebedingter Verlust von etwa 0,009 ha). Es handelt 
sich um mittelalte bis alte Bestände. Im Anschluss steht 
der Bereich insgesamt in vergleichbarer Qualität und 
Habitatstruktur weiter zur Verfügung, so dass keine 
relevanten Auswirkungen auf das Gebiet zu erwarten 
sind. 
 
Resümee: Das Vorhaben führt zu keiner Beein-
trächtigung der für das Erhaltungsziel maßgeblichen 
Bestandteile. Es ist somit mit dem Erhaltungsziel 
verträglich. 

 
 

7.2.3  Projekte und Pläne Dritter mit möglichen Auswirkungen 
auf die Erhaltungsziele 

 
Um zu klären, ob die festgestellten vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu erheblichen Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes V37 führen können, 
sind entsprechende Pläne und Projekte zu betrachten. Pläne sind grundsätzlich erst 
dann relevant, wenn sie rechtsverbindlich sind. Sie sind darüber hinaus ausnahmsweise 
zu berücksichtigen, wenn sie wenigstens beschlossen wurden, ohne dass noch eine 
etwa einzuholende Genehmigung oder die Bekanntmachung vorliegt. Projekte sind 
erst dann zu berücksichtigen, wenn sie von einer Behörde zugelassen oder 
durchgeführt beziehungsweise – im Falle der Anzeige – zur Kenntnis genommen 
werden. Dem steht der Fall der planerischen Verfestigung gleich, wenn ein Projekt im 
Zulassungsverfahren entsprechend weit gediehen ist (vergleiche auch BMVBW 2004). 
 
Die Auswahl der tatsächlich zu berücksichtigenden Pläne und Projekte beschränkt sich 
auf solche, die Erhaltungsziele beeinträchtigen, die auch von dem geplanten Vorhaben 
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beeinträchtigt werden. Sofern die in Kap. 6 beschriebenen Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung bewirken, dass ein Erhaltungsziel vom Vorhaben nicht einmal mehr uner-
heblich beeinträchtigt wird, erübrigen sich für dieses Ziel Betrachtungen zu kumulati-
ven Wirkungen (KAISER 2017a). 
 
Eine vorhabensbedingte Beeinträchtigung von Habitaten, die für sich genommen das 
Maß der Erheblichkeit noch nicht erreicht (gemessen an den Orientierungswerten nach 
LAMBRECHT UND TRAUTNER 2007), betrifft nur die Nahrungshabitate von 
Schwarzmilan und Weißstorch (siehe Tab. 7-4). Bereits die Abfragen und Recherchen 
im Rahmen des Antrages auf Planfeststellung zur Erhöhung und Verstärkung des 
vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (Hochwasserschutzwand 
Wussegel – Hochwasserschutzwand Hitzacker) vom 11.7.2018 (KOBBE & KAISER 
2019) zeigen, dass in Bezug auf diese Betroffenheiten in größerem Umfang 
kumulative Wirkungen auftreten, so dass bei beiden Arten vorsorglich in der Summe 
der Auswirkungen von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen wäre (siehe 
Tab. 7-4). Jedoch ist auch für diese beiden Arten davon auszugehen, dass die 
temporäre Beeinträchtigung von nicht essenziellen Nahrungshabitaten – insbesondere 
unter Berücksichtigung des großen Aktionsraumes der Arten – keine Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele darstellt. Der Fortbestand der Brutreviere ist nicht gefährdet, dies 
gilt auch unter Berücksichtigung des gleichartig gestalteten Vorhabens der 
Deicherhöhung zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95.  
 
Weitere potenziell relevante Vorhaben sind laut Recherche: 
 
- Leitungstrasse SuedOstLink+:  

Vorzugstrasse zwischen Bohnenburg und Jasebeck, Planfeststellungsunterlagen 
sind in Erstellung. Geschlossene Querung innerhalb des Elbvorlandes, keine 
nennenswerten Verluste von Gehölzen und Grünland und damit keine 
nennenswerten Beeinträchtigungen von Brutvogelarten zu erwarten. 
 

- Bau Wehranlage Wehningen: 
Planfeststellung gegeben, Umsetzung ab Frühjahr 2026. Es kommt zu nicht 
erheblichen Beeinträchtigungen von Drosselrohrsänger, Neuntöter und Pirol. 
 

- Auenstrukturplan: 
Gehölzrückschnitte an 18 Standorten entlang der Elbe geplant, bislang keine 
Planfeststellungen erfolgt. 

 
- Bodenentnahme Wilkenstorf: 

Planfeststellungsbeschluss wird erwartet. 
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- Projekt „Reststrecke“ – Anpassung der deutschen Binnenelbe, Elbe-km 508 – 521: 
Noch keine Konkretisierung der Umweltauswirkungen erfolgt. 
 

Von den aufgeführten Projekten ist lediglich der Bau der Wehranlage Wehningen 
relevant, da die Planfeststellung für dieses Projekt bereits erfolgte.  
Im Rahmen dieses Projekts kommt es zu nicht erheblichen Beeinträchtigungen der 
Brutvogelarten Drosselrohrsänger, Neuntöter und Pirol. Der Drosselrohrsänger wird in 
der vorliegenden Planung nicht beeinträchtigt, eine Kumulationswirkung ist daher 
ausgeschlossen. Für den Neuntöter liegen die Beeinträchtigungen deutlich unter den 
Schwellenwerten und es ist keine dauerhafte Beeinträchtigung zu erwarten. Auch in 
diesem Fall ist daher nicht von der Erreichung der Erheblichkeitsschwelle durch 
Kumulationswirkungen auszugehen. Für den Pirol ist in der vorliegenden Planung die 
Erheblichkeitsschwelle bereits überschritten, sodass darüber hinausgehende 
Kumulationseffekte unerheblich sind. 
 

7.3  Resümee der Prüfung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Vorhaben weder mit den Erhaltungszielen 
des FFH-Gebietes Nr. 74 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“ 
(DE 2528-331) noch mit denen des EU-Vogelschutzgebietes V37 „Niedersächsische 
Mittelelbe“ (DE 2832-401) verträglich ist. 
 
Damit ist das Vorhaben unzulässig, sofern nicht eine Abweichungsprüfung nach § 34 
Abs. 3 bis 5 BNatSchG (siehe Abschnitt III der vorliegenden Unterlage) zu einem ab-
weichenden Ergebnis kommt. 
 
Eine Betroffenheit eines prioritären Lebensraumtyps besteht nicht, weshalb im Rah-
men der Abweichungsprüfung das Einholen einer Stellungnahme der Kommission der 
Europäischen Union nach § 34 Abs. 4 BNatSchG nicht erforderlich ist. 
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III.  Unterlagen für das Ausnahmeverfahren 
gemäss § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG 

 
8.  Alternativenprüfung 

 
Soll ein nach § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässiges Vorhaben weiter verfolgt werden, 
so verlangt § 34 Abs. 3 BNatSchG den Nachweis, dass keine zumutbaren Alternativen 
existieren. Im Rahmen der Alternativenprüfung ist zu klären, ob sich das Vorhaben 
durch Standort- und Trassenalternativen oder durch technische Alternativen ohne er-
hebliche Beeinträchtigungen oder mit geringeren Beeinträchtigungen realisieren lässt 
(vergleiche zum Beispiel BMVBW 2004). 
 
Die im Rahmen der Prüfung der vorhabensbedingten Auswirkungen festgestellten er-
heblichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebietes lösen für dieses 
Natura 2000-Gebiet die Pflicht zu einer Alternativenprüfung aus. 
 
 

8.1  Denkbare Vorhabensalternativen 
 
Im Rahmen der Planungen wurden neben der in den vorausgegangenen Kapiteln der 
vorliegenden FFH-Verträglichkeitsuntersuchung detailliert untersuchten Variante wei-
ter Lösungsmöglichkeiten für das Erreichen des Hochwasserschutzes als Alternativen 
geprüft:  
 
• Variante 1 – Vordeichung: Der Deich wird weiter in den Abflussquerschnitt der 

Elbe verlegt (siehe Abb. 8-1). 
• Variante 2 – Rückdeichung: Der Deich wird auf eine neue Deichlinie zurückge-

setzt (siehe Abb. 8-2). 
• Variante 3 – bisherige Deichlinie: Anpassung und Erhöhung des vorhandenen 

Deiches (vergleiche Abb. 8-3 und 8-4), wie es der beantragten Variante entspricht. 
 
Wie dem tabellarischen Variantenvergleich in Tab. 8-1 zu entnehmen ist, hat die Vari-
ante 1 sehr deutliche Nachteile. So erfahren zahlreiche FFH-Lebensraumtypen eine 
graduelle Beeinträchtigung durch den Entzug des Hochwassereinflusses. Auch die 
Variante 2 schneidet in Bezug besonders schlecht ab, da von der Biotopausstattung 
sehr hochwertige Flächen überbaut werden müssten. 
 
Für die Genehmigungsfähigkeit der Varianten 1 und 2 besonders kritisch ist, dass be-
deutsame Vogelhabitate und Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie 
(insbesondere 9190 – alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 6440 – 
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Brenndoldenwiesen und 6510 – Flachland-Mähwiesen) betroffen sind, die umgestaltet 
und störbelastet werden. Bei der Variante 3 sind zwar ebenfalls Lebensraumtypen des 
Anhanges I der FFH-Richtlinie (insbesondere 6510 – Flachland-Mähwiesen auf dem 
Deich) betroffen, es werden aber nur wenig neue Flächen störbelastet und bei den 
betroffenen Flachland-Mähwiesen handelt es sich um eine Ausprägung des 
Lebensraumtyps 6510 auf stark anthropogen überformten Standorten (Deich), die auch 
auf dem neuen Deich wieder entwickelt werden kann. 
 
So sind die Varianten 1 und 2 als deutlich weniger FFH-verträglich einzustufen und 
mit der Variante 3 steht eine verträglichere Lösung zur Verfügung. Die Variante 3 
stellt damit eine zumutbare Alternative gegenüber den Varianten 1 und 2 dar und ist 
nach § 34 Abs. 3 BNatSchG als die am wenigsten unverträgliche Variante in Bezug 
auf Natura 2000 zu wählen. 
 
Für die Variante 3 zeichnen sich eindeutig die geringsten Konflikte im Vergleich der 
drei möglichen Varianten ab. Daher beschränken sich aus Umweltsicht die Betrach-
tungen im Folgenden auf diese Vorzugsvariante. 
 
 
Tab. 8-1: Beurteilung der Planungsvarianten im Hinblick auf ihre Auswirkungen 

auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 

Variantenvergleich: ++ = sehr deutliche Vorteile, + = Vorteile, o = neutral, - = Nachteile, -- = sehr deutliche 
Nachteile. 

Schutz- V a r i a n t e n 
gut 1) Vordeichung, 

neue Deichlinie 
2) Rückdeichung, 
neue Deichlinie 

3) bisherige Deichlinie, 
Kreisstraße auf einer 
binnenseitigen Berme 

Tiere, 
Pflanzen 

und biolo-
gische 
Vielfalt 

-- 
Sehr wertvolle Tierhabitate 
und Pflanzenwuchsorte so-
wie Biotope gehen verloren, 
zusätzliche Betroffenheit 
von FFH-Lebensraumtypen 
(insbesondere 91F0, 91E0, 
9190, 6440 und 6510), neue 
Flächen werden deutlich 
störbelastet. 

- 
Sehr wertvolle Tierhabitate 
und Pflanzenwuchsorte so-
wie Biotope gehen verloren, 
allerdings in deutlich gerin-
gerem Maße als bei Vari-
ante 1. Zusätzliche 
Betroffenheit von FFH-
Lebensraumtypen (insbe-
sondere 9190, 91F0 und 
6510), neue Flächen werden 
deutlich störbelastet. 

+ 
Im Vergleich zu Var. 1 und 2 
werden kaum neue Flächen 
störbelastet. Die Störwir-
kung auf Brut- und Gastvo-
gellebensräume mit 
regionaler oder 
landesweiser Bedeutung 
werden im Gegensatz zu 
Var. 1 und 2 nicht erhöht. 
Mit der Verstärkung und 
Erhöhung des vorhandenen 
Deiches werden die dortigen 
FFH-Lebensraumtypen 
(insbesondere 6510) bean-
sprucht. Anders als bei Var. 
1 und 2 sind aber Lebens-
raumtypflächen auf stark 
anthropogen überformenten 
Standorten (Deich) betrof-
fen, die auch auf dem neuen 
Deich wieder entwickelbar 
sind. 
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8.2  Ergebnis der Alternativenprüfung 
 
Es existiert keine mit den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete verträgliche oder 
zumindest gegenüber der geplanten Lösung verträglichere Alternative, die die vorha-
bensrelevanten Funktionen erfüllt und zumutbar ist. 
 

 
Abb. 8-1: Bestehende Deichlinie und schematische Darstellung der Vordeichung 
(unmaßstäblich, Darstellung: NLWKN). 
 

 

Abb. 8-2: Bestehende Deichlinie und zu prüfende optionale Rückdeichungsmög-
lichkeit (unmaßstäblich, Darstellung: NLWKN). 
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Abb. 8-3:  Planung Kreisstraße auf der Binnenberme mit 2,5 m breiten Radweg auf 
der Deichkrone (unmaßstäbliche Darstellung, Darstellung: NLWKN). 

 
 

 
 

Abb. 8-4:  Planung Deichverteidigungsweg auf der Binnenberme (unmaßstäbliche 
Darstellung, Darstellung: NLWKN). 
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9.  Ausnahmegründe 
 
Soll das Vorhaben trotz der in Kap. 7.3 festgestellten Unverträglichkeit durchgeführt 
werden, bedarf es nach § 34 Abs. 3 BNatSchG der Begründung, dass das Vorhaben 
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Die Ausnahmegründe sind im 
vorliegenden Fall: 
 
• Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung durch Verbesserung der Hoch-

wasserschutzsituation, 
• Schutz von Kultur- und Sachgütern in den Siedlungsflächen (Wohngebäude, Ne-

bengebäude, gewerblich genutzte Gebäude, Baudenkmäler) durch Verbesserung 
der Hochwasserschutzsituation, 

• Schutz vor Umweltverschmutzungen im Falle von Hochwasserereignissen (zum 
Beispiel bei Hochwasser berstende Öltanks) durch Verbesserung der Hochwasser-
schutzsituation in den Siedungsflächen. 
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10.  Notwendige Maßnahmen zur Sicherung des kohärenten 
europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 

 
Soll das Vorhaben trotz festgestellter Unverträglichkeit durchgeführt werden, so sind 
nach § 34 Abs. 5 BNatSchG die zur Sicherung des Zusammenhanges der 
Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 notwendigen Maßnahmen 
vorzusehen. Bereits LOUIS & ENGELKE (2000) stellen klar, dass entsprechende 
kohärenzsichernde Maßnahmen im Falle eines Ausnahmeverfahrens zwingend 
erforderlich sind (siehe unter anderem auch BAUMANN et al. 1999, KAISER 2003 sowie 
FÜSSER & LAU 2014). 
 
Die kohärenzsichernden Maßnahmen müssen sich direkt auf die für die 
Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile, die erheblich beeinträchtigt werden, 
beziehen (BAUMANN et al. 1999, LOUIS & ENGELKE 2000). Als kohärenzsichernde 
Maßnahme ist unter anderem die Verbesserung eines Habitates in einem Teil des 
Gebietes oder einem anderen Natura 2000-Gebiet im Verhältnis zu dem Verlust 
aufgrund des Vorhabens geeignet (LOUIS & ENGELKE 2000). 
 
 
 10.1  Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf das FFH-Gebiet Nr. 74 
 
Bezogen auf die mit dem Vorhaben verbundenen erheblichen Beeinträchtigungen 
maßgeblicher Bestandteile des FFH-Gebietes Nr. 74 sind die in Tab. 10-1 
zusammengestellten kohärenzsichernden Maßnahmen vorgesehen. Die Maßnahmen 
entsprechen den gebietsspezifischen Erhaltungszielen (vergleiche Kap. 13.2 im 
Anhang). Weitergehende Angaben zur Ausführung der Maßnahmen finden sich in den 
Maßnahmenblättern (siehe Kap. 11), deren Nummerierung den Maßnahmenblättern 
der Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen (Unterlage zur Eingriffsregelung) 
entspricht. Die räumliche Lage der Sicherungsmaßnahmen ist in Karte 2 
beziehungsweise Abb. 11-1 bis 11-5 dieser Unterlage sowie in den zusätzlichen Plänen 
2, 3 und 6 der Unterlage 3.2.2 (Unterlage zur Eingriffsregelung) dargestellt. 
 
Bei der Kompensation für Flächenverluste von Uferstaudenfluren der Stromtäler 
(FFH-Lebensraumtyp 6430) wird der Kompensationsfaktor 1 : 1 angesetzt. Auch die 
Verluste des FFH-Lebensraumtyps 6510 sind bis auf die mesophilen Grünländer 
mäßig feuchter Standorte (GMF m) und die mageren mesophilen Grünländer 
kalkarmer Standorte (GMA m abseits des Deiches) im Verhältnis 1 : 1 auszugleichen, 
da durch das Andecken des alten Oberbodens auf dem erhöhten Deich (siehe Kap. 6) 
und bei einer Heumulchausbringung günstige Voraussetzungen geschaffen werden 
können, um in kurzer Zeit vergleichbare Vegetationsausprägungen zu schaffen 
(vergleiche LIEBRAND 2016). Die feuchteren und die kalkarmen Bestände abseits des 
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Deiches sind jedoch im Verhältnis 1 : 2 zu kompensieren, da gleichwertige 
Lebensräume nicht zeitnah entwickelt werden können. 
 
Nach der Eingriffsregelung wäre bezüglich des Verlusts der FFH-Lebensraumtypen 
9190 und 91F0 (die auch gleichzeitig in Teilen potenzielle zukünftige Brutbäume für 
Heldbock und Eremit darstellen) ein Kompensationsverhältnis von 1 : 3 anzusetzen, da 
es sich nach v. DRACHENFELS (2012) um kaum regenerierbare Biotoptypen handelt. 
Zum Fahrrinnenausbau der Bundeswasserstraße Main in den Stauhaltungen Wipfeld, 
Garstadt und Schweinfurt hat die Europäische Kommission jedoch darauf 
hingewiesen, dass bei Betroffenheit bestehender Wälder ein Kompensationsverhältnis 
von 1 : 2,5 bis 1 : 3 erforderlich ist. Wegen der kaum gegebenen Regenerierbarkeit ist 
die obere Spanne (1 : 3) anzusetzen. 
 
Für Heldbock und Eremit ergibt sich somit ebenfalls ein Kompensationsverhältnis von 
1 : 3. 
 
Die Verluste der potenziellen Landlebensräume von Rotbauchunke und Kammmolch 
sind überwiegend über die Entwicklung von extensiv genutzem Grünland im 
Verhältnis 1 : 1 auszugleichen, da entsprechende Flächen zeitnah eine entsprechende 
Habitatfunktion erfüllen können. Der Rest wird über die Maßnahmen zur 
Kompensation der Waldverluste mit abgedeckt. 
 
Der Kompensationsumfang für die Verluste von Bereichen mit essenzieller Bedeutung 
als Land- und Winterlebensräume für die Rotbauchunke richtet sich nach der 
abgeschätzten Größe der betroffenen Population. 
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Tab. 10-1: Sicherungsmaßnahmen zur Wahrung der Kohärenz des Schutzgebiets-
systems „Natura 2000“ in Bezug auf das FFH-Gebiet Nr. 74.  

 
erheblich beeinträchtigte Erhaltungsziele 

(gemäß Tab. 7-2) 
Sicherungsmaßnahme 

− Verlust des Lebensraumtyps 6430: 24 m² Entwicklung von Uferstaudenfluren der Stromtäler 
– FFH-Lebensraumtyp 6430 (weitere Angaben 
siehe Maßnahmenblätter A 31). 

− Verlust des Lebensraumtyps 6510: 70.352 m² 
(ohne temporäre Flächen – Wiederherstellung)  
zusätzlicher Verlust 180 m² für Maßnahme 
ACEF 36 und ACEF 37 

Entwicklung von mageren Flachland-Mähwiesen – 
FFH-Lebensraumtyp 6510 (weitere Angaben 
siehe Maßnahmenblätter A 14.1, A 14.2, E 15.1, 
E 29). 

− Verlust des Lebensraumtyps 9190: 2.977 m² Anlage von bodensaurem Eichenmischwald – 
FFH-Lebensraumtyp 9190 (weitere Angaben 
siehe Maßnahmenblatt EFCS 27, E 28). 

− Verlust des Lebensraumtyps 91F0: 2.587 m²  Anlage von Hartholzauwald – FFH-
Lebensraumtyp 91F0 (weitere Angaben siehe 
Maßnahmenblätter EFCS 25, EFCS 26). 

− Verlust von potenziellen zukünftigen Brutbäu-
men des Heldbocks und des Eremiten im FFH-
Gebiet: 1.600 m² 

Markierung von Habitatbäumen, die dauerhaft aus 
der Nutzung zu nehmen sind. Neuanlage von 
Gehölzbeständen (A 35 und EFCS 25, EFCS 26, 
EFCS 27). 

− Verlust potenzieller Land- und Winterlebens-
räume des Kammmolches (etwa 9,24 ha)  

Entwicklung von Land- und Winterlebensraum für 
den Kammmolch (weitere Angaben siehe Maß-
nahmenblätter EFCS 13, A 14.1, A 14.2, E 15.1, A 
16.1, EFCS 25, EFCS 26, EFCS 27, E 29). 

− Verlust potenzieller Land- und Winterlebens-
räume, essenzieller Teillebensräume der 
Rotbauchunke (etwa 7,37 ha, davon 1,86 ha 
essenzielle Teillebensräume) 

Entwicklung von Land- und Winterlebensraum für 
die Rotbauchunke (weitere Angaben siehe 
Maßnahmenblätter A 14.1, A 14.2, E 15.1, A 16.1, 
EFCS 27, E 29, ACEF 36). 

 
 

10.2  Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf das EU-Vogelschutzgebiet V37 
 
Bezogen auf die mit dem Vorhaben verbundenen erheblichen Beeinträchtigungen 
maßgeblicher Bestandteile des EU-Vogelschutzgebietes V37 sind die in Tab. 10-2 
zusammengestellten Sicherungsmaßnahmen vorgesehen. Die Maßnahmen entsprechen 
den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für diese Arten (vergleiche Kap. 13.1 im An-
hang). Weitergehende Angaben zur Ausführung der Maßnahmen finden sich in den 
Maßnahmenblättern (siehe unten), deren Nummerierung den Maßnahmenblättern der 
Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen (Unterlage zur Eingriffsregelung) entspricht. 
Die räumliche Lage der Sicherungsmaßnahmen ist in Abb. 11-1 bis 11-5 und in den 
zusätzlichen Plänen 2, 3 und 6 der Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen (Unterlage 
zur Eingriffsregelung) dargestellt. 
 
Die Habitatverluste der wertbestimmenden Vogelart Braunkehlchen im EU-
Vogelschutzgebiet V37 sind im Verhältnis 1 : 1 auszugleichen, da die Flächen zeitnah 
die Habitatfunktion erfüllen können. 
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Für den Pirol stellen bereits jüngere Weiden-Auwälder geeignete Habitate dar, die in-
nerhalb von maximal 50 Jahren entwickelbar sind. Nach der Eingriffsregelung wäre 
daher ein Kompensationsverhältnis von 1 : 2 ausreichend. Aufgrund der Betroffenheit 
eines Erhaltungszieles des EU-Vogelschutzgebietes wird für die im Vogelschutzgebiet 
gelegenen Flächen vorsorglich der Kompensationsumfang auf 1 : 3 erhöht. 
 
 
Tab. 10-2: Sicherungsmaßnahmen zur Wahrung der Kohärenz des Schutzgebiets-
systems „Natura 2000“ in Bezug auf das EU-Vogelschutzgebiet V37. 

erheblich beeinträchtigte Erhaltungsziele 
(gemäß Tab. 7-5) 

Sicherungsmaßnahme 

− Verlust von Laubwald, Einzelbäumen, 
Feldgehölzen, Hecken und Alleen im 
Aktionsraum von vier Brutpaaren des Pirols (im 
EU-Vogelschutzgebiet) 

Anlage von beziehungsweise Umbau zu 
Laubwald als Lebensraum für den Pirol (weitere 
Angaben siehe Maßnahmenblätter EFCS 13, EFCS 

25, EFCS 26, EFCS 27).  

− Lebensraumverlust des Braunkehlchens (im 
EU-Vogelschutzgebiet) 

Rekultivierung von Grünland auf dem Deich, 
Anlage einer Brachfläche als Nahrungshabitat 
temporär während der Bauphase (weitere 
Angaben siehe Maßnahmenblätter A 14.1, A 14.3, 
E 15.1, E 15.2, A 16.1, A 16.2, ACEF 38). 

− Verlust eines Brutrevieres des Braunkehlchens 
durch Flächeninanspruchnahme 

Rekultivierung von Grünland auf dem Deich, 
Anlage einer Brachfläche als Nahrungshabitat 
temporär während der Bauphase (weitere 
Angaben siehe Maßnahmenblätter A 14.1, A 14.3, 
E 15.1, E 15.2, A 16.1, A 16.2, ACEF 38). 
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11.  Maßnahmenkartei 
 
 
 
 

Hinweis zur Darstellung auf den Maßnahmenblättern in der Maßnahmenkartei 
 
Die Maßnahmenkartei ist der Unterlage 3.2.2 Kap. 11 der Antragsunterlagen (Unterlage zur 
Eingriffsregelung) zu entnehmen. Für die Belange der Natura 2000-Gebiete sind die 
Maßnahmenblätter zu den Maßnahmennummern S 0, S1 (S 1.1, S 1.2, S 1.3), S 2, S 3, S 4, 
S 6 (S 6.1, S 6.2), S 8, S 9, S 10, S 11, EFCS 13, A 14 (A 14.1, A 14.2, A 14.3), E 15 (E 15.1, 
E 15.2), A 16 (A 16.1, A 16.2), ACEF 22, EFCS 25, EFCS 26, EFCS 27, E 28, E 29, A 31, A 35, 
ACEF 36, ACEF 37, ACEF 38, S 40 relevant. Sie umfasst folgende Maßnahmen: 
 
• Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminde-

rung von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der Schutzgebiete, vergleiche Kap. 6), 
• Sicherungsmaßnahmen zur Wahrung der Kohärenz des Schutzgebietssystems Natura 

2000 (vergleiche Kap. 10). 
 
Die Maßnahmenblätter geben Maßnahmen wieder, die auch Vermeidungsmaßnahmen 
beziehungsweise Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung sind.  
Da die Maßnahmenblätter unverändert aus der planfestzustellenden Maßnahmendatei der 
Unterlage 3.2.3 übernommen wurden, enthalten sie teilweise auch Teilmaßnahmen und Hin-
weise, die die Belange von Natura 2000 nicht betreffen, sondern sich nur aus den Anforde-
rungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung oder den artenschutzrechtlichen Anfor-
derungen ergeben. Es erfolgt aber auf jedem Maßnahmenblatt bei der Beschreibung des 
Konfliktes und der Maßnahme eine Ergänzung und Hervorhebung um die die FFH-Verträg-
lichkeit betreffenden Sachverhalte (FFH-VU: ...). 
 
Die Maßnahmennummer besteht aus der fortlaufenden Nummer und dem Kürzel für den Typ 
der Maßnahme: 
 
S = Schutzmaßnahme / Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
A = Ausgleichsmaßnahme im Sinne der Eingriffsregelung / Sicherungsmaßnahmen 
E = Ersatzmaßnahme im Sinne der Eingriffsregelung / Sicherungsmaßnahmen. 
 
Die räumliche Lage der Maßnahmen zeigen Karte 2 sowie die Abb. 11-1 bis 11-5 und die 
zusätzlichen Pläne 2, 3 und 6 der Unterlage 3.2.2 der Antragsunterlagen (Unterlage zur 
Eingriffsregelung) (Maßnahmen zur Schadensbegrenzung). 
 
Im Rahmen einer Umweltbaubegleitung durch eine fachkundige Person wird sichergestellt, 
dass eine naturschutzfachlich konforme Ausführung der Maßnahmen erfolgt und alle 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die konkreten Aufgaben der 
Umweltbaubegleitung ergeben sich aus den Durchführungsbeschreibungen der nachfolgen-
den Maßnahmenblätter. 
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Quellenvermerk: © Geobasis-DE / BKG (2026) CC BY 4.0  LGLN (2026) Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) 

Maßstab 1: 130.000, eingeordnet 
   

   FFH-Gebiet Nr. 74 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“                  
(DE 2528-331) 

   Europäisches Vogelschutzgebiet V 37 „Niedersächsische Mittelelbe“ (DE 2832-401) 

 
Abb. 11-1:  Übersicht über die Lage der externen Flächen der kohärenzsichernden 

Maßnahmen (rote Punkte). 
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 Quellenvermerk: © Geobasis-DE / BKG (2026) CC BY 4.0  LGLN (2026) Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) 

Maßstab 1 : 3.000, eingenordet 

 

 
A 31 – Entwicklung von Uferstaudenfluren der Stromtäler (63 m², im FFH- und 
Vogelschutzgebiet) 
 

Abb. 11-2:  Lage der Fläche der kohärenzsichernden Maßnahme A 31 (Entwicklung 
von Uferstaudenfluren der Stromtäler – Gemarkung Seerau, Flur 1, Flur-
stück 73/9 Teilfläche). Beispielhafte Darstellung der geplanten 
Flächeninanspruchnahme; die genaue Lage der Maßnahme auf den 
Flurstücken wird in der Örtlichkeit entschieden. 

 
 
 



Erhöhung und Verstärkung des Deiches, 5. Planungsabschnitt – Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 219 
______________________________________________________________________________________________ 

                                                   Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2021   Maßstab 1 : 2.500, eingenordet 
  

 
Acef 38 - Anlage einer Brachfläche (etwa 33.264 m², im Vogelschutzgebiet) 
 

Abb. 11-3:  Lage der kohärenzsichernden und artenschutzrechtlichen Maßnahme ACEF 38 - Anlage einer Brachfläche (Gemarkung 
Penkefitz, Flur 3, Flurstücke 83/2 und 87/2 – Teilflächen).  
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Quellenvermerk: © Geobasis-DE / BKG (2026) CC BY 4.0  LGLN (2026) Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) 

Maßstab 1 : 3.000, eingenordet 

 

 
Acef 38 - Anlage einer Brachfläche (etwa 45.000 m², im Vogelschutzgebiet) 
 

 
Abb. 11-4:  Lage der kohärenzsichernden und artenschutzrechtlichen Maßnahme 

ACEF 38 - Anlage einer Brachfläche (Gemarkung Grabau, Flur 1, 
Flurstück 16/4).  
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Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2021  

 Maßstab 1 : 2.000, eingenordet 

 

 
Acef 38 - Anlage einer Brachfläche (etwa 26.108 m², im Vogelschutzgebiet) 
 

 
Abb. 11-5:  Lage der kohärenzsichernden und artenschutzrechtlichen Maßnahme 

ACEF 38 - Anlage einer Brachfläche (Gemarkung Damnatz, Flur 8, 
Flurstücke 38, 39, 40 und 41 – Teilflächen).  
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A 20.05 – Westumfahrung Halle. – 83 S.; Leipzig. 

EU-Vogelschutzrichtlinie – Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. Amtsblatt der Euro-
päischen Union L 20/7 ff. vom 26.01.2010, zuletzt geändert durch Verordnung 2019/10/EU 
vom 5. Juni 2019 (ABl. EG Nr. L 170 S. 115). 

FFH-Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 2025/1237/EU vom 17. Juni 2025 (ABl. EG Nr. L 1237 S. 1). 

NatSchAG M-V: Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. 
Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 
März 2023 (GVOBl. M-V S. 546). 
NElbtBRG – Gesetz über das Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue” vom 14. No-
vember 2002 (Nds. GVBl. S. 426), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. September 2022 
(Nds. GVBl. S. 578). 
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RStO 12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12), 
Ausgabe 2012GL. 
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13.  Anhang 
 

13.1  Auszug aus NElbtBRG: Anlage 3 zu § 4 Satz 2 Nr. 4 NElbtBRG 
 
Vogelarten sowie Erhaltungsziele im Europäischen Vogelschutzgebiet „Niedersäch-
sische Mittelelbe" 
 
I. Wertbestimmende Vogelarten 
 
1. Vogelarten nach Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG 
 
• Rohrdommel (Botaurus stellaris) 
• Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
• Weißstorch (Ciconia ciconia) 
• Zwergschwan (Cygnus bewickii) 
• Singschwan (Cygnus cygnus) 
• Wespenbussard (Pernis apivorus) 
• Schwarzmilan (Milvus migrans) 
• Rotmilan (Milvus milvus) 
• Seeadler (Haliaeetus albicilla) 
• Rohrweihe (Circus aeruginosus) 
• Kornweihe (Circus cyaneus) 
• Wiesenweihe (Circus pygargus) 
• Wanderfalke (Falco peregrinus) 
• Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 
• Wachtelkönig (Crex crex) 
• Kranich (Grus grus) 
• Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) 
• Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) 
• Rauhfußkauz (Aegolius funereus) 
• Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) 
• Eisvogel (Alcedo atthis) 
• Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
• Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
• Heidelerche (Lullula arborea) 
• Blaukehlchen (Luscinia svecica) 
• Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 
• Zwergschnäpper (Ficedula parva) 
• Neuntöter (Lanius collurio) 
• Ortolan (Emberiza hortulana) 
 
2. Zugvogelarten im Sinne des Artikels 4 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG 
 
• Rothalstaucher (Podiceps grisegena) 
• Haubentaucher (Podiceps cristatus) 
• Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
• Höckerschwan (Cygnus olor) 
• Graugans (Anser anser) 
• Saatgans (Anser fabalis) 
• Blässgans (Anser albifrons) 
• Brandente (Tadorna tadorna) 
• Stockente (Anas platyrhynchos) 
• Schnatterente (Anas strepera) 
• Knäkente (Anas querquedula) 
• Krickente (Anas crecca) 
• Spießente (Anas acuta) 
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• Löffelente (Anas clypeata) 
• Pfeifente (Anas penelope) 
• Tafelente (Aythya ferina) 
• Reiherente (Aythya fuligula) 
• Zwergsäger (Mergus albellus) 
• Gänsesäger (Mergus merganser) 
• Baumfalke (Falco subbuteo) 
• Wachtel (Coturnix coturnix) 
• Wasserralle (Rallus aquaticus) 
• Blässhuhn (Fulica atra) 
• Kiebitz (Vanellus vanellus) 
• Bekassine (Gallinago gallinago) 
• Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 
• Großer Brachvogel (Numenius arquata) 
• Uferschnepfe (Limosa limosa) 
• Rotschenkel (Tringa totanus) 
• Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) 
• Wendehals (Jynx torquilla) 
• Schafstelze (Motacilla flava) 
• Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
• Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) 
• Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) 
• Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
• Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) 
• Rohrschwirl (Locustella luscinioides) 
• Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) 
• Pirol (Oriolus oriolus) 
• Raubwürger (Lanius excubitor) 
 
II. Erhaltungsziele 
 
1. Allgemeine Erhaltungsziele 
 

a) Minimierung und Vermeidung von Störeinflüssen während der Brut- und Aufzuchtzeit in den 
als Brutgebiet besonders bedeutsamen Bereichen 
 

b) Minimierung und Vermeidung von Störeinflüssen während der Zug- und Rastzeiten in Be-
reichen, die als Nahrungsflächen und Schlafplätze für Gastvögel besonders bedeutsam sind 
 

c) Sicherung von Bruthabitaten von Seeadler, Kranich und Schwarzstorch sowie Sicherung von 
Brutkolonien 

 
2. Erhaltungsziele für Vogelarten des Grünlandes 
 

a) Erhaltung weiträumiger, möglichst wenig durch Sichthindernisse unterbrochener und von Stra-
ßen und Wegen zerschnittener Grünlandkomplexe 
 

b) Erhaltung des Einflusses von Frühjahrs- und Sommerhochwässern auf Grünland in Über-
schwemmungsgebieten 
 

c) Sicherung und Förderung eines hohen Grundwasserstandes in binnendeichs liegendem Nass- 
und Feuchtgrünland 
 

d) Erhaltung von periodischen und dauerhaften Kleingewässern im Grünland 
 

e) Erhaltung des welligen Bodenreliefs im Grünland einschließlich der Mulden und Senken 
 

f) Erhaltung von unterschiedlich bewirtschaftetem Grünland, insbesondere der extensiv genutz-
ten Wiesen und Weiden 
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g) Erhaltung und Förderung von strukturreichen Rändern entlang von Gräben und Wegen 

 
h) Reduzierung des Gefährdungspotenzials durch Masten und Freileitungen 

 
3. Erhaltungsziele für Vogelarten der Gewässer und deren Randbereiche 
 

a) Erhaltung der Fließgewässer- und Auendynamik der Elbe und ihrer Nebenflüsse 
 

b) Erhaltung der stromtaltypischen Vielfalt an Fließ- und Stillgewässertypen 
 

c) Verminderung der Belastung von Gewässern mit Schadstoffen 
 

d) Belassung von Flachwasserzonen, vegetationslosen Sand- und Schlammflächen, Schwimm-
blattpflanzenbeständen, naturnahen Verlandungsbereichen, gehölzbestandenen Uferpartien, 
natürlichen Uferabbrüchen und anderen für die Vogelwelt relevanten Strukturen 

 
4. Erhaltungsziele für Vogelarten der Moore 
 

a) Erhaltung und Förderung eines naturnahen Wasserhaushaltes der Moore 
 

 
b) Erhaltung der charakteristischen Moorstrukturen 

 
 
5. Erhaltungsziele für Vogelarten der Wälder 
 

a) Erhaltung der vorhandenen Vielfalt an Waldtypen mit ihren jeweiligen naturnahen Standortver-
hältnissen 
 

b) Erhaltung und Förderung naturnaher, strukturreicher und ungleichaltriger Waldbestände mit 
naturnahen Waldrändern und vielgestaltigen Wald-Offenland-Übergängen 
 

c) Sicherung einer die Vogelwelt berücksichtigenden Waldbewirtschaftung 
 

d) Erhaltung und Förderung eines Anteils von Alt- und Totholz in den Beständen, insbesondere 
Belassung von Horst- und Höhlenbäumen im Bestand 
 

e) Bereitstellung von Waldbeständen, die einer natürlichen Entwicklung überlassen bleiben 
 

f) Erhaltung von Kleingewässern, Heide- und Magerrasenflächen, offenen Sandflächen und an-
deren Kleinbiotopen im Wald 

 
6. Erhaltungsziele für Vogelarten der Gebüsche, Hecken, Baumgruppen und Einzelbäume 
 

a) Erhaltung von Landschaftsteilen, die mit Gebüschen, Hecken, Baumgruppen und Einzelbäu-
men durchsetzt sind 
 

b) Erhaltung und Pflege von reich strukturierten und gehölzartenreichen Gebüschen und Hecken 
mit krautreichen Säumen 
 

c) Erhaltung, Förderung und Pflege von Kopfbäumen 
 

d) Erhaltung von Obstbäumen 
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13.2  Auszug aus NElbtBRG: Anlage 5 zu § 4 Satz 2 Nr. 5 NElbtBRG 
 
Lebensräume, Arten sowie Erhaltungsziele im FFH-Gebiet „Elbeniederung zwischen 
Schnackenburg und Geesthacht" 
 
I. Natürliche Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
 
1. Natürliche Lebensräume nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG  
 
  
 Angaben in Klammern gemäß Natura 2000-Code; sofern in Anhang I der Richtlinie unter der 

gleichen Code-Ziffer Lebensraumtypen oder pflanzensoziologische Einheiten aufgeführt sind, die 
nicht im Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen, sind diese in der nachfolgenden 
Übersicht nicht mit enthalten. 

 
a) Prioritäre natürliche Lebensräume 

 
• Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120) 
• Artenreiche Borstgrasrasen auf Silikatböden (6230) 
• Lebende Hochmoore (7110) 
• Moorwälder (91D0) 
• Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Salicion albae) 

(91E0) 
 
 

b) Weitere natürliche Lebensräume 
 

• Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (2310) 
• Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (2330)  
• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 

(3150) 
• Flüsse der planaren Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und Callitricho-

Batrachion (3260) 
• Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p. p. und des Bidention 

p. p. (3270) 
• Trockene europäische Heiden (4030) 
• Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 

caeruleae) (6410) 
• Feuchte Hochstaudenfluren der planaren Stufe (6430) 
• Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440) 
• Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) 
• Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore (7120) 
• Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140) 
• Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) (7150) 
• Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110) 
• Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum) (9130) 
• Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald 

(Carpinion betuli) (9160) 
• Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) 
• Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

(Ulmenion minoris) (91F0)  
• Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder (91T0) 
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2. Tierarten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 
 

a) Prioritäre natürliche Lebensräume 
 
Wirbellose: 
• Eremit (Osmoderma eremita) 

 
b) Prioritäre natürliche Lebensräume 

 
Säugetiere:  
• Mausohr (Myotis myotis) 
• Biber (Castor fiber) 
• Fischotter (Lutra lutra) 
 
Amphibien und Reptilien:  
• Kammmolch (Triturus cristatus) 
• Rotbauchunke (Bombina bombina)  
 
Rundmäuler und Fische:  
• Bachneunauge (Lampetra planeri) 
• Rapfen (Aspius aspius) 
• Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 
• Steinbeißer (Cobitis taenia)  
 
Wirbellose:  
• Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 
• Heldbock (Cerambyx cerdo) 

 
 
II. Erhaltungsziele 
 
1. Erhaltung der Fließgewässer- und Auendynamik der Elbe und ihrer Nebenflüsse, insbesondere 

Erhaltung des Einflusses der Frühjahrs- und Sommerhochwässer, von natürlichen Erosions- und 
Sedimentationsvorgängen außendeichs sowie der Qualmwasserbildungen binnendeichs 
 

2. Erhaltung von Hartholz-Auenwäldern (91F0), Auenwäldern mit Erle, Esche und Weide (91E0) so-
wie feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern (9160) unter Aufrechterhaltung periodischer Überflutung, 
Bewahrung wechselfeuchter bis nasser Standortverhältnisse und Förderung einer natürlichen Ver-
jüngung 

 
3. Erhaltung von Moorwäldern (91D0) unter Erhaltung nasser und nährstoffarmer Standortverhält-

nisse und Förderung einer natürlichen Verjüngung 
 

4. Erhaltung von bodensauren Eichenwäldern auf Sand (9190), Hainsimsen-Buchenwäldern (9110) 
und Waldmeister-Buchenwäldern (9130) unter Erhaltung der jeweils charakteristischen Standort-
verhältnisse und Förderung einer natürlichen Verjüngung 

 
5. Erhaltung von mitteleuropäischen Flechten-Kiefernwäldern (91T0) durch Sicherung und 

Förderung nährstoffarmer Standortverhältnisse und eine angepasste Flächennutzung 
 

6. Erhaltung von Fließgewässern mit flutender Wasservegetation (3260); Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen durch Nähr- und Schadstoffe oder wassergebundene Erholungsnutzungen 

 
7. Erhaltung von Flüssen mit Gänsefuß- und Zweizahn-Vegetation auf Schlammbänken (3270) 

sowie von feuchten Hochstaudenfluren (6430) 
 

8. Erhaltung von natürlichen nährstoffreichen Seen mit Laichkraut- oder Froschbiss-Vegetation 
(3150); Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen durch Schadstoffe oder dauerhafte Beseiti-
gung durch Gewässerunterhaltung 
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9. Erhaltung von lebenden Hochmooren (7110), noch renaturierungsfähigen degradierten Hochmoo-

ren (7120), Übergangs- und Schwingrasenmooren (7140) sowie Torfmoor-Schlenken (7150) unter 
Sicherung und Wiederherstellung naturnaher hydrologischer Bedingungen, Sicherung nährstoffar-
mer Standortverhältnisse und Vermeidung von Verbuschung 

 
10. Erhaltung von Binnendünen mit Heiden aus Besenheide und Ginster (2310), trockenen Heiden 

(4030) und Binnendünen mit Magerrasen (2330) unter Bewahrung des Dünenreliefs, Sicherung 
trockener und nährstoffarmer Standortverhältnisse, einer bei trockenen Heiden angepassten Nut-
zung oder Pflege und Vermeidung von Verbuschung 

 
11. Erhaltung von artenreichen Borstgras-Rasen (6230) und trockenen, kalkreichen Sandrasen (6120) 

 
12. Erhaltung von Brenndolden-Auenwiesen (6440), mageren Flachland-Mähwiesen (6510) und Pfei-

fengras-Wiesen (6410) unter Sicherung der jeweiligen charakteristischen Standortverhältnisse 
und Bewirtschaftungsformen 

 
13. Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von Vorkommen des Bibers und des Fischotters 

 
14. Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von Vorkommen des Mausohrs 

 
15. Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von Vorkommen des Kammmolchs und der Rot-

bauchunke 
 

16. Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von Vorkommen des Bachneunauges, des Rapfens, 
des Schlammpeitzgers und des Steinbeißers 

 
17. Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung von Vorkommen des Großen Feuerfalters, insbeson-

dere Erhaltung periodisch überstauter Feuchtwiesen mit Gräben, Vorkommen des Großen Fluss-
ampfers und extensiver Mähnutzung 

 
18. Erhaltung von Lebensräumen und von Vorkommen des Eremits und des Heldbocks, insbesondere 

Belassung von alten, besonnten Eichen sowie Altbäumen in der Zerfallsphase 
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13.3  Auszüge aus den neu formulierten Erhaltungszielen im FFH-Gebiet 74 
„Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“ 

 
Im folgenden sind die Erhaltungsziele für die im Bereich des Vorhabens festgestellten  
Lebensraumtypen nach NLWKN (2023a) aufgeführt. 
 
3. Erhaltungsziele  
 
3.1 Erläuterungen zu den Erhaltungszielen 

3.1.1 Verpflichtende Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele für Lebensraumtypen (LRT) 

Erhaltung (E) = angegebene Flächengröße ist zu erhalten 
Wiederherstellung unterteilt in: 
− Wiederherstellungsnotwendigkeit (N) = angegebene Flächengröße ist aufgrund des 
Netzzusammenhangs wiederherzustellen (Flächenvergrößerung erforderlich) 
− Wiederherstellungsnotwendigkeit (V) = angegebene Flächengröße ist aufgrund des 
Verschlechterungsverbots wiederherzustellen (für FFH 74 mangels Referenzkartierung i.d.R. nicht 
quantifizierbar) 
Qualitative Ziele (Erhalt/Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades): 
− Reduzierung des Anteils von Flächen im EHG C 
 

3.1.2 Sonstige Schutz- und Entwicklungsziele 

Über die Erhaltungsziele hinausgehende Ziele im Natura-2000-Gebiet 
− LRT, Anhang-II-Arten bzw. Vogelarten nach SDB in einem bereits zur Meldung ungünstigen 
Erhaltungsgrad (→ Wiederherstellung des günstigen EHG) 
− LRT, Anhang-II-Arten bzw. Vogelarten nach SDB in einem bereits günstigen Erhaltungsgrad (→ 
Weitere Aufwertung vorhandener Flächen und Habitate; → Bereitstellung zusätzlicher Flächen bzw. 
Habitate) 
− Anhang-IV-Arten 
− Verbesserung des Zusammenhangs im Netz Natura 2000 
− nicht signifikante LRT und Anhang-II-Arten 
− sonstige Schutzgegenstände mit bundesweiter Bedeutung (z.B. Verantwortungsarten nach 
Nationaler Strategie zur Biologischen Vielfalt) 
− sonstige Schutzgegenstände mit landesweiter Bedeutung (z.B. höchst prioritäre/prioritäre 
Biotoptypen und Arten nach der Nds. Strategie zum Arten- und Biotopschutz, gesetzlich geschützte 
Biotope, besonders geschützte Arten)  
  
3.1.3 Charakteristische Arten:  
Von den im FFH-Gebiet 74 für die aufgeführten Lebensraumtypen charakteristischen Arten werden 
unter den Erhaltungszielen nur einige beispielhaft aufgeführt. Eine ausführlichere (wenn auch 
keinesfalls vollständige) Liste findet sich in der separaten Excel-Datei „Sonstige_Arten_FFH-
Managementplanung.xlsx“. 
 
3.2 Allgemeine Erhaltungsziele für die Elbtalaue  
Erhaltung der Fließgewässer- und Auendynamik der Elbe und ihrer Nebenflüsse, insbesondere 
Erhaltung des Einflusses der Frühjahrs- und Sommerhochwässer, von natürlichen Erosions- und 
Sedimentationsvorgängen außendeichs sowie der Qualmwasserbildungen binnendeichs (NElbtBRG 
Anlage 5, zu § 4 Satz 2 Nr. 5). 
 
3.3 Erhaltungsziele für Lebensraumtypen (LRT)  
Eine vollständige Übersicht zum Bestand im FFH-Gebiet 74 (nach SDB) und im BR-Anteil, zu den 
Erhaltungszielen und den zusätzlichen Zielen bietet die Tabelle 
„Uebersicht_LRT_Arten_Bausteine.xlsx“. 
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13.4  Auszüge aus den Maßnahmenblatt-Entwürfen zum FFH-Gebiet 74 
 
Im Folgenden sind die bisher vorhandenen Maßnahmenblatt-Entwürfe für die im 
Bereich des Vorhabens festgestellten  Lebensraumtypen und FFH-Arten nach 
NLWKN (2023b) aufgeführt. 
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